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Die Burgerschaft der Universitats- und Hansestadt Greifswald fasst den Entwurfs-
und Auslegungsbeschluss (2. Durchgang) des Bebauungsplans Nr. 13 - Am
Elisenpark - wie folgt:

1. In Abanderung des Entwurfsbeschlusses des Bebauungsplans Nr. 13 - Am
Elisenpark -, Beschluss-Nr. B581-21/17 vom 17.07.2017, wird die Plangrenze
wie im Entwurf (2. Durchgang) des Bebauungsplans Nr. 13 - Am Elisenpark -
(Anlage 1) beschlossen.

2. Der Entwurf (2. Durchgang) des Bebauungsplans Nr. 13 - Am Elisenpark - der
Universitats- und Hansestadt Greifswald (Anlage 1) sowie dessen Begrindung
mit Umweltbericht (Anlage 2) werden in den vorliegenden Fassungen gebilligt.

3. Der Entwurf (2. Durchgang) des Bebauungsplans Nr. 13 - Am Elisenpark - der
Universitats- und Hansestadt Greifswald (Anlage 1) sowie dessen Begrundung
mit Umweltbericht (Anlage 2) sind gemal’ § 4a Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB)
offentlich auszulegen, sowie gemall § 4a Abs. 4 BauGB in das Internet
einzustellen. Die Behdrden und sonstigen Trager o6ffentlicher Belange sind
gemal § 4a Abs. 3 BauGB zu dem o. g. Entwurf (2. Durchgang), einschlieB3lich
dessen Begrundung mit Umweltbericht zu beteiligen. Die offentliche
Auslegung des Entwurfs (2. Durchgang) des Bebauungsplans Nr. 13 -
Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald (Anlage 1) und
dessen Begriundung mit Umweltbericht (Anlage 2) sowie den wesentlichen,
bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ist ortstblich sowie
im Internet bekannt zu machen.

'Sachdarstellung

Flr das Plangebiet mit einer Gesamtflache von ca. 21,77 ha am sudostlichen
Stadtrand im Ortsteil Gro8 Schonwalde sind zur Deckung des dringenden



Wohnbedarfs der Universitats- und Hansestadt Greifswald allgemeine
Wohngebebiete (WA) zu entwickeln.

Mit dem Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - sollen die planungsrechtlichen
Voraussetzungen zur Entwicklung der WA unter Beachtung der bestehenden
Gewerbebetriebe, der naturraumlichen Gegebenheiten mit der Nahe zum
Naturschutzgebiet Eldena und der Kleingartenanlagen sowie der vorhandenen
Einzelhandelseinrichtungen geschaffen werden.

In Auswertung der Wohnungsmarktprognose des ISEK Greifswald 2030plus, mit
dem nicht nur ein Neubaubedarf von Ein- und Zweifamilienhausern sondern auch
von Geschosswohnungsbau prognostiziert wurde, wird mit diesem
Bebauungsplan - als laut ISEK ausgewiesenes Gebiet mit erster Prioritat - fur
beide Wohnungsmarktsegmente ein Angebot geschaffen.

Konkret bedeutet dies, dass im nordlichen Planbereich, in dem die Stralse Am
Elisenpark bereits im 1. Bauabschnitt ausgebaut ist, bis zu IV-geschossig in
offener Bauweise, bei Einschrankung der Grundflache auf maximal 350 m? und
der maximalen Hohe baulicher Anlagen von 13,50 m, gebaut werden kénnte. Das
Wohnungsneubaupotential im gesamten Plangebiet liegt bei ca. 400
Wohneinheiten (in Abhangigkeit der Ausnutzung des MaRes der baulichen
Nutzung sind 300 bis 450 Wohneinheiten denkbar). Ca. 92 Ein- oder
Zweifamilienhauser in offener und I- bis ll-geschossiger Bauweise kénnen bei
GrundstucksgroBen zwischen ca. 500 und 800 m? in den WA 3.2 -3.5,4,5.3,6
und 7 errichtet werden.

Daher zeichnet sich der Bedarf einer Kindertagesstatte ab, die im WA 2.4
Berlcksichtigung findet.

Ein Bedarf an einer Grundschule mit Hort wird durch den Bebauungsplan Nr. 13 -
Am Elisenpark - derzeit nicht begrundet. Verwiesen wird hier u.a. auf die
Schulentwicklungsplanung 2015 bis 2025 des Landkreises Vorpommern-
Greifswald und die geplante Erweiterung des Grundschulstandortes Erich-
Weinert-Schule in Schénwalde Il.

Das Plangebiet besteht aus WA, einem Mischgebiet (Ml) sowie eingeschrankten
Gewerbegebieten, die durch Grunflachen, u.a. mit vorhandenem
Artenschutzstatus, Graben, Wald und Stralsen unter BeruUcksichtigung der derzeit
12 verschiedenen Eigentimer gegliedert sind.

Im stadtischen Eigentum befinden sich die Flachen oOstlich der StraRe Am
Elisenpark vom Wohngebiet WA 2 bis einschliefSlich die sudostlich gelegene
offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung Park. Damit stellt die Stadt den
groten Grundstlckseigentumer dar.

MalRgebend fur das stadtebauliche Konzept ist die Stralle Am Elisenpark als
zentrale, lineare Achse. Diese ist als FuBR- und Nebenradroute bis an den Weg
zwischen Grol8S Schonwalde und Eldena als Laubbaumallee zu entwickeln. Neben
Radfahr- bzw. Radschutzstreifen und beidseitigen FuBwegen hat im Plangebiet
auch die Hauptradroute zur Anbindung des Einkaufszentrums Elisenpark (EKZ) an
die Fahrradachse Bahnhof-Markt-MUhlentor-R.-Petershagen-Allee-Pappelallee
Uber den Graben 26/2 Berucksichtigung gefunden. An die StraRe Am Elisenpark
binden alle Stralen zur ErschlieBung der Wohngebiete an. Diese sind
hauptsachlich verkehrsberuhigt auszubauen.

Durch das Verkehrsaufkommen treten gem. Schallgutachten (Anlage 3 der
Begrindung) im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht Uberschreitungen an
mehreren Immissionspunkten entlang der Strale Am Elisenpark auf.
Insbesondere hat das Auswirkungen auf die Wohngebiete WA 5.1 und 5.2, da die
Baugrenze innerhalb des Larmpegelbereiches IV liegt. Die Aulienbauteile von
schutzbedurftigen Raumen sind mit den entsprechenden Schalldammmalen zu



errichten und fur das Ml sowie Teile des WA 5.2 soll eine Eckbebauung
abweichend zur offenen Bauweise errichtet werden.

Die Gewerbegebiete sind hinsichtlich Einzelhandel und Emissionskontingenten
eingeschrankt. U.a. die Anlieferung des EKZ im Nachtzeitraum erfordert auch
Einschrankungen der WA 3.3 und 3.4 durch die zur Larmquelle abgewandte
Anordnung von Schlaf- und Kinderzimmern.

Mit dem Schallgutachten ist auch mit Variante 2 (siehe Anlage 3 der Begrindung;
Lageplan-Bild1l b) die Anbindung weiterer Wohnbauflachen gem.
Fldchennutzungsplan (Koitenhagen Sud) Uber die PlanstralRe H bis an die
Anklamer Landstralle gepruft worden. Es ist festgestellt worden, dass fur diese
Variante der Beurteilungspegel (Tag/Nacht) fur den StraRenverkehr nur
geringfugig hoher ist.

Die StraRe Am Elisenpark und die PlanstraRe H sind daher auch so dimensioniert
worden, dass Busverkehr moglich ware.

Im ndérdlichen Planbereich kann - wie oben beschrieben - Il bis IV-geschossig
gebaut werden. Der mittlere Bereich kann entlang der Stralle Am Elisenpark bis
zu lll-geschossig mit einer maximalen Hohe baulicher Anlagen von 11 m im WA
3.1 und in den eingeschrankten Gewerbegebieten mit einer maximalen Hohe
baulicher Anlagen von 10 m bebaut werden. Uberwiegend sind die allgemeinen
Wohngebiete im mittleren Bereich I- bis Il-geschossig bebaubar.

Pramisse des stadtebaulichen Entwurfs ist das Erreichen einer stadtebaulich
geordneten Struktur zwischen den verschiedenen Stadtstrukturen einer Vorstadt
mit Auspragung des Stadtrandes durch Auflosung der Bebauungsdichte und -
hohe als Ubergang zur angrenzenden freien Landschaft.

Im Plangebiet befinden sich Grunachsen, die als Park anzulegen und mit Fuls- und
Radwegen, einem Spielplatz fur Kinder sowie einem Kleinspielfeld fur Jugendliche
etc. kombiniert auszustatten sind. Es konnen so gute und identitatsstiftende
Angebote fur Naherholung, Freizeit und Sport geschaffen werden, die zur
Attraktivitatserhohung der Wohnquartiere beitragen werden.

Die sudwestliche Grunflache ist dem Artenschutz vorbehalten. Im Bestand
befinden sich hier bereits geschlutzte Quartiere von Fledermausen und
gebaudebewohnenden Végeln. Mit den MaBnahmen M1 bis 4 ist bzw. wurde
bereits die weitere Aufwertung von Lebensraumen von Brutvodgeln, Laubfroschen,
Amphibien und Reptilien vor der Bautatigkeit als CEF-MalBnahmen realisiert, um
die Tétung von Tieren zu vermeiden.

Im Plangebiet befinden sich Grunstrukturen, geschiutzte Gehdlzbiotope und
Waldflachen. Mit der Planung ist ein erheblicher Eingriff in den Naturhaushalt zu
verzeichnen.

Explizit wird darauf hingewiesen, dass innerhalb des Plangebiets 46
Baumfallungen unvermeidbar sind (siehe Anlage 1 der Begrindung; Kapitel 2.5 -
Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fur Baumfallungen -). In der Anlage 1 der
Begrundung sind die gesamten Eingriffe in den Naturhaushalt und der
erforderliche Ausgleich bilanziert.

Eine Naturschutzgenehmigung gem. § 40 Abs. 1 Naturschutzausfuhrungsgesetz
M-V zur Beseitigung von Feldgehdlzen, Laubgeblschen und einem Gehdlzsaum
etc. zur Umsetzung der Planungsziele des Bebauungsplans wurde mit Schreiben
der unteren Naturschutzbehérde vom 12.03.2018 erteilt.

Zum Ausgleich der naturschutzrechtlichen Eingriffe sind mit dem Bebauungsplan
umfangreiche MaBnahmen insbesondere Laubbaumpflanzungen in und an
Verkehrsbereichen sowie die Malinahmen M1 bis 4 im Geltungsbereich
festgesetzt. Erstmals wurden im Sinne der biologischen Vielfalt die sogenannten
Schottergarten ausgeschlossen. Mit den im Geltungsbereich festgesetzten
MaRnahmen kann allerdings der Eingriff in den Naturhaushalt nicht ausgeglichen
werden.

Der naturschutzrechtliche Ausgleich wird zum groSten Teil durch Aufforstung bei



Freihaltung von mindestens 30 % als naturnahe Wiese auf Ackerflachen
sichergestellt (Flursticke 96, 98, 100, 101/2, sowie auf Teilen der Flurstlcke
97/2, 112, 207/6, 208/4, 212/4, 248, 249/4, 253, 254 und 274/2 in der
Gemarkung Steffenshagen, Flur 1) (siehe Anlage 1 der Begrindung; Blatt 3.1 und
3.2 Lageplan der externen Ausgleichsflachen).

Die im sudlichen Plangebiet befindliche Waldflache ist zu erhalten. Im 30 m tiefen
Waldabstandsbereich durfen dauerhaft keine baulichen Anlagen errichtet
werden.

Die weitere Waldflache im Bereich des WA 3, der M5 und des
Regenriuckhaltebeckens soll Gberplant werden. Eine Waldumwandlung kann erst
nach Rechtskraft des Bebauungsplans beantragt werden. Der forstrechtliche
Waldausgleich nach Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) wird durch Abbuchung der
erforderlichen Waldpunkte aus dem Kompensationsflachenpool gem. § 15 Abs. 5
und § 11 LWaldG der Universitats- und Hansestadt Greifswald fur
Ersatzaufforstungen in der Gemarkung Steffenshagen erfolgen

Mit dem Entwurf (2. Durchgang) sind auch Anderungen durch den Erhalt der
Regenwasserleitung DN 1200 fur das WA 3.5 vorgenommen worden. Eine
Umverlegung lasst sich nicht wirtschaftlich darstellen.

Weitere Anderungen in Auswertung der 6ffentlichen Auslegung des Entwurfs
betreffen den Ausschluss von Ferienwohnungen und Ferienhdausern sowie von
Bordellen, bordellartigen Betrieben und Wohnungsprostitution, die Erweiterung
der Dachform auf geneigte Dacher mit einer Dachneigung zwischen 10°- 45°in
den WA 4.3, 4.4, 7.3 und 7.4. sowie der Wendeanlagen der Planstrallen A 2 und
G.

Der Aufstellungsbeschluss als Bebauungsplan Nr. 13 - An den Gewachshausern -
wurde am 15.04.1997 gefasst. Der Geltungsbereich umfasste den gesamten
Bereich der ehemaligen Gewachshausanlage oOstlich der Anklamer Landstralse mit
ca. 42,45 ha.

Mit Beschluss vom 04.07.2011 erfolgte die Abanderung der Plangrenze und
Reduzierung auf die jetzige Flachengrolie einschlielSlich der Einbeziehung der
Zufahrt zum EKZ, als Bestandteil des rechtskraftigen Bebauungsplans Nr. 37 -
Anklamer StraRe -. Als 2. Anderung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte die
Umbenennung des Bebauungsplans in - Am Elisenpark - mit Beschluss vom
23.05.2016. )

Nunmehr erfolgt mit diesem Beschluss eine weitere Anderung der Plangrenze als
Erweiterung um die Mallnahmeflache M5, angrenzend an das
Regenrickhaltebecken, als Auflage der unteren Forstbehdrde im Zusammenhang
mit der geplanten Waldumwandlung.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit sowie Behérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange erfolgte im September/Oktober 2011 mit dem
Vorentwurf zum Bebauungsplan, bestehend aus Variante 1 und 2. Die
Anregungen zum Vorentwurf haben im Entwurf des Bebauungsplans
Berucksichtigung gefunden.

Der Entwurf des Bebauungsplans sowie dessen Begriundung mit Umweltbericht
sind im September/Oktober 2017 6ffentlich ausgelegt worden. Die
Stellungnahmen der Behdrden und sonstigen Trager offentlicher Belange wurden
eingeholt. Die sich daraus ergebenden Anderungen haben im Entwurf (2.
Durchgang) Berucksichtigung gefunden.

Der Flachennutzungsplan (FNP) ist im Parallelverfahren zu andern. Der Entwurf
der 19. Anderung des FNP liegt bereits seit dem 08.07.2019 bis zum 12.08.2019
offentlich aus.

Mit der aktuellen Haushaltsplanung sind fur die ErschlieBung des Bebauungsplans
einschlieBlich far das Jahr 2020 Gesamtkosten von 2.323.000 € eingeplant.



Far die StraBBe Am Elisenpark 1. und 2. Bauabschnitt sind bis 2019 Gesamtkosten
von 2.112.500 € geplant. Die Kostenaussagen sind im weiteren Planungsprozess
fortzuschreiben, Anderungen sind nicht auszuschlieBen.

Die Aufforstungen sind zum Teil und die M1 bis M4 bereits realisiert.

Eine Refinanzierung erfolgt gem. der Kostenerstattungs- und
ErschlieSungsbeitragssatzung der Universitats- und Hansestadt Greifswald. Nach
derzeitigem Stand verbleiben nach Umlage auf der Basis der
Kostenerstattungsatzung 432.703 € und auf der Basis der
ErschlieSungsbeitragssatzung 107.536 € zu Lasten des Stadthaushalts.
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. Ziele, Zwecke und wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans

1. Anlass und Ziel der Planung

Ziel der Planung ist die Schaffung von allgemeinen Wohngebieten zur Deckung des
Wohnbedarfs der Universitats- und Hansestadt Greifswald mit der erforderlichen Infra-
struktur unter Beachtung der naturrdumlichen Situation angrenzend zum Naturschutz-
gebiet ,Eldena“, den Kleingarten und den vorhanden Einzelhandels- und gewerblichen
Nutzungen.

Der Wohnbedarf zeichnet sich in Auswertung des Integrierten Stadtentwicklungskon-
zepts 2. Fortschreibung (ISEK Greifswald 2030plus) durch die Nachfrage an Ein- und
Zweifamilienhdusern ab wie auch durch die Nachfrage nach sozialem und Mietwoh-
nungsbau in Geschosswohnungsbau.

Das Plangebiet untergliedert sich in Teilbereiche durch die vorhandenen Nutzungen
und die Eigentumsverhaltnisse.

Die Bereiche ostlich der Strafe Am Elisenpark sind gepragt durch die bestehende
Wohnnutzung, auf privaten Flachen, und unbebaute Flachen, im stadtischen Eigen-
tum, die als allgemeine Wohngebiete zu entwickeln sind.

Die Bereiche westlich der Strale Am Elisenpark, ausschlieflich im privaten Besitz, stel-
len sich als unbebaute Flachen, Flachen mit gewerblichen Nutzungen und Flachen die
dem Artenschutz dienen dar. Dem Gebietscharakter und den Nutzungsansprichen
entsprechend sollen bestandswahrend und -ergdnzend eingeschrankte Gewerbegebie-
te (GEe), ein Mischgebiet (MI) und allgemeine Wohngebiete (WA) entwickelt werden.

Im Plangebiet befinden sich neben Waldflachen auch landwirtschaftlich genutzte Fla-
chen, als Zwischennutzung.

Zur Entwicklung von allgemeinen Wohngebieten unter Beachtung der vorhandenen
Nutzungen zwecks Vermeidung von Nutzungskonflikte wird dieser Bebauungsplan auf-
gestellt. Damit werden planungsrechtlich die Voraussetzungen fur ein konfliktfreies
Nebeneinander von Gewerbe, Wohnen, Naherholung und Landschaft geschaffen.

Ausgangspunkt der Planung bilden der Flachennutzungsplan und die Zielstellungen
des ISEK fur diesen Bereich. Daraus ergeben sich folgende Grundsatze zum Bebau-
ungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark -:

. Schaffung attraktiver und vielfaltiger Wohnangebote, bei Umwandlung einer
Waldflache, unter Berlcksichtigung und Einbeziehung der landschaftlichen wie auch
stadtebaulichen Gegebenheiten,

. ErschlieBung des Plangebiets unter Beachtung der Entwicklung einer
Baumallee entlang der Strale Am Elisenpark und in Verlangerung entlang des Fuf-
und Radweges bis zum Elisenhain sowie Qualifizierung von Wegebeziehungen fir den
FuB- und Radverkehr und Schaffung einer neuen Hauptradroute zur Anbindung des
Einkaufszentrums Elisenpark an die Fahrradachse zum Bahnhof Uber die Pappelallee
sowie

Vorbereitung einer verkehrlichen Verknupfung der Strale Am Elisenpark an die An-
klamer LandstraBe auch fiir den OPNV,
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. Gliederung des Plangebiets mit offenen Wasserflachen und parkartig zu gestal-
tenden Spiel-, Sport- und Grunflachen mit Naherholungsfunktionen,

. Optimierung der Planung hinsichtlich der Energieeffizienz der Gebaude und der
Nutzung von passiven und aktiven solaren Gewinnen,

. Erhaltung von Waldflachen zur Abrundung vom Naturschutzgebiet , Eldena“
(Teil des FFH-Gebietes ,Walder um Greifswald*), Erhaltung und Schaffung von Ersatz-
lebensstatten flr verschiedene Vogel- und Fledermausarten.

2. Raumlicher Geltungsbereich
Land Mecklenburg/Vorpommern
Kreis Vorpommern-Greifswald

Gemeinde Universitats- und Hansestadt Greifswald
Gemarkung Koitenhagen
Flur 1

Flurstuicke  20/43; 20/292; 20/293; 20/297; 20/300; 20/305; 20/378; 20/566;
20/568; 20/569; 20/581; 20/582; 20/583; 20/584; 20/585;
20/586; 20/587; 20/588; 20/590; 20/591,; 20/593; 20/594,
20/595; 20/596; 20/598; 20/599; 20/604; 20/605; 20/634,
20/636; 20/6637; 20/638; 20/639; 20/640;
20/641; 20/642; 20/643; 20/644, 20/645; 20/646; 20/647,
20/648 bis 20/662

Flurstlcke teilweise: 20/26; 20/42; 20/54; 20/286; 20/287; 20/570; 29/2

Das ca. 21,77 ha grofie Plangebiet liegt am sudostlichen Stadtrand der Universitats-
und Hansestadt Greifswald im Stadtteil Grofs Schonwalde.

Im Norden schlieft das Plangebiet an die Geltungsbereiche der Bebauungsplane Nr.
58 - Gut Koitenhagen - und Nr. 104 - Elisengrund - an. Im Westen begrenzen die Gel-
tungsbereiche der Bebauungsplane Nr. 37 - Anklamer Strafde - und Nr. 109 - Fach-
marktzentrum Anklamer Landstrafle - das Plangebiet. Wobei der Bereich der Zufahrt
zum Einkaufszentrum Elisenpark, als Bestandteil des rechtskraftigen Bebauungsplans
Nr. 37 - Anklamer Strafle - mit Beschluss der Blrgerschaft der Universitats- und Han-
sestadt Greifswald dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13 - Am Elisenpark
-zugeordnet wurde. Im Weiteren bildet die westlich Grenze das angrenzenden Flur-
stick 20/575. Die sudliche Grenze stellt das Flurstlick 29/2 dar. Die 6stliche Grenze
bildet die 6stliche Béschungsoberkante des Grabens 26/2 (96569F2) einschlieflich
des Regenrickhaltebeckens Elisenpark (RRB) als Abgrenzung zu den landwirtschaft-
lich genutzten Flachen und Kleingartenanlagen.
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3. Ubergeordnete und értliche Planungen

3.1 Landes- und Regionalplanung

Nach dem Landesraumentwicklungsprogramm M-V 2016 (Programmsatz 3.2), ist die
Universitats- und Hansestadt Greifswald als Teil des Oberzentrums
Stralsund/Greifswald ausgewiesen.

Die Wohnbauflachenentwicklung ist unter Bertcksichtigung einer flachensparenden
Bauweise auf die zentralen Orte zu konzentrieren (Programmsatz 4.1).

Entsprechend des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Vorpommern 2010, Pro-
grammsatz 4.1, soll die Siedlungsentwicklung die optimale Nutzung der vorhandenen

sozialen, kulturellen, sportlichen, wirtschaftlichen und technischen Infrastruktur unter-
stitzen und somit die zentralen Orte starken.

Der Bebauungsplan Nr. 13 entspricht den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung.

3.2 Flachennutzungsplanung

Der Flachennutzungsplan (FNP) der Universitats- und Hansestadt Greifswald ist seit
dem 24.08.1999 teilweise wirksam.

Der Flachennutzungsplan ist bei Beriicksichtigung der Anderungen, Ergénzungen und
Berichtigungen als geadnderte Fassung am 27.11.2015 ortsublich neu bekannt ge-
macht worden. Auf diese Fassung wird im weiteren Bezug genommen.

Der vorliegende Bebauungsplan ist nur teilweise aus dem FNP entwickelt. Laut FI&-
chennutzungsplan sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans neben eingeschrank-
ten Gewerbegebieten, Wohnbauflachen und eine Sonderbauflache mit der Zweckbe-
stimmung Sport ausgewiesen. Grundlage der Erarbeitung des Flachennutzungsplans
flr diesen Bereich war eine zum Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusse zum Bebau-
ungsplan Nr. 13 - An den Gewachshausern - angestrebte Planung, die nicht zur Um-
setzung kann. Der FNP ist flr den Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 13 - Am
Elisenpark - hinsichtlich der Zielstellungen zur stadtebaulichen Neuordnung, wie der
Entwicklung von Wohnbauflachen und gréfleren Abstandsgrinflachen zum Natur-
schutzgebiet sowie des drtlichen Bestandes, wie die tatsachliche Lage des Regen-
rickhaltebeckens, im Parallelverfahren anzupassen.

3.3 Landschaftsplan

Der Landschaftsplan der Universitats- und Hansestadt Greifswald von 1995/96 weist
das Plangebiet in der Entwicklungskonzeption zur Bebauung mit gestalterischen Maf3-
nahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Erholungsvorsorge aus und stellt Grenzen
fur die bauliche Entwicklung aus Okologischen und gestalterischen Grinden dar. Flr
den sldlichen Bereich, 6stlich der StraRe Am Elisenpark wird Dauergrinland in exten-
siver Nutzung empfohlen. Die Strafde selber ist insbesondere in der Karte Arten- und
Biotopschutz als Baumallee dargestellt. Zum Grabenbereich wird eine Flache fir MaR-
nahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft emp-
fohlen.
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3.4 Verkehrsentwicklungsplan, Nahverkehrsplan und Radverkehrsplan

Der Verkehrsentwicklungsplan, Stand 1994, weist die StraRe Am Elisenpark als in-
nerortliche Sammelstrafe aus. Sie ist eine Zufahrtsstrafe zum Einkaufszentrum Eli-
senpark und bindet an die Koitenhager Landstrafe an.

Gemaf Fortschreibung des Nahverkehrsplans 2007 wird das Einkaufszentrum Elisen-
park durch den OPNV erschlossen. Im Zuge einer nachfolgenden Linienoptimierung
wird aktuell eine Buslinie Uber die Strale Am Elisenpark bzw. auflerhalb der Ge-
schaftszeiten Uber die Koitenhager LandstrafRe geflhrt.

Der Radverkehrsplan Greifswald - RVP 2010 -(Burgerschaftsbeschluss vom
01.11.2010) fasst die Zielsetzungen zur Férderung des Radverkehrs als Bestandteil
einer stadt- und umweltvertraglichen Verkehrspolitik zusammen und ist ein Fachplan
des Verkehrsentwicklungsplans.

Als eine neue Hauptradroute ist die Anbindung des Einkaufszentrums Elisenpark tber
den Graben 26/2 durch die Kleingarten bis zur Pappelallee Bereich Unterfihrung der
Koitenhager LandstrafRe vorgesehen. Damit wird der Anschluss des Einkaufszentrums
an die Fahrradachse Bahnhof - Markt - MUhlentor - R.-Petershagen-Allee - Pappelallee
geschaffen.

Die Strafle Am Elisenpark soll fir Fuganger und Radfahrer als eine Nebenroute an
den Fuf3- und Radweg zwischen Eldena und Grofd Schénwalde angeschlossen werden.

3.5 Verbindliche Bauleitplanung

Im Norden grenzt das Plangebiet die 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 58 - Gut
Koitenhagen - (rechtkraftig seit dem 26.01.2011/erneute Bekanntmachung
29.05.2013) mit der Zielstellung zur Entwicklung von Mischgebieten und allgemeinen
Wohngebieten an. Der nordlich angrenzende Bebauungsplan Nr. 104 - Elisengrund -,
rechtskraftig seit dem 11.07.2009, dient der Entwicklung von allgemeinen Wohnge-
bieten flr Einfamilienhausbebauung. An der westlichen Plangrenze liegen der Bebau-
ungsplan Nr. 37 - Anklamer Strafie -, rechtskraftig seit dem 26.01.1994, Bebauungs-
plan Nr. 109 - Fachmarktzentrum Anklamer Landstrafle - , rechtskraftig seit dem
31.08.2018. Beide Bebauungsplane haben die Zielstellung Einzelhandelseinrichtun-
gen planerisch zu regeln.

3.6 Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK 2030plus)

Gemaf Haushalts- und Wohnungsmarktprognose des ISEK Greifswald 2030plus 1(Vor-
zugsszenario 1b) besteht bis 2030 ein Neubaubedarf in HOhe von 2.962 Wohneinhei-
ten. Dabei wird eine Differenzierung zwischen den Wohnungsmarktsegmenten Ge-
schosswohnungsbau und Eigenheim (Ein- und Zweifamilienhauser, EZFH) bericksich-
tigt. Der Neubaubedarf fir den Geschosswohnungsbau betragt 1.925 WE, fir die EZFH
1.037 WE.

! Greifswald 2030plus Integriertes Stadtentwicklungskonzept der Universitits- und Hansestadt
Greifswald ; Februar 2017
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In den Leitlinien zum raumlichen Leitbild zur Stadtentwicklung ist u.a. die Flache im
Bereich dieses Bebauungsplans als Kategorie ,neues Wohnen*“ ausgewiesen, im raum-
lichen Leitbild demnach als ,Wohnquartier” dargestellt (vgl. Karte 20).

Die planerisch wichtige Prioritatensetzung der weiteren Flachenentwicklung unter-
scheidet drei Kategorien (vgl. Tab. 38):

- sofort verfugbar mit rechtskraftigem Bebauungsplan
- Gebiete mit erster Prioritat und
- Gebiete mit zweiter Prioritat

Die Flache dieses Bebauungsplans ist als ,,Gebiet mit erster Prioritat“ bei der weiteren
Planung und Erschliefung eingestuft worden (vgl. Karte 21).

In der Wohnungsbaupotenzialbewertung sind folgende Flachenpotenziale angefuhrt
(vgl. Tab. 21):

- fur das Wohnungsmarktsegment Geschosswohnungsbau: 120 bis 330 WE und
- fur das Wohnungsmarktsegment EZFH (in WA): 70-180 WE.

Die mit dem Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - erfolgte Konkretisierungen der
Wohnbaupotenziale (siehe Punkt I. 10 - Stadtebauliche Daten -) greift diese Rahmen-
setzungen auf und berucksichtigen sowohl die aus gesamtstadtischer Perspektive ge-
wilnschte Quantitat als auch die Verteilung zwischen den Wohnungsmarktsegmenten.

4, Bisherige Entwicklung und derzeitige Situation im Planbereich

4.1 Historische und derzeitige Nutzung des Untersuchungsgebietes
Das Areal war bis zur Errichtung der Gewachshausanlage ackerbaulich genutzt.

Es gehorte bis 1993 zum ,Gut Gartenbau® und war Bestandteil der DDR- zeitlichen
Groflinvestition ,20-ha-Gewachshausanlage“. Daflur wurden im Bereich Ostlich der
StraBe Am Elisenpark, ehemals An den Gewachshausern, mehrgeschossige Woh-
nungsbauten in Blockbauweise fUr die Belegschaft der geplanten Gewachshausanlage
vorgesehen. Davon wurden drei dreigeschossige Wohnblocke mit jeweils 12 oder 24
Wohneinheiten fertig gestellt.

Die unbebauten Flachen 0Ostlich der enem. Strae An den Gewachshausern sind im
Zusammenhang mit der Errichtung der Gewachshausanlage brach gefallen.

Auf den Flachen westlich der ehem. StraRe An den Gewachshausern befanden sich
Betriebsgebaude sowie Maschinen-, Lager- und Produktionshallen des Gartenbaube-
triebes. Die geplanten und teilweise realisierte Gewachshauser befanden sich westlich
des jetzigen Geltungsbereichs des Bebauungsplans.

Im Suden des Plangebiets befand sich weitere technische Anlagen, wie Wasserhoch-
behalter und Trafogebaude.

Das Gelande wurde grofdflachig plan geschoben und mit Regenentwasserungs- und
sonstigen Leitungssystemen erschlossen.

Aus der Insolvenzmasse des ehemaligen Guts Gartenbau erfolgten mehrere Verkaufe.
Die vorhandenen Gebaude wurden umgenutzt, wie das ehemalige Betriebsgebaude
und eine Halle sowie Baracke. Weitere Hallen sind brach gefallen und wurden zwi-
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schenzeitlich rlickgebaut. Bis zu diesen Zeitpunkt waren weite Bereiche des Plange-
biets in einem desolaten Zustand.

Derzeitig befinden sich im Plangebiet folgende Nutzungen von Nord nach Sud:

Ostlich der Strae Am Elisenpark:

- 3 dreigeschossige Wohnbldcke mit 12 bzw. 24 Wohnungen mit Satteldach, Dachnei-
gung ca. 45°, Firsthdhe ca. 14,50 m, Traufhéhe ca. 10,00 m in einem guten baulichen
Zustand,

- eingeschossige Baracke,

- Gerinne als Zulauf zum Regenrlckhaltebecken innerhalb des Grabens 26/2,

- Erdstofflager,

- eine Waldflache, die umgewandelt werden soll,

- Ackerflache mit einer Vorwaldflache und einer weiteren zu erhaltenden Waldflache.

Westlich der StrafRe Am Elisenpark:

- brach liegende Flache,

- Zufahrt zum EKZ,

- Musterhaus von Town&Country (zur Besichtigung und Beratung mit Buro), die Bauge-
nehmigung dieses eingeschossigen Gebaudes mit Satteldach, Dachneigung 45°, wur-
de 2012 erteilt,

- brachliegende Flachen,

- Hausnummer 36 Ost-Pharma Handelsgesellschaft mbH (Handel mit pharmazeuti-
schen Produkten) (umgebautes ehem. Betriebsgebaude vom Gut Gartenbau einge-
schossig mit Flachdach und ca. 830 m2 Nutzflache),

- Hausnummer 30 Blumenladen ,maxi-flora“ (Verkauf von Blumen und Gestecken,
Kopiershop) und Salon Hunde-Eck (Haarpflege von Hunden) die Baugenehmigung flr
dieses eingeschossige Gebaude mit flach geneigtem Pultdach wurde 2013 erteilt,

- Gaststatte mit 5 Bowlingbahnen in Planung (geplant ist ein Asia-Restaurant) die Bau-
genehmigung wurde 2015 erteilt. Das Gebaude soll mit Flachdach in Teilen zweige-
schossig errichtet werden.

- Hausnummer 38 Trockenbau Schubert (Trockenbau und Montage von Bauelementen
auf Baustellen) und F1-Automobile (Handel mit Automobilen, ohne erkennbare Aktivi-
taten) (umgenutzte I-geschossige Produktionshalle mit Satteldach vom Gut Gartenbau
mit ca. 750 m2 Nutzflache),

- Ackerflache

- ehemaliges Trafo und ehem. Wasserhochbehélter als Fledermausquartier

Die Strafle Am Elisenpark ist 2015/2016 als 6ffentliche Verkehrsflache zwischen Koi-
tenhager Landstrafe und Zufahrt zum EKZ als 1. Bauabschnitt ausgebaut worden. Der
Regelquerschnitt ist in der Planzeichnung als Schnitt A-A dargestellt. Im Weiteren stellt
sich die Strafle Am Elisenpark in einem maroden Zustand als BetonstrafRe dar. Bis zu
der Hausnummer 38 ist die Strafie Offentlich nutzbar, danach verjungt sich die Breite
der Strafle bis zu dem ehem. Trafo und ist nicht 6ffentlich zuganglich.

4.2 Verkehr

Die Erschlieung des Plangebiets erfolgt Uber die Koitenhager Landstrafle und weiter-
fuhrend Uber die Strafle Am Elisenpark. Damit ist das Plangebiet Uber die Koitenhager
LandstrafRe mittels ampelgeregelter Kreuzung an das ortliche und Uberdrtliche Stra-
ennetz angebunden.
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Die Strale Am Elisenpark ist eine ZufahrtsstraRe zum EKZ. Der Anlieferverkehr ver-
lauft ausschliefllich Uber diese Strafie.

In der StraRe Am Elisenpark befinden sich 2 Haltestellen des OPNV. Die nachsten Hal-
testellen befinden sich am EKZ in etwa 350 m Entfernung und in etwa 600 m Entfer-
nung im Ernst-Thalmann-Ring. Aktuell wird eine Buslinie Uber die Strafe Am Elisenpark
bzw. auRerhalb der Geschaftszeiten des EKZ Uber die Koitenhager Landstrafie gefuhrt.

Der Ausbau des 1. Bauabschnitts der Strafe Am Elisenpark bis zur Zufahrt zum EKZ ist
2015/16 erfolgt mit beidseitigen Gehwegen und Radfahrstreifen. Im weiteren Verlauf
ist die Strafle sehr schadhaft, lediglich eine Betonfahrbahn ohne Nebenanlagen, und
wird kunftigen Anforderungen nicht gerecht.

Im nérdlichen Bereich der Strafe Am Elisenpark bindet ein Weg zur ErschlieBung der
Kleingartenanlagen an, der als Fuf3- und Radweg bis zur Pappelallee, einem eigen-
standig verlaufenden Geh- und Radweg (Fahrradachse) zwischen Innenstadt und
Eldena, fuhrt.

Aus Richtung EKZ bindet ein Radweg von der Anklamer Landstrafle an. Durch einen
Uber das Areal 6stlich der StraRe Am Elisenpark verlaufenden Trampelpfad, der mittels
Wartungssteg der wasserwirtschaftlichen Anlage Regenrickhaltebecken Elisenpark
(RRB) Uber den Graben 26/2 fuhrt, gibt es eine provisorische fullaufige Verbindung.

Zum Fuf3- und Radweg zwischen Grofl Schénwalde und Eldena gibt es keine Anbin-
dung. Am Ende der Strae Am Elisenpark schliet sich Unland bzw. eine ackerbaulich
genutzte Flache an.

Im Weiteren gibt es im Plangebiet private Straflen zur ErschlieBung der bestehenden
Gebaude im WA 1.1., die Uber eine Umfahrt miteinander verknupft sind. Das WA 1.3
ist Uber den Bienenweg, eine 6ffentlich gewidmete Strafle im Geltungsbereich des Be-
bauungsplans Nr. 104 - Elisengrund - erschlossen.

Die ErschlieBung der GEe 1.2 und 2.2 erfolgt auf Grund privatrechtlicher Regelungen
Uber das Flurstick 20/597.

Die vier weiteren Bestandsgebaude entlang der StraRe Am Elisenpark sind Uber eine
direkte Zufahrt von der StraRe Am Elisenpark angebunden.

4.3 Grun- und Freiflachen

Das Plangebiet wird durch die StraRe Am Elisenpark gegliedert. Begrenzt wird es auf
der Ost- und Sudseite vom Graben 26/2 mit einseitigem Gehodlzsaum mit zum Teil zu
schutzenden Gehodlzbiotopen, Wald im Sinne des Landeswaldgesetz M-V (LWaldG) und
Vorwald.

Grunstrukturen gibt es im nordwestlichen Bereich mit einer Anpflanzung zum EKZ.

Das vorhandene Wohngebiet mit den 3 Geschosswohnungsbauten zeichnet sich durch
Zierrasenflachen und Geholzbestand im Vergleich zu den Ubrigen Flachen aus.

Zu differenzieren ist im Weiteren zwischen Ackerflachen und Bereiche, die durch die
aufgegebene Nutzung mit Siedlungsgehdlzen gepragt sind. Neben den offenen Gerin-
nen und dem RRB befindet sich im Plangebiet auch im ehem. Trafo und den zwei Was-
serhochbehalter ein Ersatzhabitat fur Fledermause und gebaudewohnenden Vogelar-
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ten sowie mittlerweile lediglich noch 2 Dohlenmasten im Nordwesten des Plangebiets.
(Siehe auch Pkt. Il. 2 - Bestandsbewertung und Umweltauswirkungen - sowie Anlage
12 Blatt Nr. 1 - Bestands- und Konflikteplan -)

4.4 Topografie/Bodenbeschaffenheit/Hydrologische Situation

Das Plangebiet erreicht im Bestand Hohen von ca. 4,90 - 11,00 m uber NHN. Der
Uberwiegende Teil des Areals liegt bei einer Hohe zwischen 6,00 - 7,00 m tber NHN.

Das Gelande wurde im Zuge der Errichtung der Gewachshausanlagen grofdflachig plan
geschoben. Im 6stlichen Bereich befinden sich Erdaufschittungen.

Der Baugrund besteht vorwiegend aus oberflachennahem Geschiebemergel/-lehm der
pleistozanen Grundmorane und ist fur eine generelle Versickerung bei der Nutzung als
Baugrundstlcke nicht geeignet.

Der Grundwasserstand liegt bei 2,7 bis 3,0 m unter Gelande. Die Sande Uber dem
schwer durchlassigem Geschiebemergel/-Lehm sind wasserfuhrend. Der Grundwas-
serstand ist jahreszeitlichen und witterungsbedingten Schwankungen unterlegen.
Nach Niederschlagen bzw. wahrend der Schneeschmelze ist mit einem héheren

Grundwasserstand sowie Stau- und Schichtenwasser in den oberflachennahen Bau-
grundschichten zu rechnen.

Oberflachengewasser

Das Plangebiet wird 6stlich und sudlich durch den Graben 26/2 (96569F23) begrenzt.
Es liegen keine weiteren Gewasser im Sinne des §§ 2,3 WHG in diesem Areal. Der
Grabenabschnitt, der in Verlangerung der Zufahrt des EKZ verlauft, ist wie die Stich-
graben im sudlichen Bereich, kein Gewasser. Er gehort zur gemeinsamen Regenent-
wasserungsanlage Max-Planck-Institut/EKZ und liegt zusammen mit dem RRB im An-
lagenbestand des Abwasserwerks Greifwald. Bei den sudlichen Stichgraben handelt es
sich um die Auslaufbereiche der Regenkanalisation der ehem. Gewachshausanlage.
Der Graben 26/2 befindet sich in der Unterhaltungslast des Wasser- und Bodenver-
bands Ryck-Ziese.

Die Grabenbdschungen sind zum Teil einseitig mit Gehdlzaufwuchs bestanden.

Wasserwirtschaftliche Anlagen

Im Zuge des Baus des EKZ wurde das RRB direkt in den Wasserlauf des Grabens 26/2
errichtet. Dazu geh6rt auch die Drosselungseinrichtung im Ablauf des RRB. Uber die
Drossel verlauft ein Wartungssteg, als Bestandteil der wasserwirtschaftlichen Anlage.
Dieser ist nicht als Fuf3- und Radweg konzipiert.

Das Bebauungsplangebiet ist insbesondere im sudlichen Teil mit umfangreichen Ent-
und Bewasserungseinrichtungen (Kanalen und Zisternen) durchzogen. Die zwei DN
800 Regenwasserleitungen sind im Bebauungsplan dargestellt. Im Vorfeld der Er-
schlieBung und Bebauung sind diese Anlagen aufzuklaren und bei der ErschlieSungs-
planung zu berucksichtigen.

2 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und griinordnerische Festsetzungen; Umweltplan GmbH
Stralsund; Dezember 2017
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Drainagen

Im Plangebiet befindet sich ein vermutlich bereits defektes Drainagesysteme von der
Zeit vor der Bebauung mit der Gewachshausanlage und Nutzung als Acker. Sudwest-
lich angrenzend an das Plangebiet wurden nach dem Abbruch der Gewachshauser
erneut Dranagen verlegt, die an die im Plangebiet befindlichen DN 800 Regenwasser-
leitungen an den Graben 26/2 anbinden.

Im Vorfeld der ErschlieBung und Bebauung sind diese Anlagen mdéglichst umfassend
aufzuklaren und zu berucksichtigen.

Wenn wahrend der Erdarbeiten Drainagesysteme festgestellt werden, ist die Universi-
tats- und Hansestadt Greifswald (Tiefbau- und Grinflachenamt) zu benachrichtigen.

Regenentwasserung

Zur Ableitung des Niederschlagswassers steht nur der Graben 26/2 zur Verfugung.
Dieses Gewasser ist trotz RRB hydraulisch uberlastet.

Aus diesem Grund befindet sich das Projekt der Universitats- und Hansestadt Greifs-
wald: Wiederherstellung des urspringlichen Gewasserlaufs des Kescherinbachs in der
Umsetzung.

Hochwasserschutz
Das Plangebiet liegt aulerhalb des durch ein Auflenhochwasser gefahrdeten Bereichs.

Trinkwasserschutzgebiet

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebiets. Laut
Geologischer Karte zum GrundwasserflieRgeschehen in Mecklenburg-Vorpommern
guert kein Grundwasserscheider das Plangebiet.

4.5 Immissionssituation

Die Gerauschsituation des Plangebiets ist mit dem Schallgutachten 214-E/2016
Schalltechnische Untersuchung zum Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - (Anlage
3)3, bewertete worden. Im Wesentlichen wird die Gerauschsituation durch die Emissi-
onen von Gewerbebetrieben und Handelseirichtungen innerhalb und auflerhalb des
Geltungsbereichs des Bebauungsplans bestimmt. Uber die Strale Am Elisenpark ver-
lauft der vollstandige Lieferverkehr des EKZ sowie ein grofier Teil des Kundenverkehrs.

Berucksichtigt wurden als Emissionsquellen neben dem Straflenverkehr auf der Stra-
¢ Am Elisenpark, die Gewerbebetriebe auferhalb des Plangebiets, EKZ, Lidl-Markt,
Waschstrafle und Automaten-Tankstelle und die Gewerbebetriebe innerhalb des Plan-
gebiets und der Bewohner in den angrenzende Baugebieten sowie des Nahverkehrs
(siehe Pkt. I. 4.1 - Verkehr -). Dazu wurden Verkehrsdaten (stindliche Kfz-Belastung
und Schwerlastanteil) durch eine 24-stindige Strafenverkehrszahlung ermittelt. Die
Ergebnisse der Zahlung reprasentieren den Ist-Zustand und wurden fur die Berech-
nung des Emissionspegels herangezogen. Zur Bewertung wurden die schalltechni-
schen Orientierungswerte fur stadtebauliche Planungen der DIN 18005, Teil 1 sowie
die Immissionsrichtwerte der TA Larm 98 herangezogen.

Zur Bestandssituation wird festgestellt, dass durch den Straflenverkehr die entspre-
chenden Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1 Beiblatt 1 im Bereich der Wohn-
bebauung im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht an mehreren Immissionspunkten

%Schalltechnische Untersuchung 214-E/2016; Herrmann&Partner Ingenieurblro, Marz 2018
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Uberschritten werden. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche die Zumut-
barkeitsgrenzen des betroffenen Gebietes darstellen, werden ebenfalls an mehreren
Immissionspunkten (IP) Uberschritten.

Hinsichtlich der Immissionen durch Gewerbelarm wurde nachgewiesen, dass es im
Beurteilungszeitraum ,tags” im gesamten Bebauungsplangebiet zu keinen Uberschrei-
tungen der Orientierungswerte der DIN 18005 und den Immissionsrichtwerten der TA
Larm 98 kommt.

Allerdings kommt es im Beurteilungszeitraum ,nachts“ im an die StrafSe Am Elisenpark
angrenzenden Bereich des WA 1.1 (IP 01) zu einer deutlichen Uberschreitung. Diese
Uberschreitungen werden insbesondere durch die Fahrzeugbewegungen an der Auto-
maten-Tankstelle hervorgerufen. Die Uberschreitung wirkt sich ebenfalls bei freier
Schallausbreitung auf die WA 5.1 und 5.3 (IP 23 und IP 24) aus.

Zu einer weiteren Uberschreitung im Beurteilungszeitraum ,nachts“ kommt es durch
die Gerausche des Lieferverkehrs bei der Belieferung der REAL-Handelseinrichtung
und die Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes im WA 5.3 und 5.4 (IP 25).

Die Einzelbetrachtung legt dar, dass es zu keiner Uberschreitung der zuldssigen Im-
missionsrichtwerte durch die moéglichen Spitzenpegel kommt.

Zur Entwicklung von allgemeinen Wohngebieten ist daher zu Vermeidung von Schall-
konflikten die Festsetzung von Vorkehrungen vor schadlichen Umwelteinwirklungen im
Bebauungsplan gem. DIN 4109-1 Schallschutz im Hochbau und von Emissionskontin-
gente gem. DIN 45691 sowie zum Schutz der WA 5.3 und 5.4 vor Gewerbelarm, in
Form von Fahrzeugverkehr auf der Lieferzufahrt des REAL sowie des Personalparkplat-
zes, erforderlich.

4.6 Altlasten und Bodenverunreinigungen

Altlasten, altlastverdachtige Flachen bzw. schadliche Bodenveranderungen sind bisher
nicht bekannt.

Sollte sich dennoch bei Erdarbeiten der Verdacht auf Altlasten oder schadliche Boden-
veranderungen ergeben, so ist die weitere Verfahrensweise mit der zustéandigen Bo-
denschutzbehdrde abzustimmen.

4.7 Technische Infrastruktur

Eine Arrondierung des Leitungsbestands ist bereits mit dem Ausbau der Strafle Am
Elisenpark bis zur Zufahrt des EKZ (1. Bauabschnitt) 2015/16 begonnen worden.

In dem ausgebauten Teil der Strafie sind alle Medien verlegt worden und bereits in die
Trasse der Planstraie A 1 vorverlegt worden. Bestehende Leitungen, die die Baugebie-
te zum Teil diagonal queren sind inzwischen funktionslos geworden.

Das vorhandene Netz der Stadtwerke Greifswald GmbH stellt sich derzeit wie folgt dar:
- Trinkwasser - die Versorgung kann mit dem vorhandenen Netz sichergestellt wer-
den,

- Gas - die Versorgung kann mit der vorhandenen Mitteldrucknetz sicherge-
stellt werden,

- Fernwérme - ein moglicher Anschlusspunkt liegt in der Koitenhager LandstrafRe.
Ohne Offnung der neu gebauten Strafde ist keine Versorgung maoglich. Eine Fernwar-
meversorgung ist daher nicht weiter zu verfolgen,
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- Strom - die Versorgung kann mit dem vorhandenen bzw. geplanten Netz/Trafo
sichergestellt werden.

Infokabel - sind gemaf} Stellungnahme von 2017 nicht fUr das Plangebiet mitge-
teilt worden.

Schmutzwasser - inwieweit mit dem vorhandenen Netz die Versorgung der zu entwi-
ckelnden Baugebiete sichergestellt werden kann, muss noch anhand der Abgabewerte
ermittelt werden.

Regenentwasserung - zur Ableitung steht nur der Graben 26/2 zur Verfigung. Der
Graben ist hydraulisch Uberlastet, daher befindet sich die Renaturierung des Ketscher-
inbachs in der Ausfihrung. In Bestand befinden sich auRerdem 3 grofle Regenwasser-
leitungen, deren Bestand im Bebauungsplan nachrichtlich dargestellt ist.

Im Plangebiet befinden sich darlGber hinaus eine 20-kV-Kabeltrasse der edis AG und
telekommunikationstechnische Anlagen der Telekom Deutschland GmbH.
Die e.dis Leitung ist inzwischen umverlegt worden.

5. Stadtebauliche Konzeption

Das Plangebiet befindet sich am sudostlichen Stadtrand und grenzt direkt an das EKZ
an. Es liegt damit in keinem landwirtschaftlichen Freiraum, aber dennoch reizvoll ins-
besondere durch die Nahe zum Naturschutzgebiet (NSG) Eldena. Die vorhandenen,
Uberwiegend noch unbebauten Bauflachenkapazitaten befinden sich zu grofRen Teilen
in stadtischem Eigentum.

Die Entwicklung orientiert sich funktional und strukturell am Charakter einer Vorstadt.
Ziel der Planung ist eine stadtebaulich geordnete Entwicklung von allgemeinen Wohn-
gebieten mit verdichteten und kleinteiligen, zukunfts- und nachfrageorientierten sowie
individuellen Bebauungsmoglichkeiten. Zentrales Thema ist dabei die Schaffung von
attraktivem Wohnraum fur Familien zwecks Eigentumsbildung.

Eine stadtraum- und stadtgestalterische Pramisse ist das Erreichen einer stadtebau-
lich geordneten Struktur, die zwischen freier Landschaft und Kleingartenanlagen, auf
Einfamilienhdauser, Doppelhduser sowie Mehrfamilienhduser in bis zu IV-Geschossen
wie auf die gewerblichen Betriebe und Anlangen, also verschiedensten Stadtstruktu-
ren, aufbaut, vermittelt und harmonisiert. Der Stadtrand soll deutlich ausgepragt sein
aber auch durch eine Auflésung der Bebauungsdichte und -héhe einen Ubergang zur
angrenzenden Landschaft vermitteln.

MafRgebend flir den stadtebaulichen Entwurf ist die Strale Am Elisenpark, als zentra-
le, lineare Achse. Durch die Strafle und den anschlieRenden Fuf- und Radweg wird
das Plangebiet in dstlichen und westlichen sowie in nérdlichen und mittleren Bereich
gegliedert. Der sudliche Bereich soll weiterhin als unbebaute Flache verbleiben.

Der nordliche Bereich des Plangebiets wird begrenzt durch die Zufahrt zum EKZ und
die vorhandenen Oberflachenwassergerinne, kombiniert mit einem Fuf3- und Radweg
und offentlichen Grunflachen. In den WA 1, 2, 5.1, 5.2 und 5.4 sowie im MI kann llI-
bzw. bis zu IV-geschossig gebaut werden. Unter Beachtung der Festsetzungen zum
Mafd der baulichen Nutzung ist eine bis zu IV-geschossige, offene Bebauung stadte-
baulich vertretbar. Im nordlichen Bereich ist aus stadtebaulicher Sicht im WA 2.4 die
Errichtung einer Kindertagesstatte zu verfolgen.
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Der mittlere Bereich zwischen Zufahrt EKZ und den sudlichen 6ffentlichen Grinflachen
wird durch eine lineare 6ffentliche Parkanlage, die auch den Fuf3- und Radweg in Ver-
langerung vom Fachmarktzentrum Anklamer Landstrafe aufnehmen soll, in Teil 1 und
Teil 2 gegliedert.

Teil 1 ist auf der westlichen Seite gepragt durch die eingeschrankten Gewerbegebiete
(vorhandene gewerbliche Nutzungen). Auf der 6stlichen Seite soll das WA 3 entwickelt
werden. Das WA 3 ist hinsichtlich des Maf3es der baulichen Nutzung so gestaffelt, dass
entlang der Strafle Am Elisenpark im WA 3.1 bis zu llI- geschossige Wohngebaude er-
richtet werden kdnnen. Im WA 3.2, 3.3, 3.4 kénnen II- geschossige Wohngebaude mit
Dach und im WA 3.5 zur freien Landschaft II- geschossig Wohngebaude, wobei das 2.
Geschoss als Dachgeschoss auszubilden ist, errichtet werden. Im WA 3.5 wird mit ei-
ner reduzierten Grundflachenzahl von 0,3 eine lockerere Bebauung zu den landwirt-
schaftlich genutzten Flachen jenseits des Grabens 26/2 angestrebt. Im ndérdlichen
Bereich zwischen Fuf3- und Radweg, WA 3.5 und Graben 26/2 ist ein Kinderspielplatz
zu errichten.

Im Teil 2 sollen lediglich maximal II- geschossige Wohngebaude errichtet werden.

Im westlichen Bereich ist die Planstrae H als ErschlieBungsstrae und spatere
Durchgangsstrafle zu den weiteren Wohnbauflachen gemafl FNP (Koitenhagen Sud)
vorgesehen. Entlang der Strale Am Elisenpark bis zur Einbindung der Planstraie H
und entlang der Planstrafle H sind die Wohngebaude zwingend IlI-geschossig zu errich-
ten, um die zukunftigen Funktion als Durchgangsstrafe stadtebaulich zu spiegeln. Das
WA 4 soll hinsichtlich des Maf3es der baulichen Nutzung so gestaffelt werden, dass im
WA 4.5 lediglich |-geschossige Wohngebaude (Bungalow) errichtet werden kdnnen. Im
WA 4.4 und 4.5 soll zusatzlich mit der reduzierten Grundflachenzahl von 0,3 einer lo-
ckeren Bebauung zur freien Landschaft Rechnung getragen werden.

Im sitdlichen Bereich befinden sich offentliche Grunflachen in Anschluss an die WA.
Diese dienen u.a. der Erweiterung des Abstands und somit zum Schutz des NSG, dem
Elisenhain. Die sudlichen o6ffentlichen Gruanflachen sind gegliedert durch einen Fuf-
und Radweg in Verlangerung der StrafRe Am Elisenpark mit Anschluss an den vorhan-
denen Fu- und Radweg zwischen Grof3 Schonwalde und Eldena. Im 6stlichen Bereich
befindet sich eine Waldflache, zu der der Waldabstand von 30 m einzuhalten ist.

Die westliche Flache dient, wie bereits bisher, dem Artenschutz und wird weitgehend
nicht 6ffentlich zuganglich sein. Erganzend werden hier weitere MafSnahmen zum Ar-
tenschutz festgesetzt. Die Manahmen 1 bis 4 sind vor der ErschlieBung und Bebau-
ung des Plangebiets als CEF-MafSnahmen herzurichten.

Zur Attraktivitatserhhung des Plangebiets fur die zukunftigen Bewohner und Besu-
cher ist die ostliche 6ffentliche Grunflache als Parkanlage mit Naherholungs-, Freizeit-
sowie Spielmdglichkeiten festgesetzt. Neben der Anlage von Spazierwegen und Ver-
weilmoglichkeiten kann hier ein Kleinspielfeld flr 8 Spieler errichtet werden. Dabei ist
ein Abstand von 40 m zur nachsten Baugrenze in den WA 4.4 und 7.4 und von 30 m
zum Wald einzuhalten.

Das Plangebiet wird im 6stlichen und im sudlichen Bereich durch den Graben 26/2
eingefasst. Dieser Graben dient als Vorflut und Abgrenzung des Plangebiets zu den
Kleingartenanlagen sowie Acker- und Freiflachen.

Mit der zum Erhalt festgesetzten privaten Grunflache ist u.a. ein Abstand zwischen WA
5 und EKZ gegeben.
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An das GEe 3.2 und WA 6.2 sowie 7.6 grenzt eine private Grunflache mit Fuf3- und
Radweg aus dem Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 108 - Fachmarktzentrum
Anklamer LandstraBe - als Abstandsflache an. Uber die private Grinflache mit der
Zweckbestimmung Parkanlage innerhalb dieses Bebauungsplans soll der Fuf3- und
Radweg bis an die StraRe Am Elisenpark gefihrt werden. Anschlieflen schliefen o6f-
fentliche Grunflachen mit der Zweckbestimmung Parkanlage bis zum Graben 26/2 als
ein die Baugebiete gliederndes Element an.

An die WA 7.1, 7.4, 7.6 und 7.7 schliefen sich laut FNP weitere mogliche Wohnbau-
flachen an.

Das Plangebiet ist wie beschrieben gegliedert. Auflerdem ist die zentrale Langsachse,
die StraRe Am Elisenpark einschliellich Verlangerung mit einem Fuf3- und Radweg, mit
einer durchgehenden Baumallee bevorzugt mit Feldahorn aufzuwerten. Das trifft auch
fUr die Zufahrt zum EKZ zu. Die vorhandene Grunstruktur ist mit Baumpflanzungen im
Ml und GEe 1.1 zu einer Allee zu erganzen. Der Fuf3- und Radweg in Richtung Kinder-
spielplatz ist zur weiteren Gliederung des Plangebiets mit einer Baumreihe zu kombi-
nieren.

Das Plangebiet wird durch weitere Planstraflen erschlossen. Die Planstraie A mit den
Abschnitten 1 und 2, die Uber den Abschnitt 2, die Planstralen C und D an die Strafie
Am Elisenpark anbindet, ist eine weitere HaupterschlieBungsachse. Die Planstraen B
sowie E 1 bis 7 sind ErschlieBungsstiche die sich aus der Tiefe der Wohnbaugebiete
erforderlich machen. Die Planstrae | dient neben der ErschlieBung der WA 7.3 und
7.4 als Umfahrung fir Mullfahrzeuge, Feuerwehr etc. Mit den privaten Planstrafen F
und G werden die angrenzenden Baugebiete erschlossen.

5.1 Bemerkungen zum Verfahren

Der Aufstellungsbeschluss als Bebauungsplan Nr. 13 - An den Gewachshausern -.
wurde von der Burgerschaft am 15.04.1997 gefasst. Die ortstubliche Bekanntmachung
des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im ,Greifswalder Stadtblatt® am
07.05.1997 erfolgt. Der Geltungsbereich umfasste den gesamten Bereich der ehema-
ligen Gewachshausanlage ostlich der Anklamer Landstrafe mit ca. 42,45 ha. Mit Be-
schluss der Burgerschaft vom 04.07.2011 erfolgte die Abanderung der Plangrenze
und Reduzierung auf die jetzige Flachengrofie einschliefllich der Einbeziehung der Zu-
fahrt zum EKZ, als Bestandteil des rechtskraftigen Bebauungsplans Nr. 37 - Anklamer
Strafle -. Die ortsubliche Bekanntmachung des 1. Anderungsbeschlusses ist durch
Abdruck im ,Greifswalder Stadtblatt am 31.08.2011 erfolgt. Als 2. Anderung des Auf-
stellungsbeschlusses erfolgte die Umbenennung des Bebauungsplans in - Am Elisen-
park - durch Beschluss der Burgerschaft vom 23.05.2016. Die ortsubliche Bekannt-
machung des 2. Anderungsbeschlusses ist durch Abdruck im ,Greifswalder Stadtblatt*
am 24.06.2016 erfolgt.

Die friihzeitige Beteiligung der Offentlichkeit gemaf § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB ist, nach
ortstblicher Bekanntmachung im ,Greifswalder Stadtblatt® am 31.08.2011, vom
08.09.2011 bis zum 11.10.2011 durchgefuhrt worden. Der Vorentwurf zum Bebau-
ungsplan besteht aus Variante 1 und 2. Gleichzeitig wurden die Beh6rden und sonsti-
gen Trager offentlicher Belange beteiligt.

Beschreibung der Varianten:
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Die Varianten gehen beide von einer ErschlieBung Uber die Verlangerung der Strafe
Am Elisenpark mittels rickwartiger Strafden aus.

Das Prinzip der Variante 1 besteht darin, dass sich die Bebauungsstruktur schalen-
formig mit Mischgebieten um das Gewerbegebiet aufbaut. Auf den stadtischen Fla-
chen schlieflen sich daran Einzelhduser mit Satteldach an. Entlang des Grabens und
am sudlichen Bebauungsrand befinden sich Bungalowgrundstiicke. Dasselbe Prinzip
spiegelt sich auch auf der Seite westlich der Strale Am Elisenpark wieder. Die Gliede-
rung erfolgte im mittigen Bereich mit einem offenen Graben. Das stadtebauliche Kon-
zept sah ca. 180 WE auf ca. 800 m?2 grofRen Grundstucken vor.

Das Prinzip der Variante 2 besteht in einer quartiersweisen Bebauungsstruktur mit
jeweiligen Haustypen. So sind im Ostlichen Bereich Einzelhduser mit Satteldach, im
den Randbereichen mit einer stringenten Nord- Sud-Ausrichtung vorgesehen. Daran
anschlieffend befindet sich ein Quartier, welches in den Randbereichen I-geschossige
Bungalows und mittig Il-geschossige Wohnhauser mit grofiziigigen Grundstiicken vor-
sieht. Gegliedert ist das Areal durch zwei offene Graben. Hieraus ergibt sich die Lage
der ruckwartig gefuhrten Erschliefung. Im Anschluss an den sudlichen Graben ist ein
Bungalow- und Villengebiet angedacht.

Mischgebiete sind nur nordwestlich der StraRe Am Elisenpark vorgesehen. Das stad-
tebauliche Konzept sah ebenfalls ca. 180 WE vor mit Grundsticksgrofien zwischen
550 und 1.000 m?2.

In Auswertung der frihzeitigen Beteiligung fuhrten verschiedene Elemente der beiden
Varianten zu dem stadtebaulichen Entwurf des Bebauungsplans.

6. Erlauterung zu den Planfestsetzungen

6.1 Art der baulichen Nutzung

Das Plangebiet hat eine spezifische Nutzungsstruktur, die sich aus allgemeinen Wohn-
gebieten, einem Mischgebiet und eingeschrankten Gewerbegebieten zusammensetzt.
Die im Plangebiet vorhandenen, genehmigten Nutzung haben Bestandsschutz.

Allgemeine Wohngebiete

In den WA 1.3, 1.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 4, 6 und 7 sind die allgemein zulassigen Nut-
zungen zur Versorgung des Gebiets dienende Laden, Schank- und Speisewirtschaften
sowie nicht storende Handwerksbetriebe und Anlagen fur kirchliche, kulturelle, soziale,
gesundheitliche und sportliche Zwecke ausgeschlossen. In diesen Baugebieten wird
der Schwerpunkt auf das Wohnen gelegt. Die ausgeschlossenen Nutzungen kénnten
zu unbeabsichtigten Immissionsbelastungen flhren.

In allen WA sind die ausnahmsweise zulassigen Gartenbaubetriebe und Tankstellen

ausgeschlossen, da sie eine zusatzliche Emissionsbelastung fur die zukunftigen Be-

wohner zur Folge haben kdnnten und die Kleinteiligkeit der Baugebiete und deren La-

ge daflir ungeeignet sind. AuRerdem gibt es im naheren Umfeld bereits zwei Tankstel-

len.

Auch Ferienwohnungen, die nach § 13a Baunutzungsverordnung (BauNVO) in WA
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ausnahmsweise zugelassen werden kdnnen, sollen nicht Bestandteil der Wohngebiete
werden. Mit dem  planungsrechtlichen  Ausschluss von  Ferienwohnun-
gen/Ferienhdusern wird der entstehende Wohnraum dauerhaft gegenuber einer
Zweckentfremdung durch wirtschaftlich durchsetzungsfahige Nutzungen geschutzt.
Der Bebauungsplan hat schwerpunktmafig zum Ziel Wohngebiete zu entwickeln.

Mischgebiet

Ausgeschlossen sind Tankstellen (Begrindung siehe oben), Vergniugungsstatten und
Gartenbaubetriebe aufgrund der Kleinteiligkeit des Ml und um weitere Stérungen der
Wohnnutzung zu vermeiden. Grofdflachiger Einzelhandel kommt ebenfalls nicht wegen
der Flachengrofe in Betracht.

Weiterhin sind Ferienwohnungen und Ferienhduser sowie auch Bordelle, bordellartige
Betriebe und Wohnungsprostitution aus letztlich vergleichbaren Grinden wie in den
WA, ausgeschlossen.

Mit dem planungsrechtlichen Ausschluss von Ferienwohnungen soll der entstehende
Wohnraum dauerhaft gegentber einer Zweckentfremdung geschutzt werden. Zulassig
bleiben Betriebe des Beherbergungsgewerbes als klassisch gewerbliche Nutzungen,
die neben der Uberlassung von Rdumen beherbergungstypische Dienstleistungen an-
bieten (OVG Greifswald vom 19.02.2014 (3 L 212/12)).

Vergnugungsstatten, Bordelle und Wohnungsprostitution bleiben zum Schutz des in-
nerstadtischen Wohnens im Gebiet sowie der nahen Wohngebiete gem. § 1 Abs. 9
BauNVO ausgeschlossen. Prostitutionsnutzungen sind zudem erfahrungsgemaf ge-
eignet, das geschaftliche Niveau des Quartiers abzusenken und einen Trading-down-
Effekt auszuldsen. Seridse Dienstleistungs- und Einzelhandelsbetriebe meiden Stand-
orte in unmittelbarer Néhe eines Bordells oder einer bekannten Prostituiertenwoh-
nung, weil sich ihre Kunden nicht gerne in unmittelbarer Nahe solcher Etablissements
sehen lassen mochten. Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution wir-
ken sich auch negativ auf die vorrangige Ziel - Wohnen - aus.

Eingeschrankte Gewerbegebiete

Die GEe 1.1, 1.2 und 3.2 sind hinsichtlich Larm mit dem entsprechenden Emissions-
kontingenten eingeschrankt. Die GEe im Plangebiet sollen der Unterbringung von nicht
erheblich belastigenden Gewerbebetrieben dienen. Zusatzlich sind in den GEe die all-
gemein zulassigen Nutzungen - Lagerhauser mit mehr als 900 m2 Lagernutzflache,
Lagerplatze, Tankstellen, Bordelle, bordellartige Betriebe und Wohnungsprostitution -
sowie die ausnahmsweise zulassige Nutzung - Vergnugungsstatten - nicht zulassig.

Die GEe sind kleinteilig und grenzen unmittelbar an das Ml und das WA 3.1 an. Tank-
stellen sind im Umfeld vorhanden. Die Einschrankung zu Lagerhdusern ermoglicht die
Sicherung der Bestandsnutzungen mit einem gewissen Entwicklungspotential. Lager-
platze sind ausgeschlossen. Der Schwerpunkt soll in diesen GEe bei Bestandschutz
der vorhandenen Betriebe auf die Entwicklung von Dienstleistungsgewerbe und Hand-
werksbetriebe, Geschafts-, Buro- und Verwaltungsgebaude liegen. Diese Entwicklungs-
tendenz erfahrt aligemein eine zunehmende Bedeutung. Die Feinsteuerung der GE bei
Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung ergibt sich aus der konkreten Planungs-
situation mit den angrenzenden Nutzungen, wie dem EKZ, den zu entwickelnden Ml
und WA. Es wird eine stadtebauliche Vereinbarkeit mit der benachbarten und zu ent-
wickelnden Nutzungen angestrebt. Eine Vereinbarkeit innerhalb des GE angrenzend
zum Parkplatz das EKZ mit Wohnungen, ware nicht darstellbar.

Mit dem Ausschluss von Bordellen etc. wird den GE nichts entzogen, was fur diese Ge-
biete typisch ist. Auf die Erlauterungen zum MI wird verwiesen.

Der Ausschluss von Vergnigungsstatten tangiert nicht das baugenehmigte Asia-
Restaurant mit 5 Bowlingbahnen im GEe 2.2. Die Bowlingbahnen stellen keine gewerb-
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liche Einrichtung im Sinne einer Vergnugungsstatte/Spielhalle, die in der Regel durch
Veranstaltungen der Unterhaltung oder dem Vergnitgen von Besuchern oder Gasten
dient, dar.

In den GEe sind Einzelhandelsbetriebe (Gewerbebetriebe aller Art), die gem. § 8 Abs. 2
BauNVO eine allgemein zulassige Nutzungen darstellen, gem. § 1 Abs. 5 BauNVO, hin-
sichtlich Verkaufsflache und Sortiment eingeschrankt.

Die Festsetzung ist nicht nur notwendig, um den im Einzelhandelsfachplan der Univer-
sitats- und Hansestadt Greifswald abgegrenzten schitzenswerten zentralen Versor-
gungsbereich Schénwalde Il, sondern zudem die Vitalisierung der Innenstadt zu schut-
zen. Die Universitats- und Hansestadt Greifswald verfolgt die Zielsetzung, Einzelhan-
delsentwicklungen auflerhalb der zentralen Versorgungsbereiche weitgehend auszu-
schliefen und einer raumlichen Zersplitterung von Handelslagen vorzubeugen.

Die Zulassigkeit von Einzelhandelsbetrieben mit maximal 100 m? Verkaufsflache mit
nicht zentrenrelevanten Sortimenten, wie festgesetzten, sind stadtebaulich vertretbar.
Produktions- und Dienstleistungsunternehmen sind von einschrankenden Festsetzun-
gen nicht berUhrt, weil von solchen Betrieben von vornherein keine negativen Auswir-
kungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu erwarten sind. Es besteht also die Mog-
lichkeiten zur Ansiedlung von Dienstleistern fur die Wohnnutzung und ggf. fir techno-
logieorientierte Entwicklungs- und Dienstleistungsbetriebe und die sich ggf. daraus
ergebende unmittelbare Vermarktung innovativer Guter.

Die Universitats- und Hansestadt Greifswald hat mit dem Einzelhandelsfachplan Stand
Nov. 2005, Beschluss der Burgerschaft im Marz 2006, und dem Bericht ,,Abgrenzung
der Zentralen Versorgungsbereiche auf der Grundlage des Einzelhandelsfachplans
2005“ Beschluss der Burgerschaft im Feb. 2007, die zentralen Versorgungsbereiche
und die Zielstellungen zur Entwicklung des Einzelhandels festgelegt. Eine Aktualisie-
rung des Einzelhandelsfachplans erfolgte 2009. Mit Beschluss der Burgerschaft im
Feb. 2019 liegt ein fortgeschriebener Einzelhandelsfachplan Stand Dez. 2018 vor.

In ca. 800 m Abstand (Luftlinie) zum Plangebiet befindet sich der zentrale Versor-
gungsbereich (Hierarchiestufe ,Stadtteilzentrum®) Schénwalde Il und unmittelbar an-
grenzend das EKZ. Auf Grund der nichtintegrierten Lage wurde des EKZ nicht als zent-
raler Versorgungsbereich ausgewiesen sondern gemeinsam mit dem Bebauungsplan
gebiet Nr. 109 - Fachmarktzentrum Anklamer Landstrafde - als Sonderstandort Fach-
markzentrum Elisenpark. Das bestehende EKZ verflgt Uber ein umfangreiches Ange-
bot im periodischen und aperiodischen Bedarf mit mehreren einzelhandelsnahen
Dienstleistungen.

Der zentrale Versorgungsbereich Schonwalde I, u.a. mit dem ,Schéonwalde Center”,
verfugt Uber zwei groere Nahversorger und ebenfalls Uber Anbieter mit aperiodischen
Bedarf und mehreren einzelhandelsnahen Dienstleistungen. Die Verkaufsflache der
Warengruppe Nahrungs- und Genussmittel betragt 1.850 m2 im zentralen Versor-
gungsbereich Schénwalde Il (mit insgesamt 3.400 m?2 Verkaufsflache) fur ca. 8.300
Einwohner. Das Stadtteilcentrum Ubernimmt fUr den Stadtteil Schénwalde Il eine wich-
tige Versorgungsfunktion. Das Stadtteilzentrum ist zu starken. Die stadtebaulichen
und insbesondere einzelhandelsrelevanten Entwicklungen sind auf das bestehende
Zentrum ohne raumliche Ausweitung zu konzentrieren mit Aufwertung der bislang un-
genutzten Flache zwischen dem ,Schénwalde Center und dem Penny-Markt gem.
Festsetzungen des Bebauungsplans Nr. 34 - Zentrum Schénwade Il -

Im angrenzenden Plangebiet der 2. Anderung des Bebauungsplans Nr. 58 - Gut Koi-
tenhagen - haben sich weitere Einzelhandelsbetriebe mit nahversorgungsrelevanten
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Sortimenten angesiedelt, der Getranke-Markt mit ca. 225 m?2 Verkaufsflache, der Lidl-
Markt plus Backshop mit 752 m2 Verkaufsflache.

Unter Beachtung von ca. 1000 Anwohnern in dem Bereich entlang der Strale Am Eli-
senpark und der zukUnftigen Entwicklung von ca. 400 WE im Plangebiet, ist davon
auszugehen, dass ohne Einschrankungen des Einzelhandels in den GEe eine Gefahr-
dung des zentralen Versorgungsbereichs Schonwalde Il durch Funktionalitats- und At-
traktivitatsverlust, aber auch der zentralen Versorgungsbereiche benachbarter Stadt-
teile (z.B. Ostseeviertel Parkseite) mehr als wahrscheinlich ist. Diese Funktions-
verluste kénnen sich in stadtischer Verédung und ,Trading-Down-Effekten® ausdri-
cken. Die Versorgung der ortsansassigen Bevolkerung mit Waren des taglichen Grund-
bedarfs ist bereits gesichert. Eine Versorgungslicke ist nicht zu beflrchten.

Hintergrund dieser Festsetzung ist vor allem der Ausschluss von Uberwiegend zentren-
revanten Sortimenten - wie: Bekleidung, Blcher, Camping- und Outdoorartikel, Elekt-
rogerate, Elektronik und Multimedia, Erotikartikel, Fahrrader und technisches Zubehor,
Glaswaren/Porzellan/Keramik, Haushaltswaren, Handarbeitsartikel/Kurzwaren/ Me-
terware/Wolle, Kunstlerartikel/Bastelzubeh6r, Lederwaren/Taschen/Koffer/ Regen-
schirme, Medizinische und orthopadische Artikel, Musikinstrumente und Zubehér, Pa-
pier, Buroartikel, Schreibwaren, Parfimerieartikel, Sammlerbriefmarken und Munzen,
Schuhe, Spielwaren, Sportartikel/Sportgerate, Sportbekleidung, Sportschuhe, Uhren/
Schmuck, Wohndekorationsartikel.

hiervon nahversorgungsrelevant: Backwaren/Konditorwaren, Fleisch- und Metzgerei-
waren, Getranke (incl. Wein/Sekt/Spirituosen), Drogeriewaren/Korperpflegeartikel,
Kosmetikartikel, freiverkaufliche Apothekenwaren (Pharmazeutische Artikel), (Schnitt-
blumen, Zeitungen/Zeitschriften.

Trotz der Einschrankungen zur der Art der baulichen Nutzungen ist der Gebietscharak-
ter der Gewerbegebiete gewahrt. Dartuber hinaus gibt es im weiteren Stadtgebiet zum
Beispiel im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 22 - Helmshager Berg -
Gewerbegebiete, die nicht eingeschrankt sind. Im Sinne einer geordneten Stadtebau-
politik, Ubernimmt dieses Plangebiet nicht nur im Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses,
sondern auch zukunftig die Funktion von einem Erganzungsgebiet (BVerwG, Urteil vom
07.Dezember 2017 - 4 CN7/16 - a.a.0.).

6.2 Maf der baulichen Nutzung

Im nérdlichen Bereich des Plangebiets befinden sich die WA 1, 2 und 5. Hier ist ent-
lang der Strae Am Elisenpark eine verdichtete Bebauung mit bis zu IV- Geschossen
unter Beachtung einer maximalen Grundflache von 350 m? in offener Bauweise und
eine maximalen Hb6he baulicher Anlagen von 13,50 m stadtebaulich vertretbar. Zum
Graben 26/2 und den Kleingartensparten ist in den WA 1.4, 2.3 und 2.4 die Geschos-
sigkeit mit ll-Geschossen als Mindestmafd und llI- Geschossen als Hochstmafd und ei-
ner maximalen H6he baulicher Anlagen auf 10 m2 begrenzt.

Im WA 1.1 und 1.3 ist der Bestand mit einer Firsthohe von 14,50 m festgesetzt.

Im WA 5.1 und 5.3 ist das Maf3 der baulichen Nutzung entsprechend der angrenzen-
den MI und WA des Bebauungsplans Nr. 58 - Gut Koitenhagen - festgesetzt. Im WA
5.3 kbnnen daher Gebaude mit Satteldach eine Firsthohe von 10,50 m haben. Ge-
baude mit Flachdach oder Pultdach lediglich eine max. Hohe baulicher An-lagen von
10 m. Im WA 5.1 ist ein II-lll-geschossiges Gebaude mit einer max. Hohe baulicher An-
lagen von 11 m zulassig.
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Im WA 5.4 zum EKZ sind llI-lll-geschossiges Gebaude mit einer max. Hohe baulicher
Anlagen von 11 m zulassig. Damit wird zwischen der max. H6he von 13,50 m zum in
diesem Bereich ca. 7,0 m hohen EKZ (Abstand ca. 75 m) vermittelt.

Im MI kénnen entlang der StraRe Am Elisenpark IlI-VI-geschossige Gebaude mit einer
max. Hohe baulicher Anlage von 13,50 m errichtet werden. Der durch die private Plan-
strafle F geteilte MI-Bereich ist als Gemeinschaftsstellplatzanlage fir das MI festge-
setzt. Bei der Errichtung der Stellplatze ist die Wohnbebauung im WA 5.4 zu beachten.
Vorkehrungen zum Larmschutz sind zu berucksichtigen.

Im mittleren Bereich des Plangebiets Teil 1 befinden sich die GEe und das WA 3.

Im GEe sind innerhalb der Baugrenzen bis zu 10 m hohe Gebaude zulassig. Damit wird
im Hinblick auf die angrenzende Bebauung ausreichend Entwicklungsmaglichkeit fur
die GEe ermaoglicht (im Vergleich das EKZ hat eine H6he von 7,0 bis teilweise 10 m).
Ausnahme bildet das GEe in dem als Maf} der baulichen Nutzung der Bestand festge-
schrieben ist.

Im WA 3.1 sind II-lll-geschossige Wohngebaude mit einer max. Hohe baulicher Anlagen
von 11 m zulassig. Das WA 3 ist vom WA 2 durch Grlin- und Grabenflachen sowie ei-
nem Fuf- und Radweg mit Baumreihe von insgesamt mindestens 18 m Breite ge-
trennt. Damit wird ein Ubergang der bis zu IV-geschossig bebaubaren Bereiche zu den
bis zu max. lll- geschossig bebaubaren Bereich erreicht.

Im den WA 3.3 und 3.4 darf max. ll-geschossig mit einer Firsthohe vom max. 10 m ge-
baut werden. Dieses Gebiet soll vornehmlich der Errichtung von Einfamilienhdusern
dienen. Méglich ist allerdings pro Wohngebaude die Errichtung von max. 2 Wohnein-
heiten in zwei Vollgeschossen.

Im WA 3.5 kénnen makx. ll-geschossige Wohngebaude als Einzelhduser mit max. 2 WE
errichtet werden. Satteldacher kbnnen mit einer Dachneigung von 35-45 °bzw. Pultda-
cher mit einer Neigung von 8-30° bei einer max. Traufhdhe von 4 m errichtet werden.
Zu beachten ist, dass hier eine max. Firsthdhe von 9 m gilt. In Kombination der Fest-
setzung, wird zur freien Landschaft eine lockere, quasi eingeschossige Bebauung an-
gestrebt. Der Ausbau des Dachgeschoss als Vollgeschoss ist méglich, weil es sich bei
einem Dachgeschoss mit einer lichten Hohe von 2,30 m Uber mindestens 2/3 der
Grundflache um ein Vollgeschoss handelt.

Die bauliche Nutzung des WA 3.5 ist eingeschrankt hinsichtlich des Erhalts der vor-
handenen Regenwasserleitung DN 1200 mit beidseitigem Leitungsrecht von je 5 m.
Dieser Bereich ist vom der eigentlichen Uberbaubaren Grundstucksflache ausgenom-
men, weil hier keine Fundamente und Tiefgrindungen zuldssig sind. Die vorhandenen
Revisionsschachte sind zu erhalten. Eine eventuelle Begehung durch den Leitungstra-
ger, das Abwasserwerk Greifswald, kann im Ausnahmefall erforderlich werden. Eine
Gartennutzung ist im Bereich des Leitungsrechts zuldssig, eine eventuelle Uberbauung
im Einzelfall, ohne Fundamente und Tiefgrindungen, erfordert die Zustimmung des
Abwasserwerks Greifswald.

Im WA 3.2 entlang der Strafle Am Elisenpark ist ein zwingend ll-geschossiges Gebaude
mit einer max. Hohe baulicher Anlagen von 10 m zu errichten.

Im mittleren Bereich des Plangebiets Teil 2 befinden sich die WA 4, 6 und 7 in denen
ausschliefllich Wohngebaude vorgesehen sind. Wie im WA 3.2 sind in den WA 4.1, 6.1,
7.1,7.2 und 7.7 zwingend llI-geschossige Gebaude zu errichten. Damit soll der Strafle
Am Elisenpark, als HaupterschlieBungsachse, und der Planstrae H, als ErschliefSungs-
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strafde fur die WA 7 und ggf. weiterfuhrende StraRe fur die weiteren Wohnbauflachen
gem. FNP, ein stadtebaulicher Rahmen gesetzt werden, wobei als max. Ho6he baulicher
Anlagen 10 m einzuhalten sind.

In den WA 4.2, 4.3, 6.2, 7.3, 7.4 und 7.5 kdnnen I- bis Il- geschossige Wohngebaude
mit einer max. Firsthdhe von 10 m errichtet werden. Im WA 4.4 lediglich mit einer
Firsthhe von 9 m. Das WA 4.5 ist eingeschossigen Wohngebauden vorbehalten. Hier
soll, angrenzend zur freien Landschaft der Nachfrage nach sogenannten Bungalows
Rechnung getragen werden. Die max. Hohe baulicher Anlagen ist fir ein Gebaude mit
Flachdach auf 5 m und mit Zeltdach sowie Walmdach die Firsth6he auf 7,50 m be-
grenzt.

Die Anzahl der Wohneinheiten pro Wohngebaude ist bei den WA 4.3, 4.4, 4.5, 7.3 und
7.4 auf 2 WE begrenzt.

Die Festsetzungen folgen dem Grundprinzip, dass zu den Grun-, Graben- und landwirt-
schaftlichen Flachen die Bebauung aufgelockerter sein soll. Das wird im Zusammen-
spiel mit Grundflachenzahl, Geschossigkeit, WE-Anzahl, Dachformen und Dachneigun-
gen sowie der max. Héhe baulicher Anlagen gesteuert.

Fir die Wohngebaude entlang der Strafe Am Elisenpark sind die WE nicht begrenzt
worden. Die Lage an der Strafe Am Elisenpark und die Empfehlung zu der Parzellie-
rung, geben hier gewisse Spielraume fur Mehrfamilienhduser mit ca. 4 WE, sofern ein
Bedarf dafur besteht.

Die WE-Anzahl ist in den entsprechenden WA begrenzt worden, damit keine zu groflen
Einzelhduser entstehen kdnnen.

Bauwillige sollten sich beraten lassen, um bei der Vielzahl von Baugrundsticken mit
differenzierten Festsetzungen, das Grundstlick auszuwahlen, welches den eigenen
Vorstellungen entspricht.

Die festgesetzte Hohe baulicher Anlagen kann fir technisch bedingte Anlagen und
Photovoltaik-Module bis zu 2 m uUberschritten werden. Die Anlagen haben zu den Ge-
baudeauflienwanden mindestens 1,5 m Abstand zu halten. Technisch bedingte Anla-
gen sind z.B. Luftungsanlagen, Fahrstuhlanlagen oder Schornsteine. Durch das Zu-
rucksetzen hinter den Gebaudewanden soll die Beeintrachtigung der Gebaudeansicht
kompensiert werden.

Der Hohenbezugspunkt fur die Firsthohe, Hohe baulicher Anlagen bzw. Traufhéhe und
Einfriedungen, ist die Oberkante der fertigen Straflenoberflache (Erschliefungsania-
ge). Hier ist die Hohe der Stralenachse rechtwinklig zum jeweiligen Baugrundstick
mafgeblich.

6.3 Bauweise, Uberbaubare Grundstucksflachen

Im gesamten Plangebiet wird eine offene Bauweise angestrebt.

Ausnahme bildet die vorhandene Bebauung im WA 1.1. Dem Bestand wird mit der ab-
weichenden Bauweise a® Rechnung getragen. So sind Gebaudelangen tber 50 m mog-
lich, die allerdings den seitlichen Grenzabstand einzuhalten haben.
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Eine weitere Ausnahme bildet die abweichende Bauweise a2 gem. § 22 Abs. 4 BauN-
VO. Die Flursticke 20/656, 20/657 im Ml und 20/658 im WA 5.2 sind als ein Bau-
grundstuck nutzbar. Fur diesen Bereich des WA 5.2 und das Ml ist die abweichende
Bauweise a2 in der Form festgelegt, dass auch fir Baulangen von mehr als 50,0 m die
Grenzabstande der offenen Bauweise gelten. Hier wird in Abwagung der stadtebauli-
chen Belange zwischen der grundsatzlich angestrebten offenen Bebauung und dem
Schutz der Wohnnutzung vor Verkehrslarm von der Strafe Am Elisenpark (von zwei
Seiten) eine geschlossene Eckbebauung angestrebt.

Die Uberbaubare Grundstucksflache wird durch Baugrenzen gem. § 23 Abs. 1 BauNVO
festgelegt.

Es sind fur die einzelnen Baugebiete grundsatzlich grofzligige Baufelder festgesetzt.
Die Einschrankung von Baufeldern ist wie folgt begrindet:

Im WA 1.1 und WA 1.3 sind die Baufelder unmittelbar angrenzend an die vorhandenen
Gebaude festgesetzt. Eine Bebauung ist in diesem Bereich in derart maglich, wie sie
bereits vor Aufstellung des Bebauungsplans gem. § 34 BauGB bestand. Es wird
dadurch kein weiterer Eingriff in den Naturhaushalt begrindet.

Das WA 5.2 ist in 3 Baufelder ausgewiesen. Hier ist eine bis zu IV-geschossige Bebau-
ung mit einer max. Hohe baulicher Anlagen von 13,50 m zulassig. Fur 2 Baufelder wird
eine bis zu 50 m lange Bebauung ausgeschlossen. Bis zu 50 m lange IV-geschossige
Gebaude sind hier stadtebaulich nicht vertretbar.

Fur das 3. Baufeld ist gemeinsam mit dem MI die abweichende Bauweise a2 (siehe
oben) festgesetzt

Der Ausschluss von bis zu 50 m langen IV-geschossigen Gebauden und Gebauden von
grofder als 350 m?2 Grundflache ist auch Hintergrund der textlichen Festsetzung Nr. 2,
die fur die WA 1.2, 2.1, 2.2, und fur Teile des WA 5.2 gilt.

Im WA 3.1 sind 4 Baufelder festgesetzt. Hier kdnnen II- bis lll-geschossige Gebaude
mit einer max. Hohe baulicher Anlagen von 11 m entstehen. Um eine zu kompakte
Bebauung und eine Bundelung der Zufahrten fur zwei Grundstutcke zu erreichen erfolg-
te die Festsetzung von 4 Baufeldern. Die Bundelung der Zufahrten ist erforderlich
zwecks Auspragung einer Baumallee innerhalb der Verkehrsflache der Strale Am Eli-
senpark. Die Gebaude sollen zum angrenzenden WA 3.3 einen Mindestabstand von 5
m einhalten, um baurechtliche Spannungen zu vermeiden.

Damit ist auch die Einschrankung des Baufelds des WA 3.3 begrindet. Auf Grund der
Himmelsausrichtung der Baugrundstlicke, stellt diese Einschrankung des Baufelds
keinen Nachteil fur die Grundstucksnutzung dar.

Die Grundflachenzahl (GRZ) fur die Baugebiete ist gem. § 17 BauNVO festgesetzt. Fol-
gende abweichende Festsetzungen zur Grundflachenzahl sind wie folgt begrindet:

Die WA 3.5 und 4.5 sowie 4.4 grenzen an den freien Landschaftraum an, dem wird mit
einer GRZ von 0,3 Rechnungen getragen. Die Bebauung soll zum Baugebietsrand lo-
ckerer erfolgen. Dies wird auch mit der einschrankenden Festsetzung der Geschossig-
keit bzw. max. Hohe baulicher Anlagen bezweckt.
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Die GRZ des Mischgebietes ist auf 0,5 und die GRZ der GEe 1.1, 2.1 und 3.1 ist auf
0,7 eingeschrankt. Diese Gewerbegebiete liegen direkt dem WA 3.1 gegenuber, das Ml
grenzt an das WA 5 an, daher ist eine nicht so kompakte Bebauung anzustreben.

In den WA 2.3, 3.2 bis 3.5, 4, 5.3, 6, 7 durfen Garagen, Stellplatze und Nebenanlagen
nur bis zu der von der ErschlieBungsstrafe abgewandten Baugrenze gem. textlicher
Festsetzung Nr. 4 errichtet werden. Damit ist bezweckt, dass die Grundsticksbereiche
nach der hinteren Baugrenze von Bebauung frei und der gartnerischen Nutzung vor-
behalten bleiben. Baurechtliche Spannungen sollen vermieden werden.

Nebenanlagen zur Versorgung der Baugebiete gem. textlicher Festsetzung Nr. 12 sind
innerhalb der Baugebiete, soweit ohne Beeintrachtigung der Zweckbestimmung der
Baugebiete, sowie in den Verkehrs- und Grunflachen maéglich.

6.4 AuRere Gestaltung/Festsetzungen nach LBauO M-V

Zur Gestaltung der Gebaude werden Festsetzungen zu Dachformen, Dachneigungen
sowie Materialen und Farbe der Dacheindeckungen und Fassadengestaltungen ge-
macht. Hiermit wird ein stadtebaulich angemessener gestalterischer Rahmen vorge-
geben. Gleichzeitig wird der Handlungsrahmen gesteckt, zeitgemafie Architektur ins-
besondere im Hinblick auf eine nachhaltige und ressourcenschonende Baukultur zu
verwirklichen. Das Bauen an der Strafle Am Elisenpark und am Ortsrand bedarf einer
angemessenen gestalterischen Einbindung, die die gewlnschte Vielfalt des individuel-
len Bauens und Gestaltens leitet und die gewisse Geschlossenheit des Stadtbildes
ermoglicht.

Als Dachform sind in den WA 1.1 und 1.3 Satteldacher mit einer max. Dachneigung
von 45 °entsprechend des Bestandes festgesetzt.

Im WA 1.2 und 1.4 sind Satteldacher mit max. 10°und Flachdacher festgesetzt, weil
einerseits das vorhandene Satteldach und die geplante Dachform in den WA 2 und 5
mit Flachdachern ermdglicht werden soll.

Als Flachdach gilt eine Dachneigung bis zu 5°.

In den WA 2, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 sowie im Ml und GEe sind Fachdacher und Pultda-
cher mit max. 10°festgesetzt. (Wobei das WA 5.3 auch gem. der angrenzenden
Wohnbaugebiete im Bebauungsplan Nr. 58 - Gut Koitenhagen - mit einem Satteldach
mit einer Neigung zwischen 30 bis 35°bebaut werden kbénnte.) Die abweichenden
Dachformen im GEe haben Bestandsschutz.

Diese Baugebiete liegen im nérdlichen Bereich des Plangebiets und kdnnen mehrge-
schossig bebaut werden. Dachformen mit Dachneigungen Gber 10°wdirden zu einer
weiteren Massierung der Baukdrper fihren kdnnen, die an der StraRe Am Elisenpark
und wegen der Randlage des Plangebiets stadtebaulich nicht zu befurworten sind.

Das Flachdach wird auch fur die weitere zwingend ll-geschossige Bebauung an der
Strafle Am Elisenpark aufgegriffen. Das betrifft die WA 3.2, 4.1, 6.1, 7.1, 7.2, und 7.7.
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Die WA 3.3, 3.4 und 4.2 sind mit Satteldachern mit einer Neigung 15 °bis 45° oder
Pultdachern mit 8°bis 30°als klassisches Einfamilienhaus bebaubar. Diese Festset-
zungen geben eine grofle Auswahlmoglichkeit fur die Bauwilligen, die fir die Randbe-
reiche im WA 3.5 und WA 4.5 nicht méglich sein soll.

Das WA 3.5 ermaoglicht Satteldacher mit einer Dachneigung zwischen 35 und 45°-und
Pultdacher mit einer Dachneigung zwischen 8 und 30°, als Wohngebaude mit einem
Erd- und Dachgeschoss. In diesem Baugebiet ist die Hauptfirstrichtung der Gebaude
festgesetzt, so dass eine Nord-Sudausrichtung erreicht wird. Zur freien Landschaft soll
ein harmonischer Abschluss entstehen.

Das WA 4.5 ermdglicht lediglich eine |-geschossige Bebauung mit Flachdachern oder
Zelt- oder Walmdachern mit einer Neigung zwischen 25 und 30°, um u.a. zur angren-
zenden freien Landschaft zu vermitteln.

Fur die WA 4.3 und 4.4 und 7.3 und 7.4 wird als Dachform lediglich geregelt, dass ein
geneigtes Dach mit eine Dachneigung zwischen 10 und 45° zu errichten ist. Diese
Baugebiete sind von der Strale Am Elisenpark nicht bzw. nur wenig einsehbar und
befinden sich auflerhalb des zentralen Bereichs des Plangebiets. Den Bauherrn soll
daher eine grofere Entscheidungsfreiheit eingeraumt werden. Eine Steuerung der
Dachformen bei der Zulassigkeit von Zelt- und Walmdach, also zusatzlich zum Sattel-
und Pultdach, ware nicht gegeben.

Zusatzlich zu der Festsetzung der Hauptfirstrichtung im WA 3.5 ist aus stadtebaulichen
Grunden die Hauptfirstrichtung im WA 2.1 und 2.2 parallel zur Strafe Am Elisenpark
geregelt. Dies macht vor allem Sinn, um die von der StraRe abgewandten Wohnge-
bietsflachen optimal vor dem Straflenverkehrslarm zu schitzen.

Fur die Dacheindeckung sind bevorzugt Dachziegel oder Metalldacheindeckungen aus
Zink oder aus vorpatiniertem Kupfer winschenswert. Einschrankungen hinsichtlich
des Materials sind jedoch nicht festgesetzt worden. Es sollten matte, also nicht glan-
zende, Dacheindeckungen zur Anwendung kommen.

Eine Dachbegrunung ist grundsatzlich zulassig und ist aus Naturschutzgriinden zu be-
grufien.

Bei der Ausfuhrung von Dachern mit Ziegeln bzw. Betondachsteinen sind diese nur in
den Farben Rot bis Rotbraun und Anthrazit zulassig. Mit dieser Beschrankung soll der
Vielfalt in der Farbgebung Grenzen gesetzt werden, um einen gestalterischen Zusam-
menhang des Siedungsbereiches zu erwirken. Solaranlagen sind auch in anderen Far-
ben zulassig.

Die Festsetzung der Dachneigung gilt nicht fur Garagen, Nebenanlagen und unterge-
ordnete Anbauten.

Bei der Ausfuhrung von Fassaden mit Blech sind ebenfalls nur matte Materialien zu-
lassig.

In den GEe sind die Fassaden der Hauptbaukdrper im Abstand von 6 m vertikal zu
gliedern. Ein gestalterischer Anspruch ist wegen der angrenzenden WA und des Ml
geboten.

Die Halften eines Doppelhauses bilden eine bauliche Einheit. Die Einheit dieser Half-
ten trifft auch auf die aufRere Gestaltung zu. Die Gestaltung der Fassade und des Da-
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ches mit Materialien, Farben und Formen charakterisieren das Doppelhaus und sind
daher einheitlich vorzunehmen und dauerhaft zu erhalten.

Einfriedungen zur Verkehrsflache durfen eine Hohe von 1,20 m nicht Gberschreiten.
Die Hohenbegrenzung der strafenseitigen Einfriedungen ist aus stadtebaulich-
raumlicher und gestalterischer Sicht geboten, um eine Wechselwirkung zwischen Vor-
garten, Hausansicht und offentlichen Bereich bzw. ErschlieBungsstrale zu ermaogli-
chen.

Werbeanlagen sind nur an der Statte der Leistung zulassig und an den Gebauden nur
unterhalb der Traufe. Sich bewegende Bilder, wie mit Digital-Board-Anlagen maglich,
und blinkende Lichtwerbung sind unzulassig, weil diese Stdrpotential durch Lichtbelas-
tigungen fur die angrenzende Wohnnutzung darstellten kdnnten.

6.5 Offentliche/private Griinflachen, Artenschutz und Wald
Grunflachen

Das Gesamtkonzept der Grinordnung setzt Schwerpunkte in der Schaffung von Grin-
achsen, die das Bebauungsgebiet gliedern und aufwerten (siehe Anlage 1; Blatt 2 -
Lageplan grunordnerische MafSnahmen -).

Das betrifft die Strale Am Elisenpark, die durchgangig als Allee mit Laubbaumen, wie
Feldahorn, auszufiihren ist und als Fu- und Radweg an den Fuf- und Radweg zwi-
schen Grofd Schonwalde und Eldena, ebenfalls als Allee ausgebildet, heranzufuhren ist
(Langsgliederung des Plangebiets).

Als eine Quergliederung des Plangebiets stellt sich die Zufahrt zum EKZ, die als Allee
zum Teil auf den Baugebieten zu komplettieren ist, und deren Verlangerung entlang
der Gerinne bis zum Graben 26/2 dar. Hier ist neben der Offenhaltung der Gerinne,
temporar mit Regenwasser geflllt, kombiniert mit einem Fuf3- und Radweg in Weiter-
fuhrung zu den Kleingartenanlagen etc. eine Baumreihe festgesetzt. Der Fuf3- und
Radweg fiihrt, beginnend an der StraRe Am Elisenpark in eine ca. 20 m breite Grinfla-
che eingebettet, zum 6ffentlichen Spielpatz.

Als weitere Quergliederung ist die mittige Grinflache mit der Zweckbestimmung Park,
im westlichen Bereich als private Grunflache festgesetzt. Innerhalb der privaten Grin-
flache ist ein Fuf- und Radweg (Ersatz fiir bisherigen) zwecks Anbindung des Fach-
marktzentrums Anklamer Landstrafle an die StraRe Am Elisenpark festgesetzt. Inner-
halb der 6ffentlichen mittigen Grinflachen soll eine fufllaufige Verbindung zum Graben
ermoglicht werden.

Im sUdlichen Bereich findet das Plangebiet mit einer 6ffentlichen Grunflache, unterteilt
in MafRnahmeflache fur den Artenschutz und Park, seinen Abschluss.

Dazwischen befindet sich die PlanstraRe H die an der Sudseite mit einer Laubaumrei-
he festgesetzt ist.

Das Plangebiet ist mit dem Graben 26/2 mit dem einseitigen Gehdlzbestand 6stlich
und sudlich gerahmt.
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Im Nordwesten sind die vorhandenen Gehdlze als Abstand zwischen Baugebiet und
EKZ zum dauerhaften Erhalt als private Grunflache festgesetzt.

Die Grunflachen mit der Zweckbestimmung Park, Spielplatz und Verkehrsgrin sind
gem. der textlichen Festsetzungen unter Nr. 6 unter Beachtung der Pflanzliste im Teil B
des Bebauungsplans zu begrinen. Beim Spielplatz ist das Leitungsrecht fur die Re-
genwasserleitung (siehe Pkt. | 6.9. - Ver- und Entsorgung - Jund die Verwendung von
ungiftigen Gehdlzen zu beachten. Der Grunbestand der 6ffentlichen Grinflache mit der
Zweckbestimmung Begleitgrin ist extensiv zu pflegen.

Neben oben beschriebenen Nutzungen der Grunflachen dienen die Griunflachen mit
der Zweckbestimmung Park und Spielplatz und zum Teil auch die Verkehrsgrunflachen
insbesondere den Bewohnern im fufSldufigen Einzugsbereich zum Verweilen, der Nah-
erholung, als informelle Begegnungsmaoglichkeiten fur Zielgruppen Ubergreifende, nie-
derschwellig nutzbare Freizeit- und Sportangebote. Entsprechend ist die Aufstellung
von Spiel- und Sportgeraten, sowie von Banken und Sitzgruppen festgesetzt. Auf der
sudostlichen o6ffentlichen Grunflache ist zusatzlich die Integrierung eines Kleinspielfel-
des fur 8 Spieler planungsrechtlich vorbereitet und larmgutachterlich untersucht wor-
den (siehe Pkt. I. 6.8 - Immissionsschutz -). In dieser Grunflache sollten in der Ausfih-
rungsplanung ein Sparzier- bzw. Walkingwege Berucksichtigung finden. Zu beachten ist
dabei der vorhandene Wald und der 30 m tiefe Waldabstandsbereich, der von bauli-
chen Anlagen dauerhaft frei zu halten ist.

Insgesamt haben diese Nutzungsmoglichkeiten den Zweck, das Wohnquartier attraktiv
und mit einem hohen Identifikationspotential fur die Bewohner zu entwickeln.

Mit der sudlichen 6ffentlichen Granflache wird im Weiteren bezweckt einen grofleren
Schutzabstand zur Naturwaldzelle Elisenhain zu erreichen und durch attraktive Frei-
zeitangebote eine weitere Belastung des NSG Eldena durch Naherholungsnutzungen
zu vermeiden.

Artenschutz

Zu differenzieren ist die Nutzung der sudwestlichen 6ffentlichen Grianflache. Diese
Flache ist dem Artenschutz vorbehalten und entsprechend der MaRnahmen gem. der
textlichen Festsetzung unter Nr. 7 in den entsprechenden Zeitrdumen als CEF-
Mafnahmen herzurichten und zu unterhalten. Eine Begehbarkeit bzw. Nutzung im of-
fentlichen Sinne ist hier nicht méglich. Die Umsetzung der CEF-MaRnahmen hat vor
weiteren ErschlieBungs- und BaumafRnahmen zu erfolgen.

Zu beachten ist der Ersatz der zwischenzeitlich zerstorten Ersatzlebensstatten Doh-
lenmasten/Dohlenkasten. Im Zuge des Ersatzes ist die Versetzung der 2 Dohlenmas-
ten vom WA 5.3 in die MafSnahmeflache erfolgt.

Verwiesen wird auf die weitergehenden Ausfihrungen in den Anlagen 1, 24 und 45
sowie im Punkt Il. 1.2 - Darstellung der Ziele des Umweltschutzes - ff.

* Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtlichen Priifung (saP); Kompetenz-
zentrum Naturschutz und Umweltbeobachtung; Stand Januar 2017
® FFH-Vertraglichkeitsvoruntersuchung, Stand 01/2018
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Gem. der textliche Festsetzung Nr. 7.11 sind die unbebauten Baugrundstucksflachen,
die nicht auf die Grundflachenzahl (GRZ) angerechnet werden, gartnerisch als unver-
siegelte Vegetationsflachen anzulegen und dauerhaft zu unterhalten, um auch eine
Okologisch zweckmafige Nutzung sicherzustellen. Lose Kies-, Schotter- und sonstige
vergleichbare Materialaufschuttungen sind hierflr unzulassig; wasserdichte oder nicht
durchwurzelbare Materialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit Was-
ser geflllten Gartenteichen zulassig. Eine beeintrachtigende Nutzung entsteht in der
Regel auch durch in die Mode gekommenen monokulturellen ,Schottergarten“ hin-
sichtlich z.B. Artenvielfalt, Niederschlagsabfluss, Kleinklima, Tendenz zum Chemikali-
eneinsatz fur langfristige Unterhaltung etc., diese werden auf diesem Teil der Grund-
stucksflache ausgeschlossen. Ziel dieser Festsetzung ist u.a. die allgemeine Beach-
tung/Akzeptanz dieser Thematik fur die Belange des Umwelt- und Klimaschutzes auf
dem eigenen Grundstick zu férdern und die dkologischen Aspekte im Rahmen der
Bauleitplanung zu starken.

DarUber hinaus sind in den WA 1.2, 1.4 sowie 2 bis 7 sind je angefangene 1.000 m?2
Baugrundstlcksflache ein standortgerechter Laub- oder Obstbaum als Hochstamm
und 30 m2 Straucher oder und Hecken zu pflanzen.

Wald und forstrechtlicher Waldausgleich

Als Wald im Sinne des § 2 LWaldG gelten alle mit Waldgehdlzen bestockten Flachen
mit zusammenhangendem Bewuchs mit Waldgehdlzen mit einer Mindestflachengrofie
von 2.000 m?, einer mittleren Breite von 25 Metern und einer mittleren Hohe von 1,5
Metern oder einem Alter von 6 Jahren.

Dem entsprechend befinden sich zwei Walflachen im Plangebiet, von der die sudliche
erhalten bleibt. Gemafd § 20 LWaldG ist zur Sicherung vor Gefahren durch Windwurf
und Waldbrand bei der Errichtung baulicher Anlagen ein Abstand von 30 m zum Wald
einzuhalten, daher ist die Baugrenze im WA 4.5 entsprechend zurickgenommen. Un-
terschreitungen des Waldabstands durfen nicht genehmigt werden, wenn es sich um
Anlagen handelt, die Wohnzwecken oder dem vorubergehenden Aufenthalt von Men-
schen dienen.

Die weitere Waldflache im Bereich des RRB hat gem. Waldbilanzierung Stand
08/2017 einen Umfang von 9.290 m? (Gemarkung Koitenhagen, Flur 1, Flursticke
20/287, 20/300, 20/42 sowie 20/54 teilweise). Es handelt sich hierbei um eine jun-
ge, durch naturliche Sukzession aufgewachsene Neuwaldflache. Das RRB ist als
Nichtholzflache Bestandteil dieser Waldflache. Eine Waldumwandlung ist anteilig im
Umfang von 7.340 m? geplant, da diese Flache zum Teil als Wohngebiets- und Ver-
kehrsflachen sowie als Grunflachen mit der Zweckbestimmung Spielplatz in Anspruch
genommen werden soll. Die nach der Flacheninanspruchnahme verbleibende Waldfla-
che entspricht einer Gréfle von nur 1.950 m2. Diese Restwaldflache wirde, nach Rea-
lisierung der angrenzenden Waldumwandlung, durch die Unterschreitung der Mindest-
grofle fur Wald in Hohe von 2.000 m?2 nicht mehr die Kriterien fir eine Waldflache
nach LWaldG erflullen. Demnach ist diese mit in der Waldbilanz dargestellt.

Fur die Restwaldflache ist im Bebauungsplan mit M5 als MaRnahme zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt (siehe textli-
che Festsetzung Nr. 7.7). Es muss eine Reduzierung des Bestockungsgrades unter 0,5
erreicht werden - diese darf dann nicht mehr den Kriterien nach § 2 LWaldG entspre-
chen
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Die dauerhafte Umwandlung von Wald, hier im Umfang von 7.340 m2, in eine andere
Nutzungsart gemaf § 15 LWaldG bedarf der vorherigen Genehmigung der Forstbehor-
de nachteilige Folgen sind auszugleichen.

Die Begrundung zum Vorhaben bzw. der Notwendigkeit des Bebauungsplans Nr. 13
zur Schaffung von dringend bendtigten Wohnraum wird gem. Schreiben der unteren
Forstbehorde (uFB) vom 26.09.2017 als ausreichend fur die Begriundung zur Wald-
umwandlung angesehen. Nach § 15 Abs. 5 LWaldG sind die nachteiligen Folgen der
Waldumwandlung in erster Linie als Ersatzaufforstung auszugleichen, dazu teilt die
uFB mit, das die Herleitung des Kompensationsfaktors anhand von Kategorien fur die
Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen der Waldumwandlungsflache auf Grundlage
der o.g. Waldbilanz erfolgte. Im vorliegenden Fall sind fur die Bewertung der Waldum-
wandlungsflache die Kriterien hinsichtlich Uberwiegend hohen Wuchspotentials des
Standorts, uberwiegend hoher Bedeutung hinsichtlich Klima- und Larmschutzfunktion
sowie sehr hoher Bedeutung als Waldflache im stadtnahen Bereich fir Erholung her-
angezogen worden.

Der Waldaquivalenzwert der umzuwandelnden Waldflache liegt bei 2,32 Punkten/m=.
Damit ergeben sich fur die Waldumwandlungsflache 21.553 Waldpunkte, die mit einer
entsprechenden Ersatzaufforstungsflache auszugleichen sind.

Der forstrechtliche Waldausgleich nach LWaldG ist durch Abbuchung der erforderli-
chen Waldpunkte aus dem Kompensationsflachenpool gem. § 15 Abs. 5 und § 11
LWaldG M-V der Universitats- und Hansestadt Greifswald fur Ersatzaufforstungen in
der Gemarkung Steffenshagen geplant. Dazu steht eine Ersatzaufforstung in der Ge-
meinde Wackerow, in der Gemarkung Steffenshagen, Flur 1 (Flursticke 96, 98, 100,
101/2, sowie auf Teilen der Flursticke 97/2, 112, 207/6, 208/4, 212/4, 248) zur
Verfigung.

Vor Abgabe der Umwandlungserklarung durch die uFB muss ein Abbuchungsprotokoll
vom Waldkonto fur den geforderten forstrechtlichen Ausgleich vorgelegt werden.. Eine
erneute Beteiligung der uFB ist daher notwendig.

6.6 Ausgleich- und Ersatz des Eingriffs in den Naturhaushalt und Zuordnungsfest-
setzungen

Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fur Baumfallungen

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind 64 Baumfallungen geplant.
Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt gem. den Vorgaben des Baum-
schutzkompensationserlasses.

Geplant sind 146 Laubbaumpflanzungen der Mindestqualitat Hochstamm, StU 16/18
cm, 3mal verpflanzt, mit Drahtballierung.

Gem. Baumschutzkompensationserlass besteht nur eine Pflanzpflicht in einem Ver-
haltnis 1:1. Der darUber liegende Kompensationsbedarf kann durch eine Ausgleichs-
zahlung gedeckt werden. Von dem Wahlrecht einer Ausgleichszahlung wird kein Ge-
brauch gemacht.

Von den 146 geplanten Laubbaumpflanzungen werden 66 Pflanzungen als Kompen-
sation fur die Fallung von Einzelbaumen angerechnet.

20 weitere Baumpflanzungen dienen dem Biotopausgleich.
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Die Ubrigen 60 Baume besitzen lediglich eine, flir das Plangebiet sehr wichtige, Gestal-
tungsfunktion, da fur diese Baume keine mind. 12 m2 groRe Baumscheibe festgesetzt
wurde. (siehe Anlage 1 - Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung Pkt. 2.5)

Eine Naturschutzgenehmigung gem. § 40 Abs. 1 NatSchAG M-V zur Beseitigung von
Feldgehdlzen, Laubgeblschen und einem Gehdlzsaum etc. zur Umsetzung der Pla-
nungsziele des Bebauungsplans wurde mit Schreiben der unteren Naturschutzbehérde
vom 12.03.2018 erteilt.

Zusammenfassung zur Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und die Zuordnung

Mit dem Bebauungsplan wird Baurecht fir die ErschlieBung und Errichtung von Ge-
bauden in WA und MI sowie GE geschaffen. Diese Vorhaben stellen einen Eingriff im
Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG), des Biotopschutz nach § 20 Ge-
setz der Landes Mecklenburg-Vorpommern zu Ausfuhrung des BNatSchG (NatSchAG
M-V) sowie des Waldgesetzes fur das Land Mecklenburg-Vorpommern (LWaldG) dar.

Angesichts der Tatsache, dass die Flachen im Geltungsbereich des Bebauungsplans
bereits baulich genutzt sind oder waren bzw. landwirtschaftlich zwischengenutzt sind,
ist die Nachnutzung dieser Flachen sinnvoll und gegenuber einer Inanspruchnahme
von bisher baulich nicht genutzten Flachen vorzuziehen. In Anbetracht des dringenden
Wohnraumbedarfs ist der Eingriff nicht vermeidbar.

Zum Ausgleich des Eingriffs in das Landschaftsbild sowie die Leistungsfahig- und
Funktionsfahigkeit des Naturhaushalts sieht der Bebauungsplan Festsetzungen auf
den Grin- und Verkehrsflachen durch Gehoélzanpflanzungen sowie Manahmen zum
Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Teil A zeich-
nerisch und Teil B (textliche Festsetzungen Nr. 6, 7 und 9) innerhalb des Geltungsbe-
reich vor.

Die als 6ffentliche Grunflache festgesetzten Flursticke sind bis auf die sidwestliche
Grunflache (Maflnahmenflache) im Eigentum der Universitats- und Hansestadt Greifs-
wald. Allerdings ist bereits fur das als 6ffentliche Grunflache (Manahmenflache) fest-
gesetzte Flurstick 20/661 der Kaufvertrag abgeschlossen.

Mit diesen Manahmen kann kein vollstandiger Biotopausgleich erzielt werden, daher
sind zusatzliche externe Ausgleichsmainahmen geplant. Es handelt sich dabei um die
Neuanlage von Waldern mit einem Sukzessionsanteil von mind. 30 % auf Flachen im
Eigentum der Universitats- und Hansestadt Greifswald auflerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Bebauungsplans.

Die Walder wurden bereits zum Teil in der Gemeinde Wackerow in der Gemarkung
Steffenshagen, Flur 1 auf den Flursticke 96, 98, 100, 101/2, sowie auf Teilen der
Flursticke 97/2, 112, 207/6, 208/4, 212/4, 248, 249/4, 253, 254 und 274/2 auf-
geforstet.

Mit der Eingriffs-/Ausgleichbilanzierung (Anlage 1) wurde ein Eingriff in Hohe von
221.850 m2 Kompensationsflachenaquivalent (Bedarf) ermittelt. Dem Bedarf steht bei
Umsetzung der o0.g. Mainahmen ein Ausgleich- und Ersatz in Hohe von 268.112 m?
Kompensationsflachenaquivalent (Planung) gegenuber.

Zusammenfassend wird damit festgestellt, dass, nach Abwagung der Belange wie
oben dargestellt, ein vollstandiger Ausgleich angestrebt und erreicht wird.
Es besteht sogar ein Kompensationsuberschuss von 46.262 Kompensationsflachen-
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aquivalenten bezogen auf m2, der fur die Kompensation anderer Eingriffsvorhaben
genutzt werden kann. Der Kompensationsuberschuss wird Gber die 0.g. Neuanlage von
Waldern mit einem naturnahen Wiesenanteil von mind. 30 % erreicht.

Entsprechend des Ergebnisses der Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung (Anlage 1) sind
die erforderlichen Manahmen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
festgesetzt und auflerhalb Uber das Kompensationsflachenpool der Stadt gesichert
und entsprechend des Verursacherprinzips mit den textlichen Festsetzungen unter Nr.
13 zugeordnet. Die Kosten sind vom Verursacher zu tragen und kénnen gemaf Kos-
tenerstattungssatzung nach § 135 ¢ BauGB der Universitats- und Hansestadt Greifs-
wald umgelegt werden.

6.7 Verkehrliche ErschlieBung

Die ErschlieBung der Baugebiete erfolgt tUber die StraRe Am Elisenpark, eine innerort-
liche Sammelstrafle, d.h. GUber den bereits ausgebauten Teil bis einschlieflich der Zu-
fahrt zum EKZ und den erforderlichen Neubau bis zur stdlichen Grunflache. In der
sudlichen o6ffentlichen Grinflache soll in geradliniger Verlangerung ein Fuf- und Rad-
weg mit Anbindung an den Fuf3- und Radweg zwischen Grof3 Schénwalde und Eldena
angelegt werden.

An den bereits ausgebauten Teil der StraRe Am Elisenpark binden Zufahrten zur Er-
schlieBung der vorhandenen Gebaude und die Planstraen A und F an. Der Erschlie-
ung des ostlichen Bereiches des Plangebiets dient die ca. 400 m lange o6ffentlich zu
widmende Planstrafe A. Im Teil A 1 ist die Strafle mit einem einseitigen Gehweg ge-
plant (siehe auch Querschnitt E-E in der Planzeichnung Teil A des Bebauungsplans).
Der Teil A 2 bindet mit dem Planstraflen C und D an die Strafle Am Elisenpark an. Die
Planstrafle A 2 endet mit einer Wendeanlage im sudoéstlichen Planbereich.

Die ErschlieBung des nordwestlichen Bereichs des Plangebiets erfolgt mit der Privat-
strafle F. Ein Teil der Planstrale F verlauft in westliche Richtung und sieht eine Wen-
demaoglichkeit fur Feuerwehr, Mllfahrzeug etc. vor. Der zur Strafle Am Elisenpark pa-
rallel verlaufende Teil bindet im Bereich der Zufahrt zum EKZ an die Strafle Am Elisen-
park an.

An den noch nicht ausgebauten Teil der Strae Am Elisenpark binden die 6ffentlich zu
widmenden Planstrafen C, D, H und | sowie die Privatstrafe G an. Die Gewerbegebiete
haben Zufahrten.

Die Planstrafle H kdnnte eine Uber die Funktion als ErschlieBungsstrafie fur das Plan-
gebiet Ubergreifende Verkehrsnutzung erhalten, und zwar fir den Fall, dass weitere
Baugebiete in sudwestliche Richtung entwickelt werden. Der FNP ermdglicht hier die
Entwicklung weiterer Wohnbaugebiete (Koitenhagen Sud). Die angrenzende nicht
Uberbaubare WA-Flache ware dann in einem weiteren Bebauungsplanverfahren in eine
Verkehrsflache zu andern. Es wird damit eine Anbindung der Strafe Am Elisenpark
Uber die Planstrae H bis an die Anklamer Landstrafle ermdglicht. Daflr sind die
Querschnitte der Strafe Am Elisenpark sowie die Planstrafe H so konzipiert, dass
auch eine ErschlieBung mit dem OPNV erfolgen kann. Einschréankend ist festzustellen,
dass es sich bei der moéglichen Anbindung an die Anklamer Landstrafe nicht um das
Angebot einer Umfahrung der Kreuzungen Anklamer Landstrafle/Zufahrt EKZ bzw.
Koitenhager Landstraffe handeln soll. Dennoch wird eine zweite Anbindung des Be-
bauungsplans Nr. 13 - Am Elisenpark - langfristig aus stadtebaulicher Sicht fur erfor-
derlich gehalten. Die Strafle soll eine sinnvolle Splittung des Verkehrs aus dem Plan-
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gebiet entweder in Richtung Innenstadt oder in Richtung Ortsumgehung mdglich ma-
chen. Durchgangsverkehre sind durch die Trassenflihrung und den verkehrsberuhigten
Ausbau zu verhindern.

Die Verkehrsbelastung der Strafle Am Elisenpark éandert sich mit dem Abfluss des Lie-
fer- und Kundenverkehrs zum EKZ erheblich. Im weiteren Verlauf ist die Strafie ledig-
lich durch den Verkehr, der von den Wohngebieten und dem Gewerbegebiet induziert
wird, belastet. Dazu liegen gutachterliche Untersuchungen vor, die in dem Schallgut-
achten (Anlage 3) Berucksichtigung gefunden haben. Das Gutachten untersucht u.a.
auch den Straflenverkehr in zwei Varianten, wobei die Variante 2 die durchgehende
verkehrliche Anbindung bis zur Anklamer Landstrafie berlcksichtigt.

Im Jahr 2011 wurde ein Verkehrsgutachten® fir den Ausbau der Strae An den Ge-
wachshausern (heute Am Elisenpark) erarbeitet. Im Ergebnis wurde fir den Knoten-
punkt Koitenhager Landstrale/Am Elisenpark festgestellt, dass die Lichtsignalanlage
an die prognostisch zu erwartenden Verkehre angepasst werden kann und die Leis-
tungsfahigkeit gewahrleistet ist. Dem Verkehrsgutachten wurden ca. 180 WE im Be-
bauungsplan Nr. 13 zugrunde gelegt. Fur das durch die jetzt geplanten 400 WE er-
zeugte Verkehrsaufkommen wird der Knotenpunkt ebenfalls als leistungsfahig ange-
sehen.

Die Einmindung Am Elisenpark/Hasenwinkel wurde im Verkehrsgutachten als hoch
verkehrsbelastet eingestuft und eine separate Linksabbiegespur vorgeschlagen. Nach
Prafung und Abwagung wurde diesem Vorschlag nicht gefolgt. Nachdem zwischenzeit-
lich der Ausbau fertiggestellt ist, sind keine Verkehrsbehinderungen zu erkennen.

Sowohl im Verkehrsgutachten als auch bei der Dimensionierung der Fahrbahnbreiten
wurde der Busverkehr des Verkehrsbetriebs Greifswald bertcksichtigt.

Die Strae Am Elisenpark und Planstrafe H sind mit beidseitigen FuBwegen zu errich-
ten. Bis zur Zufahrt zum EKZ sind in der Strale Am Elisenpark beidseitig Radfahrstrei-
fen angelegt worden (siehe Querschnitt A-A). Im Weiteren ist der Querschnitt der Stra-
3¢ Am Elisenpark zu reduzieren (siehe Querschnitte B-B und C-C) und sind beidseitig
Radschutzstreifen vorzusehen. Entlang der Fahrbahn ist eine Allee mit Feldahorn zu
pflanzen. Im bereits ausgebauten Bereich ist die vorhandene Baumreihe mit einer
Baumreihe auf der Ostseite auf der 6ffentlichen Verkehrsgrinflache zur Allee zu entwi-
ckeln. Die Allee ist im Bereich der Zufahrt zum EKZ auf privaten Flachen zu komplettie-
ren. Die Planstrafie H ist ebenfalls mit beidseitigen FuBwegen und Radschutzstreifen
zu errichten. Hier ist auf der Sudseite eine Baumreihe festgesetzt. Im sltdlichen Be-
reich bindet die StraRe Am Elisenpark an die Planstrafde | an, eine Wendeanlage ist
daher entbehrlich.

Mit der Ausbildung einer Allee entlang der Strafe Am Elisenpark soll nicht nur der
zentralen Verkehrsachse Rechnung getragen werden, sondern auch als gliederndes
Element zwischen den Baugebieten sowie zur Gestaltung der Nebenroute flr den Fuf3-

6 Verkehrsgutachten Ausbau der StraBe ,An den Gewéachshausern” in Greifswald; Biro BDC Dosch
Consult Ingenieurgesellschaft mbH; Dezember 2011
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und Radverkehr mit Anbindung an den Fuf3- und Radweg zwischen Grof3 Schénwalde
und Eldena.

Die Strafle Am Elisenpark, die Planstrafe H und Teil 1 der Planstrae A sind mit sepa-
raten Gehwegen - siehe Schnitte A-A bis E-E - auszubauen. Fur die Planstrafde A 1 soll
eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h erfolgen. Diese Empfehlung fur die
Planstrafle A 1 begrindet sich mit der bis zu VI-geschossigen Bebauung und der mog-
lichen Errichtung einer Kindertagesstatte im WA 2.4.

Die Planstrafie A 2, B, C, D, F, G und I sind als Mischverkehrsflachen verkehrsberuhigt
auszubauen. Auf Grund der Lange der Planstrafle A 2 sollten zur Verkehrsberuhigung
bei der ErschlieBungsplanung unter Berucksichtigung der Grundstickszufahrten
wechselseitig 1- 2 Parkplatze in Kombination mit je einem Baum vor und nach den
Parkplatzen Berucksichtigung finden. Dieses Prinzip sollte auch in der Planstrale D
zur Anwendung kommen (siehe Querschnitt F-F). Weitere Parkplatze sind in der Strafie
Am Elisenpark und Planstrale H (siehe Querschnitte B-B, C-C und D-D) zwischen der
Baumreihe unter Berucksichtigung der Grundstlckszufahrten zu planen.

Dazu sind mit den textlichen Festsetzungen Nr. 5. 1 und 5.2 die Ein- und Ausfahrten
an die Verkehrsflachen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 4, 11 und Abs. 6 BauGB begrenzt worden.
In den WA 3.1, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2 und 7.3 ist fur je zwei Grundsticke die Ein- und Aus-
fahrt mit Anschluss an die Strafe Am Elisenpark wegen der auszubildenden
Baumallee zu blindeln. Bei Eckgrundsticken wie z.B. das WA 3.2 oder WA 6.1 sowie
auch an die Planstrafen D, G und | angrenzende Baugrundstucke sind bevorzugt Ein-
und Ausfahrten von diesen ErschlieBungsstraflen anzubinden. Fur die WA 1.2, 2, 3.2
bis 3.5, 4, 6 und 7 ist pro Baugrundstuck nur eine Ein- und Ausfahrt von einer Breite
von maximal 4 m zuldssig. Zur Verkehrsflache sollte die verbleibende Grundsticksfla-
che moglichst als Vorgarten hergerichtet werden.

Zur Optimierung der baulichen Nutzung des WA 2 wird auf die Querschnitte E-E und G-
G hingewiesen. Hier sollten angrenzend an die Planstrafie A 1 und B die privaten Stell-
platze unter Nutzung der Planstraflen als Fahrgasse angeordnet werden. Nach jedem
5. Stellplatz ist ein Baum zu pflanzen. Damit wird zugleich eine Begrunung der Plan-
strafRe in den verdichteten Bauquartieren erreicht.

Verwiesen wird dazu auf die textliche Festsetzung Nr. 9.15, wonach Stellplatz- und
Parkpatzanlagen in allen Baugebieten mit mehr als funf Stellplatzen durch raumglie-
dernde Laubbaumpflanzungen nach jedem 5. Stellplatz zu unterteilen sind und eine
geeignete Baumart gem. Pflanzliste im Text des Bebauungsplans Teil B anzupflanzen
ist. Die MindestgrofRe der unbefestigten Baumscheibe betragt 8 m2. Mit den Regelun-
gen zur Begrunung der Stellplatz- und Parkplatzanlagen abweichend zur Stellplatz- und
Fahrradabstellsatzung der Universitats- und Hansestadt Greifswald wird dem Uberge-
ordnetem Ziel zur Schaffung von durchgrianten Wohngebieten unterstutzend Rechnung
getragen. DarlUber hinaus gelten die Regelungen der Satzung Uber die Bereitstellung
notwendiger Stellplatz und Abstellmdglichkeiten fur Fahrréader sowie Uber die Erhe-
bung von Abldsebeitragen fur notwendige Stellplatze und Abstellmdglichkeiten fur
Fahrrader (Stellplatz- und Fahrradabstellsatzung),

Anzustreben sind ca. 30 bis 40 6ffentliche Parkplatze im Plangebiet nach dem Schlus-
sel, im oOffentlichen Raum eine Parkplatzanzahl von ca. 10% der Wohneinheiten zu
berucksichtigen. Die fur die bauliche Nutzung der Baugrundstlcke erforderlichen
Stellplatze sind auf den Baugrundsticken nachzuweisen.

Fur die Wendeanlage im Stralenraum der Planstrafie G ist jeweils die Pflanzung eines
Laubbaums festgesetzt. Erganzend zur Pflanzliste ware hier die Pflanzung einer Stiel-
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eiche zu empfehlen. Das trifft auch flr den festgesetzten Baum in Verlangerung der
Planstrafe A 2 innerhalb der 6ffentlichen Grinflache zu.

Der Vollstandigkeit halber wird auf die Planstrafen E 1 bis 7 aufmerksam gemacht.
Die PlanstraBen sind erforderlich, um die WA 3.3, 3.5, 4.3 und 4.4 in der Tiefe er-
schliefen zu kénnen. Die Planstraflen sind in einer Breite von 5 m (incl. Borde und
Ruckenstitzen) als Mischverkehrsflache zu errichten.

Fir die Strafle Am Elisenpark sind im Kreuzungsbereich mit der Zufahrt zum EKZ und
im Bereich der Bushaltestellen aus verkehrlicher Sicht Bereiche ohne Ein- und Aus-
fahrt festgesetzt.

Im Unterschied dazu haben die mit Planzeichen im Bereich der Strafe Am Elisenpark
dargestellten - Einfahrt und Ausfahrt - hinweisenden Charakter, stellen jedoch eine
Optimierung der GrundstlUckszufahrten im Sinne der textlichen Festsetzung Nr. 5.2
dar.

Gemafd Radverkehrsplan ist als neue Hauptradroute die Anbindung des EKZ iber den
Graben 26/2 durch die Kleingartenanlagen Am Graben und Ahornberg bis zur Pappel-
allee Bereich Unterfuhrung Koitenhager Landstrafle vorgesehen. Damit wird der An-
schluss des EKZ an die Fahrradachse Bahnhof-Markt-Muhlentor-R.-Petershagen-Allee-
Pappelallee geschaffen. Dazu ist in Verlangerung der Strafe Am Elisenpark/Zufahrt
zum EKZ entlang der Gerinne, die als Graben festgesetzt sind, ein Fuf3- und Radweg
zum Graben 26/2 geplant. Dieser Fuf- und Radweg stellt auch ein gliederndes Ele-
ment zwischen WA 2 und 3 dar. Zwischen Fuf3- und Radweg ist zum WA 3 eine Laub-
baumreihe festgesetzt.

Bei Realisierung dieser Fahrradachse ist eine Briucke Uber den Graben zu errichten.
Die bisherige Nutzung des Wartungsstegs ist nur eine provisorische Nutzung einer
wassertechnischen Anlage. (Die Planunterlagen zur Gewasserkreuzung sind der unte-
ren Wasserbehdrde zur Anzeige bzw. zur Genehmigung vorzulegen)

Denkbar ware auch ein Ausbau in suddstliche Richtung entlang der Kleingartenspar-
ten Ahornberg und Am Hain mit Anbindung an die Hainstraf3e in Eldena.

Eine weitere Fuf- und Radwegebeziehung ist in der mittigen privaten Grunflache mit
der Zweckbestimmung Park von dem geplanten Fachmarktzentrum an der Anklamer
LandstrafRe bis zur Strae Am Elisenpark gem. textlicher Festsetzung Nr. 6.3 festge-
setzt. In den weiteren mittigen o6ffentlichen Grunflachen mit der Zweckbestimmung
Park sollte ein FuBweg bis an die Planstrafle A 2 und an den Graben 26/2 gefuhrt
werden.

Die PlanstrafRe A 2 ist mit einer fuBlaufige Verbindung zu der suddstlichen 6ffentlichen
Grunflache mit der Zweckbestimmung Park heranzufuhren.

Eine fufBlaufige Wegebeziehung soll auch im WA 5.2 zur Bushaltestelle/Strae Am Eli-
senpark geschaffen werden. Entsprechend ist eine Geh- und Leitungsrecht zugunsten
der Anlieger und Versorgungstrager festgesetzt.

In der Achse der StrafRe Am Elisenpark ist im stdlichen Bereich der Fuf3- und Radweg
als Nebenroute mit Anbindung an den Fuf3- und Radweg zwischen Eldena und Grof3
Schonwalde festgesetzt. In den angrenzenden offentlichen Grunflachen ist eine
Baumallee in Fortfuhrung der Laubbaumallee entlang der Strale Am Elisenpark fest-
gesetzt. Dazu ist der Graben 26/2 zu queren mittels Verrohrung oder Bricke.
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6.8 Immissionsschutz

Die Festsetzungen zum Immissionsschutz im Plangebiet beschranken sich auf den
Larmschutz, da weitere Immissionen im Plangebiet unterhalb jeglicher Grenz- und
Schwellenwerte liegen.

Bezug wird auf das Schallschutzgutachten (Anlage 3) und die Beschreibung der Be-
standssituation im Punkt I. 4.5 - Immissionssituation - genommen. Ziel des Gutach-
tens ist es die Schallimmissionen durch StraRenverkehr und Gewerbelarm an der ge-
planten schutzbedirftigen Bebauung innerhalb des Plangebiets rechnerisch zu ermit-
teln und zu bewerten.

Immissionen durch Strafenverkehr

FUr den zukUnftigen Straenverkehr, der sich aus der Realisierung der Wohnbebauung
im Plangebiet ergibt, sind ca. 400 zusatzliche Wohneinheiten zum Ansatz gebracht
worden.

Der Strafenverkehr, der sich aus dem Bestand und aus der zuklnftigen geplanten
Wohnbebauung innerhalb dieses Bebauungsplans ergibt, ist in der Variante 1 unter-
sucht worden (siehe Anlage 3; Lageplan-Bild 1 a).

Daruber hinaus sind in der Variante 2 (siehe Anlage 3; Lageplan-Bild 1 b) die Emissio-
nen des StrafRenverkehrs unter zusatzlicher BerUcksichtigung der Wohneinheitener-
weiterung von ca. 160 WE durch das Gebiet ,Koitenhagen Sud“, das sudwestlich des
Plangebiets bis zur Anklamer Landstrafe entwickelt werden kénnte, untersucht wor-
den. Durch dieses Gebiet wurde eine verkehrliche Verbindung zwischen Anklamer
LandstraRe und StraRe Am Elisenpark zustande kommen.

Der anlagenbezogene Verkehr incl. der Parkflachenverkehr vorhandener und geplanter
gewerblicher Einrichtungen ist bei den Strafenverkehrsdaten berlcksichtig worden.

Im Ergebnis zeigt die Berechnung der Beurteilungspegel (Lr) (Tag/Nacht) fir den Stra-
3en Verkehr in der Variante 1, dass die entsprechenden Orientierungswerte nach DIN
18005, Teil 1, Blatt 1, im Bereich der geplanten Wohnbebauung an mehreren Immis-
sionspunkten (IP) Gberschritten werden. Auch die Immissionsgrenzwerte der 16. BIm-
SchV, welche die Zumutbarkeitsgrenzen des betroffenen Gebietes darstellen, werden
ebenfalls in den Beurteilungszeitrdumen Tag und Nacht an mehreren IP Uberschritten.

Fur die Variante 2 ist festzustellen, dass der Lr (Tag/Nacht) flir den Strafenverkehr
nur geringfugig hoher ist.

In der Anlage 3; Tabelle 20 und im Bild 7 - LArmpegelbereiche - bzw. Bild 15 - Pegel-
klassendarstellung Larmpegelbereiche nach DIN 4109 - des Gutachtens sind die
mafRgeblichen Auflenpegel mit den dazugehdrigen Larmpegelbereichen angegeben,
die Larmpegelbereiche Il und IV sind im Bebauungsplan Planzeichnung Teil A darge-
stellt. Betroffen sind die WA 1, 2.1, 2.2, 3,1, 5 sowie das Ml und GEe entlang der Stra-
e Am Elisenpark.

Festgesetzt wurden zum Schutz vor dem Verkehrslarm im Teil B mit der textlichen
Festsetzung Nr. 8.1, dass mit den Aufenbauteilen von schutzbedlrftigen Raumen in-
nerhalb der in der Planzeichnung ausgewiesenen Larmpegelbereiche lll bis IV, das
erforderliche resultierende Schalldamm-Maf3 (erf. R'w,res) zu gewahrleisten ist. Die
Nachweisfihrung hat gem. DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestan-
forderungen, Juli 2016) zu erfolgen.

Besitzen Schlaf- und Kinderzimmer in den mit Larmpegelbereich Il und IV ausgewie-
senen Teilen der WA 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 5.1, 5.2 und im MI nur Fenster, die nachts ei-
nem Beurteilungspegel Uber 45 dB(A) (mafRgeblicher Gesamtaufienlarmpegel) ausge-
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setzt sind, ist der Raum mit einer kontrollierten Luftung zu versehen. Die LUftung ist so
auszulegen, dass eine Luftwechselrate von 20 m23 pro Person und Stunde gewahrleis-
tet ist. FUr die von der mafgeblichen Larmquelle abgewandten Gebaudeseiten darf
der ,mafdgebliche Aulenlarmpegel“ ohne besonderen Nachweis gem. DIN 4109 bei
einer offenen Bebauung von 5 dB(A) und bei geschlossener Bebauung bzw. bei Innen-
hofen etc. um 10 dB(A) gemindert werden. Auf einen Nachweis mit einer Larmprogno-
se kann fur diese Falle verzichtet.

Die Gebaude entlang der StraRe Am Elisenpark sollen aus Larmschutzgrunden mit der
langeren Gebaudeseite parallel zur Strafle errichtet werden, daher ist im WA 2.1 und
2.2 die Hauptfirstrichtung und fur Teile des WA 5.2 und das MI eine geschlossene
Eckbebauung festgesetzt worden.

Sofern entlang der Straffe Am Elisenpark Gebaude errichtet wurden, kann auf Nach-
weis fur dahinter geplante Gebaude die Einhaltung des Larmpegelbereiches Ill ent-
behrlich sein.

Es wird empfohlen die Terrassen und nutzbaren Aufenbereiche in den WA 1, 2, 3.1
und 5 auf der straRenabgewandten Gebaudeseite anzuordnen.

Das Bebauungsplangebiet befindet sich im Einwirkungsbereich von Gewerbebetrieben
und Handelseinrichtungen. Die geplante Errichtung einer Gaststatte mit Bowlingbahn
sowie die Planung des Fachmarkzentrums Anklamer Landstrafe haben im Gutachten
Berucksichtigung gefunden.

Immissionen durch Gewerbelarm

Im vorliegenden schalltechnischen Gutachten wurde, wie im Punkt I. 4.5 bereits be-
schrieben, im Bestand eine Uberschreitungen im WA 1.1 insbesondere durch die Fahr-
zeugbewegungen an der Automaten-Tankstelle nachts (Siehe Anlage 3; Bilder 12 und
13) festgestellt. Der Uberschreitungsbereich liegt jedoch aufierhalb von Baugrenzen
des WA 1.1. Eine weitere Uberschreitung ist im WA 5.1 und WA 5.3 (IP 23 und IP 24
festgestellt worden. Im angrenzen Bebauungsplan Nr. 58 - Gut Koitenhagen - sind
inzwischen Einfamilienhduser und entlang der Strale Weidegang und entlang der
StrafRe Am Elisenpark das 14 WE Mehrfamilienhaus Am Elisenpark 16a-16e errichtet
worden. Bei der geringen Uberschreitung von 1-2 dB im Nachtzeitraum ist durch die
abschirmende Wirkung der neu errichteten Gebaude von der Einhaltung des Immissi-
onsrichtwertes auszugehen.

Im Nachtzeitraum treten durch die Belieferung der REAL-Handelseinrichtung und die
An- und Abfahrt des Mitarbeiterparkplatzes Uberschreitungen in Teilen des WA 5.3,
d.h. Flurstick 20/642, 20/645, 20/646, 20/647, 20/648, 20/649 und 20/651, Flur
1, Gemarkung Koitenhagen und im WA 5.4 auf.

Zum Schutz vor Gewerbelarm durch die Lieferzufahrt des EKZ und des Beschaftigten-
parkplatzes, ist fur die zur Zufahrt zugewandte Fassade der neu entstehenden Gebau-
de in den o.g. Teilen des WA 5.3 und 5.4 mit der textlichen Festsetzung Nr. 8.4 gere-
gelt, dass Offnungen, wie Fenster, Turen und Balkonaustritte etc., der schutzbedurfti-
gen Raume gemaf DIN 4109 in diesem Bereichen an den larmabgewandten Gebau-
deseiten anzuordnen sind.

Weitere Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1
und der Immissionsrichtwerte der TA Larm 98 gibt es weder im Beurteilungszeitraum
Ltags” noch ,nachts”. Es treten auch keine Uberschreitungen der zulassigen Immissi-
onsrichtwerte durch Spitzengegel auf.

Innerhalb des Bebauungsplans befinden sich Gewerbegebiete, die teilweise baulich
genutzt bzw. fir eine gewerbliche Nutzung vorgesehen sind. Fur die freien Gewerbefla-
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chen, sind mit einem Kontingentierungsverfahren nach DIN 45691 die hdchst zulassi-
gen Kontingente ermittelt und mit der textlichen Festsetzung Nr. 8.3 bezogen auf die
entsprechende Flachengrofie festgesetzt worden.

Bei der Einhaltung der Emissionskontingente werden zur geplanten Wohnnutzung die
Immissionsrichtwerte der TA Larm eingehalten.

Kleinspielfeld

Die Anlage eines Kleispielfeldes flur 8 Spieler wurde gutachterlich untersucht (siehe
Anlage 3; Punkt 9 und Bild 8 sowie 14) und entsprechend textlich unter Punkt 6.2
textlich festgesetzt. Die Einhaltung der Ruhezeiten ist vor Errichtung des Kleinspielfel-
des die Einhaltung der Immissionsrichtwerte nachzuweisen.

Wertstoffsammelbehalter

Der Einwurf von Flaschen und Glasern in Altglascontainer ist mit einer stérenden Ge-
rauschentwicklung verbunden. Beim Einsatz von larmarmen Containern sollte der Ab-
stand zum allgemeinen Wohngebiet mindestens 12 m betragen. Entsprechend wurde
die Wertstoffsammelstelle angrenzend an das GEe 3.2 festgesetzt (siehe Anlage 3;
Punkt 10).

Lichtemissionen

Das Beleuchtungsniveau ist auf das gestalterische und funktional notwendige Maf3 zu
beschranken. Bei der Wahl der Lichtfarbe sollte auf einem maglichst geringen Ultravio-
lett- und Blauanteil geachtet werden. Eine direkte Abstrahlung in den Nachthimmel
und unndétige Lichtemissionen z.B. durch abgeschirmte Leuchten mit geschlossenem
Gehause, zielgerichtete Projektion und Blendschutz sind zu vermeiden.

6.9 Ver- und Entsorgung

Die Versorgungsleitungen und Versorgungsanlagen sind grundsatzlich in den 6ffentli-
chen Raum zu verlegen.

Je Bedarf sind allerdings gemaf textlicher Festsetzung Nr. 4 - Nebenanlagen ..- inner-
halb der Baugebiete, sofern der jeweilige Nutzungszweck gewahrt bleibt, und innerhalb
der Verkehrs- und Grunflachen zur Versorgung der Baugebiete mit Elektrizitat, Gas,
Warme und Wasser sowie zur Ableitung von Abwasser zulassig. Siehe Pkt. |. 4.7 -
Technische Infrastruktur -

In der Strafle Am Elisenpark bis zur Zufahrt EKZ (1. Bauabschnitt) wurden mit dem
Ausbau der Strafle 2015/16 samtliche Medien verlegt. In die Flache der zukunftigen
Planstrale A 1 wurden bereits Leitungen vorverlegt. Entlang des Gerinnes befinden
sich Elektro- und Trinkwasserleitungen.

Im Plangebiet sind die privaten Planstrafen F und G festgesetzt. Diese Straflen kon-
nen zwecks Verlegung von Versorgungsleitungen in Anlehnung zu 6ffentlichen StrafRen
genutzt werden.

DarlUber hinaus sind im Plangebiet in Baugebieten und Grianflachen mit Geh-, Fahr-
und Leitungsrecht zu belastende Flachen zugunsten der Anlieger und Versorgungstra-
ger festgesetzt worden. Privatrechtliche und dingliche Sicherungen sind dadurch nicht
entbehrlich. In den Verkehrsflachen sind keine und in den Grunflachen aus Grinden
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der Lesbarkeit der Planzeichnung lediglich die Regenwasserleitungen DN 1200 und
800 nachrichtlich tbernommen.

Stromversorgung
Das Plangebiet ist vollstandig neu zu erschliefen.

Im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Bauleitplanung kann erst die
technische Erschliefungslosung festgelegt werden. Dabei erfolgt die Einbindung der
Bestandsstation in die zu errichtende Elt.-Struktur, wobei jedoch auch die Errichtung
neuer Transformatorenstationen und 20 kV Kabelsysteme mdglich sein muss.

Die genaue Anzahl und der jeweilige Standorte sind abhangig von der tatsachlichen
Bebauungsstruktur und der sich daraus ergebenden Bedarfe, sowie auch der Auspra-
gung von Installationen dezentraler Erzeugungsanlagen und von oberirdischen Anla-
genteilen (Transformatorenstationen und Kabelverteilerschranken). Flr die Kabelsys-
teme in Mittel-, Niederspannung und der Fernmeldeebene sind ausreichende und ge-
eignete Trassen zu ermdglichen. Angeregt wird dartber hinaus, die Bildung von spezi-
fischen Flachen zur Errichtung von Stationen.

Fur die Gestaltung der Hausanschlisse und Hauptmessplatze gelten als Schwerpunk-
te fur folgende zu beachtende Rahmenbedingungen: DIN 18012, DIN VDE AR N 4101,
DIN VDE 0100 Teil 410 und 540 und die Technischen Anschlussbedingungen (TAB NS
Nord 2012, Ausgabe 2016), die der TAB der Stadtwerke Greifswald GmbH entspre-
chen.

Das gilt fur jede Art von baulicher Nutzung. Demnach sind fur jedes Gebaude, z.B. bei
Mehrfamilienhdusern je Hausnummer und Aufgang, jeweils ein Elt.-Hausanschluss in
einem zentralen Hausanschlussraum im ebenerdigen Geschofd vorzusehen. Jede
Wohnung und alle weiteren eigenstandigen Verbraucher (zum Beispiel StrafRenbe-
leuchtung, Abwasserpumpwerke, aktive Anlagen, Fernsehkabelnetze, allgemeine Be-
leuchtungen, Fernwarmehausanschlussstationen) bedurfen einer Elt.-Hauptmessung.

Die Errichtung von dezentralen Erzeugungsanlagen, zum Beispiel PV-Anlagen bedarf
einer gesonderten Planung. Hier werden die Lage, elektrische Leistungsgrofie und Art
der Anlage die Anschlussgestaltung mafdgeblich pragen.

Bei der Thematik der E-Mobilitat sind insbesondere die E-Ladeinfrastruktur zu beruck-
sichtigen. Aufgrund der zu erwartenden Umstellung von Verbrennungsmotoren auf
Emission freien Antrieb, sollten Uberlegungen dazu frihzeitig BerlUcksichtigung finden.

Die genaue technische Lésung dazu ist allerdings von noch offenen Fragestellungen
abhangig: dazu zahlen Entscheidungen zu offentlichen oder rein privaten, zu den
Wohnungen zugeordneten, Ladepunkten, der technischen Art der Ladepunkte auf Ba-
sis der elektrischer Leistung, des Betreibermodells und letztlich des Abrechnungsmo-
dells. Auch Einflusse des OPNV konnten bereits mit einflieen. Die E-Mobilitat, wird
einen besonderen Einfluss auf die Gestaltung des Elt.-Versorgungsnetzes und der An-
zahl der bendétigten Stationen haben.

Die Leitungen in der angrenzenden privaten Grunflache der WA 5 und im GEe 1.1 sind
mit einem Leitungsrecht festgesetzt.

e.dis
Im Weiteren befindet sich im Plangebiet eine 20 kV-Elektroleitung der edis AG, die in-
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zwischen in die 6ffentlichen Verkehrsflachen umverlegt wurde. Die im Bebauungsplan
dargestellte Leitung ist zwischenzeitlich auf3er Betrieb.

Telekom
Fir die telekommunikationstechnische ErschlieBung ist eine Erweiterung des Netzes
erforderlich.

Gasversorgung
Die Erschliefung der Baugebiete ist mit Erdgas maoglich.

Fernwéarme

Da der Anschlusspunkt in der Koitenhager LandstrafRe liegt und bereits Gas vorhanden
ist, wird eine FernwarmeerschlieBung von den Stadtwerken nicht verfolgt.

Trinkwasser

Innerhalb der Baugebiete ist eine vollstandig neue TrinkwassererschlieBung unter Be-
rdcksichtigung der Loschwasserversorgung erforderlich.

Die Trinkwasserleitung im Ml befindet sich im Schutzrohr und ist Gberbaubar.

Abwasser

Die vorhandenen Leitungen zur Schmutzwasserbeseitigung im Bereich der WA 2 bis
zum Abwasserpumpwerk sind hinsichtlich der Abgabewerte der Pumpleistung zu prua-
fen. Es besteht moglicherweise die Notwendigkeit die Leitungen vom Pumpwerk hdher
zu dimensionieren.

In WA 5 befinden sich mehrere Leitungen im Baugebiet. Die Abwasserdruckleitung darf
nicht Uberbaut werden.

Regenwasser
Siehe Pkt. I. 4.4 - Topografie/Bodenbeschaffenheit/Hydrologische Situation -

Die vorhandene Regenwasserleitung DN 1200 zwischen Gerinne und RRB im Bereich
des Spielplatzes und des WA 3.5 ist zu erhalten. Die bauliche Nutzung des WA 3.5 ist
daher durch die Regenwasserleitung mit beidseitigem Leitungsrecht von je 5 m einge-
schrankt. Dieser Bereich ist vom der eigentlichen Uberbaubaren Grundstucksflache
ausgenommen, weil hier keine Fundamente und Tiefgrindungen zulassig sind. Die
vorhandenen Revisionsschachte sind zu erhalten. Eine eventuelle Begehung durch
den Leitungstrager, das Abwasserwerk Greifswald, kann im Ausnahmefall erforderlich
werden. Eine Gartennutzung und Nutzung als Spielplatz ist im Bereich des Leitungs-
rechts zulassig, eine eventuelle Uberbauung im Einzelfall, ohne Fundamente und Tief-
grandungen, erfordert die Zustimmung des Abwasserwerks Greifswald.

Grundsatzlich ware auch eine Umverlegung in den Grabenunterhaltungsstreifen vom
Graben 26/2 denkbar, was sich allerdings nicht wirtschaftlich darstellen lasst.
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Der Graben 26/2 dient als Vorflut fur die Oberflachenentwasserung und vorhanden
Drainagen. Das anfallende Regenwasser wird Uber die Verkehrsflachen gesammelt
und in den Graben 26/2 abgeleitet. Der vorhandene Regenwasserkanal DN 800 in
den mittigen Granflachen mit der Zweckbestimmung Park ist hinsichtlich der Dimensi-
onierung unter Berlcksichtigung der Planung zum Fachmarktzentrum Anklamer Land-
strafle und der vorhandenen Drainagesysteme zu prufen. Die Erweiterung des Ein-
zugsgebiets dieses Grabens bedarf der Anzeige/einer wasserrechtlichen Erlaubnis der
unteren Wasserbehdrde.

Die Erh6hung der hydraulischen Leistungsfahigkeit des Graben M 26/2 ist Bestandteil
des Projekts Wiederherstellung des urspriunglichen Gewasserlaufs des Ketscherin-
bachs. Es handelt sich bei diesem Projekt um eine Neugestaltung eines Gewassers,
um das anfallende Oberflachenwasser im Stadtteil Schénwalde Il und auch dieses
Bebauungsplans zugig abfuhren zu kdonnen. Das Projekt beinhaltet keine BaumafR-
nahmen im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans.

Beidseits der oberen Grabenbdschungskante ist ein 5 m breiter Unterhaltungsstreifen
zu berlcksichtigen. Die Unterhaltung des Grabens erfolgt von der Seite, die im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans liegt. Im WA 1.1 erfolgen zum Schutz des vorhan-
denen Gehodlzbiotops als Ausnahme lediglich eine Umfahrung und die Unterhaltung
des Grabens von der andern Grabenseite (Kleingartenanlagen). Der Graben muss fur
Technik erreichbar sein. Die Zufahrt ist gemafd § 41 Abs. 1 WHG und § 66 Landeswas-
sergesetz M-V (LWaG) zu gewahrleisten.

Im Gewasserrandstreifen durfen keine Zaune gebaut, Baume und Straucher gepflanzt
oder Aufschuttungen vorgenommen werden. Vorhandene Aufschittungen sind dazu
entsprechend zurlickzubauen und im erforderliche Mafle zu sichern. Unter Einhaltung
dieser Voraussetzungen kann die Unterhaltung des Grabens erfolgen.

Die Versickerung des Niederschlagswassers ist auf Grund der sehr schwer bzw. nicht
versickerungsfahigen Béden nicht generell méglich. Dennoch sollte zusatzlich zur Ab-
fiuhrung des Regenwassers unterstutzend ein Sammeln auf dem Grundstuck ggf. zur
Bewasserung der Garten bzw. eine verzogerte Einleitung durch Ruckhaltung auf dem
Grundstuck erfolgen.

Midllentsorgung/Wertstoffe

Die Mullentsorgung des Plangebiets erfolgt mit der haushaltsbezogenen Tonne, die auf
den privaten Grundsticken abgestellt werden muss. Die Mulltonnen der WA entlang
der Planstrafen B und E 1 bis E 7 sind am Tag der Entsorgung im Kreuzungsbereich
zur Planstraf3e A bereitzustellen.

Eine Wertstoffsammelstelle wird im Plangebiet angrenzend an das GEe 3.2 vorgehal-
ten. Mit dem Grundstuckseigentimer wurde mit einem stadtebaulichen Vertrag die
Duldung einer ca. 30 m2 groflen Flache im Februar 2018 geregelt.

Abfallbeseitigung/Altlasten/Kampfmittel

Die bei Erd- und Tiefbauarbeiten ausgehobenen Béden kdnnten Abfalle, die zu verwer-
ten oder zu entsorgen sind, sein. Die Festlegung der Verwertungsmoglichkeiten bzw.
des Entsorgungserfordernisses wird durch Deklarationsanalysen gemafR TR LAGA
(Landerarbeitsgemeinschaft Abfall) durch Einordnung in so genannte Z-Klassen be-
stimmt.
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Die Erdstofflager durften Uberwiegend aus umgelagerten naturlichen Béden bestehen,
uneingeschrankt (Z 0) oder eingeschrankt (Z 1 und Z 2) verwertbar sein.

Bei der Verwertung des anfallenden Bodenaushubs, Bauschutts und anderer minerali-
scher Abfélle sind die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfallen -Technische Regeln- der Mitteilungen der Landerarbeitsgemein-
schaft Abfall (LAGA) 20 von 11/1997, 11/2003 und 11/2004 zu beachten.

Gefahrliche Abfalle sind gemafl § 50 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom
24.02.2012 (BGBI. I S. 212) nachweislich Gber ein dafur zugelassenes Unternehmen
Zu entsorgen.

Die Zielsetzungen und Grundséatze des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) und
des Landesbodenschutzgesetzes (LBodSchG M-V) sind zu bertcksichtigen. Danach
haben alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden einzuwir-
ken, sich so zu verhalten, dass schadliche Bodenverunreinigungen, insbesondere bo-
denschadigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam
und schonend umzugehen. Flachenversiegelungen sind auf das notwendige Maf} zu
begrenzen.

Treten wéhrend der Baumafnahme Uberschussbéden auf oder ist es notwendig
Fremdbdden auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflich-
tigen Vorsorge gegen das Entstehen schadlicher Bodenveranderungen zu treffen und
das BBodSchV zu beachten. Dabei sind insbesondere die Anforderungen der DIN
19731 (Ausgabe 5/98) einzuhalten.

Wahrend der Baumafinahme auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflachen (verer-
dete Mullkérper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflachen- und Grundwassers, u.a.)
sind der unteren Abfallbehdrde des Landkreises Vorpommern-Greifswald sofort anzu-
zeigen. Die Arbeiten sind zu unterbrechen.

Die Flache des Plangebietes ist nicht als kampfmittelbelasteter Bereich bekannt.
Sollten im Verlauf der Umsetzung des Bebauungsplans oder von Baugenehmigungs-
verfahren trotz Freigabe wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so
sind die Arbeiten einzustellen, der Fundort zu raumen und abzusperren.

Nachfolgend hat die Meldung Uber den Notruf der Polizei oder die nachste Polizei-
dienststelle an den Munitionsbergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemafs § 5 Abs. 1
Kampfmittelverordnung M-V ist die Fundstelle der ortlichen Ordnungsbehdrde beim
zustandigen Amt unverzuglich anzuzeigen.

Léschwasserversorgung/Rettungswege/Brandschutz

Das Gesetz uber den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die Feu-
erwehren fur Mecklenburg-Vorpommern (BrSchG) regelt die brandschutztechnischen
Anforderungen des abwehrenden Brandschutzes in Gemeinden. Diese haben gem. § 2
BrSchG als Aufgabe des eigenen Wirkungskreises den abwehrenden Brandschutz und
die technische Hilfeleistung im Gemeindegebiet sicherzustellen.

Fur die Universitats- und Hansestadt Greifswald bedeutet dies die Aufstellung, Ausris-
tung und Unterhaltung einer leistungsfahigen offentlichen Feuerwehr. Daneben hat sie
den Grundschutz der Loschwasserversorgung sicherzustellen, welcher Uber die 6ffent-
liche Trinkwasserversorgung erfolgt. Der Loschwasserentnahme aus dem Trinkwas-
sernetz dienen Hydranten, welche in einem mdoglichst dichten Netz zur Verfugung ste-
hen sollten.
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Richtwerte fur die ausreichende Bemessung der Loschwasserversorgung von Bauge-
bieten im Sinne der BauNVO sind im DVGW-Arbeitsblatt W 405 angegeben. Aufgrund
dieser Richtwerte und der Regelungen im DVGW-Arbeitsblatt W 331 Uber Hydranten,
kann die 6ffentliche Loschwasserversorgung geplant und beurteilt werden.

Zur Tragfahigkeit von Decken, die im Brandfall von Feuerwehrfahrzeugen befahren
werden, ist auf DIN 1055-3:2006-03 zu verweisen.

Fur die allgemeinen Wohngebiete ist unter der Voraussetzung einer kleinen Brandaus-
breitungsgefahr ein Loschwasserbedarf von 48 m3/h anzusetzen.

Fur die Mischgebiete, allgemeinen Wohngebiete mit mehr als 3 Vollgeschossen und
eingeschrankte Gewerbegebiete ist ein Loschwasserbedarf von 96 m3/h festgelegt.
Die Loschwasserversorgung muss Uber einen Zeitraum von mindestens 2 Stunden
sichergestellt sein. Alle zur Sicherstellung des benannten Léschwasserbedarfes erfor-
derlichen Entnahmestellen mussen bezogen auf die einzelnen Gebaude in einem Um-
kreis von max. 300 m liegen. Hydranten durfen untereinander und zu Gebauden einen
Abstand von max. 140 m aufweisen. Sie sind nach DIN 4066 zu kennzeichnen.

Die Vorschriften gem. § 5 LBauO M-V sind bei der Gebaude- und Grundsticksplanung
zu beachten.

Im Hinblick auf Photovoltaikanlagen wird darauf hingewiesen, dass die Anlagen so
auszufuhren sind, dass im Brandfall keine elektrischen Gefahren entstehen kénnen.
Die zum Zeitpunkt der Gebaudeerrichtung geltenden diesbezuglichen Vorschriften sind
Zu beachten.

Grindungstechnische Empfehlungen

Vorliegende Informationen zum Baugrund sind nicht hinreichend detailliert um Ruck-
schlUsse auf das tatsachliche Grindungsausmaf zu ziehen. Sowohl die Erschlieung,
als auch die spatere Bebauung erfordern prinzipiell detaillierte objektbezogene Bau-
grunduntersuchungen.

6.10  Soziale Infrastruktur

Im Bebauungsplan kénnen 300 bis 450 neue Wohneinheiten je nach baulicher Aus-
nutzung der Wohnbaugrundsticke geschaffen werden.

Kindertagestatten

Unter Berlcksichtigung der Kindertagesstattenkapazitaten in den angrenzenden Be-
reichen in Schonwalde | und Il, Grofs Schonwalde und Ostseeviertel Parkseite zeichnet
sich ein Bedarf fur eine Kindertagesstatte im Plangebiet ab.

Aus stadtebaulicher Sicht bietet sich fur die Errichtung einer Kindertagesstatte das
WA 2.4 mit einer FlachengrofRe von ca. 2200 m? an. Entsprechend ist ein Hinweis im
der Planzeichnung Teil B im WA 2.4 vermerkt.

Das WA 2.4 zeichnet sich durch seine ruhige Lage am Graben 26/2 aus und ist min-
destens Il- geschossig jedoch héchstens lll- geschossig in offener Bauweise bebaubar.
Verkehrlich wird das WA 2.4. Uber die Planstrae A erreicht. Im nérdlichen Teil der
Planstrafe (Abschnitt A 1) ist ein einseitiger Gehweg an der Seite der WA 2.1 und 2.4
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vorgesehen. Fufdlaufig ist das WA 2.4 Uber den separaten Fuf3- und Radweg entlang
des festgesetzten Grabens, dem vorhandenen Gerinne, erreichbar, der bis in die
Kleingartensparten fuhren soll. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nahe
an der StraBe Am Elisenpark. Sudlich vom WA 2.4 ist ein Kinderspielplatz geplant. Eine
gewisse Doppelnutzung ware denkbar.

Grundschule

Ein Bedarf an einer Grundschule mit Hort wird durch den Bebauungsplan Nr. 13 - Am
Elisenpark - derzeit nicht begrindet. Verwiesen wird hier u.a. auf die Schulentwick-
lungsplanung 2015 bis 2025 des Landkreises Vorpommern-Greifswald und die ge-
plante Erweiterung des Grundschulstandortes Erich-Weinert-Schule in Schénwalde Il.

Spielplatze und Freizeiteinrichtungen
Kinderspielmdglichkeiten fur Kleinkinder sind auf den Wohnbaugrundsticken vorzu-
sehen. Verwiesen wird auch auf den § 8 LBauO M-V fir Gebaude ab 3 Wohnungen.

Fur Kinder von ca. 5 bis 12 Jahren ist im Plangebiet studdstlich des WA 2.4, in dem die
Errichtung einer Kindertagesstatte aus stadtebaulicher Sicht empfohlen wird, eine 6f-
fentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung Spielplatz festgesetzt.

Fur Kinder ab 12 Jahren, Jugendliche und Erwachsene sind im Bebauungsplan die
offentlichen Grunflachen mit der Zweckbestimmung Park zum Verweilen etc. festge-
setzt. Hingewiesen soll insbesondere auf das Kleinspielfeld fur Freizeitaktivitaten in
der sudostlichen o6ffentlichen Grunflache mit der Zweckbestimmung Park. Larmgut-
achterlich ist ein Kleinspielfeld mit 26 x 15 m2 mit EPDM-Belag betrachtet worden flr
den Spielbetrieb mit insgesamt 8 Spielern. Prognostisch wurde ein anlagenbezogener
Schallleistungspegel von 98 dB(A) angesetzt. Die Spielflache soll sich in einem Ab-
stand von 40 m von der nachstgelegenen Baugrenze des allgemeinen Wohngebietes
befinden. Im Weiteren ist der 30 m tiefe Waldabstandsbereich zu beachten und von
baulichen Anlagen frei zu halten (Siehe Anlage 3; Punkt 9. Kleinspielfeld und Bild 8).
Verwiesen wir weiterhin auf die Ausfihrungen im Punkt I. 6.5 - Offentliche/private
Grunflachen, Artenschutz und Wald-.

6.11  Energieeffizienz und erneuerbare Energien

Die Umsetzung einer energieeffizienten Wohngebietsplanung erfordert in der Regel
keine besonderen Festsetzungen oder eine absolute Sudausrichtung aller Gebaude,
sondern eine individuelle Auslotung der planungsrechtlichen Festsetzungen und der
konkreten Planung des Gebaudes hinsichtlich energieeffizienter Heizungssysteme, der
Optimierung des Energieverbrauches und der Erhéhung des Anteils der erneuerbaren
Energien am Primarenergieverbrauch.

Bei den planungsrechtlichen Festsetzungen sind nicht nur energetische Gesichtspunk-
te sondern auch alle anderen stadtebaulichen Belange gem. § 1 Abs. 5, Satz 2 BauGB
zu berucksichtigen. Dieser Bebauungsplan zielt dennoch darauf ab, h6chstmdgliche
Energiestandards bei den einzelnen Wohngebaudetypen zu verwirklichen bzw. gelten-
de Standards zu unterbieten.

Durch den Graben 26/2 und die Strae Am Elisenpark ist bereits die stadtebauliche
Hauptgrundstruktur vorgegeben. Es wird im Plangebiet ein Mix von Parzellierung emp-
fohlen. Fir das WA 3.5 ist mit der Festsetzung der Firstrichtung eine Stidausrichtung
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der Wohngrundstlcke festgesetzt. Dartber hinaus gibt es jedoch zahlreiche weitere
Moglichkeiten den Anforderungen und Zielstellungen des energieeffizienten Bauens
gerecht zu werden.

Obwohl die passive und aktive Nutzung von solarer Strahlungsenergie in einer gewis-
sen Abhangigkeit zum stadtebaulichen Konzept und der Bebauungsdichte stehen,
wurde fur diesen Bebauungsplan auf die Festsetzung von weiteren Firstrichtungen
verzichtet (Ausnahme WA 2.1 und 2.2 als Larmschutzgrinden). Eine Stdausrichtung
der Gebaude ist im WA 3.5 festgesetzt. Im Hinblick auf die wahlbaren Dachformen und
-neigungen, ist die Inanspruchnahme der meisten Dachflachen durch Anordnung von
Solarthermie oder Photovoltaikanlagen zur aktiven Sonnenenergienutzung realisierbar.
Bei der Anordnung der Gebaude kann eine gegenseitige Verschattung weitgehend
vermieden werden, so dass solare Gewinne erzielbar sind. Eine individuelle Optimie-
rung fur das jeweilige Bauvorhaben ist in jedem Fall méglich.

Als Grundséatze zeichnen sich ab, dass eine Abweichung von der Sudausrichtung nach
Westen gunstiger ist als nach Osten und das Dachflachen mit ca. 30°-50° Dachnei-
gung und Sudwest- bis Studost-Ausrichtung den meisten Anforderungen an die thermi-
sche Sonnenenergienutzung gerecht werden kdnnen.

Neben den Festsetzungen zu den geplanten Gebaudetypologien (Einzelhaus als Mehr-
familienhaus, Doppelhaus und Reihenhaus) und deren Uberbaubarer Grundsticksfla-
chen, Hohen sowie der Gebaudestellungen zueinander konzentriert sich der Hand-
lungsrahmen im weiteren auf die energetisch glnstige Ausformung der Einzelgebaude.
Die Entwicklung energetisch gunstiger Gebaudeformen, also ein gunstiges Verhaltnis
von Gebaudehiullflache zu beheizbarem Gebaudevolumen (A/V-Verhaltnis) beinhaltet
ein grofles Reduktionspotenzial. Daher ist der Verzicht auf Dachgauben (stattdessen
Vollgeschosse und flachere Dacher), Erker, Nischen und Winkel in der Warme dam-
menden Gebaudehulle sinnvoll. Weitere Moglichkeiten zur Reduktion des Energiever-
brauchs liegen in der Orientierung der Gebaude in Verbindung mit grofflachiger Ver-
glasung nach Suden (passive Sonnenenergienutzung) und kleinen Fensterflachen
nach Norden und eine optimale Warmedammung der Gebaudehlille.

Grof3e Potentiale bestehen in der Reduzierung des konventionellen Heizenergiebedar-
fes. Im Rahmen der Energieversorgungsplanung sind Reduktionspotentiale mit der
Bedarfsdeckung durch erneuerbare Energie erreichbar.

Prinzipiell stehen eine Reihe anderer Mdglichkeiten zur Nutzung erneuerbarer Ener-
gien zur Verfugung, wie die Energiegewinnung durch aktive Sonnenenergienutzung,
Warmepumpen, Geothermie, die Nutzung von Solar-elementen an der Fassade etc.
Der Betrieb von Mini-BHKW “s wird umso effektiver, wenn sich mehrere Nutzer zu einer
Anlagengemeinschaft finden. Die grofleren Grundsticke im Plangebiet sind auch fur
den Bau von Horizontal-Absorbern (flache Erdkollektoren) im Zusammenhang mit dem
Bau und Betrieb von Warmepumpenanlagen geeignet. Anwendung kdonnen auch Tie-
fensonden zur Nutzung von Geothermie finden. Wegen insbesondere der Binnenhoch-
wassergefahr sollte die Nutzung von Erdwarme in geschlossenen Systemen erfolgen.
DarlUber hinaus sind fur die Nutzung von Erdwarme mit Warmepumpen wasserrechtli-
che Anforderungen zu beachten. In Abhangigkeit von der Art der Erdwarmenutzung
und der Betrachtung der potentiellen Risiken durch die verwendeten Anlagenkompo-
nenten kdnnen unterschiedliche Vorschriften des WHG einschlagig sein.

Die Erzeugung von elektrischer Energie mit Photovoltaik auf den Dachflachen wirkt
sich positiv bei der geforderten Einhaltung der Vorgaben der Energiespar-verordnung
(EnEV) aus. Aus wirtschaftlichen Grinden ist anzustreben, einen hohen Anteil der er-
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zeugten Energie zur Deckung des Eigenbedarfs zu nutzen, nicht selber genutzter
Strom wird in das das 6ffentliche Netz eingespeist. Dient der erzeugte Strom wesent-
lich der Selbstversorgung, handelt es sich um eine der Hauptnutzung dienende aus-
nahmsweise zulassige Nebenanlage gem. § 14 Abs. 2 BauNVO. Wird der Strom ver-
kauft, handelt es sich um eine gewerbliche Nutzung, die in einem bestimmten Umfang
als sonstiges nicht stérendes Gewerbe nach § 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zuge-
lassen werden kann. Der Bebauungsplan ermdéglicht die ausnahmsweise zulassige
Nutzung. Gemafs § 61 Abs. 1 Nr. 3a und b LBauO M-V sind Solarenergieanlagen und
Sonnenkollektoren in, an und auf Dach- und Auflenwandflachen sowie Gebaude unab-
hangige Solaranlagen mit einer Hohe bis zu 3 m und einer Gesamtléange bis zu 9 m
innerhalb der Uberbaubaren Grundstucksflache bei Einhaltung der festgesetzten
Grundflachenzahl verfahrensfreie Bauvorhaben.

Photovoltaikanlagen kbnnen an Sud-, Ost- und Westseiten errichtet werden. Da insbe-
sondere ein hoher Grad der Eigenversorgung die Wirtschaftlichkeit der Anlage be-
stimmt ist eine gleichzeitige Anordnung von PV-Modulen an der Ost- und Westseite
eines Daches besonders effizient, da damit Gber einen langen Zeitraum von Sonnen-
aufgang bis -untergang eine Einstrahlung und damit Energieerzeugung gewahrleistet
ist. Ein Batteriespeicher kann den Anteil selbst genutzter Solarenergie noch weiter er-
héhen.

Im Gebiet sollten auch Passivhauser, Nullenergie- und Plusenergiehauser errichtet
werden. Damit wird der Energieverbrauch auf ein Minimum reduziert, mit Plusenergie-
hausern wird sogar mehr Energie erzeugt als fur Warme und Strom verbraucht wird.

GemaR Anlage Nr. 7. - Warmenetze - zum Erneuerbaren Energien Warmegesetz (EE-
WarmeG) ergibt sich, dass auch gelieferte Warme den Anforderungen des EEWarmeG
entspricht.

Im Plangebiet befinden sich keine Anlagen der Fernwarme Greifswald GmbH und es ist
gemafd Fernwarmesatzung der Universitats- und Hansestadt Greifswald, Anlage 4 -
Versorgungsgebiet Muhlenvorstadt - vom 10.11.2010, nicht Bestandteil des Versor-
gungsgebietes.

Eine Fernwarmeversorgung ist wirtschaftlich nicht vertretbar, da der Anschlusspunkt in
der Koitenhager Landstrafie liegt.

Zusammenfassung;:

Fur die Bauherren sind somit eine Reihe von Mdglichkeiten gegeben, verschiedenste
Anlagentechniken zur Strom- und Warmeerzeugung zu errichten, um den Anforderun-
gen der EnEV 2016 sowie dem EEWarmeG gerecht zu werden. Der Bebauungsplan
schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen zur Um-
setzbarkeit einer Vielzahl von Mdéglichkeiten fur energieeffizientes Bauen. Letztlich
sind die genannten Instrumentarien mit dem konkreten Bauvorhaben, unter Beruck-
sichtigung der spezifischen Nutzerwlinsche, der angestrebten Baukosten sowie des zu
erwartenden Verbraucherverhaltens zu bewerten.

6.12 Hinweise

AusgleichsmafSnahmen auflerhalb Geltungsbereichs des Bebauungsplans - Natur-
schutz

Siehe Pkt. 1 6.5 - Offentliche /private Griinflachen, Artenschutz und Wald -
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Ausgleichsmafnahmen aufSerhalb Geltungsbereichs des Bebauungsplans - Forst

Siehe Pkt. | 6.6 - Ausgleich- und Ersatz des Eingriffs in den Naturhaushalt -

Bodendenkmalpflege

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans war 6stlich der Strafe Am Elisenpark
gem. Stellungnahme des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege Mecklenburg-
Vorpommern vom 28.10.2011 ein Bodendenkmal ausgewiesen.

In diesem Gebiet erfolgten 2013 ausgedehnte Voruntersuchungen zur Prospektion von
Bodendenkmalen. Im Ergebnis wurde festgestellt und mit Stellungnahme des Landes-
amtes vom 28.11.2013 bestatigt, dass durch das Bauvorhaben keine Bodendenkma-
le betroffen sind. Eventuelle Zufallsfunde sind gemafd § 11 DSchG M-V zu behandeln.

Im angrenzenden Bebauungsplangebiet Nr. 109 - Fachmarktzentrum Anklamer Land-
strafle - wurden 2015 archaologische Vorerkundungen vorgenommen und Boden-
denkmale aufgefunden.

Aufgrund der Nachbarschaft zum Bebauungsplangebiet Nr. 13 wird darauf hingewie-
sen, dass moglicherweise in den nicht untersuchten Bereich WA 5, 6, 7 und im GEe
Bodendenkmale vorhanden sein konnten.

Zusammenfassung

Durch das Vorhaben werden keine Bau- und Kunstdenkmale beruhrt.

Bei Bauarbeiten kénnen jedoch jederzeit archaologische Funde und Fundstellen ent-
deckt werden. Daher sind folgende Hinweise, die auch Bestandteil des Text (Teil B) des
Bebauungsplans - lll. Hinweise Punkt 1 - sind, zu beachten:

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, ist gemafl § 11 Denkmalschutzgesetz Mecklenburg- Vorpommern (DSchG M-
V) vom 06.01.1998 in der geltenden Fassung (GVO BIl. M-V S. 12) die zustandige unte-
re Denkmalschutzbehérde zu benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fur Kultur und
Denkmalpflege M-V in unverandertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfur
der Entdecker, der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentimer sowie zufallige Zeugen,
die den Wert des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt funf Werktage nach Zu-
gang der Anzeige.

Angleichung der Geléndeflache

Das Gelande des jeweiligen Baugrundstucks ist so zu gestalten, dass das anfallende
Regenwasser weder auf die Verkehrsflache noch auf die Nachbargrundstiicke ablauft.
Es ist auf dem Grundstick zurickzuhalten, zu versickern und abzufihren. Warftartige
Aufschuttung, um ggf. Hochwasser sichere Hohenlagen zu erreichen sind nicht beab-
sichtig. Der Bezugspunkt fur die Hohe baulicher Anlagen ist die Hohe der Strafden.

Satzungen der Universitats- und Hansestadt, die im Plangebiet gelten

Im Plangebiet befinden sich Einzelbdume die dem Schutz der Baumschutzsatzung der
Universitats- und Hansestadt unterliegen.
Im Plangebiet befinden sich weiterhin Einzelbdume, die dem gesetzlichen Baum-
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schutz gem. § 18 Abs. 1 des Gesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Aus-
fihrung des Bundesnaturschutzgesetzes (NatSchAG M-V) unterliegen.

Satzung Uber die Bereitstellung notwendiger Stellplatz und Abstellmoglichkeiten fur
Fahrrader sowie Uber die Erhebung von Abldsebeitragen flr notwendige Stellplatze
und Abstellméglichkeiten fur Fahrrader (Stellplatz- und Fahrradabstellsatzung) siehe
auch Pkt. | 5.7 - Verkehrliche ErschlieBung -

Uberbauung der Regenwasserleitung DN 1200
Siehe Pkt. | 6.9. - Ver- und Entsorgung - Regenwasser

Sonstiges

Fur diese Satzung ist die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. November2017 (BGBI. | S.3786) anzuwenden.

Die der Planung zugrunde liegenden Rechtsgrundlagen (Gesetze, Verordnungen, Er-
lasse und DIN-Vorschriften) kdnnen in der Universitats- und Hansestadt Greifswald,
Stadtbauamt, Am Markt 15/Stadthaus eingesehen werden.

7. Wesentliche Auswirkungen des Bebauungsplans

Im Hinblick auf die Gesamtentwicklung der Universitats- und Hansestadt Greifswald ist
die Uberplanung des Areals von grofRer Bedeutung, da neue Wohngebiete, als Gebiet
mit erster Prioritat gem. ISEK Greifswald 20130plus entwickelt und Brachflachen revi-
talisiert bzw. geordnet werden. Der Bebauungsplan unterstitzt die Wohneigentumsbil-
dung im Wohnbausegment Ein- und Zweifamilienhduser und ermoglicht auch Ge-
schosswohnungsbau. Die Nachnutzung der durch Nutzungsaufgabe von gewerblichen
Nutzungen im Zusammenhang mit der ehemaligen Nutzung als Gut Gartenbau brach-
gefallenen Flachen stellt eine Aufwertung und Verbesserung des Stadtbilds dar und
dient der nachhaltigen Stadtentwicklung.

Gesamtstadtisch betrachtet ist die Entwicklung dieses Wohnstandorts von grofer Be-
deutung, daher ist die Uberplanung der vorhanden Waldflache im 6ffentlichen Interes-
se. Die Waldumwandlung ist nach Rechtskraft des Bebauungsplans zu beantragen.

Unter Beachtung der Vermeidungs- und ErsatzmafSnahmen sind keine bau-, betriebs-
und/oder anlagebedingte Verbotsverletzungen gem. § 44 Abs. 1 BNatSchG zu erwar-
ten. Mit der Realisierung der M1 - 4 als CEF-MafSnahmen steht der Umsetzung der
Planung aus Artenschutzbelangen nichts entgegen. Mit den Ausgleichs- und Ersatz-
mafinahmen insbesondere der Aufforstung von Waldflachen im Stadtforst ist der Ein-
griff in den Naturhaushalt ausgleichbar.

Die gesunden Wohnverhaltnisse kdnnen im Plagebiet gewahrt werden, in dem zum
Schutz vor Verkehrslarm fur die AuRenbauteile von schutzbedurftigen Raumen festge-
setzt ist, dass die Anforderungen an die Luftschallddmmung gem. DIN 4109-1 (Larm-
pegelbereich Il - IV) einzuhalten sind und in den WA 5.3 und 4.5 die Schlaf- und Kin-
derzimmer abgewandt von der Larmquelle - Lieferzufahrt EKZ - angeordnet werden.
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Uberschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 durch die Gewerbebetriebe
sind im Plangebiet innerhalb von Baugrenzen nicht zu verzeichnen. Das trifft weiterhin
auch zu, bei der Einhaltung der festgesetzten Emissionskontingente gem. DIN 45691
von den sich im Weiteren ansiedelnden Gewerbebetriebe.

8. Sonstige Fachplanungen

Zur Erarbeitung des Bebauungsplans wurden folgende Fachgutachten erstellt, deren
Umfang und Detaillierungsgrad sich zum Teil aus den Hinweisen der frihzeitigen Betei-
ligungen ergeben hat:

1. Aktualisierung der Biotoptypenkartierung Stand September 2016; Planung Morgen-
stern;

2. Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung und grunordnerische Festsetzungen Stand De-
zember 2018; Buro Umweltplan GmbH Stralsund

3. Naturschutzfachliche Angaben zur saP Stand Januar 2017; Buro Kompetenzzent-
rum Naturschutz und Umweltbeobachtung

4. Schallgutachten 214-E/2016 Stand 07.03.2018; Herrmann&Partner Ingenieurburo

0. Bodenordnende und sonstige Manahmen

Zur Errichtung der offentlichen Strafen mit Begleitgrin sind Teilflachen der Flursticke
20/305, 20/586, 20/568 anzukaufen.

Zur Umsetzung der WA 3.5 ware ein Erwerb von Teilflachen des Flursticks 20/42
durch die Stadt sinnvoll. Zur Erreichbarkeit Gber die Planstrafen E 1 oder E 2 sind pri-
vatrechtliche Regelungen erforderlich.

Zur Umsetzung der MaRnahmen M1 - 4 als CEF-Mafnahmen plant die Stadt den An-
kauf von 20.747 m?2, das Flurstick 20/661. Der Kaufvertrag ist bereits geschlossen.
Eine dingliche Sicherung ware dann entbehrlich.

Zur ErschlieBung des WA 7 ist der Abschluss eines ErschlieBungsvertrages mit kosten
und lastenfreier Ubertragung der Verkehrsflachen der Planstrae H und | sowie vor-
sorglich der nichtiberbaubaren Flache WA-Freihaltung auf dem Flurstiucken 20/662
notwendig.

Zur Sicherung der Wertstoffsammelstelle sind ca. 30 m2 vom Flurstick 20/574 erfor-
derlich. Die Duldung ist per stadtebaulichen Vertrag vom Februar 2018 mit dem Eigen-
timer vereinbart.

Die Universitat Greifswald hat die Zustimmung zur Waldumwandlung in Aussicht ge-
stellt. Gemafd der textlichen Festsetzung Nr. 7.7 zur M5 ist der Gehdlzbestand auszu-
lichten und einer gelenkten Sukzession zu Uberlassen.
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10. Stadtebauliche Daten

Planungen Flache (m?)

Baugebiete 124.818

- Allgemeine Wohngebiete 99.340

- Mischgebiete 2.370

- eingeschrankte Gewerbegebiete 23.108

Flachen fur Ver- und Entsorgung 28

Grinflachen 48.243

Verkehrsflachen 23.992

Waldflachen 2.859

Flachen fir die Wasserwirtschaft 17.795

Gesamtflache des Geltungsbereichs 217.735
Bauge- Nummer/ Flache in

Bezeichnung biet Beschrei- m?2 Summe in m2

bung

Allgemeine Wohngebiete 99.344
WA Freihaltung 413
WA 1.1 8053
WA 1.2 3019
WA 1.3 2966
WA 1.4 805
WA 2.1 2099
WA 2.2 2960
WA 2.3 817
WA 2.4 2202
WA 3.1 4930
WA 3.2 683
WA 3.3 8931
WA 3.4 1364
WA 3.5 9066
WA 4.1 2566
WA 4.2 2796
WA 4.3 4985
WA 4.4 5005
WA 4.5 4716
WA 5.1 981
WA 5.2 3283
WA 53 4120
WA 5.4 3692
WA 6.1 638
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WA 6.2 2641
WA 7.1 3931
WA 7.2 2621
WA 7.3 2615
WA 7.4 3905
WA 7.5 1067
WA 7.6 594
WA 7.7 881
Gewerbegebiete (eingeschrankt) 23.108
GE 1.1 3969
GE 1.2 3474
GE 2.1 4906
GE 2.2 4096
GE 3.1 1862
GE 3.2 4801
Mischgebiete 2.370
MI (GSt) 567
Mi 1803
Strafenverkehrsflachen 13.580
Am Elisenpark 11310
Planstrafle H 1335
Planstrafle A1 935
Verkehrsflachen, verkehrsberuhigter Bereich 8.561
Planstrafie A2, E1-7, C, D 5074
Planstrafe | 853
Planstrafie G 476
Planstrafie F 2013
Planstrafie B 145
Fuf- und Radweg 1.852
1 F+Rin Verlangerung Am Elisenpark + Grof3 Schénwalde Eldena 1418
2 F+R o6stlich bei Planstr. E7 44
3 F+R zw. Am Elisenpark und Planstr. A1 231
4 F+R zw. Planstr. A1 und Graben 159
Wertstoffsammelstelle 28 28
Grunflachen
Parkanlagen 17.581
1 Parkanlage sudlich um Kleinspielfeld 13074
2 private Parkanlage mittig West zw. GEe3.2 und WA 6.2 2003
3 Parkanlage mittig zw. WA 3.4 und WA 4.3 1930
4 Parkanlage mittig Ost zw. WA 3.5 und WA 4.5 575
5 Spielplatz 622 622
Begleitgrin zum F+R Grof Schénwalde |- Eldena 1.617
6 Ostlich 695
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7 sudlich 636
8 westlich 286
Verkehrsgriin 1.350
9 entlang WA 2.2 281
10 entlang Graben westlich 321
11 entlang Graben 6stlich 113
12 entlang WA 1 169
13 entlang WA 1 15
14 entlang WA 1 97
15 entlang WA2.1 55
16 in Verlang. Str. Am Elisenpark Ostlich 40

17 in Verlang. Str. Am Elisenpark westlich 105

18 entlang WA 1 32

19 Mafnahmeflachen fir den Arten-
schutz M1-4 20747 20.747
20 private Griinflache 4388 4.387
21 Maflnahmeflache 5 M5 1.937 1.937
22 Wald 2859 2.859
Graben mit Unterhaltungsstreifen 17.795
23 Graben mit Unterhaltungsstreifen nordlich 3636
24 Graben mit Unterhaltungsstreifen mittig 11909
25 Graben mit Unterhaltungsstreifen sudlich 1167
26 Graben bei Planstr. A 1 Ostlich 444
27 Graben bei Planstr. A 1 westlich 638
Wohnbaupotential im Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark -
Bauge- WE Summe |W | Sum- Bemerkung Einfami- Ge-
biet mini- mini- E me lien-hduser | schos-

' sigkeit

mal mal
1 2 3 4 5 6 7 8
WA 1.1 48 48 Bestand
WA 1.2 12 14
WA 1.3 12 12 Bestand
WA 1.4 10 10
WA1 82 84 davon 60 Be-
stand

WA 2.1 20 22
WA 2.2 30 33
WA 2.3 1 4 Erweiterung KITA
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WA 2.4 KITA
WA 2 51 59
WA 3.1 36 44
WA 3.2 1 4 1 Il
WA 3.3 16 32 16 I
WA 3.4 2 4 2 I
WA 3.5 14 16 14 I
WA 3 69 100 33
WA4.1 |4 16 4 I
WA4.2 |4 16 4 I
WA 4.3 6 12 6 I
WA 4.4 6 12 6 I
WA 4.5 7 9 7 I
WA 4 27 65 60
WA 5.1 10 11
WA 5.2 40 44
WA 5.3 20 22 6
WA 5.4 30 33
WA 5 100 110 Investorenpla- 6

nung
WA 6.1 1 4 1 Il
WA 6.2 3 12 3 I
WA 6 4 16 4
WA 7.1 6 24 6 Il
WA 7.2 4 16 4 Il
WA7.3 |4 8 4 |
WA 7.4 5 10 5 I
WA 7.5 4 4 1 I
WA 7.6 1 1 1 I
WA 7.7 1 4 1 I
WA7 25 67 22
MI 8 8 8 |8 Investorenpla-
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nung

Summe 306 449 ohne Bestand 92

Erlauterungen zum Wohnbaupotential

Die Spalten 2 und 3 stellen dar, dass ca. 300 Wohneinheiten (WE) bei verhaltener
baulicher Auslastung der Baugrundsticke pro Wohngebiet entstehen kdnnten. Sollte
der Focus auf Einfamilienhduser liegen kénnen 92 Einfamilienhduser |- oder II-
geschossig (davon 20 zwingend ll-geschossig) (siehe Spalten 7 und 8) entstehen.

In den Spalten 4 und 5 wird insbesondere angenommen, dass auf den IlI- geschossig
bebaubaren Wohnbaugrundsticken 2 Wohneinheiten bzw. 3 - 4 WE entstehen kon-
nen.

11. Kosten

Bei den Kostenaussagen handelt es sich um grobe Einschatzungen auf der Basis des
jetzigen Planungstands, die im Laufe des weiteren Planungsprozesses fortzuschreiben
sind:

- Mit der aktuellen Haushaltsplanung sind fur die ErschlieBung des Bebauungsplans
einschliefllich fir das Jahr 2020 Gesamtkosten von 2.323.000 € eingeplant, d.h. die
Planstraflen A, B, C, D und E incl. Fu8- und Radwege und Baufeldfreimachung im Be-
reich der Grundstlicke im Eigentum der Stadt.

- Fir die StraRe Am Elisenpark 1. und 2. Bauabschnitt sind bis 2019 Gesamtkosten
von 2.112.500 € geplant.

- Die Planstralen F und G sind privat, ohne Kostenbeteiligung der Stadt zu errichten.

- Die PlanstrafRen H und | sind Uber einen ErschlieBungsvertrag kosten- und lastenfrei
der Stadt zu Ubergeben.

- Die Ausgleichs- und ErsatzmaSnahmen, wie die Waldaufforstung, die CEF-
MafRnahmen M1 bis M4 incl. Grunderwerb sowie die Herrichtung der 6ffentlichen
Grunflachen incl. Spielplatz und Kleinspielfeld sind durch die Stadt vorzufinanzieren.
Gemaf Kostenerstattungsatzung nach § 135 BauGB der Universitats- und Hansestadt
erfolgt eine Refinanzierung.

Die Aufforstungen sind zum Teil und die M1 bis M4 bereits realisiert.

Eine Refinanzierung der Erschlieung erfolgt gem. ErschlieBungsbeitragssatzung der
Universitats- und Hansestadt Greifswald.

Nach derzeitigem Stand verbleiben nach Umlage auf der Basis der ErschlieBungsbei-
tragssatzung 107.536 € und auf der Basis der Kostenerstattungsatzung 432.703 € zu
Lasten des Stadthaushalts.

Die Errichtung der Kindertagesstatte sollte Gber einen Trager erfolgen.
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Il. Umweltbericht

1. Einleitung

Nach § 2a BauGB ist bei der Aufstellung von Bauleitplanen ein Umweltbericht zu er-
stellen. Der Umweltbericht dient der Dokumentation des Vorgehens bei der Umwelt-
prifung und fasst alle Informationen zusammen, die als Belange des Umwelt- und Na-
turschutzes und der erganzenden Vorschriften zum Umweltschutz (§ 1a BauGB) in der
Abwagung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berucksichtigen sind.

1.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der Ziele des Bebauungsplans einschliefllich
Beschreibung der Festsetzungen

Das Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - liegt am sudéstlichen Stadtrand der Uni-
versitats- und Hansestadt Greifswald in Benachbarung zum EKZ und umfasst hier das
inzwischen beraumte Gelande des ehemaligen Guts Gartenbau.

Der Geltungsbereich des Plangebietes hat eine Flache von ca. 21,77 ha.

Zielstellung des Bebauungsplans ist die Entwicklung von Wohnbaugebieten sowie
kleinflachig die Entwicklung von Gewerbegebieten.

Siehe Flachenbilanz Pkt. I. 10 - Stadtebauliche Daten -

1.2 Darstellung der festgelegten Ziele des Umweltschutzes
1.2.1 Fachgesetzliche Ziele des Umweltschutzes

GemaR § 1 BNatSchG sind die Leistungs- und Funktionsfahigkeit des Naturhaushal-
tes, die Regenerationsfahigkeit und Nutzungsfahigkeit der Naturguter, die Tier- und
Pflanzenwelt, einschliefllich ihrer Lebensstatten und Lebensrdume, sowie die Vielfalt,
Eigenart und Schonheit und der Erholungswert von Natur und Landschaft im besiedel-
ten und unbesiedelten Bereich nachhaltig zu sichern.

Zur Sicherstellung dieser Ziele wird die Eingriffsregelung nach § 14 BNatSchG in Ver-
bindung mit § 12 NatSchAG M-V abgehandelt. Der Verursacher eines Eingriffs in Natur
und Landschaft ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen von Natur und Land-
schaft zu unterlassen und unvermeidbare Beeintrachtigungen durch Manahmen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder in sonstiger
Weise zu kompensieren (Verursacherpflichten bei Eingriffen, § 19 BNatSchG).

Die Dokumentation der Abhandlung der Eingriffsregelung erfolgt in einem gesonderten
landschaftspflegerischen Fachbeitrag, der sogenannten Eingriffs-
/Ausgleichsbilanzierung (Anlage 1), in der die erheblichen Eingriffe des Vorhabens in
Natur und Landschaft erfasst und die erforderlichen Kompensationsmafinahmen er-
mittelt werden.
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Es kann davon ausgegangen werden, dass nach Umsetzung der bilanzierten Kompen-
sationsmaf3nahmen der durch das Vorhaben verursachte Eingriff im Sinne der natur-
schutzfachlichen Gesetzgebung als ausgeglichen betrachtet werden kann.

1.2.2 Schutzgebiete nach § 23 bis § 26 u. § 32 BNatSchG

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind weder nationale, noch internationale
Schutzgebiete vorhanden.

Im Suden grenzen die folgenden Gebiete mit gemeinschaftlicher Bedeutung an das
Plangebiet an:

FFH-Gebiet ,Walder um Greifswald“ (DE 2049-302)
EU-Vogelschutzgebiet ,Eldena“ (DE 1946-401)

AuBerdem grenzt im Suden das Naturschutzgebiet (NSG) Nr. 26 ,Eldena“ an das Plan-
gebiet an.

Die Bauflachen im Plangebiet werden so angeordnet, dass eine ca. 200 m breite Puf-
ferflache zu den o.g. angrenzenden Schutzgebieten verbleibt. Diese Pufferflache wird
als Grunflache festgesetzt. Da hier auch Kompensationsmafinahmen geplant sind,
wird die entsprechende Teilflache auferdem als Flache fur Malnahmen zum Schutz,
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft festgesetzt.

Fur die o.g. Gebiete gemeinschaftlicher Bedeutung wurde im Rahmen von FFH-
Vertraglichkeitsvoruntersuchungen (Anlage 4 Teil 1 und Teil 2) Stand Januar 2018 die
Vertraglichkeit des Bebauungsplanvorhabens mit den Schutzzielen und Schutzzwe-
cken der Gebiete festgestellt. Begriundet wird die Vertraglichkeit mit der Stadtrandlage
der Gebiete und der damit bereits bestehenden Vorbelastung durch Gewerbe- und
Wohngebiete und durch die vorhandene Erholungsnutzung. Die Schutzgebiete sind
durch Wege erschlossen und dienen traditionell der Erholung der Greifswalder Bevol-
kerung.

Mit der gleichen Begrindung sind erhebliche nachteilige Auswirkungen auf das NSG
,Eldena“ ebenfalls auszuschliefien.

Die FFH-Vertraglichkeitsvoruntersuchungen (Anlage 4 Teil 1 und Teil 2) kommen zu
dem Fazit, dass das geplante Vorhaben nicht zur Beeintrachtigungen von Schutzzwe-
cken und Erhaltungszielen der mafgeblichen Bestandteile des FFH-Gebiets ,Walder
um Greifswald“ (DE 2049-302) und des EU-Vogelschutzgebiets ,Eldena“ (DE 1946-
401) geeignet ist. Das Vorhaben ist daher als vertraglich im Sinne des § 34 BNatSchG
ZU werten.

1.2.3 Baumschutz nach § 18 NatSchAG M-V

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befinden sich nach § 18 gesetzlich geschutz-
te Einzelbdume. Es handelt sich dabei Uberwiegend um Sandbirken (Betula pendula)
und Silberweiden (Salix alba). Fur die Umsetzung des Planungsvorhabens sind Baum-
fallungen unvermeidbar. Die fur die Baumfallungen erforderlichen Ausnahmen vom
Baumschutz werden in der Umsetzungsphase der jeweils anstehenden Bauvorhaben
beantragt. Zur Kompensation der geplanten Baumfallungen werden Ersatzpflanzungen
im Plangebiet festgesetzt.
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1.2.4 Biotopschutz nach § 20 NatSchAG M-V

Im Plangebiet sind infolge der Nutzungsauflassung durch naturliche Sukzession klei-
nere Gehdlzflachen entstanden, die als Feldgehdlze, Laubgeblische und als Gehdlz-
saume an FlieRgewassern dem Biotopschutz nach § 20 NatSchAG M-V unterliegen.

Fur die Realisierung des Planvorhabens ist eine Beseitigung von geschutzten Feldge-
hélzen und Laubgeblschen unvermeidbar. Eine Ausnahme vom Biotopschutz wurde
mit Schreiben der unteren Naturschutzbehdérde (UNB) vom 12.03.2018 erteilt.

Die Kompensation der Gehdlzverluste erfolgt durch eine Neupflanzung von Gehdlz-
gruppen im Bereich der geplanten Grunflachen sowie durch eine Neuanlage von
Laubwaldflachen auflerhalb des Plangebiets.

1.2.5 Artenschutz nach §§ 44 BNatSchG

Bebauungsplane sind grundsatzlich nicht geeignet, artenschutzrechtliche Verbotstat-
bestande nach §§ 44 Abs.1 BNatSchG auszuldsen. Bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplanen ist aber zu beachten, dass diese Plane sehr wohl Handlungen vorbereiten,
die artenschutzrechtliche Verbotstatbestande auslésen kdnnen. Bebauungsplane sind
daher vorsorglich so zu gestalten, dass die vorbereiteten Planungen bei ihrer spateren
Umsetzung nicht an artenschutzrechtlichen Verbotstatbestanden des § 44 Abs. 1
BNatSchG scheitern werden. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass
die artenschutzrechtlichen Bestimmungen nicht der gemeindlichen Abwagung unter-
liegen.

Die Abprufung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestande erfolgt in einer gesonderten
Unterlage, im sog. Artenschutzfachbeitrag, hier Naturschutzfachliche Angaben zur spe-
ziellen artenschutzrechtlichen Prifung (Anlage 2) Stand Marz 2018. Bei Beachtung
der im Artenschutzfachbeitrag aufgefuhrten Mafnahmen kann davon ausgegangen
werden, dass mit der Aufstellung des Bebauungsplans keine Handlungen vorbereitet
werden, die bei ihrer Ausfihrung artenschutzrechtliche Verbotstatbestdnde auslésen
werden.

Als artenschutzrechtlich relevante Tierarten bzw. -gruppen wurden Brutvigel, Fleder-
mause, Amphibien, u.a. der Laubfrosch, sowie die Zauneidechse, die potentiell im Ge-
biet vorkommen koénnten, ermittelt. Das Eintreten artenschutzrechtlicher Verbotstat-
bestande kann vermieden werden durch Vorgaben zur jahreszeitlichen Einordnung der
Baufeldfreimachung (auferhalb der Brutsaison von Végeln und auflerhalb der Aktivi-
tatsphase von Laubfrosch und Zauneidechse), durch Schutzmafnahmen fiur Amphi-
bien wahrend der Bauphase (Aufstellen von Schutzzadunen um Baugruben bzw. Ver-
zicht auf Baugruben wahrend der Hauptwanderzeit von Amphibien) sowie durch die
Herstellung von Ersatzlebensraumen vor der Beseitigung jetziger Lebensraume (u.a.
Neuanlage eines Kleingewassers als Jagdhabitat fur Fledermause, Errichtung einer
Trockenmauer mit Versteckplatzen fur Reptilien, Umsetzung von Dohlenmasten).

Belange des Artenschutzes stehen damit der Realisierung des Planvorhabens nicht
entgegen.

57



Bebauungsplan Nr. 13 — Am Elisenpark —, Begriindung mit Umweltbericht zum Entwurf (2. Durchgang)

1.2.6 Landeswaldgesetz

Im Plangebiet sind infolge der Nutzungsauflassung auf Teilflachen durch natlrliche
Sukzession grofere Gehdlzbestande aufgewachsen, die z.T. Waldflachen im Sinne des
§ 2 LWaldG darstellen.

Die aufgewachsene Neuwaldflache am RRB kann nicht erhalten bleiben. Fir die Ro-
dung dieser Waldflache wird die Waldumwandlung vorbereitet. Der forstrechtliche
Waldausgleich nach LWaldG erfolgt durch Abbuchung der erforderlichen Waldpunkte
aus dem Kompensationsflachenpool gem. § 15 Abs. 5 und § 11 LWaldG der Universi-
tats- und Hansestadt Greifswald fir Ersatzaufforstungen in der Gemarkung Stef-
fenshagen(Ersatzaufforstung in der Gemeinde Wackerow, Gemarkung Steffenshagen,
Flur 1, Flursticke 96, 98, 100, 101/2, sowie auf Teilen der Flursticke 97/2, 112,
207/6, 208/4, 212/4, 248, 249/4, 253 254 und 274/2) (siehe Pkt. | 6.5 - Offentli-
che/private Grunflachen, Artenschutz und Wald -.

Die zweite im suddstlichen Plangebiet befindliche Waldflache bleibt erhalten. Der nach
§ 20 LWaldG gesetzlich vorgeschriebene Waldabstand von 30 m zwischen baulichen
Anlagen und der Traufkante dieser Waldflache hat bei der Festsetzung der Baugrenze
Berucksichtigung gefunden.

1.2.7 Wasserhaushaltsgesetz

Gem. § 38 WHG ist beidseitig ab Boschungsoberkante des Grabens 26/2, der das
Plangebiet im Suden und Osten begrenzt, ein 5 m breiter Gewasserrandstreifen zu
berucksichtigen. Zum Schutz des Gewassers ist im Geltungsbereich ein 5 m breiter
Gewasserrandstreifen als Flache fur die Wasserwirtschaft mit der Zweckbestimmung
GU - entspricht dem Graben und einem einseitigen Gewasserrandstreifen - festgesetzt.

Wasserschutzgebiete sind im Plangebiet nicht vorhanden.

1.2.8 Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)
Im Plangebiet befinden sich keine WRRL-relevanten Oberflachengewasser.

Auswirkungen auf den Grundwasserkorper sind nicht zu erwarten. Das Grundwasser
liegt geschutzt unter bindigen Deckschichten.

1.3 Umweltschutzziele aus Ubergeordneten Fachplanungen und ihre Berucksichti-
gung
1.3.1 Umweltfachliche Vorgaben der Raumordnung

Das Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (LEP 2016) und
das regionale Raumentwicklungsprogramm Vorpommern (RREP VP 2010) stellen das
Plangebiet wie auch die gesamte Universitats- und Hansestadt Greifswald (einschlief3-
lich der vorhandenen Gewerbegebiete) als ,Vorbehaltsgebiet Tourismus® bzw. ,Tou-
rismusentwicklungsraum® dar. Tourismusrelevante Funktionen sind durch das Plan-
vorhaben jedoch nicht betroffen. Umweltfachliche Vorgaben der Raumordnung stehen
daher dem Vorhaben nicht entgegen.
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Das Landschaftsprogramm Mecklenburg-Vorpommern (GLP 2003) und der gutachtli-
che Landschaftsrahmenplan Vorpommern (GLRP VP, 1. Fortschreibung 2009) weisen
flr den Standort des Plangebiets keine raumlich konkreten naturschutzfachlichen Zie-
le aus.

1.3.2 Fladchennutzungsplan

Der vorliegende Bebauungsplan ist nur teilweise aus der wirksamen Fassung des Fla-
chennutzungsplans der Universitats- und Hansestadt entwickelt. Laut Flachennut-
zungsplan sind fir den Bereich des Bebauungsplans neben gewerblichen Bauflachen
(eingeschrankt, westlich der StrafRe ,Am Elisenpark”) Wohnbauflachen und eine Son-
derbauflache mit der Zweckbestimmung Sport (stdlich der gewerblichen Bauflache)
ausgewiesen. Der FNP ist in Bereichen westlich der StraRe Am Elisenpark der stadte-
baulichen Neuordnung anzupassen.

1.3.3 Landschaftsplan

Der Landschaftsplan weist das Plangebiet in der Entwicklungskonzeption zur Bebau-
ung mit gestalterischen Maflnahmen zur Wohnumfeldverbesserung und Erholungsvor-
sorge aus. Im Manahmenplan ist fir den sldlichen Bereich, éstlich der StraRe Am
Elisenpark eine Extensivierung eingetragen. Das Vorhaben entspricht damit in Grund-
zugen den Darstellungen des Landschaftsplans.

2. Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung des derzeitigen Umweltzustands und der
Umweltmerkmale

2.1.1 Schutzgut Mensch

Im nordlichen Bereich des Gebietes befinden sich drei Mehrfamilienhduser. Im mittle-
ren Bereich ist eine Gewerbebebauung vorhanden.

Eine Erholungsnutzung erfolgt im Plangebiet nicht. Die vorhandenen Pfade werden
nicht zu Erholungszwecken genutzt, sondern dienen als fuBlaufige Verbindung zwi-
schen den norddstlich angrenzenden Kleingartenanlagen und dem EKZ.

Eine Anbindung an das nahe gelegene Naturschutzgebiet Elisenhain besteht nicht.

Das Plangebiet ist durch Schallimmissionen, verursacht durch Handelseinrichtungen,
Gewerbebetriebe und Straenverkehr, vorbelastet.

Fur das Schutzgut Mensch, menschliche Gesundheit und Bevdlkerung sind die Wohn-
und Erholungsfunktionen aufzuwerten.

2.1.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen
Bestand
Zur Erfassung der Biotope im Plangebiet erfolgte im Juli 2016 eine flachendeckende

Biotopkartierung. Die Biotopkartierung wurde durch das Buro Morgenstern, Greifswald,
durchgefuhrt und in einzelnen Punkten durch UmweltPlan Stralsund erganzt.
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Die Bestandserhebung erfolgte nach der ,Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen
und FFH-Lebensraumtypen“ des Landesamtes fur Umwelt, Naturschutz und Geologie
Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V 2013).

Fir jeden Standort wurden ein Hauptcode und soweit erforderlich ein oder mehrere
Nebencodes vergeben.

Die erfassten Biotoptypen werden nachfolgend geordnet nach den Obergruppen der
Kartieranleitung beschrieben. Die Darstellung der erfassten Biotope erfolgt im Be-
stands- und Konfliktplan (siehe Anlage 1 -Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung-, Karte 1).

Walder

WVB: Vorwald aus heimischen Baumarten frischer Standorte
e WXS: Sonstiger Laubholzbestand heimischer Arten

Auf den brach liegenden Teilflachen des Plangebiets haben sich durch natirliche Suk-
zession an drei Standorten kleinflachige Waldbiotope entwickelt. Es handelt sich dabei
um einen Vorwald aus heimischen Baumarten frischer Standorte sowie um zwei sons-
tige Laubholzbestande heimischer Arten. Bestandsbildende Arten sind verschiedene
Weidenarten, wie z.B. Silber-Weide (Salix alba) und Sal-Weide (Salix caprea). Im Un-
terwuchs ist schwarzer Holunder (Sambucus nigra) aufgewachsen.

Feldgehblze, Hecken, Gebusche, Alleen und Baumreihen

BLM: Mesophiles Laubgeblsch

BFX: Feldgeholz aus Uberwiegend heimischen Baumarten (8§)
BBA: Alterer Einzelbaum (§)

BBJ: Jungerer Einzelbaum (§)

Auf den brach liegenden Teilflachen des Plangebiets haben sich weiterhin durch natlr-
liche Sukzession mesophile Laubgebusche und Feldgehdlze aus Uberwiegend heimi-
schen Baumarten entwickelt.

Die mesophilen Laubgeblsche bestehen aus Mehlbeere (Sorbus spec.), Weifdidorn
(Crataegus spec.) sowie teilweise aus Hartriegel (Cornus sangiunea), schwarzem Ho-
lunder (Sambucus nigra) und Weiden (Salix spec.).

Die Feldgeholze setzen sich aus Weiden (Salix spec.) und teilweise auch aus Birken-
aufwuchs (Betula pendula) zusammen.

FlieBgewasser

FGN: Graben mit extensiver bzw. ohne Instandhaltung
FGB: Graben mit intensiver Instandhaltung

e FGX: Graben, trocken gefallen oder zeitweise wasserfuhrend, keine Instandhal-
tung

Entlang der stdlichen und dstlichen Plangebietsgrenze verlauft ein Graben, der im
sudlichen Abschnitt nur zeitweise wasserfihrend ist und keine Instandhaltung auf-
weist, im mittleren Abschnitt wasserfuhrend ist, jedoch nur extensiv gepflegt wird, und
im nérdlichen Abschnitt einer intensiven Instandhaltung unterliegt. Der Graben weist
einen einseitigen Gehodlzbewuchs (VSZ) auf.

Stehende Gewasser
e SYW: Wasserspeicher

Der Wasserspeicher stellt ein Regenrickhaltebecken dar, welches als wasserwirt-
schaftliche Anlage angelegt wurde.
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Waldfreie Biotope der Ufer sowie der eutrophen Moore und Sumpfe
e VSZ: Standorttypischer Gehodlzsaum an Gewassern

Entlang des an der sudlichen und o6stlichen Plangebietsgrenze verlaufenden Grabens
ist partiell ein standorttypischer Gehdlzsaum ausgebildet.

Trocken- und Magerrasen, Zwergstrauchheiden
e TKD: Ruderalisierter Halbtrockenrasen

Am nérdlichen Plangebietsrand befindet sich ein ca. 85 m?2 grofdes Biotop, dessen Ve-
getation von den umliegenden Flachen abweicht. Der Standort ist magerer und die
dort wachsenden Graser und Krauter sind weniger wuchsig. Das vorgefundene Arten-
spektrum entspricht zwar nicht den Halbtrockenrasenbiotopen, sondern eher den der
ruderalen Staudenflur, aufgrund des Einzelvorkommens des echten Tausendgul-
denkrauts (Centaurium erythraea), das gem. Bundesartenschutzverordnung beson-
ders geschutzt ist, wird dieser Standort jedoch gesondert erfasst.

Staudensaume, Ruderalfluren und Trittrasen

o RHU: Ruderale Staudenflur frischer bis trockener Standorte
RHP: Ruderale Pionierflur
¢ RHN: Neophyten-Staudenflur

Weite Flachen des Plangebiets werden von ruderalen Staudenfluren frischer bis tro-
ckener Standorte eingenommen. Charakteristische Arten sind Rainfarn (Tanacetum
vulgare), Beifuf® (Artemisia vulgaris), Brennnessel (Urtica dioica), Acker-Kratzdiestel
(Cirsium arvense) und Labkraut (Galium spec.). Die Ruderalfluren sind mehr oder we-
niger stark mit Landreitgras (Calamagrostis epigejos) und Neophyten, wie z.B. Goldrute
(Solidago spec.) durchsetzt.

Einzelne Flachen am Westrand des Plangebietes sind mit einer ruderalen Pionierflur
aus Melde (Atriplex spec.), Gansefufl (Chenopodium spec.), Hirtentaschel (Capsella
bursa-pastoris), Kamille (Matricaria spec.) und Wegerich (Plantago spec.) bewachsen.

Dartber hinaus sind auf Teilflachen reine Neophyten-Staudenfluren aus Goldrute (So-
lidago spec.) bzw. Japanstaudenknoterich (Fallopia japonica) vorhanden.

Gesteins-, Abgrabungs- und Aufschittungsbiotope
e XAS: Sonstiger Offenbodenbereich

Bei dem als sonstiger Offenbodenbereich erfassten Biotop handelt es sich um eine
Erdmiete, die teilweise bewachsen ist, in den genutzten Bereichen aber keinen Be-
wuchs aufweist.

Acker- und Erwerbsgartenbaubiotope
e ACL: Lehmacker

Der Lehmacker nimmt grofie Teile des sudlichen Plangebiets ein.
Gruananlagen der Siedlungsbereiche

PWX: Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten
PHZ: Siedlungshecke aus heimischen Gehdlzen
PEG: Artenreicher Zierrasen

PER: Artenarmer Zierrasen
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Das erfasste Siedlungsgehdlz aus heimischen Baumarten stellt eine Abpflanzung der
Lieferzone des Einkaufszentrums Elisenpark dar. Das Gehélz besteht Gberwiegend aus
Weiden (Salix spec.), Erlen (Alnus spec.) und einzelnen Vogel-Kirschen (Prunus avium).

Bei der erfassten Siedlungshecke aus heimischen Gehdlzen handelt es sich um eine
Abpflanzung des Parkplatzes des angrenzenden EKZ.

Der artenreiche Zierrasen findet sich im nérdlichsten Teil des Plangebiets und pragt
hier die Freianlagen der dort befindlichen Mehrfamilienhauser.

Der artenarme Zierrasen wurde im Bereich bereits gewerblich genutzter Baugrundsti-
cke erfasst.

Biotopkomplexe der Siedlungs-, Verkehrs- und Industrieflachen

OGP: Neubaugebiet in Plattenbauweise

OVD: Pfad, Rad- und FuBweg

OVF: Versiegelter Rad- und FuRweg

OVU: Wirtschaftsweg - nicht oder teilversiegelt
OVW: Wirtschaftsweg versiegelt

OVL: Strafie

OVP: Parkplatz, versiegelte Freiflache

OIG: Gewerbegebiet

OIB: Baustelle

OBV: Brachflache der Industrie- und Verkehrsflachen

Im nérdlichen Teil des Plangebiets sind 3 Mehrfamilienhduser vorhanden, die in den
1980er Jahren in serieller Bauweise errichtet wurden. Im mittleren Teil des Plange-
biets befindet sich eine gewerbliche Bebauung, bestehend aus drei Gebauden. Im siud-
lichen Teil sind als Bebauung eine ehem. Trafostation und zwei ehem. Wasserbehalter
vorhanden.

Als Verkehrsflachen wurden erfasst: die StraRe Am Elisenpark, versiegelte bzw. nicht
oder teilversiegelte Wirtschaftswege, versiegelte Rad- und FuSwege sowie unversiegel-
te FuBwege, Parkplatze bzw. versiegelte Freiflachen und eine Brachflache der Industrie
und Verkehrsflachen.

Bewertung

Grundlage fur die Bewertung der Biotope sind die ,Hinweise zur Eingriffsregelung”
(HzE LUNG M-V 1999). Zur Bewertung werden gemafd den ,Hinweisen zur Eingriffsre-
gelung” (HzE LUNG M-V 1999) folgende Kriterien herangezogen:

Regenerationsfahigkeit,

Gefahrdung/Seltenheit nach der Roten Liste Biotoptypen der BRD,
Struktur- und Artenvielfalt und

Naturnahe

Die Regenerationsfahigkeit (R) eines Biotops leitet sich vor allem aus dessen zeitlicher
Wiederherstellbarkeit ab. In Abhangigkeit von der Entwicklungsdauer des jeweiligen
Biotoptyps erfolgt die Einschatzung einer Wertstufe.

Die Bewertung der Gefahrdung (G) findet auf Grundlage der "Roten Liste der Biotopty-
pen" entsprechend des regionalen Gefahrdungsgrades der Biotope statt. Die Gefahr-
dung eines Biotops ist abhangig von der natlrlich oder anthropogen bedingten Selten-
heit und von der Empfindlichkeit gegenuber einwirkenden Stérungen. Bericksichtigt
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wird bei der Bewertung auch das Vorkommen seltener und bedrohter Pflanzenarten in

den Biotoptypen.

Die Einschatzung der Kriterien wird fur jedes Biotop anhand der Wertstufen O (nach-
rangig/sehr gering) bis 4 (sehr hoch) vorg¢enommen. Die Wertstufen werden wie folgt

unterschieden:

Tabelle 1: Einstufung der Bewertungskriterien

Bewertung / Wertstufe

Regenerationszeit (R)

Gefahrdung (G)

nachrangig (n) / sehr gering - O

- (keine Einstufung sinnvoll)

nicht gefahrdet / Einstufung nicht sinnvoll

gering (g) - 1 1-25 Jahre potenziell gefahrdet; im Rickgang, Vor-
warnliste

mittel (m) - 2 26-50 Jahre gefahrdet

hoch (h) - 3 51-150 Jahre stark gefahrdet

sehr hoch (sh) - 4

> 150 Jahre

von vollstandiger Vernichtung bedroht

Die naturschutzfachliche Gesamtbewertung der Biotoptypen erfolgt aufgrund der je-
weils hochsten Bewertung der vorher beschriebenen Kriterien. Dabei ergibt sich fol-

gende Abstufung;:

Tabelle 2: Naturschutzfachliche Gesamtbewertung der Biotope

Naturschutzfachliche Bewertung

Bewertungsklasse

0 nachrangig
1 gering

2 mitte

3 hoch

4 sehr hoch

Eine zusammenfassend Beschreibung und Bewertung aller im Vorhabenbereich vorge-
fundener Biotoptypen erfolgt in der nachfolgenden Tabelle 3.
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Tabelle 3: Bestand und Bewertung der Biotope im Plangebiet

Nr. Haupt- | Kurzbeschreibung § Bewertung?
code
R Gesamt
1.9.1 WVB Vorwald aus heimischen Baumarten - 2 2 (mittel)
frischer Standorte
1.10.3 |WXS Sonstiger Laubholzbestand heimischer - - 1 (gering)
Arten
2.1.2 BLM Mesophiles Laubgeblsch § 20 3 3 (hoch)
2.2.1 BFX Feldgehdlz aus Uberwiegend heimi- § 20 3 3 (hoch)
schen Baumarten
2.7.1 BBA Alterer Einzelbaum § 18 4 4 (sehr hoch)
2.7.2 BBJ Jingerer Einzelbaum (§ 18) 1 1 (gering)
451 FGN Graben mit extensiver bzw. ohne In- - 2 2 (mittel)
standhaltung
4.5.2 FGB Graben mit intensiver Instandhaltung - 1 1 (gering)
4.5.3 FGX Graben, trocken gefallen oder zeitweise - 2 2 (mittel)
wasserfuhrend, keine Instandhaltung
5.6.5 SYw Wasserspeicher - - 0 (nachrangig)
6.6.5 VSzZ Standorttypischer Gehdlzsaum an § 20 3 3 (hoch)
FlieBRgewassern
8.3.2 TKD Ruderalisierter Halbtrockenrasen - 3 3 (hoch)
10.1.3 RHU Ruderale Staudenflur frischer bis tro- - - 2 (mittel)
ckener Mineralstandorte
10.1.5 RHP Ruderale Pionierflur - - 2 (mittel)
10.1.6 RHN Neophyten-Staudenflur - - 1 (gering)
11.2.6 | XAS Sonstiger Offenbodenbereich - 1 1 (gering)
12.1.2 |ACL Lehmacker - - 1 (gering)
13.1.1 | PWX Siedlungsgehdlz aus heimischen - 2 2 (mittel)
Baumarten
13.2.4 PHZ Siedlungshecke aus heimischen Gehdl- - 1 1 (gering)
zen
13.3.1 PEG Artenreicher Zierrasen - 1 1 (gering)
13.3.2 PER Artenarmer Zierrasen - - 0 (nachrangig)
14.3.1 |OGP Neubaugebiet in Plattenbauweise - - 0 (nachrangig)
14.7.1 |OVD Pfad, Rad- und FuBweg - - 0 (nachrangig)
14.7.2 |OVF Versiegelter Rad- und FuBweg - - 0 (nachrangig)
14.7.3 Oovu Wirtschaftsweg - nicht oder teilversie- - - 0 (nachrangig)
gelt
14.7.4 |OVW Wirtschaftsweg versiegelt - - 0 (nachrangig)
14.7.5 |OVL Strafle - - 0 (nachrangig)
14.7.8 |OVP Parkplatz, versiegelte Freiflache - - 0 (nachrangig)
14.8.2 OIG Gewerbegebiet - - 0 (nachrangig)
14.8.5 oIB Baustelle - - 0 (nachrangig)

’ Kategorien: R = Regenerationszeit, G = Gefihrdung

inhaltliche Bewertung: 0 = nachrangig, 1 = gering, 2 = mittel, 3 = hoch, 4 = sehr hoch
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Nr. Haupt- | Kurzbeschreibung 8 Bewertung?
code
R G Gesamt
14.11.3 |OBV Brachflache der Industrie- und Ver- - 1 - 1 (gering)
kehrsflachen
Fauna

Zur Erfassung der Fauna wurde das Plangebiet im Juli 2016 begangen. Es wurde das
mogliche Vorkommen und das Gefahrdungspotential geschutzter oder geféahrdeter
Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der Ortslage beurteilt. Zu-
dem wurden Bestandsdaten recherchiert (NABU Kreisverband Greifswald: Fachgruppe
Fledermausschutz, Feldherpetologie, Ornithologie mindl.) und das Landschaftsinfor-
mationssystem Mecklenburg-Vorpommern, kurz LINFOS M-V, bzw. das Kartenportal
Umwelt M-V ausgewertet.

Projektbezogene Erfassungen waren auf Grund des kurzen Untersuchungszeitraumes
im Juli 2016 nur eingeschrankt moglich. Es wurden jeweils zwei Begehungen zur Er-
fassung von Amphibien und Reptilien durchgefiihrt. AuSerdem wurden zwei Beobach-
tungen bzw. Revierkartierungen von Vogeln und eine Erfassung von Fledermausen
mittels automatischer Aufzeichnungssysteme (Batcorder) durchgefuhrt.

Amphibien

Im Plangebiet konnten die Arten Laubfrosch (Hyla arborea), Moorfrosch (Rana arvalis)
und Erdkrote (Bufo bufo) beobachtet bzw. verhdrt werden. Auf Grund der Biotopaus-
stattung sind aulerdem Vorkommen von Wasser- bzw. Teichfrosch (Pelophylax kl. es-
culentus), Grasfrosch (Rana temporaria) sowie von Teich- (Lissotriton vulgaris) und
Kammmolch (Triturus cristatus) moglich.

Auerhalb des Plangebiets gelangen auferdem an Amphibienschutzzaunen an der
HainstrafRe bzw. am Dorfteich Einzelnachweise von Rotbauchunke (Bombina bombina)
und Knoblauchkrote (Pelobates fuscus).

Mit Ausnahme des Grabens, einschlieflich der Grabenaufweitung mit Regenrtckhalte-
funktion, sind im Plangebiet nur terrestrische Teillebensraume von Amphibien vorhan-
den.

Reptilien

Reptilien konnten aktuell nicht nachgewiesen werden. Auf Grund der Biotopausstat-
tung kénnen Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta agilis), Waldeidechse (Zootoca
vivipara) und Ringelnatter (Natrix natrix) jedoch nicht ausgeschlossen werden. Eidech-
sen sind insbesondere im Bereich der Betonwegeplatten bzw. der nahegelegenen Ru-
deralflachen und der Wasserhochbehalter bzw. nahe des Waldes (NSG Eldena) zu
vermuten.
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Fledermause

Der ehem. Trafo und die zwei ehem. Wasserhochbehalter werden von der Zwergfle-
dermaus (Pipistrellus pipistrellus) als Sommer- und Winterquartier genutzt.

Sommerquartiernutzungen durch weitere Arten sind mdglich, z. B. durch die Mucken-
fledermaus (Pipistrellus pygmaeus), Rauhhautfledermaus (Pipistrellus nathusii) und
das Braune Langohr (Plecotus auritus).

Im Winter werden die Wasserhochbehalter von den Arten Braunes Langohr (Plecotus
auritus), Wasserfledermaus (Myotis daubentonii), Fransenfledermaus (Myotis nattere-
ri) und GrofRes Mausohr (Myotis myotis) besiedelt.

Baumquartiere im Plangebiet kdonnen ausgeschlossen werden. Der vorhandene
Baumbestand bietet keine entsprechenden Habitate.

Das Plangebiet wird von verschiedenen Arten als Jagdhabitat genutzt, mittels Analyse
aufgezeichneter Laute bzw. Detektorbeobachtungen konnten die Arten Zwerg-, MU-
cken-, Rauhaut-, Fransen-, Breitflugelfledermaus (Eptesicus serotinus) und Grofier
Abendsegler (Nyctalus noctula) nachgewiesen werden.

Vogel

Der ehem. Trafo wird von bis zu 6 Brutpaaren der Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
genutzt, Einzelnester befinden sich auch in den Zugangen der zwei Wasserhochbehal-
ter. Die angelegten Nistplatze des Trafos werden zudem von einer kleinen Kolonie des
Feldsperlings (Passer montanus) genutzt.

Wahrend der Begehungen konnten keine Dohlen (Corvus monedula) festgestellt wer-
den. Die Lampenmasten mit den Dohlenbrutplatzen und die Nistkasten am Trafo wur-
den zerstért und zwischenzeitlich ersetzt. Im nérdlichen Bereich des Plangebietes be-
finden sich zwei weitere Dohlenmaste.

Als Brutvogel konnten auflerdem der Stieglitz (Carduelis carduelis) und der Zaunkonig
(Troglodytes troglodytes) nachgewiesen werden. Beobachtet bzw. verhdrt werden
konnten ebenfalls die Arten Goldammer (Emberiza citrinella) und Bachstelze (Motacil-
la alba). Brutplatze dieser Arten sind im Plangebiet demnach wahrscheinlich. Als Nah-
rungsgast wurde zeitweise der Turmfalke (Falco tinnunculus) festgestellt. Auf Grund
der Biotopausstattung sind weitere Artvorkommen maoglich, insbesondere Strauch- und
Gebuschbruter, darunter der Neuntoter (Lanius collurio).

Ein Vorkommen von Baumhdhlenbritern kann ausgeschlossen werden. Entsprechen-
de Habitate fehlen.

Altholzkafer

Ein Vorkommen von Altholzkafern im Plangebiet kann ausgeschlossen werden. Ent-
sprechende Habitate sind im Plangebiet nicht vorhanden.
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2.1.3 Schutzgut Flache

Den Anforderungen des Schutzguts Flache, dem sparsamen und schonenden Umgang
mit Grund und Boden, wird durch Wiedernutzbarmachung von Flachen und der héhe-
ren baulichen Ausnutzbarkeit im nérdlichem Bereich des Bebauungsplans entspro-
chen. Dabei werden die Bodenversiegelungen auf das notwendige Maf} begrenzt, d.h.
teilweise unterhalb der Obergrenzen gem. § 17 BauNVO im Ml und in einigen WA.

Landwirtschaftlich genutzten Flachen werden beansprucht. Die Beseitigung der im
Gebiet aufgekommenen Spontanansiedlung von Wald nach LWaldG wird unter Be-
rucksichtigung des Uberwiegenden Interesses der Aligemeinheit des Gesamtvorhabens
vertreten.

Durch das im Siedlungszusammenhang gelegene Vorhaben werden keine ungestorten
Landschaftsraume zerschnitten bzw. fragmentiert.

2.1.4 Schutzgut Boden

Bestand

Die geologischen Bildungen und die Oberflachengestalt im Gebiet der Universitats- und
Hansestadt Greifswald sind in der Weichseleiszeit entstanden. Vorzufinden ist haupt-
sachlich Geschiebemergel.

Im Plangebiet wird der Boden in einem kleinen noérdlichen Teilbereich durch Tieflehm-
und Sandstandorte mit starkem Grundwasser- und mafdigem Stauwassereinfluss und
im Ubrigen Gebiet durch Tieflehm- und Lehmstandorte mit maRigem bis starkem
Stauwasser- und Grundwassereinfluss bestimmt.

Die Bodenwertzahl im Plangebiet liegt zwischen 23 und 42 Punkten im Bereich der
Tieflehm- und Sandstandorte sowie zwischen 40 und 50 Punkte im Bereich der Tief-
lehm- und Lehmstandstandorte.

Die Bdden des Plangebiets sind durch die ehemalige gartenbauliche Nutzung und hier
insbesondere durch die zwischenzeitlich berdumte Bebauung mit Gewachshausern
sowie durch die aktuell vorliegende intensive landwirtschaftliche Bewirtschaftung er-
heblich anthropogen beeinflusst.

Bewertung

Der Boden erfullt fur den Naturhaushalt und fur die menschlichen Bedurfnisse sehr
viele Funktionen. Dieser Sachverhalt kommt in einer Vielzahl von Funktionen und Po-
tenzialen, wie z. B. biotisches Ertragspotenzial, Speicherpotenzial, Wasserruckhalte-
vermodgen, Lebensraumfunktion, Filterfunktion, klimatische Funktion zum Ausdruck.
Dabei werden diese Funktionen und Potenziale nicht allein vom Boden ausgeubt, son-
dern durch das Zusammenwirken aller Komponenten in der Landschaft.

Da nur ein weitestgehend ungestorter Boden seinen Aufgaben im Landschaftshaushalt
gerecht werden kann, ist fur die Bewertung des Bodens vor allem der Hemerobiegrad
(Naturlichkeitsgrad) von Bedeutung. Dieser geht aus der derzeitigen und ehem. Nut-
zung hervor.
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Die Leistungsfahigkeit des Bodens wird im Wesentlichen durch die anthropogene Be-
einflussung und das Zusammenwirken mit anderen Komponenten (vor allem Wasser
und Vegetation) bestimmt.

Die Bewertung erfolgt auf der Grundlage der Biotopkartierung und orientiert sich dabei
an den Wertmafistaben von JESCHKE (1993), NEIDHARDT & BISCHOPINCK (1994), KARL
(1997) und GLOSS (1997).

Innerhalb der Bewertungsskala von O - 4,0 werden die Bdden entsprechend ihres

Hemerobiegrades eingeschatzt (vgl. Tabelle 4).

Tabelle 4: Bewertung der Boden entsprechend des Hemerobiegrades

Bodenkategorie Hemerobie Wertstufe
Uberbaute, versiegelte Boden, Versiegelungs- | metahemerob 0
grad 85 bis 100 % (vegetationsfreie, vom
Aufschittung mit vorbelasteten Substraten, Menschen Uberpragte 0.2
verdichtet Bereiche) ’
stark degradierte, urbane Boden 0,3-0,5
teilversiegelte Boden (z. B. durch Rasengitter- | polyhemerob 0.5
steine) (stark anthropogen ge- | allgemeine
Aufschittung mit weitgehend unbelasteten pragt) Bedeutung
) 0,7
Substraten, verdichtet
intensiv genutzte Béden der Landwirtschaft, 10
Gartenland euhemerob '
unversiegelte Stadtbdden mit noch weitgehend | (stark anthropogen be-
. i 2,0
vorhandenem, natlrlichen Bodenaufbau einflusst)
Bdden intensiv genutzter Forste 2,5
extensiv genutzte Boden der Land- und Forst- | mesohemerob
wirtschaft (magig anthropogen 3,0
beeinflusst)
Bdden, die niemals einer intensiven Nutzung oligohemerob besondere
unterlagen und Gebiete des Natur- und Arten- | (wenig anthropogen 3,5 Bedeutung
schutzes beeinflusst)
Bdden ohne anthropogene Veranderungen ahemerob 40
(natdrlich) '

Die Boden im Plangebiet sind durch die ehem. gartenbauliche Nutzung sowie durch
die intensive landwirtschaftliche Nutzung stark anthropogen beeinflusst. In Teilberei-
chen ist der Boden durch Versiegelung, Verdichtung sowie durch Schutt und Trimmer
erheblich vorbelastet. Die Bodenverhaltnisse im Plangebiet sind damit nur von allge-
meiner Bedeutung.

2.1.5 Schutzgut Wasser
Bestand

Grundwasser

Der Grundwasserflurabstand betragt im Plangebiet mehr als 10 m. Das Grundwasser
ist durch bindige Deckschichten geschutzt.
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Oberflachengewasser

Als Oberflachengewasser ist im Plangebiet der Graben 26/2 (Graben Nr. 96569F2)
vorhanden. Der Graben verlauft an der dstlichen Plangebietsgrenze. Es handelt sich
dabei um kein WRRL-relevantes Gewasser. Das Regenruckhaltebecken stellt eine Auf-
weitung dieses Grabens dar, ist allerdings kein Gewasser sondern eine wasserwirt-
schaftliche Anlage, die in ein Gewasser integriert wurde und befindet sich im Anlagen-
bestand des Abwasserwerks Greifswald.

Bewertung

Die Grundwasserverhaltnisse im Plangebiet werden hinsichtlich ihrer Naturlichkeit und
Qualitat, bezuglich der Grundwasserschutzfunktion und der Bedeutung des Grundwas-
sers im Naturhaushalt bewertet.

Das Bewertungsschema wurde in Anlehnung an die Bodenbewertung auf der Grundla-
ge der Angaben des hydrogeologischen Kartenwerkes der DDR und der Biotopverhalt-
nisse entwickelt. Innerhalb der Bewertungsskala von O - 4,0 werden die naturraumli-
chen Einheiten nach folgendem, allgemeinem Bewertungsschema eingeordnet:

Tabelle 5: Bewertung der Grundwasserverhaltnisse

Grundwasserverhaltnisse Wertstufe
Gebiete mit geringer Grundwasserneubildungsrate 10
geschutztes Grundwasservorkommen ’
Trinkwasserschutzzone |l aligemeine Be-
deutung
Gebiete mit hoher Grundwasserneubildungsrate (Stufe 1-3) 2,0
grundwasserbeeinflusste Niederungen
Grundwassersickerungsgebiet, Gebiet mit hohem Grundwasserdar-
gebot 25 allgemeine oder
. . . . ndere Be-
Gebiete mit hoher Grundwassergefahrdung durch Schadstoffeintrag bes:ejti:g ©
veranderte Moore 2,5bis 1
Trinkwasserschutzzone Il 30
Gebiete mit hoher Grundwasserneubildungsrate (Stufe 4) ’
naturnahe Moore 3,5 besondere Be-
- deutung
naturliche/naturnahe Uberschwemmungsgebiete 3,0-4,0
Trinkwasserschutzzone | 4,0

Das Plangebiet ist hinsichtlich seiner Grundwasserverhaltnisse von allgemeiner Be-
deutung. Das Grundwasservorkommen ist geschutzt.

Das RRB ist kunstlich angelegt und sind damit von allgemeiner Bedeutung.

2.1.6 Schutzgut Luft und Klima
Bestand
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Das Plangebiet liegt im Ubergangsbereich zwischen ozeanisch gepragtem Klima und
kontinentaleren Einflissen. Der Klimaeinfluss der Ostsee ist im Kustenstreifen 10 bis
30 km landeinwarts nachweisbar und durch héhere Luftfeuchte und groflere Windge-
schwindigkeiten gepragt.

Das langjahrige Jahresmittel der Lufttemperatur liegt bei 7,9°C. Die jahrlichen durch-
schnittlichen Niederschlagsmengen liegen bei 552 mm.

Die Ackerflachen sind fur die Kaltluftbildungsfunktion bedeutsam, die Gehdlzflachen
fUr die Luftregenerationsfunktion.

Bewertung

Aufgrund der dominierenden klimatischen Wirkung der nahe gelegenen Ostsee wird
den im Plangebiet vorhandenen klimatisch wirksamen Strukturen nur eine allgemeine
Bedeutung fur die ortlichen lufthygienischen und mikroklimatischen Verhaltnisse bei-
gemessen.

2.1.7 Schutzgut Landschaft
Bestand

Das landschaftliche Erscheinungsbild des Plangebiets wird gepragt durch seine Lage
am Stadtrand und hier durch das nahegelegene EKZ sowie durch Wohnbebauung,
gewerbliche Bebauung, Brachflachen mit Gehdlzaufwuchs und Ackerflachen.

Bewertung

Im Rahmen der landesweiten Analyse der Landschaftspotentiale Mecklenburg-
Vorpommerns wurde der Uberwiegende Teil des Planungsgebiets als urbaner Raum
erfasst und damit keinem Landschaftsbildraum zugeordnet.

Lediglich der sudliche Teil des Planungsgebiets reicht kleinflachig in die folgenden
zwei Landschaftsbildraume:

e Ackerlandschaft stdlich von Greifswald“ (Nr. lll 6 - 26), Landschaftsbildbewer-
tung: gering bis mittel
e Elisenhain“ (Nr. lll 6 - 25), Landschaftsbildbewertung: hoch bis sehr hoch

GemaR der Methodik ,Hinweise zur Eingriffsregelung” (LUNG 1999, S. 35) werden alle
Landschaftsbildeinheiten mit der Gesamteinschatzung Stufe 3 (hoch) und 4 (sehr
hoch) als Funktionsauspragung besonderer Bedeutung eingestuft.

Da das Landschaftsbild des Plangebiets als urbaner Raum erfasst wurde und es antei-
lig im gering- bis mittelwertigen Landschaftsbildraum ,Ackerlandschaft sudlich von
Greifswald“ liegt, ist es als Wert- und Funktionselement von allgemeiner Bedeutung zu
werten.

Von besonderer Bedeutung ist lediglich der Teilbereich, der in den Landschaftsbild-
raum ,Elisenhain® hineinreicht.
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2.1.8 Schutzgut Kultur- und sonstige Sachglter
Bau- und Kunstdenkmale sind im Plangebiet nicht vorhanden.

Fur den Geltungsbereich des Bebauungsplans war 6stlich der Strafe Am Elisenpark
gem. Stellungnahme des Landesamtes fur Kultur und Denkmalpflege vom
28.10.2011 ein Bodendenkmal ausgewiesen. In diesem Gebiet erfolgten 2013 aus-
gedehnte Voruntersuchungen zur Prospektion von Bodendenkmalen. Funde gelangen
jedoch nicht.

Im angrenzenden Bebauungsplangebiet Nr. 109 - Fachmarktzentrum Anklamer Land-
strafle - wurden 2015 archaologische Vorerkundungen vorgenommen und Boden-
denkmale aufgefunden. Aufgrund der Nachbarschaft zum Bebauungsplangebiet Nr. 13
ist daher nicht auszuschlieffen, dass moglicherweise in den nicht untersuchten Be-
reich WA 5, 6, 7 und im GEe Bodendenkmale vorhanden sein konnten.

2.1.9 Schutzgut Biologische Vielfalt

Die drei Ebenen der Biologischen Vielfalt (genetische Vielfalt, Artenvielfalt und Okosys-
temvielfalt) wurden, soweit sie fir das Plangebiet relevant und im Rahmen des vorge-
gebenen Untersuchungsrahmens erfassbar sind, Uber die Biotoptypen und Uber eine
Analyse potentieller Habitate ausgewahlter Tiergruppen erfasst.

Die genetische Vielfalt ist die Vielfalt innerhalb einer Art (intraspezifische Biodiversitat)
und wird, soweit fur das Plangebiet relevant und im Rahmen des vorgesehenen Unter-
suchungsrahmens erfassbar, in den Textpassagen zu den Pflanzen und Tieren darge-
stellt.

Die Artenvielfalt (interspezifische Biodiversitat) beinhaltet die Artenzahl von Flora und
Fauna innerhalb des zu betrachtenden Raumes. Es erfolgt eine selektive Darstellung
und Bewertung der Artenvielfalt Uber die Analyse potentieller Habitate von Tierarten
ausgewahlter Tiergruppen.

Die Okosystemvielfalt ist die Vielfalt der C)kosysteme und Landnutzungsarten im Plan-
gebiet. Die Erfassung der unterschiedlichen Okosysteme erfolgt Uber die Biotopkartie-
rung, da Biotoptypen bzw. Biotopkomplexe die kleinsten Erfassungseinheiten von Le-
bensraumen fur Pflanzen und Tiere darstellen, in denen jeweils einheitliche standortli-
che Bedingungen herrschen, so dass die Biotoptypen auch als kleinste Einheiten der
Okosystemebene aufgefasst werden konnen (vgl. LAUN M-V 1998, Schubert & Wagner
1988). Bezuglich der Darstellung der Okosystemvielfalt wird daher auf die am Anfang
des Kapitels stehende Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen verwiesen.

2.1.10 Wechselwirkungen zwischen den Belangen des Umweltschutzes

Die zu betrachtenden Schutzgiter beeinflussen sich gegenseitig in unterschiedlichem
Mafe. Im Rahmen der Umweltprufung sind neben den einzelnen Schutzglitern auch
die Wechselwirkungen unter diesen nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 i BauGB zu berucksichtigen.
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2.2 Prognose Uber die Entwicklung des Umweltzustandes
2.2.1 Entwicklung des Umweltzustandes bei Durchfiihrung der Planung

Bei Durchfuhrung der Planung gehen Ackerflachen, Ruderalfluren, eine durch Sukzes-
sion entstandene Neuwaldflache sowie Einzelbdume und einzelne Feldgehodlze und
Laubgebusche verloren. Betroffen sind Uberwiegend Biotope mit einer geringen bis
mittleren Lebensraumfunktion in Stadtrandlage im Bereich des inzwischen berdumten
Gelandes des ehem. Guts Gartenbau.

Das Vorhaben flhrt dartber hinaus zu Verlusten von Fledermausjagdhabitaten und
potentiellen Reptilienhabitaten.

Der Flachenverbrauch fur Bau- und Verkehrsflachen liegt bei 14,89 ha und stellt sich
im Einzelnen wie folgt dar:

e Bauflachen 12,48 ha
e Verkehrsflachen 2,39 ha

Von den geplanten 14,89 ha Bau- und Verkehrsflachen werden bereits 4,37 ha als
Siedlungsflachen genutzt, so dass der reale zusatzliche Flachenverbrauch fur Bau- und
Verkehrsflachen mit 10,52 ha zu bilanzieren ist, wobei der Umfang der zulassigen Ver-
siegelung in den Bau- und Verkehrsflachen 7,69 ha betragt.

Signifikante Risiken fur die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Um-
welt, z.B. durch Unfalle oder Katastrophen, sind bei Durchfihrung der Planung nicht zu
erwarten. Die geplante Bebauung birgt kein entsprechendes Gefahrenpotential.

Nachteilige Auswirkungen auf das Klima sind nicht zu erwarten. Im Zusammenhang
mit den Bauvorhaben erfolgen als Ausgleich Aufforstungsmafnahmen in der benach-
barten Gemeinde Wackerow in einem Umfang von ca. 10 ha mit ihren positiven Aus-
wirkungen auf das Schutzgut Klima.

Kumulierende Auswirkungen durch die geplante Bebauung im angrenzenden Bebau-
ungsplangebiet Nr. 109 - Fachmarktzentrum Anklamer LandstrafRe - sind insbesonde-
re aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen Nutzung dieses Standorts und seiner
baulichen Vorpragung durch das angrenzende EKZ nicht zu erwarten.

2.2.2 Prognose bei Nichtdurchfuhrung der Planung

Bei Nichtdurchfihrung der Planung ist zu erwarten, dass die bestehenden Nutzungen
weitergefluhrt werden (Wohnnutzung im nérdlichen Teil des Plangebiets, gewerbliche
Nutzung im mittleren Teil und landwirtschaftliche Nutzung im sudlichen Teil. Die brach
liegenden Teilflachen wurden zunehmend verbuschen und sich langfristig zu einem
Waldbestand entwickeln.

Aufgrund der Stadtrandlage und hier insbesondere aufgrund des angrenzenden EKZ
werden sich jedoch auch zukunftig keine hochwertigen, stérungsarmen Lebensrdume
entwickeln konnen.
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2.3 Geplante MaRnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der
nachteiligen Auswirkungen

2.3.1 Schutzgut Mensch

Um die Immissionsbelastung fir die vorhandenen und geplanten Wohngebdude im
Plangebiet so gering wie mdglich zu halten und die gesunden Wohnverhéltnisse zu
wahren sind Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen textlich
festgesetzt worden. Das betrifft die Festsetzung von:

e Anforderungen fir die Auflenbauteile gem. DIN 4109-1 (Schallschutz im Hoch-
bau - Teil 1: Mindestanforderungen, Juli 2016) zur Gewahrleistung eines unge-
stérten Wohnens in den Innenrdumen im Bezug zum mafdgeblichen Aufien-
larmpegel,

e Einbau von kontrollierten Luftungsvorrichtung, die eine Luftwechselrate von 20
m3 pro Person und Stunde gewahrleisten, in schutzbedurftige Raume, die
nachts einem Beurteilungspegel von tber 45 dB(A) ausgesetzt sind,

e Emissionskontingenten flur die Gewerbegebietsflachen im Plangebiet nach DIN
45691 fur den Tages- (06.00 bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeitraum (22.00 bis
06.00 Uhr) und

e ceiner von der Larmquelle - Lieferzufahrt EKZ - abgewandten Anordnung von
Schlaf- und Kinderzimmern in Teilen des WA 5.

Daruber hinaus sollte die Anordnung der nutzbaren AuRenbereiche (z. B. Terrassen) in
den Gebieten WA 1, 2, 3 und 5 auf den strafenabgewandten Seiten der Gebaude we-
gen der Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1,
durch den Strafenverkehrslarm im Tageszeitraum erfolgen.

Fur die Naherholungsnutzung und als Identifikationskomponente werden im Plange-
biet 6ffentliche Grinflachen als Spielplatz, Park mit einem Kleinspielfeld und Fuf3- und
Radwege angelegt. Aulerdem erfolgt eine direkte Anbindung des Plangebiets an den
Radweg Grofs Schonwalde - Eldena.

2.3.2 Schutzgut Tiere und Pflanzen

Fur das Schutzgut Tiere und Pflanzen werden umfangreiche MafRnahmen zur Vermei-
dung, Verringerung und zum Ausgleich von nachteiligen Auswirkungen geplant. Die
Vermeidungsmafnahmen haben im Wesentlichen das Ziel, baubedingte Tétungen von
Tieren zu verhindern.

Die AusgleichsmaRnahmen gliedern sich in Mainahmen im und aufierhalb des Plan-
gebiets. Die Mafnahmen im Plangebiet dienen vor allem dem Fortbestand faunisti-
scher Lebensraume im Plangebiet, wahrend die externen Mafinahmen vorrangig dem
Biotopausgleich dienen.

Im Folgenden werden die flir das Schutzgut Pflanzen und Tiere geplanten Mafnahmen
aufgelistet.

Vermeidungs- und MinderungsmaRnahmen

Um eine Tétung oder Verletzung von Tieren zu vermeiden, werden die folgenden MaR-
nahmen durchgefuhrt:
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e Um Toétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Brutvogeln und
Laubfréschen zu vermeiden, werden Rodungen im Zuge der Baufeldberaumung
nur im Zeitraum von Oktober bis Marz durchgefuhrt.

e Um Toétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Amphibien zu ver-
meiden, werden wahrend der Hauptwanderungszeiten von Amphibien, im Zeit-
raum September/Oktober und Marz/April, Amphibienschutzzaune um Baugru-
ben aufgestellt oder es werden keine Baugruben angelegt.

e Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Reptilien zu vermei-
den, werden biotopverandernde MafRnahmen (Baufeldfreimachung: Rodung,
Mahd, Planierungen etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung nur
im Zeitraum von Oktober bis Marz durchgefuhrt.

Ausgleichsmafinahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans werden flr den Ausgleich die folgenden
Mafnahmen festgesetzt:

Die Maflnahmenflache M1 wird bei Erhalt der Fledermausquartiere (ehem. Trafo und
Wasserbehalter) mit einem mind. 1,80 m hohen Zaun eingezaunt und als Reptilienha-
bitat hergestellt. Zu diesem Zweck wird nach einer tiefen Mahd der vorhandene Wur-
zelfilz aufgebrochen bzw. abgeplaggt und mit einer 15 bis 20 cm starken Sandschicht
abgedeckt und der Selbstbegrinung Uberlassen, wobei auf den ehem. Wasserbehal-
tern der Wurzelfilz belassen und nur eine Sandschicht aufgetragen wird. In den Folge-
jahren wird das Gelande durch eine zweischurige Mahd offengehalten (Mahd nicht vor
dem 15.06. (noch gunstiger fur die Bluhphase ware die Mahd nach dem 15.07.) und
im Herbst). Das Mahgut wird abgefahren. Zusatzlich wird auf dem einzuzaunenden
Gelande eine 10 m lange, mind. 1,20 m hohe und 1 m breite Trockenmauer mit Ver-
steckplatzen fur Reptilien errichtet.

Die im Bereich der Manahmenflache M1 vorhandenen sieben Masten mit den 14
witterungsbestandigen Dohlen-Nistkasten werden dauerhaft unterhalten. Funktionsun-
fahige Kasten werden ersetzt (Montageh6he mind. 8,00 m, zwei Kasten je Mast).

Die Mafnahmenflachen M2 und M3 werden als Wiesenflache mit einer standortge-
rechten Saatgutmischung aus Grasern und Krautern angelegt. Die MaRnahmenflache
M2 wird alle drei Jahre, die Mafinahmenflache M3 einmal jahrlich gemaht (Mahd nicht
vor dem 15.06. bzw. bevorzugt nicht vor dem 15.07.). Das Mahgut wird abgefahren.

Auf den MaRnahmenflachen M2 und M3 wird entlang der AuRengrenzen eine mindes-
tens 400 m lange, umlaufende, an der Nordwest, Sidwest- und Sudostseite zweireihi-
ge und an der Nordseite parallel zum geplanten Fuf- und Radweg dreireihige frei-
wachsende Hecke angelegt, die in neun Teilabschnitte gegliedert wird. Der Abstand
zwischen den Reihen betragt 1,50 m, der Pflanzabstand innerhalb der Reihen 1,00 m.
Auf der MaRnahmenflache M3 werden auflerdem Gehdlzgruppen in einem Umfang
von 60 m2 angepflanzt. Fir die Gehdlzpflanzungen im Bereich der M2 und M3 werden
standortgerechte und heimische Laubgehdlze der Mindestqualitat Straucher, 60/100
cm, verwendet. Auflerdem werden an der Nordwestseite der M2 vier heimische und
standortgerechte Laubbdaume der Mindestqualitdt Hochstamm, StU 18/20 cm, 3xv,
DB, gepflanzt. Die Hecken werden so angelegt, dass ein effektiver Schutz vor Lichte-
missionen aus Richtung der angrenzenden geplanten Bebauung fur die vorhandenen
Fledermausquartiere erzielt werden kann. Weiterhin werden auf der Manahmenfla-
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che M3 acht heimische und standortgerechte Laubbdume der Mindestqualitdt Hoch-
stamm, StU 18/20 cm, 3xv, DB, gepflanzt. Die Hecken sollen so angelegt werden,
dass ein effektiver Schutz vor Lichtemissionen aus Richtung der angrenzenden geplan-
ten Bebauung fur die vorhandenen Fledermausquartiere erzielt wird. Weiterhin sind
auf der M3 acht heimische und standortgerechte Laubbdume der Mindestqualitat
Hochstamm, StU 18/20 cm, 3xv, DB zu pflanzen. Die MaRnahmeflachen sind mit ei-
nem Verbissschutzzaun zu umgeben, der solange vorgehalten wird, bis die Hecken-
pflanzungen einen ausreichenden Schutz vor Zutritt gewahrleisten,

Auf der Manahmenflache M4 wird ein mindestens 250 m2 grofles Kleingewasser mit
einer Mindesttiefe von 1,50 m und Béschungsneigungen von 1:3 bis 1:5 angelegt.

Die MafSnahmenflachen M1 bis M4 wurden zur Aufrechterhaltung der 6kologischen
Funktion von faunistischen Lebensstatten vor Beginn der Baufeldberdumung bereits
hergestellt.

DarlUber hinaus sind insgesamt mindestens 146 Laubaumpflanzungen, davon 66 zum
Ausgleich von Baumfallungen, 20 weitere zum Biotopausgleich und 60 weitere mit
Gestaltungsanspruch (da hier nicht die Mindestgréfle der Baumscheibe von 12 m?2
sichergestellt werden kann) festgesetzt

- Im Bereich der 6ffentlichen Verkehrsflache Am Elisenpark ist eine Allee aus mindes-
tens 46 Laubbaumen anzupflanzen.

- Im Bereich der offentlichen Verkehrsflache PlanstraRe A 2 sind mindestens zwei
Laubbaume anzupflanzen (MindestgrofRe der Baumscheiben 12 m2).

- In der privaten Grinflache ist an der Planstrafle G auf dem festgesetzten Standort ein
Laubbaum anzupflanzen (MindestgrofRe der Baumscheiben 12 m2).

- Im Bereich der offentlichen Verkehrsflache Planstrafe H ist eine Baumreihe aus min-
destens funf Laubbaumen anzupflanzen.

- Im Bereich der an der Strafle Am Elisenpark gelegenen offentlichen Grinflachen mit
der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin“ ist eine Baumreihe aus mindestens 21 Laub-
baumen anzupflanzen (MindestgrofRe der Baumscheiben 12 m?2).

- Entlang des Fuf3- und Radweges in Verlangerung der Strafle Am Elisenpark ist auf den
angrenzenden Grunflachen eine Allee aus mindestens 38 Laubbaumen anzupflanzen
(Mindestgrofie der Baumscheiben 12 m?2).

- Entlang des Fuf3- und Radweges zwischen der Strafle Am Elisenpark und der 6ffentli-
chen Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Spielplatz” ist auf den angrenzenden 6f-
fentlichen Grunflachen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin“ eine Baumreihe aus
mindestens zehn Laubbaumen anzupflanzen (MindestgrofRe der Baumscheiben 12
m?2).

- Im Wohngebiet WA sind in Verlangerung der geplanten Baumreihe an der PlanstraRe
H zwei Laubbaume anzupflanzen.

- Im Mischgebiet Ml und im Gewerbegebiet GEel.1 sind entlang der Strafle Am Elisen-
park auf den festgesetzten Standorten Laubbaume anzupflanzen.

- In der privaten GriUnflache ist an der Straffe Am Elisenpark auf dem festgesetzten
Standort ein Laubbaum zu pflanzen (MindestgrofRe der Baumscheiben 12 m?2).
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- Fur die o.g. festgesetzten Laubbaumpflanzungen sind heimische und standortgerech-
te Laubbaumarten der Mindestqualitat, Hochstamm, Alleebaumqualitat, StU 18/20
cm, 3xv, DB, Zertifikat ,Norddeutsches Tiefland*, zu verwenden.

Die unbebauten Baugrundsticksflachen, die nicht auf die Grundflachenzahl (GRZ) an-
gerechnet werden, sind gartnerisch als unversiegelte Vegetationsflachen anzulegen
und dauerhaft zu unterhalten. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare Materialauf-
schuttungen sind hierfur unzuldssig; wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Mate-
rialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefullten Gartentei-
chen zulassig.

In den Baufeldern WA 1.2 und WA 1.4 sowie WA 2 bis WA 7 sind je angefangene
1.000 m? Baugrundstucksflache ein standortgerechter Laub- oder Obstbaum als
Hochstamm und 30 m2 Straucher oder und Hecken zu pflanzen.

Stellplatzanlagen mit mehr als funf Stellplatzen, sind durch raumgliedernde Laub-
baumpflanzungen zwischen jedem 5. Stellplatz zu unterteilen. Es ist eine geeignete
Baumart gem. Pflanzliste anzupflanzen. Die Mindestgrofle der unbefestigten Baum-
scheibe betragt mind. 8 m2. DarlUber hinaus gelten die Regelungen der Stellplatz- und
Fahrradabstellsatzung der Universitats- und Hansestadt Greifswald.

Die Wertstoffsammelstelle ist mit standortgerechten Laubgehdlzen einzugrinen.

Die geplanten Geholzpflanzungen im Bereich der geplanten Grunflachen mit der
Zweckbestimmung Park dienen zur Kompensation der Biotope.

Die festgesetzten Pflanzungen im Bereich der Verkehrs- und Grinflachen sind spates-
tens eine Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Verkehrsflachen herzustellen.
Die festgesetzten Pflanzungen auf privaten Grundsticken sind spatestens eine Vege-
tationsperiode nach Errichtung der Wohngebaude vorzunehmen.

Die festgesetzten Laubbaume und Gehodlze sind dauerhaft zu unterhalten und bei Ab-
gang gleichwertig zu ersetzen.-

Fur Bauvorhaben im Gewerbegebiet GEe 2.2 liegen bereits Baugenehmigungen vor.
Zur Sicherstellung des Ausgleichs werden die folgenden im Zuge der Genehmigung
festgelegten Ausgleichsmafinahmen in den Bebauungsplan ibernommen:

* Im Gewerbegebiet GEe 2.2 sind auf dem Flurstick 20/594 sechs heimische
und standortgerechte Laubbdume der Mindestqualitdét Hochstamm, Kronenan-
satz 1,80 m, Stammumfang 12/14 cm (gemessen in 1,00 m Hohe), 3xv, Zerti-
fikat ,Norddeutsches Tiefland“, anzupflanzen. Vorhandene Laubbaume heimi-
scher und standortgerechter Arten kbnnen angerechnet werden.

e Im Gewerbegebiet GEe 2.2 sind auf den Flursticken 20/595 und 20/596 15
heimische und standortgerechte Laubbaume der Mindestqualitdt Hochstamm,
Kronenansatz 1,80 m, Stammumfang 12/14 cm (gemessen in 1,00 m Hbhe),
3xv, Zertifikat ,Norddeutsches Tiefland“, anzupflanzen und bei Abgang wert-
gleich zu ersetzen. Vorhandene Laubbdume heimischer und standortgerechter
Arten kdnnen angerechnet werden.
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AusgleichsmaRnahmen auflerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Der externe Ausgleich wird durch eine Aufforstung von Ackerflachen in einem Umfang
von ca. 10 ha auf stadtischen Flachen sichergestellt.

Die Aufforstungsmafnahmen erfolgen im Gebiet der Gemeinde Wackerow und hier auf
den Flurstiucke 96, 98, 100, 101/2 sowie teilweise Flursticke 97/2, 112, 207/6,
208/4, 212/4, 248, 249/4, 253, 254 und 274/2 der Flur 1 in der Gemarkung Stef-
fenshagen.

Die Aufforstungsflachen werden mit verpflanzten Samlingen standortgerechter Laub-
baumarten aus anerkannten Forstsaatgutbestanden aus den fur Mecklenburg-
Vorpommern zugelassenen Herkunftsgebieten bepflanzt. Die Auswahl der Laubbaum-
arten erfolgt auf der Grundlage eines anzufertigenden forstlichen Standortgutachtens.
Die Anpflanzung der Laubbaumarten erfolgt in Reihen. Innerhalb der Aufforstungsfla-
chen werden Teilflachen in einem Umfang von mindestens 30 % bezogen auf den Ge-
samtumfang der Aufforstungsflachen von einer Bepflanzung freigehalten und als na-
turnahe Wiese angelegt. Zu diesem Zweck wird eine Regiosaatgutmischung aus zertifi-
zierten Herkinften aus dem ostdeutschen Tiefland ausgebracht. An den Auflenkanten
der Aufforstungsflachen sind Waldmantel (Mindestbreite 5 m) aus heimischen und
standortgerechten Laubholzstrauchern und Baumen der Mindestqualitat verpflanzte
Samlinge, 50/80 cm, und Obstbdume (alte regionaltypische Sorten und/oder Wil-
dobstgeholze) der Mindestqualitdt Hochstamm, Stammumfang 10/12 cm, 2xv, anzu-
legen. Die Aufforstungsflachen werden gegentber Wildverbiss bis zur Erlangung der
eigenen Konkurrenzkraft geschutzt. Die Durchfuhrung der Aufforstungsmafnahmen
erfolgt vor Rodung der im Plangebiet zur Umwandlung vorgesehen Waldflachen bzw.
spatestens in der der BauerschlieBung folgenden Pflanzperiode.

Die Aufforstungen und die o. g weiteren MafRnahmen wurden zum Teil bereits umge-
setzt.

2.3.3 Schutzgut Boden

Die Neuversiegelung von biotisch wirksamen Bodenflachen wird Uber die Ausgleichs-
mafinahmen zum Schutzgut Pflanzen/Tiere kompensiert (Neuanlage von Laubwald in
der Gemeinde Wackerow in einem Umfang von ca. 10 ha).

2.3.4 Schutzgut Wasser
Das Vorhaben hat keine Auswirkungen auf Oberflachengewasser.

Durch Neuversieglung von Bodenflachen vergrofiert sich die abflusswirksame Flache
des Gebiets und damit die Einleitmengen in den Vorfluter Graben 26/2. Die Versiege-
lung von Grundwasserneubildungsflachen wird Uber die Ausgleichsmafinahmen zum
Schutzgut Pflanzen/Tiere kompensiert (Neuanlage von Laubwald in der Gemeinde Wa-
ckerow in einem Umfang von ca. 10 ha).

2.3.5 Schutzgut Luft und Klima

Der Verlust von Flachen mit mikroklimatisch wirksamen Funktionen wird Uber die Aus-
gleichsmaRnahmen zum Schutzgut Pflanzen/Tiere kompensiert (Neuanlage von Laub-
wald in der Gemeinde Wackerow in einem Umfang von ca. 10 ha).
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2.3.6 Schutzgut Landschaft

Um eine Mindestbegrinung der Baugebiete sicherzustellen, wird festgesetzt, dass die
unbebauten Baugrundstucksflachen, die nicht auf die Grundflachenzahl (GRZ) ange-
rechnet werden, gartnerisch als unversiegelte Vegetationsflachen anzulegen und dau-
erhaft zu unterhalten sind. Kies-, Schotter- und sonstige vergleichbare Materialauf-
schuttungen sind hierfir unzuldssig; wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Mate-
rialien (Folie, Vlies) sind nur zur Anlage von permanent mit Wasser gefullten Gartentei-
chen zulassig.

In den Baufeldern WA 1.2 und WA 1.4 sowie WA 2 bis WA 7 sind darUber hinaus je
angefangene 1.000 m?2 Baugrundstucksflache ein standortgerechter Laub- oder Obst-
baum als Hochstamm und 30 m2 Straucher oder und Hecken zu pflanzen.

Weiterhin sind Stellplatzanlagen mit mehr als funf Stellplatzen, durch raumgliedernde
Laubbaumpflanzungen zwischen jedem 5. Stellplatz zu unterteilen. Es ist eine geeigne-
te Baumart gem. Pflanzliste anzupflanzen. Die Mindestgrofie der unbefestigten Baum-
scheibe betragt 8 m2.

2.3.7 Schutzgut Kultur und sonstige Sachguter

Wenn wahrend der Erdarbeiten Funde oder aufféllige Bodenverfarbungen entdeckt
werden, wird die zustandige untere Denkmalschutzbehdérde zwecks Sicherstellung
moglicher Bodendenkmale benachrichtigt. Der Fund und die Fundstelle werden bis
zum Eintreffen von Mitarbeitern oder Beauftragten des Landesamtes fur Kultur und
Denkmalpflege in unverandertem Zustand erhalten.

2.3.8 Schutzgut biologische Vielfalt

Das Vorhaben lasst keine Auswirkungen auf die biologische Vielfalt vermuten. Durch
vorgezogene AusgleichsmaBnahmen werden sehr gute Voraussetzungen, dass im
Plangebiet Fledermausjagdhabitate und Reptilienhabitate weiterhin bestehen bleiben.
Zu diesem Zweck erfolgen biotopgestaltende Mafnahmen im Bereich des ehem. Tra-
fos und der ehem. Wasserbehalter (Manahmen M1 bis M4).

2.3.9 Zusammengefasste Umweltauswirkungen des Bebauungsplans

Schutzgut Beurteilung der Umweltauswirkungen Erheblichkeit Erheblichkeit nach
der Umwelt- Minderung / Aus-
auswirkungen gleich
durch die Planung |(Mafnahme)

Mensch e Schaffung neuer Flachen mit Wohn- und Er- - -

holungsfunktion
e durch StraRenverkehr Uberschreitung der o0 Y

Orientierungswerte nach DIN 18005 sowie
Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV im Beurteilungszeitraum
Tag und Nacht an mehreren Immissions-
punkten im Bereich der geplanten Wohnbe-
bauung
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Schutzgut

Beurteilung der Umweltauswirkungen

Erheblichkeit
der Umwelt-
auswirkungen

durch die Planung

Erheblichkeit nach
Minderung / Aus-
gleich
(MafSnahme)

durch Gewerbelarm keine Uberschreitung der
Orientierungswerte nach DIN 18005 und den
Immissionsrichtwerten der TA Larm 98 im
Beurteilungszeitraum Tag im Bereich der ge-
planten Wohnbebauung, jedoch Uberschrei-
tung im Beurteilungszeitraum Nacht im an
die Strafle Am Elisenpark angrenzenden Be-
reich des WA 1.1 (hervorgerufen durch Fahr-
zeugbewegungen an der Automaten-
Tankstelle) und im WA 5.3 und 5.4 (hervorge-
rufen durch die Lieferzufahrt des EKZ)

Pflanzen und
Tiere

Verlust von Ackerflachen (ca. 7,7 ha), rudera-
len Staudenfluren (ca.6,8 ha), einer Neu-
waldflache (ca. 0,6 ha), Feldgehdlzen und
Laubgebuschen (ca. 0,4 ha) sowie kleinfla-
chig von sonstigen Biotopen mit Uberwiegend
geringer bis mittlerer Lebensraumfunktion
durch Flachenversiegelungen, Anlage von
Garten und von Grlunflachen

Verlust von 46 Uberwiegend jungeren Einzel-
baumen

Verlust von Jagdhabitaten von Fledermausen
sowie Verlust von potentiellen Reptilien-
habitaten

Biologische
Vielfalt

keine Auswirkungen

Boden

Verlust von Bodenfunktionen durch Flachen-
versiegelungen

Wasser

Verlust Grundwasserneubildungsflachen
durch Flachenversiegelungen

Luft und Klima

Verlust von Flachen mit mikroklimatischen
Funktionen durch Flachenversiegelungen

Landschaft

Uberformung des Landschaftsbildes durch
die geplante Bebauung

Kultur- und
Sachguter

Risiko einer Zerstérung bislang unbekannter
Bodendenkmale (Méglichkeit der Eingriffs-
minimierung durch Bergung/Dokumentation)

Wechsel-
wirkungen

keine Verstarkung von Umweltauswirkungen
durch sich negativ verstarkende Wechselwir-
kungen

eee schr erheblich / ee erheblich / ® wenig erheblich / - nicht erheblich

*) Erhalt der Lebensraume durch vorgezogene Ausgleichsmainahmen

24

Anderweitige Planungsmaglichkeiten

Die Prufung anderweitiger Planungsmaoglichkeiten fur die Entwicklung von Wohnbau-
land und Bauland fur Gewerbe im Gebiet der Universitats- und Hansestadt Greifswald
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erfolgte im Zuge der Aufstellung des Flachennutzungsplans. Im Ergebnis dieser Pri-
fung wurde der vorliegende Standort der ehem. Gewachshausanlage als geeignetes
Bauland ermittelt und nach Abwagung mit anderen raumbedeutsamen Belangen im
Flachennutzungsplan als Bauflache dargestellt. Da sich der vorliegende Bebauungs-
plan im Wesentlichen aus dem Flachennutzungsplan entwickelt, wird somit auf die
Prafung anderweitiger Planungsmaoglichkeiten im Zuge des Aufstellungsverfahrens des
Flachennutzungsplans verwiesen.

Fur die Anordnung der Bauflachen im Plangebiet bestehen keine vernunftigen Alterna-
tiven. Die Grunflachen im sudostlichen Teilbereich des Plangebiets stellen eine Puffer-
zone zum angrenzenden Elisenhain dar. Die mittige GrUnflache beinhaltet einen von
Bebauung freizuhaltenden Leitungsschutzbereich. Die ndrdliche Griunflache umfasst
einen vorhandenen Gehodlzbestand mit abschirmender Wirkung zum EKZ. Aus diesen
Zwangspunkten ergibt sich letztendlich die gewahlte Anordnung der Baugebiete. Die
ErschlieBung der Baugebiete wurde im Rahmen des Vorentwurfs in Varianten gepruft.
In Auswertung der fruhzeitigen Beteiligung entstand der Entwurf des Bebauungsplans.

3. Zusatzliche Angaben

3.1 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei der Umweltprifung

Zur Erfassung der Biotope im Plangebiet erfolgte im Juli 2016 eine flachendeckende
Biotopkartierung. Zur Orientierung im Geldnde wurden das Stadtkartenwerk der Uni-
versitats- und Hansestadt Greifswald und aktuelle Luftbilder des Gebietes genutzt. Die
Bestandserhebung erfolgte nach der ,Anleitung fir die Kartierung von Biotoptypen und
FFH-Lebensraumtypen in Mecklenburg-Vorpommern“ des Landesamts fur Umwelt,
Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern (LUNG M-V 2013). Fur jeden
Standort wurden ein Hauptcode vergeben. Mosaikartig miteinander verzahnte oder
funktional miteinander im Zusammenhang stehende und nicht getrennt erfassbare
Biotope wurden zu Biotopmosaiken zusammengefasst, wobei der wertbestimmende
Biotoptyp als Hauptcode angegeben wurde. Als zusatzliche Datengrundlage standen
die Ergebnisse der landesweiten Kartierung der gesetzlich geschitzten Biotope zur
Verfugung (LUNG M-V 2006).

Zur Erfassung der Fauna wurde das Plangebiet im Juli 2016 begangen. Es wurde das
mogliche Vorkommen und das Gefahrdungspotential geschutzter oder gefahrdeter
Tier- und Pflanzenarten an Hand der Biotopausstattung und der Ortslage beurteilt. Zu-
dem wurden Bestandsdaten recherchiert (NABU Kreisverband Greifswald: Fachgruppe
Fledermausschutz, Feldherpetologie, Ornithologie mindl.) und das Landschaftsinfor-
mationssystem Mecklenburg-Vorpommern, kurz LINFOS M-V, bzw. das Kartenportal
Umwelt M-V ausgewertet.

Projektbezogene Erfassungen waren auf Grund des kurzen Untersuchungszeitraums
im Juli 2016 nur eingeschrankt moglich. Es wurden jeweils zwei Begehungen zur Er-
fassung von Amphibien und Reptilien durchgefuhrt. AufSerdem wurden zwei Beobach-
tungen bzw. Revierkartierungen von Vogeln und eine Erfassung von Fledermausen
mittels automatischer Aufzeichnungssysteme (Batcorder) durchgefihrt.
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DarUber hinaus wurden fur samtliche Schutzguter die bei den zustandigen Behdrden
vorhandenen umweltbezogenen Daten abgefragt und die entsprechende Fachliteratur
ausgewertet.

3.2 Geplante Manahmen zur Uberwachung der erheblichen Auswirkungen der
Durchfihrung des Bebauungsplans auf die Umwelt

Gemafl § 4c BauGB haben die Gemeinden erhebliche Umweltauswirkungen, die auf-
grund der Durchfuhrung der Bauleitplane eintreten konnen, zu uberwachen (Monito-
ring). Ziel ist es, eventuelle unvorhergesehene, nachteilige Auswirkungen zu ermitteln
und gegebenenfalls geeignete Manahmen zur Abhilfe zu ergreifen. Es wird davon
ausgegangen, dass im Rahmen der routinemaRigen Uberwachung durch die Fachbe-
hérden erhebliche nachteilige und unvorhergesehene Umweltauswirkungen den Fach-
behorden zur Kenntnis gelangen.

Zur Uberwachung der erheblichen Umweltauswirkungen werden folgende Manahmen
getroffen:

e Kontrolle der Wirksamkeit der Einzaunung der MaRnahmenflache M1
Kontrolle der abschirmenden Wirkung der Abpflanzung der Fledermausquartie-
re im Bereich der Manahmenflache M1
Prifung des Schutzes vor Lichtemissionen
turnusmaige Kontrolle der Trockenmauer, der Dohlennistkasten und der Fle-
dermausquartiere im Bereich des ehem. Trafos und der ehemaligen Wasserbe-
halter hinsichtlich ihrer Funktionsfahigkeit

Die Leistungen im Artenschutz zeigen sich an der Population und dem Erhaltungszu-
stand der Arten, auf welche die Mafinahmen ausgerichtet sind. Um die Bewertung
dessen moglich zu machen sollten Bewertungsmethoden, die auf wissenschaftlichen
Erkenntnissen beruhen und den Erhaltungszustand und das Ziel der MaBnahmen be-
racksichtigen zur Anwendung kommen.

3.3 Allgemein verstandliche Zusammenfassung des Umweltberichts

Die Universitats- und Hansestadt Greifswald plant am suddstlichen Stadtrand in Be-
nachbarung zum EKZ eine Entwicklung von allgemeinen Wohngebieten sowie kleinfla-
chig eine Entwicklung von eingeschrankten Gewerbegebieten. Das Baurecht soll uber
den Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - geschaffen werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans umfasst im Wesentlichen das inzwischen
beraumte Gelande des ehem. Guts Gartenbau und hat einen Umfang von ca.
21,77 ha.

Das Plangebiet ist gepragt durch seine Lage am Stadtrand und hier durch das nahege-
legene EKZ sowie im ndrdlichen Bereich durch drei Wohnblbécke, im mittleren Bereich
durch eine gewerbliche Bebauung sowie in den Ubrigen Bereichen durch Brachflachen
mit Geholzaufwuchs und Ackerflachen. Auf zwei Teilflachen sind im Plangebiet durch
Sukzession Neuwaldflachen entstanden.

Der Flachenverbrauch des Vorhabens fur Baugebiete- und Verkehrsflachen liegt bei
14,89 ha und stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

e Baugebiete 12,48 ha
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e Verkehrsflachen 2,39 ha

Von den geplanten 14,89 ha Baugebieten und Verkehrsflachen werden bereits
4,37 ha als Siedlungsflachen genutzt, so dass der reale zusatzliche Flachenverbrauch
flr Baugebiete und Verkehrsflachen mit 10,52 ha zu bilanzieren ist.

Konfliktschwerpunkte des Vorhabens sind die Neuversiegelung von biotisch wirksa-
men Bodenflachen, der Verlust einer kleinen Neuwaldflache an dem RRB, der Verlust
von sonstigen Einzelbdumen und Gehdlzflachen sowie ein Verlust von Fledermaus-
jagdhabitaten und potentiellen Reptilienhabitaten.

Als Ausgleich erfolgen im Plangebiet Gehdlzpflanzungen, die Ausweisung einer Suk-
zessionsflache, die Neuanlage einer Wiesenflache und eines Kleingewassers. Weiter-
hin erfolgen im Plangebiet im Bereich der Verkehrs- und Grunflachen mindestens
146 Laubbaumpflanzungen. DarlUber hinaus sind auch auf den Baugrundsticken
Laubbaum- und Strauchpflanzungen festgesetzt.

AuRerdem erfolgt aufRerhalb des Plangebiets eine Neuanlage von Waldflachen mit ei-
nem Sukzessionsanteil von mind. 30 % in der Gemeinde Wackerow, Gemarkung Stef-
fenshagen, Flur 1 (Umfang ca. 10 ha).

Greifswald, den ...........

Der Oberburgermeister
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald

1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Universitats- und Hansestadt Greifswald plant am sitdoéstlichen Stadtrand in
Benachbarung zum Einkaufszentrum ,Elisenpark eine Entwicklung von Wohnbauland
sowie kleinflachig die Entwicklung von Bauland flir Gewerbebetriebe im Bereich des
inzwischen berdumten Gelandes des ehemaligen Gutes Gartenbau. Das Baurecht soll
Uber den Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - geschaffen werden.

Der Geltungsbereich des B-Plangebietes hat einen Umfang von ca. 21,77 ha. Es ist die
folgende Flachenaufteilung vorgesehen:

Tabelle 1: Flachenbilanz des B-Plan Nr. 13 ,Am Elisenpark*

Planungen Umfang (m?)
Baugebiete 124.651
- Allgemeine Wohngebiete 99.183
- Mischgebiete 2.360
- eingeschrénkte Gewerbegebiete 23.108
Verkehrsflachen 24127
Flachen fur Ver- und Entsorgung 28
Griunflachen, einschl. MaRnahmenflachen 48.261
Waldflachen 2.859
Flachen fiir die Wasserwirtschaft 17.812
Gesamtflache des Geltungsbereiches 217.738

Das vorliegende B-Planvorhaben bereitet einen Eingriff in Natur und Landschaft nach
§ 14 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und § 12 des Naturschutzausfliihrungsgeset-
zes Mecklenburg-Vorpommern (NatSchAG M-V) planerisch vor. Der Verursacher eines
Eingriffes ist verpflichtet, vermeidbare Beeintrachtigungen zu unterlassen (§ 15 Abs.1
BNatSchG) und unvermeidbare Beeintrachtigungen durch MaRnahmen des Naturschut-
zes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaflinahmen) oder zu ersetzen
(Ersatzmaflinahmen) (§ 15 Abs.2 BNatSchG). Bei einem Eingriff in Natur und Landschaft
besteht fur den Planungstrager die Pflicht, die erforderlichen MalRnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege in einem Fachplan oder in einem Landschaftspflege-
rischen Begleitplan, der Bestandteil des Fachplanes ist, in Text und Karte darzustellen
(§ 17 Abs.4 BNatSchG).

Die vorliegende Unterlage enthalt die Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum Vorhaben
(siehe Kapitel 2) sowie eine Auflistung der erforderlichen grinordnerischen Malinahmen
(siehe Kapitel 3).

UmweltPlan



Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald

2 Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung

21 Methodische Vorgehensweise

Die vorliegende Bilanzierung erfolgt entsprechend den ,Hinweisen zur Eingriffsregelung®
des Landesamtes fir Umwelt, Naturschutz und Geologie des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (LUNG 1999) mit Hilfe von Kompensationsflachenaquivalenten.

Im Folgenden werden die einzelnen Arbeitsschritte der Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzierung
zunachst kurz erlautert. Die eigentliche Bilanzierung des konkreten Vorhabens erfolgt
anschlief’end in Kap. 2.2.

21.1 Ermittlung des Kompensationsflachenaquivalents (Bedarf)

2.1.1.1 Ermittlung des Kompensationsflachenaquivalentes (Biotopfunktion)

1. Stufe: Ermittlung des Kompensationserfordernisses

Jedem von dem Eingriff betroffenen Biotop wird ein Kompensationserfordernis zugeord-
net, das geeignet ist, betroffene Werte und Funktionen des Naturhaushalts wiederherzu-
stellen.

Das Kompensationserfordernis leitet sich aus der Werteinstufung des Biotops ab. Fir die
Werteinstufung des Biotops wird die jeweils hdchste Einstufung der Standardkriterien in
Ansatz gebracht (Bestandsbeschreibung im Umweltbericht). Den einzelnen Wertstufen
sind jeweils unterschiedlich grol3e Bemessungsspannen fir das entsprechende Kompen-
sationserfordernis zugeordnet (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Bestimmung des Kompensationserfordernisses

UmweltPlan

Werteinstufung | Kompensationserfor- Bemerkungen
dernis

nen 6kologischen Funktion in Dezimalstellen zu ermitteln.

0 bzw. <1 0 - 0,9-fach Bei der Werteinstufung 0 sind Kompensationserfordernisse je nach
dem Grad der Vorbelastung (z.B. Versiegelung) bzw. der verbliebe-

1 1-1,5-fach Bei der Werteinstufung 1, 2, 3 oder 4 sind Kompensationserforder-
nisse in ganzen oder halben Zahlen zu ermitteln.

2 2 - 3,5-fach

3 4 -7 ,5-fach

4 > 8-fach

Bei Vollversiegelung von Flachen erhdht sich das Kompensations-
erfordernis um einen Betrag von 0,5 (bei Teilversiegelung um 0,2).

2. Stufe: Berlicksichtigung der Beeintrachtigung von landschaftlichen Freirdumen

Da das Entwicklungspotenzial von Biotopen in erheblichem Malfie durch vorhandene
Storungen (z. B. Verkehrsanlagen) des Raumes beeinflusst wird, mussen die Vorbelas-
tungen bei der Ermittlung des Kompensationserfordernisses berlicksichtigt werden. Die
vorhabensbedingte Betroffenheit eines bislang stérungsarmen bzw. -freien Landschafts-



Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald

raumes macht eine Zunahme des Kompensationserfordernisses notwendig. Entspre-
chend des Abstandes des Vorhabens zu vorhandenen Stérquellen bzw. vorbelasteten
Bereichen lasst sich der Freiraumbeeintrachtigungsgrad und damit der Korrekturfaktor fur
das Kompensationserfordernis ermitteln (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Bestimmung des Korrekturfaktors auf Grund vorhandener Stérungen
(LUNG 1999, Anlage 10, Tabellen 4 und 5)
Freiraumbeeintrachti- | Abstand des Vorhabens zu Storquel- | Korrekturfaktor fiir das Kompensati-
gungsgrad (FRBG) len bzw. vorbelasteten Bereichen onserfordernis gemaf Stufe 1
1 =50m x 0,75
2 <200 m x 1,0
3 =< 800 m x 1,25
4 > 800 m x1,5

3. Stufe: Berlcksichtigung mittelbarer Eingriffswirkungen auf Grund von negativen Rand-
einflissen des Vorhabens

Biotope kénnen unmittelbar oder mittelbar von Wirkungen des Vorhabens betroffen sein.
Vom Vorhaben kénnen in unterschiedlicher Intensitat auch erhebliche und nachhaltige
Einwirkungen auf die Umgebung bzw. umgebende Biotoptypen ausgehen. Der Wirkungs-

faktor zeigt die Starke der Eingriffsauswirkungen auf die einzelnen Biotopflachen (vgl.
Tabelle 4).

In den Wirkzonen werden nur Biotope mit einer Werteinstufung von > 2 bertcksichtigt.

Tabelle 4: Darstellung der Beeintrachtigungsintensitdten/Wirkzonen

(LUNG 1999, Anlage 10, Tabelle 6)

Lage Intensitatsgrad Wirkungsfaktor
Baukorper/ Baufeld 100 % 1,0

Wirkzone |

a) Flachen innerhalb des Planbereiches 50 bis 80 % 0,5 bis 0,8

b) Flachen, die der Kompensation dienen 30 bis 70 % 0,3 bis 0,7

c) Flachen auBerhalb des Planbereiches 40 bis 60 % 0,4 bis 0,6
Wirkzone Il 5 bis 30 % 0,05 bis 0,3

Ermittlung des Kompensationsflachendquivalents (Bedarf)

Der vollstandige Kompensationsbedarf ergibt sich aus folgender multiplikativen Verkntip-
fung:

Flache des . . . Kompensations-
Konkretisiertes biotopbezogenes Wirkungsfaktor . L
betroffenen X . ] X flachenaquivalent
) Kompensationserfordernis (Stufe 1, 2) (Stufe 3)
Biotops (Bedarf)

UmweltPlan



Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald

2.1.1.2 Ermittlung des additiven Kompensationsbedarfs

Eine additive Kompensation ist erforderlich, wenn Funktionen mit besonderer Bedeutung
beeintrachtigt werden und diese nicht Gber die Biotopfunktion multifunktional kompensiert
werden konnen.

Additive Berlicksichtiqung qualifizierter landschaftlicher Freirdume

Landschaftliche Freirdume sind unbebaute und nicht oder nur gering durch oberirdische
Infrastruktureinrichtungen belastete Gebiete, die sowohl Okologische als auch land-
schafts-asthetische Funktionen erfillen. Parameter fir die Bewertung sind Flachengrolle,
Kompaktheit, Naturlichkeitsgrad und Strukturdiversitat.

Bei der Betroffenheit von besonders wertvollen landschaftlichen Freiraumen:

» Landschaftsschutzgebiete,

» landschaftliche Freirdume der Wertstufen 4, sehr hoch und 3, hoch'

sind besondere Anforderungen an Art, Lage und Gestaltung der Kompensationsmalf3-
nahmen zu stellen (vgl. LUNG 1999: ,Hinweise zur Eingriffsregelung®, S. 99).

Additive Berlicksichtigung faunistischer Sonderfunktionen

Faunistische Sonderfunktionen sind bei Eingriffen in folgende Funktionszusammenhange
betroffen:

= Eingriffe in Lebensrdume gefahrdeter Arten mit groRen Raumansprichen
= Eingriffe in definierte faunistische Funktionsbeziehungen gefahrdeter und naturraum-

typischer Arten sowie Arten mit Indikatorfunktion fir wertvolle Biotope oder Biotop-
strukturen.

Es ist zunachst zu prifen, ob Art und Umfang der Kompensationsmal3nahmen fir die
Eingriffe in die Biotoptypen die Kompensation fur Eingriffe in faunistische Funktionsbe-
ziehungen gewahrleisten kann. Gegebenenfalls sind weitere Mallinahmen zur Erhaltung
oder Wiederherstellung entsprechender Funktionen erforderlich.

Additive Bericksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes

Kompensationsmallnahmen zur Wiederherstellung des Naturhaushalts sind in ihrer
Eignung, auch Beeintrachtigungen landschaftsasthetischer Funktionen wiederherzustel-
len, entsprechend anzurechnen. Fur danach noch verbleibende nachhaltige und erhebli-

' Als COrientierungshilfe dient die Karte der landschaftlichen Freirdume von Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
desamt flir Umwelt, Naturschutz und Geologie, 1999: Landesweite Analyse und Bewertung landschaftlicher
Freirdume in Mecklenburg-Vorpommern - Glstrow-Glilzow)

UmweltPlan
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che Eingriffe in das Landschaftsbild sind adaquate MaRnahmen zur Wiederherstellung
bzw. Neugestaltung des Landschaftsbildes entsprechend der landschaftsbildtypischen
Charakteristik auszuwahlen.

Additive Berucksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen des Naturhaushalts

Bei betroffenen Funktionen und Werten abiotischer Ressourcen mit besonderer Bedeu-
tung® sind die Eingriffe und die daraus resultierenden KompensationsmaRnahmen ge-
sondert zu ermitteln. Dies bedeutet, dass eine additive Kompensation notwendig wird,
sofern dies auf Grund der Multifunktionalitat der Ubrigen KompensationsmalRnahmen
nicht bereits gegeben ist. Die Ermittlung des flachenmafRigen Umfangs der Kompensati-
onsmalfinahmen ist verbal-argumentativ zu begriinden und quantitativ anzugeben.

2.1.2 Ermittlung des Kompensationsflichenaquivalents der geplanten Kompen-
sationsmaBRnahmen

Die Berechnung des Kompensationsflachenaquivalents der geplanten grinordnerischen
Mafnahmen erfolgt in Analogie zur Ermittlung des Kompensationsflachenaquivalents des
Bedarfs. Grundlage bilden die Festsetzungen im Bebauungsplan. Es werden samtliche
MaRnahmen bilanziert, die zu einer Werterhéhung der in Anspruch genommenen Fla-
chen fuhren, z. B. Biotopneuschaffung durch die Anlage von Geholzstrukturen (Hecken)
bzw. durch die Pflanzung von Baumen (vgl. Anlage 11 in ,Hinweise zur Eingriffsrege-
lung“, LUNG 1999).

1. Stufe: Ermittlung der Kompensationswertzahl fiir die Kompensationsmalnahmen

Grundlage fir die Bestimmung der Kompensationswertzahl bildet die Werteinstufung der
grunordnerischen MafRnahmen entsprechend der Anlage 11 der ,Hinweise zur Eingriffs-
regelung® (LUNG 1999). Dabei werden die Wertigkeiten in Ansatz gebracht, die dem
voraussichtlichen Zustand der Flachen nach maximal 25 Jahren entsprechen. Dies fihrt
dazu, dass Zielbiotope i. d. R. nur im Bereich der Wertstufen 1 und 2 angeordnet werden
konnen. Hohere Wertstufen sind innerhalb von 25 Jahren nur erreichbar, wenn am Ort
der grunordnerischen MalRnahme Ausgangsbiotope vorliegen, die eine Wertstufe > 2
besitzen. In diesen Fallen entspricht die Kompensationswertzahl dem Wertsteigerungs-
betrag.

Nach der Bestimmung der Wertstufe des Zielbiotoptyps ist aus der Tabelle 2 die mdgli-
che Spannbreite der Kompensationswertzahl zu entnehmen. Die Kompensationswertzahl

2 Anlage 3 der ,Hinweise zur Eingriffsregelung”, LUNG (1999)

UmweltPlan
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ist dem mittleren (oberen) Bereich zuzuordnen, wenn mindestens eines (zwei) der fol-
genden Kriterien erfullt ist (sind):
Die geplante Kompensationsmaflnahme

= entspricht rdumlich konkreten Zielen der ortlichen oder Uberdrtlichen gutachtlichen
Landschaftsplanung

= befindet sich innerhalb eines landschaftlichen Freiraumes hoher Wertigkeit (Wertigkeit
> 3)°

= befindet sich im Areal eines fachplanerisch oder fachgutachtlich nachgewiesenen,
vorhandenen oder zu entwickelnden Biotopverbundkomplexes®

= grenzt an Biotoptypen mit einer Wertigkeit > 3 und einer Flache von mindestens 1 ha
oder mit einem Vorkommen von besonders gefahrdeten Arten

= weist eine Uberdurchschnittliche qualitative Auspragung auf.

2. Stufe: Berucksichtigung des Wirkungsgrades der griinordnerischen MaRnahmen

Auch bei der Bewertung der Kompensationsflachen muss die Beeintrachtigung durch
Storquellen im Umfeld berlicksichtigt werden. Relevant sind sowohl vorhandene Stérun-
gen durch anthropogene Einrichtungen, als auch Stérwirkungen, die von dem Vorhaben
ausgehen werden. Die Wirkungen sind innerhalb einer Stérzone von 200 m zu bertck-
sichtigen. In Abhangigkeit vom Abstand der Flachen mit griinordnerischen MalRnahmen
zu vorhandenen bzw. neu entstehenden Stoérquellen und zu vorbelasteten Bereichen,
erfolgt die Festlegung des Wirkungsfaktors (vgl. Tabelle 4).

Ermittlung des Kompensationsflachendquivalents der geplanten Mallnahmen

Das vollstandige Kompensationsflachenaquivalent der geplanten Kompensationsmal}-
nahmen ergibt sich aus folgender multiplikativen Verknipfung:

Kompensations- Kompensationswertzahl Leistungsfaktor Kompensationsflachenaquivalent

X X
flache (Stufe 1) (Stufe 2)5 (Planung)

21.3 Gesamtbilanzierung

Unter Beachtung der sonstigen Anforderungen an eine funktionsgerechte Kompensation
muassen in der Gesamtbilanzierung fur die multifunktionale Kompensation die Flachen-

* Als COrientierungshilfe dient die Karte der landschaftlichen Freirdume von Mecklenburg-Vorpommern (Lan-
desamt fur Umwelt, Naturschutz und Geologie, 1999: Landesweite Analyse und Bewertung landschaftlicher
Freirdume in Mecklenburg - Vorpommern - Gustrow-Giilzow)

4 vgl. Landschaftsplane, Pflege- und Entwicklungsplane, raumbezogene Gutachten

° Leistungsfaktor = 1 — Wirkfaktor

UmweltPlan
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aquivalente des betroffenen Bestandes und der geplanten Kompensationsmalinahmen
Ubereinstimmen. In einer zweiten Teilbilanz sind die spezifischen funktionsbezogenen
Anforderungen an eine additive Kompensation darzustellen.

2.2 Ermittlung des Kompensationsflaichenaquivalents (Bedarf)

2.2.1 Ermittlung des Freiraumbeeintrachtigungsgrades

Das Plangebiet befindet sich am siddstlichen Stadtrand der Universitats- und Hansestadt
Greifswald und grenzt direkt an das Einkaufszentrum ,Elisenpark® an.

Das Plangebiet liegt damit in keinem landschaftlichen Freiraum im Sinne der HzE, Punkt
241.

An drei Seiten des Plangebietes grenzen Stérquellen an. Es handelt sich dabei um das
Einkaufszentrum ,Elisenpark®, ein Einfamilienhausgebiet und eine Kleingartenanlage.
Entlang dieser Stérquellen wird ein 50 m breiter Streifen mit einem Freiraumbeeintrachti-
gungsgrad von 1 und damit einem Korrekturfaktor von 0,75 fur die Eingriffsbilanzierung
ausgegrenzt. Der Ubrige Teil des Plangebietes wird den Freiraumbeeintrachtigungsgra-
den 2 (Abstand zu Stérquellen > 50 m bis = 200 m) und 3 (Abstand zu Stoérquellen
> 200 m bis = 800 m) zugeordnet, fur die die Korrekturfaktoren 1,0 bzw. 1,25 gelten.

2.2.2 Abgrenzung von Wirkzonen und Beeintrachtigungsintensitaten

Im Plangebiet werden samtliche Biotopflachen, die als Bau-, Verkehrs- oder Griinflachen
umgewandelt werden, als vollstandiger Biotopverlust in die Eingriffs-/ Ausgleichsbilanzie-
rung eingestellt. Ausgenommen von der Bilanzierung sind lediglich die Baufelder WA 1.1
und WA 1.3, fur die bereits ein Baurecht nach § 34 BauGB besteht, das Baufeld GEe2.2
(hier liegen bereits Baugenehmigungen mit Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierungen vor), die
Siedlungsflachen der bereits bebauten Grundstiicke in den Baufeldern WA 1.2, WA 1.4,
GEe 2.1 und GEe 3.1 sowie die als Griunflache festgesetzten MalRnahmenflachen, in
denen eine Biotopaufwertung erfolgen soll.

Mittelbare Eingriffswirkungen innerhalb des Planungsgebietes werden fir die zu erhal-
tenden Biotopstrukturen mit einer Wertstufe von mindestens 2 bilanziert. Dies betrifft
Biotopflachen in den ausgegrenzten grabenbegleitenden Flachen fir die Wasserwirt-
schaft. Ausgenommen von der Bilanzierung ist die vorhandene Abpflanzung zum Ein-
kaufszentrum ,Elisenpark®, die zum Erhalt festgesetzt wird. Diese weist zwar einen Wert
von 2 auf, sie wurde jedoch als Abpflanzung angelegt, so dass keine weitere Biotopbe-
eintrachtigung bilanziert wird.

Far die zu erhaltende Waldflache wird keine erhebliche Biotopbeeintrachtigung bilanziert,
da diese einen Biotopwert von 1 aufweist.
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Beeintrachtigungen, die Uber das Planungsgebiet hinaus wirksam sind, sind aufgrund der
angrenzenden Storquellen (Einkaufszentrum ,Elisenpark®, Einfamilienhausgebiet, Klein-
gartenanlage) und des Abstands der geplanten Bebauung zum Elisenhain von mind.
100 m nicht zu erwarten. Entsprechend werden keine Wirkzonen ausgegrenzt.

2.2.3 Ermittlung des biotopbezogenen Kompensationserfordernisses

In der folgenden Tabelle sind die biotopbezogenen Kompensationserfordernisse darge-
stellt. Die Bewertung der Biotope ist Biotope ist der Biotopbeschreibung im Umweltbericht
entnommen.

Tabelle 5: Ermittlung des Kompensationserfordernis fiir betroffene Biotoptypen im
Planungsgebiet
Biotoptyp Wertein Kompensations- Bemerkungen
stufung wertzahl
ACL 1 1,0
BBA 4 - Bilanzierung gem. Baumschutz-
kompensationserlass
BBJ 1 - Bilanzierung gem. Baumschutz-
kompensationserlass
BFX 3 4,0
BLM 3 4,0
FGB 1 1,0
FGN 2 20
FGX 2 2,0
OBV 1 1,0
OGP 0 0
(0]]:] 0 0
OIG 0 0
OoVvD 0 0,5
OVF 0 0
OVL 0 0
OVP 0 0
ovu 0 0,5
ovw 0 0
PHW 0 0,5
PHZ 1 1,0
PEG 1 1,0
PER 0 0,5
PWX 2 20
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Biotoptyp Wertein Kompensations- Bemerkungen
stufung wertzahl
RHN 1 1,0
RHP 2 2,0
RHU 2 2,0
SYw 0 0,5
TKD 3 4,0
VSsZz 3 4,0
WVB 2 2,0
WXS 1 1.0
XAS 1 1,0

2.2.4 Ermittlung des Kompensationserfordernisses aufgrund betroffener Biotop-
typen

Die Grundflachenzahl (GRZ) fur die Baufelder ist mit 0,4 (WA), 0,6 (MI) sowie mit 0,7 und
0,8 (GEe) festgesetzt. Weiterhin ist bei der Bilanzierung zu berlcksichtigen, dass die
zulassige Grundflache durch die Grundflachen der im § 19 (4) BauNVO bezeichneten
Anlagen um 50 % uberschritten werden darf, so dass von einer maximal zulassigen
Versiegelung der Grundsticksflachen von 60 bis 80 % auszugehen ist (Deckelung auf
80 % gem. § 19 Abs.4 BauNVO). Fir die verbleibenden 20 bis 40 % der Grundsticksfla-
chen wird ein Biotopverlust durch Uberbauung angenommen (Anlage von Hausgérten).
Ein Biotopverlust wird auch fur straRenbegleitende Grunstreifen bzw. Baumscheiben im
Bereich der Verkehrsflachen bilanziert.

Die nachfolgende Tabelle gibt eine Ubersicht Uber die vorhabenbezogenen Versiege-
lungsfaktoren.

Tabelle 6: Vorhabenbezogene Ubersicht der Versiegelungsfaktoren

BaumaBnahme GRZ | Versiegelung (%) Aufschlag Voll-
versiegelung

Wohngebiet 0,4 40 %+ 50 % Uberschreitung = 60 % 0,5

Mischgebiet 0,6 60 % + 30 % Uberschreitung = 80 % 0,5

Eingeschranktes Gewerbegebiet | 0,7/0,8 | 70% bzw. 80 % + 50 % Uberschreitung = 80 % | 0,5

Verkehrsflachen - 100 % ° 05

Der vollstandige Kompensationsbedarf ergibt sich jeweils aus folgender multiplikativen
VerknUpfung:

6 abzuglich Standorte der 12 m? groRen Baumscheiben/Grinstreifen
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Flache des o . . Kompensations-
Konkretisiertes biotopbezogenes Wirkungsfaktor . L
betroffenen X . ) X = flachenaquivalent
) Kompensationserfordernis (Stufe 1, 2) (Stufe 3)
Biotops (Bedarf)

2.2.41 Biotopbeseitigung mit Versiegelung

In der folgenden Tabelle wird das Kompensationserfordernis flir die Biotopverluste mit
Flachenversiegelung (Vollversiegelung) dargestellt.
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Tabelle 7: Bestimmung des Kompensationsbedarfs, Biotopbeseitigung mit Versiegelung
Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache | Versiegelung erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m? in m?| Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Baufeld WA 1.1, Umfang 8.053 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 4.831,80 m?),
nach § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein Eingriff, bestehendes Baurecht nach § 34
OVF 372,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVL 903,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OvP 956,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 49,00 0,00 0 0,5 0,5 0,75 0 0,00
PEG 4.532,00 0,00 1 1,0 0,5 0,75 0 0,00
PWX 21,00 0,00 2 2,0 0,5 0,75 0 0,00
Gebéaude 1.220,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 8.053,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.1: 0,00
Baufeld WA 1.2, Umfang 3.019 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.811,40 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 331 m?, zusatzlich zuldssige Versiegelung 1.480,40 m?
OIB 2,00 1,10 0 0,0 0,5 0,75 0,375 0,41
OvP 6,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 157,00 86,47 0 0,5 0,5 0,75 0,75 64,85
PEG 2.490,00 1.371,35 1 1,0 0,5 0,75 1,125 1.542,77
PWX 36,00 19,83 2 2,0 0,5 0,75 1,875 37,18
RHU 3,00 1,65 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3,10
Gebéaude 325,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 3.019,00 1.480,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.2: 1.648,31
Baufeld WA 1.3, Umfang 2.966 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.779,60 m?),
nach § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB kein Eingriff, bestehendes Baurecht nach § 34
OVF 48,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OovP 566,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PEG 1.975,00 0,00 1 1,0 0,5 0,75 0 0,00
PWX 26,00 0,00 2 2,0 0,5 0,75 0 0,00
Gebéaude 351,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 2.966,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.3: 0,00
Baufeld WA 1.4, Umfang 805 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 483 m?)
ovu 30,00 18,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 13,50
PEG 707,00 424,20 1 1,0 0,5 0,75 1,125 477,23
RHU 68,00 40,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 76,50
Summe: 805,00 483,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.4: 567,23
Baufeld WA 2.1, Umfang 2.099 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.259,40 m?)
BLM 25,00 15,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 50,63
OIB 734,00 440,40 0 0,0 0,5 0,75 0,375 165,15
OVF 16,00 9,60 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PEG 78,00 46,80 1 1,0 0,5 0,75 1,125 52,65
RHU 1.246,00 747,60 2 2,0 0,5 0,75 1,875 1.401,75
Summe: 2.099,00 1.259,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.1: 1.670,18
Baufeld WA 2.2, Umfang 2.960 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.776 m?)
OIB 2.570,00 1.542,00 0 0,0 0,5 0,75 0,375 578,25
RHU 390,00 234,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 438,75
Summe: 2.960,00 1.776,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.2: 1.017,00
Baufeld WA 2.3, Umfang 817 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 490,20 m?)
BLM 30,00 18,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 60,75
PEG 59,00 35,40 1 1,0 0,5 0,75 1,125 39,83
RHU 728,00 436,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 819,00
Summe: 817,00 490,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.3: 919,58
Baufeld WA 2.4, Umfang 2.202 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.321,20 m?)
BFX 60,00 36,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 121,50
BLM 101,00 60,60 3 4,0 0,5 0,75 3,375 204,53
OIB 2,00 1,20 0 0,0 0,5 0,75 0,375 0,45
RHU 2.039,00 1.223,40 2 2,0 0,5 0,75 1,875 2.293,88
Summe: 2.202,00 1.321,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.4: 2.620,35
Baufeld WA 3.1, Umfang 4.930 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.958,00 m?)
BFX 828,00 496,80 3 4,0 0,5 0,75 3,375 1.676,70
RHU 3.058,00 1.834,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.440,25
XAS 1.044,00 626,40 1 1,0 0,5 0,75 1,125 704,70
Summe: 4.930,00 2.958,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.1: 5.821,65
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache | Versiegelung erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m? in m?| Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Baufeld WA 3.2, Umfang 683 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 409,80 m?)
ACL 272,00 163,20 1 1,0 0,5 0,75 1,125 183,60
RHU 411,00 246,60 2 2,0 0,5 0,75 1,875 462,38
Summe: 683,00 409,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.2: 645,98
Baufeld WA 3.3, Umfang 8.931 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 5.358,60 m?)
BFX 60,00 36,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 121,50
BLM 15,00 9,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 30,38
BLM 194,00 116,40 3 4,0 0,5 1,00 4,5 523,80
OovD 12,00 7,20 0 0,5 0,5 0,75 0,75 5,40
RHN 707,00 424,20 1 1,0 0,5 0,75 1,125 477,23
RHU 2.353,00 1.411,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 2.647,13
RHU 4.407,00 2.644,20 2 2,0 0,5 1,00 2,5 6.610,50
WXS 223,00 133,80 1 1,0 0,5 0,75 1,125 150,53
WXS 547,00 328,20 1 1,0 0,5 1,00 1,5 492,30
XAS 406,00 243,60 1 1,0 0,5 0,75 1,125 274,05
XAS 7,00 4,20 1 1,0 0,5 1,00 1,5 6,30
Summe: 8.931,00 5.358,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.3: 11.339,10
Baufeld WA 3.4, Umfang 1.364 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 818,40 m?)
ACL 265,00 159,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 178,88
ACL 743,00 445,80 1 1,0 0,5 1,00 1,5 668,70
RHU 4,00 2,40 2 2,0 0,5 0,75 1,875 4,50
RHU 352,00 211,20 2 2,0 0,5 1,00 2,5 528,00
Summe: 1.364,00 818,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.4: 1.380,08
Baufeld WA 3.5, Umfang 8.917 m? (GRZ 0,3 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 45 %: 4.012,65 m?)
ACL 1.028,00 462,60 1 1,0 0,5 1,00 1,5 693,90
BFX 259,00 116,55 3 4,0 0,5 1,00 4,5 524,48
BLM 77,00 34,65 3 4,0 0,5 1,00 4,5 155,93
OovD 43,00 19,35 0 0,5 0,5 0,75 0,75 14,51
OovD 84,00 37,80 0 0,5 0,5 1,00 1 37,80
RHN 573,00 257,85 1 1,0 0,5 0,75 1,125 290,08
RHU 208,00 93,60 2 2,0 0,5 0,75 1,875 175,50
RHU 3.761,00 1.692,45 2 2,0 0,5 1,00 2,5 4.231,13
WXS 1.504,00 676,80 1 1,0 0,5 0,75 1,125 761,40
WXS 1.380,00 621,00 1 1,0 0,5 1,00 1,5 931,50
Summe: 8.917,00 4.012,65 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.5: 7.816,22
Baufeld WA 4.1, Umfang 2.566 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.539,60 m?)
ACL 1,00 0,60 1 1,0 0,5 0,75 1,125 0,68
ACL 2.482,00 1.489,20 1 1,0 0,5 1,00 1,5 2.233,80
RHU 5,00 3,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 5,63
RHU 78,00 46,80 2 2,0 0,5 1,00 2,5 117,00
Summe: 2.566,00 1.539,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.1: 2.357,10
Baufeld WA 4.2, Umfang 2.806 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.683,60 m>?)
ACL 1.581,00 948,60 1 1,0 0,5 1,00 1,5 1.422,90
ACL 1.225,00 735,00 1 1,0 0,5 1,25 1,875 1.378,13
Summe: 2.806,00 1.683,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.2: 2.801,03
Baufeld WA 4.3, Umfang 4.985 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.991 m?)
ACL 4.899,00 2.939,40 1 1,0 0,5 1,00 1,5 4.409,10
RHU 86,00 51,60 2 2,0 0,5 1,00 2,5 129,00
Summe: 4.985,00 2.991,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.3: 4.538,10
Baufeld WA 4.4, Umfang 5.005 m? (GRZ 0,3 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 45 %: 2.252,25 m?)
ACL 1.657,00 745,65 1 1,0 0,5 1,00 1,5 1.118,48
ACL 1.249,00 562,05 1 1,0 0,5 1,25 1,875 1.053,84
RHU 713,00 320,85 2 2,0 0,5 1,00 25 802,13
RHU 607,00 273,15 2 2,0 0,5 1,25 3,125 853,59
WVB 779,00 350,55 2 2,0 0,5 1,25 3,125 1.095,47
Summe: 5.005,00 2.252,25 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.4: 4.923,51
Baufeld WA 4.5, Umfang 4.716 m? (GRZ 0,3 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 45 %: 2.122,20 m?)
ACL 1.069,00 481,05 1 1,0 0,5 1,00 1,5 721,58
BFX 434,00 195,30 3 4,0 0,5 1,00 4,5 878,85
BFX 492,00 221,40 3 4,0 0,5 1,25 5,625 1.245,38
BLM 12,00 5,40 3 4,0 0,5 1,25 5,625 30,38
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache | Versiegelung erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m? in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
RHU 1.425,00 641,25 2 2,0 0,5 1,00 2,5 1.603,13
RHU 1.155,00 519,75 2 2,0 0,5 1,25 3,125 1.624,22
WVB 129,00 58,05 2 2,0 0,5 1,25 3,125 181,41
Summe: 4.716,00 2.122,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.5: 6.284,93
Baufeld WA 5.1, Umfang 1.009 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 605,40 m?)
OovD 5,00 3,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 2,25
RHP 849,00 509,40 2 2,0 0,5 0,75 1,875 955,13
RHU 155,00 93,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 174,38
Summe: 1.009,00 605,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.1: 1.131,75
Baufeld WA 5.2, Umfang 3.302 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.981,20 m?)
OovD 141,00 84,60 0 0,5 0,5 0,75 0,75 63,45
RHU 3.161,00 1.896,60 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.556,13
Summe: 3.302,00 1.981,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.2: 3.619,58
Baufeld WA 5.3, Umfang 4.069 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.441,40 m?)
PWX 21,00 12,60 2 2,0 0,5 0,75 1,875 23,63
RHP 1.161,00 696,60 2 2,0 0,5 0,75 1,875 1.306,13
RHU 2.887,00 1.732,20 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.247,88
Summe: 4.069,00 2.441,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.3: 4.577,63
Baufeld WA 5.4, Umfang 3.673 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.203,80 m?)
OovD 131,00 78,60 0 0,5 0,5 0,75 0,75 58,95
RHU 3.542,00 2.125,20 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.984,75
Summe: 3.673,00 2.203,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.4: 4.043,70
Baufeld WA 6.1, Umfang 638 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 382,80 m?)
ACL 55,00 33,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 37,13
ACL 583,00 349,80 1 1,0 0,5 1,00 1,5 524,70
Summe: 638,00 382,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 6.1: 561,83
Baufeld WA 6.2, Umfang 2.641 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.584,60 m?)
ACL 165,00 99,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 111,38
ACL 2.476,00 1.485,60 1 1,0 0,5 1,00 1,5 2.228,40
Summe: 2.641,00 1.584,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 6.2: 2.339,78
Baufeld WA 7.1, Umfang 3.931 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.358,60 m?)
ACL 3.931,00 2.358,60 1 ‘ 1,0 0,5 1,00 1,5 3.537,90
Summe: 3.931,00 2.358,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.1: 3.5637,90
Baufeld WA 7.2, Umfang 2.621 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.572,60 m?)
ACL 2.621,00 1.572,60 1 ‘ 1,0 0,5 1,00 1,5 2.358,90
Summe: 2.621,00 1.572,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.2: 2.358,90
Baufeld WA 7.3, Umfang 2.615 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.569,00 m>?)
ACL 1.771,00 1.062,60 1 1,0 0,5 1,00 1,5 1.593,90
ACL 844,00 506,40 1 1,0 0,5 1,25 1,875 949,50
Summe: 2.615,00 1.569,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.3: 2.543,40
Baufeld WA 7.4, Umfang 3.905 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.343,00 m?)
ACL 541,00 324,60 1 1,0 0,5 1,00 1,5 486,90
ACL 3.364,00 2.018,40 1 1,0 0,5 1,25 1,875 3.784,50
Summe: 3.905,00 2.343,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.4: 4.271,40
Baufeld WA 7.5, Umfang 1.067 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 640,20 m?)
ACL 1.067,00 640,20 1 1,0 0,5 1,00 ‘ 1,5 960,30
Summe: 1.067,00 640,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.5: 960,30
Baufeld WA 7.6, Umfang 594 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 356,40 m?)
ACL 594,00 356,40 1 ‘ 1,0 0,5 1,00 ‘ 1,5 534,60
Summe: 594,00 356,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.6: 534,60
Wohngebiet WA 7.7, Umfang 881 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 528,60 m?)
ACL 881,00 528,60 1 1,0 0,5 1,00 ‘ 1,5 792,90
Summe: 881,00 528,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.7: 792,90
Baufeld WA ,Freihaltung“, Umfang 413 m?, keine Versiegelung zuldssig (Fldche, die von der Bebauung freizuhalten ist)
ACL 413,00 0,00 1 ‘ 1,0 0,5 1,00 ‘ 1,5 0,00
Summe: 413,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA: 0,00
Baufeld MI, Umfang 2.360 m? (GRZ 0,60 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 1.888,00 m?)
ovD 199,00 159,20 0 0,5 0,5 0,75 0,75 119,40
RHU 2.161,00 1.728,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.241,50
Summe: 2.360,00 1.888,00 Zwischensumme Mischgebiet MI: 3.360,90
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald UmweltPlan
Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache | Versiegelung erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m? in m?| Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Baufeld GEe 1.1, Umfang 3.969 m? (GRZ 0,7 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 3.175,20 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 507 m?, zusatzlich zuldssige Versiegelung 2.668,20 m?
OovP 369,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 166,00 127,94 0 0,5 0,5 0,75 0,75 95,95
RHU 3.296,00 2.540,26 2 2,0 0,5 0,75 1,875 4.762,99
Gebéaude 138,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 3.969,00 2.668,20 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 1.1: 4.858,94
Baufeld GEe 1.2, Umfang 3.474 m? (GRZ 0,8 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 2.779,20 m?)
OVL 426,00 340,80 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 2,00 1,60 0 0,5 0,5 0,75 0,75 1,20
RHU 3.046,00 2.436,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 4.569,00
Summe: 3.474,00 2.779,20 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 1.2: 4.570,20
Baufeld GEe 2.1, Umfang 4.906 m? (GRZ 0,8 / zul. Versiegelung einsch. Uberschreitung 80 %: 3.924,80 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 2.962 m?, zusitzlich zuldssige Versiegelung 962,80 m?
OVvP 2.672,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 1.174,00 208,43 0 0,5 0,5 0,75 0,75 156,32
RHU 19,00 3,37 2 2,0 0,5 0,75 1,875 6,32
Gebéaude 1.041,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 4.906,00 211,80 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 2.1: 162,64
Baufeld GEe 2.2, Umfang 4.096 m? (GRZ 0,7 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 3.276,80 m?),
Eingriff bereits im Zuge bestehender Baugenehmigungen bilanziert
OVL 98,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OvVP 353,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 5,00 0,00 0 0,5 0,5 0,75 0 0,00
PHW 97,00 0,00 0 0,5 0,5 0,75 0 0,00
RHU 3.413,00 0,00 2 2,0 0,5 0,75 0 0,00
Gebéaude 130,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 4.096,00 0,00 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 2.2: 0,00
Baufeld GEe 3.1, Umfang 1.862 m? (GRZ 0,7 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 1.489,60 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 929 m?, zusatzlich zuldssige Versiegelung 560,60 m?
OovP 134,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 422,00 253,56 0 0,5 0,5 0,75 0,75 190,17
PER 508,00 305,24 0 0,5 0,5 0,75 0,75 228,93
RHU 3,00 1,80 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3,38
Gebéaude 795,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 1.862,00 560,60 Zwischensumme eingeschrénktes Gewerbegebiet GEe 3.1: 422,48
Baufeld GEe 3.2, Umfang 4.801 m? (GRZ 0,8 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 3.840,80 m?)
ACL 4.180,00 3.344,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 3.762,00
PHW 6,00 4,80 0 0,5 0,5 0,75 0,75 3,60
RHU 615,00 492,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 922,50
Summe: 4.801,00 3.840,80 Zwischensumme eingeschrénktes Gewerbegebiet GEe 3.2: 4.688,10
Verkehrsfliche Am Elisenpark, Umfang 11.270 m? (Versiegelungsfl. abzgl. 50 Baumsch. a 3,75 m* 11.082,50 m?)
ACL 26,00 26,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 29,25
ACL 1.196,00 1.139,75 1 1,0 0,5 1,00 1,5 1.709,63
ACL 116,00 104,75 1 1,0 0,5 1,25 1,875 196,41
BFX 162,00 154,50 3 4,0 0,5 0,75 3,375 521,44
BLM 42,00 42,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 141,75
OIB 21,00 21,00 0 0,0 0,5 0,75 0,375 7,88
OovD 19,00 19,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 14,25
OVF 1.654,00 1.639,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVL 4.674,00 4.629,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVvP 49,00 49,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 39,00 39,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 29,25
ovw 30,00 30,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovw 455,00 455,00 0 0,0 0 1,00 0 0,00
ovw 46,00 46,00 0 0,0 0 1,25 0 0,00
PEG 24,00 24,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 27,00
PER 94,00 94,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 70,50
RHP 11,00 11,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 20,63
RHU 1.716,00 1.674,75 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.140,16
RHU 626,00 618,50 2 2,0 0,5 1,00 2,5 1.546,25
RHU 52,00 52,00 2 2,0 0,5 1,25 3,125 162,50
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Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald UmweltPlan
Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache | Versiegelung erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent
Biotoptyp gesamt in m? in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
XAS 218,00 214,25 1 1,0 0,5 0,75 1,125 241,03
Summe: 11.270,00 11.082,50 Zwischensumme Verkehrsflache Am Elisenpark: 7.857,91
Verkehrsflache PlanstraBe A1, Umfang 935 m? (keine Baumpflanzungen)
FGN 29,00 29,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 54,38
oiB 465,00 465,00 0 0,0 0,5 0,75 0,375 174,38
OovD 15,00 15,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 11,25
OVF 1,00 1,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
RHN 415,00 415,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 466,88
4 10,00 10,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 33,75
Summe: 935,00 935,00 Zwischensumme Verkehrsfldche PlanstralBe A1: 740,63
Verkehrsfl. Planstr. A2, C, D, E1-7, Umfang 5.206 m? (Versiegelungsfl. abzgl. 3 Baumsch. a 3,75 m* 5.194,75 m?)
ACL 2,00 2,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 2,25
ACL 1.392,00 1.384,50 1 1,0 0,5 1,00 1,5 2.076,75
ACL 1,00 1,00 1 1,0 0,5 1,25 1,875 1,88
BFX 31,00 31,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 104,63
BLM 37,00 37,00 3 4,0 0,5 1,00 4,5 166,50
OovD 4,00 4,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 3,00
RHN 254,00 254,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 285,75
RHU 257,00 257,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 481,88
RHU 1.882,00 1.882,00 2 2,0 0,5 1,00 2,5 4.705,00
RHU 453,00 449,25 2 2,0 0,5 1,25 3,125 1.403,91
WVB 108,00 108,00 2 2,0 0,5 1,25 3,125 337,50
WXS 338,00 338,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 380,25
WXS 447,00 447,00 1 1,0 0,5 1,00 1,5 670,50
Summe: 5.206,00 5.194,75 Zwischensumme Verkehrsfldche PlanstraBe A2, B, C, D, E: 10.619,78
Verkehrsflache PlanstraBe B, Umfang 145 m? (keine Baumpflanzungen)
BLM 1,00 1,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 3,38
OIB 27,00 27,00 0 0,0 0,5 0,75 0,375 10,13
RHU 117,00 117,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 219,38
Summe: 145,00 145,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstral3e B: 232,88
Verkehrsflache PlanstraBBe F, Umfang 2.042 m? (keine Baumpflanzungen)
OovD 165,00 165,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 123,75
RHP 4,00 4,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 7,50
RHU 1.873,00 1.873,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 3.511,88
Summe: 2.042,00 2.042,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstral3e F: 3.643,13
Verkehrsflache PlanstraBe G, Umfang 475 m? (keine Baumpflanzungen)
ACL 475,00 475,00 1 1,0 0,5 | 1,00 ‘ 1,5 712,50
Summe: 475,00 475,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstralle G: 712,50
Verkehrsflache PlanstraBe H, Umfang 1.335 m? (Versiegelungsfl. abzgl. 5 Baumscheiben a 3,75 m*: 1.316,25 m?)
ACL 1.335,00 1.316,25 1 ‘ 1,0 0,5 1,00 1,5 1.974,38
Summe: 1.335,00 1.316,25 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstral3e H: 1.974,38
Verkehrsflache PlanstraBe |, Umfang 853 m? (keine Baumpflanzungen)
ACL 270,00 270,00 1 1,0 0,5 1,00 1,5 405,00
ACL 583,00 583,00 1 1,0 0,5 1,25 1,875 1.093,13
Summe: 853,00 853,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstra3e I: 1.498,13
Verkehrsflache FuB- und Radweg, Umfang 1.867 m?
ACL 451,00 451,00 1 1,0 0,5 1,25 1,875 845,63
BFX 11,00 11,00 3 4,0 0,5 1,25 5,625 61,88
BLM 1,00 1,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 3,38
FGN 24,00 24,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 45,00
FGX 10,00 10,00 2 2,0 0,5 1,25 3,125 31,25
OovD 56,00 56,00 0 0,5 0,5 0,75 0,75 42,00
ovu 334,00 334,00 0 0,5 0,5 1,25 1,25 417,50
ovw 55,00 55,00 0 0,0 0 1,25 0 0,00
RHU 254,00 254,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 476,25
RHU 541,00 541,00 2 2,0 0,5 1,25 3,125 1.690,63
4 1,00 1,00 3 4,0 0,5 0,75 3,375 3,38
or4 33,00 33,00 3 4,0 0,5 1,25 5,625 185,63
WVB 44,00 44,00 2 2,0 0,5 1,25 3,125 137,50
XAS 52,00 52,00 1 1,0 0,5 0,75 1,125 58,50
Summe: 1.867,00 1.867,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Ful3- und Radweg: 3.998,50
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache | Versiegelung erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent
Biotoptyp gesamt in m? in m?| Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)

Flache fiir die Entsorgung, Umfang 28 m? (Vollversiegelung)
RHU 28,00 28,00 2 2,0 0,5 0,75 1,875 52,50
Summe: 28,00 28,00 Zwischensumme Fléche fiir die Entsorgung: 52,50

Summe 137.017,53

2.2.4.2 Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust

In der folgenden Tabelle wird das Kompensationserfordernis fiir Biotopbeseitigungen mit Funktionsverlust dargestellt.

Tabelle 8: Bestimmung des Kompensationsbedarfs, Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust
Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache Funktions- erfor- Versie- beein- pensations- | &aquivalent
Biotoptyp gesamt in m? | verlust in m?* | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)

Baufeld WA 1.1, Umfang 8.053 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 4.831,80 m>), keine Biotopbesei-
tigung mit Funktionsverlust, da das Baufeld WA 1.1 bereits Bestandteil eines vorhandenen Wohngebietes ist

OVF 372,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVL 903,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVP 956,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 49,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
PEG 4.532,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0 0,00
PWX 21,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Gebéaude 1.220,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 8.053,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.1: 0,00

Baufeld WA 1.2, Umfang 3.019 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.811,40 m?), keine Biotopbesei-
tigung mit Funktionsverlust, da das Baufeld WA 1.2 bereits Bestandteil eines vorhandenen Wohngebietes ist

oB 2,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovpP 6,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Oovu 157,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
PEG 2.490,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0 0,00
PWX 36,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
RHU 3,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Gebaude 325,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 3.019,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.2: 0,00

Baufeld WA 1.3, Umfang 2.966 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.779,60 m2), keine Biotopbesei-
tigung mit Funktionsverlust, da das Baufeld WA 1.3 bereits Bestandteil eines vorhandenen Wohngebietes ist

OVF 48,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVP 566,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PEG 1.975,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0 0,00
PWX 26,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Gebéaude 351,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 2.966,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.3: 0,00

Baufeld WA 1.4, Umfang 805 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 483 m?), keine Biotopbeseitigung
mit Funktionsverlust, da das Baufeld WA 1.4 bereits Bestandteil eines vorhandenen Wohngebietes ist

ovu 30,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
PEG 707,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0 0,00
RHU 68,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 805,00 0,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 1.4: 0,00
Baufeld WA 2.1, Umfang 2.099 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.259,40 m?)

BLM 25,00 10,00 3 4,0 0 0,75 3 30,00
oB 734,00 293,60 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVF 16,00 6,40 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PEG 78,00 31,20 1 1,0 0 0,75 0,75 23,40
RHU 1.246,00 498,40 2 2,0 0 0,75 1,5 747,60
Summe: 2.099,00 839,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.1: 801,00
Baufeld WA 2.2, Umfang 2.960 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.776 m?)

oiB 2.570,00 1.028,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
RHU 390,00 156,00 2 2,0 0 0,75 1,5 234,00

Summe: 2.960,00 1.184,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.2: 234,00




Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald UmweltPlan
Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache Funktions- erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m?| verlust in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Baufeld WA 2.3, Umfang 817 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 490,20 m?)
BLM 30,00 12,00 3 4,0 0 0,75 3 36,00
PEG 59,00 23,60 1 1,0 0 0,75 0,75 17,70
RHU 728,00 291,20 2 2,0 0 0,75 1,5 436,80
Summe: 817,00 326,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.3: 490,50
Baufeld WA 2.4, Umfang 2.202 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.321,20 m?)
BFX 60,00 24,00 3 4,0 0 0,75 3 72,00
BLM 101,00 40,40 3 4,0 0 0,75 121,20
OIB 2,00 0,80 0 0,0 0 0,75 0 0,00
RHU 2.039,00 815,60 2 2,0 0 0,75 1,5 1.223,40
Summe: 2.202,00 880,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 2.4: 1.416,60
Baufeld WA 3.1, Umfang 4.930 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.958,00 m?)
BFX 828,00 331,20 3 4,0 0 0,75 3 993,60
RHU 3.058,00 1.223,20 2 2,0 0 0,75 1,5 1.834,80
XAS 1.044,00 417,60 1 1,0 0 0,75 0,75 313,20
Summe: 4.930,00 1.972,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.1: 3.141,60
Baufeld WA 3.2, Umfang 683 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 409,80 m?)
ACL 272,00 108,80 1 1,0 0 0,75 0,75 81,60
RHU 411,00 164,40 2 2,0 0 0,75 1,5 246,60
Summe: 683,00 273,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.2: 328,20
Baufeld WA 3.3, Umfang 8.931 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 5.358,60 m?)
BFX 60,00 24,00 3 4,0 0 0,75 3 72,00
BLM 15,00 6,00 3 4,0 0 0,75 3 18,00
BLM 194,00 77,60 3 4,0 0 1,00 4 310,40
OovD 12,00 4,80 0 0,5 0 0,75 0,375 1,80
RHN 707,00 282,80 1 1,0 0 0,75 0,75 212,10
RHU 2.353,00 941,20 2 2,0 0 0,75 1,5 1.411,80
RHU 4.407,00 1.762,80 2 2,0 0 1,00 2 3.525,60
WXS 223,00 89,20 1 1,0 0 0,75 0,75 66,90
WXS 547,00 218,80 1 1,0 0 1,00 1 218,80
XAS 406,00 162,40 1 1,0 0 0,75 0,75 121,80
XAS 7,00 2,80 1 1,0 0 1,00 1 2,80
Summe: 8.931,00 3.572,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.3: 5.962,00
Baufeld WA 3.4, Umfang 1.364 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 818,40 m?)
ACL 265,00 106,00 1 1,0 0 0,75 0,75 79,50
ACL 743,00 297,20 1 1,0 0 1,00 1 297,20
RHU 4,00 1,60 2 2,0 0 0,75 1,5 2,40
RHU 352,00 140,80 2 2,0 0 1,00 2 281,60
Summe: 1.364,00 545,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.4: 660,70
Baufeld WA 3.5, Umfang 8.917 m? (GRZ 0,3 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 45 %: 4.012,65 m?)
ACL 1.028,00 565,40 1 1,0 0 1,00 1 565,40
BFX 259,00 142,45 3 4,0 0 1,00 4 569,80
BLM 77,00 42,35 3 4,0 0 1,00 4 169,40
ovD 43,00 23,65 0 0,5 0 0,75 0,375 8,87
ovD 84,00 46,20 0 0,5 0 1,00 0,5 23,10
RHN 573,00 315,15 1 1,0 0 0,75 0,75 236,36
RHU 208,00 114,40 2 2,0 0 0,75 1,5 171,60
RHU 3.761,00 2.068,55 2 2,0 0 1,00 2 4.137,10
WXS 1.504,00 827,20 1 1,0 0 0,75 0,75 620,40
WXS 1.380,00 759,00 1 1,0 0 1,00 1 759,00
Summe: 8.917,00 4.904,35 Zwischensumme Wohngebiet WA 3.5: 7.261,03
Baufeld WA 4.1, Umfang 2.566 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.539,60 m?)
ACL 1,00 0,40 1 1,0 0 0,75 0,75 0,30
ACL 2.482,00 992,80 1 1,0 0 1,00 1 992,80
RHU 5,00 2,00 2 2,0 0 0,75 1,5 3,00
RHU 78,00 31,20 2 2,0 0 1,00 2 62,40
Summe: 2.566,00 1.026,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.1: 1.058,50
Baufeld WA 4.2, Umfang 2.806 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.683,60 m?)
ACL 1.581,00 632,40 1 1,0 0 1,00 1 632,40
ACL 1.225,00 490,00 1 1,0 0 1,25 1,25 612,50
Summe: 2.806,00 1.122,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.2: 1.244,90
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache Funktions- erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m?| verlust in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Baufeld WA 4.3, Umfang 4.985 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.991 m?)
ACL 4.899,00 1.959,60 1 1,0 0 1,00 1 1.959,60
RHU 86,00 34,40 2 2,0 0 1,00 2 68,80
Summe: 4.985,00 1.994,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.3: 2.028,40
Baufeld WA 4.4, Umfang 5.005 m? (GRZ 0,3 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 45 %: 2.252,25 m?)
ACL 1.657,00 911,35 1 1,0 0 1,00 1 911,35
ACL 1.249,00 686,95 1 1,0 0 1,25 1,25 858,69
RHU 713,00 392,15 2 2,0 0 1,00 2 784,30
RHU 607,00 333,85 2 2,0 0 1,25 2,5 834,63
WVB 779,00 428,45 2 2,0 0 1,25 2,5 1.071,13
Summe: 5.005,00 2.752,75 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.4: 4.460,09
Baufeld WA 4.5, Umfang 4.716 m? (GRZ 0,3 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 45 %: 2.122,20 m?)
ACL 1.069,00 587,95 1 1,0 0 1,00 1 587,95
BFX 434,00 238,70 3 4,0 0 1,00 4 954,80
BFX 492,00 270,60 3 4,0 0 1,25 5 1.353,00
BLM 12,00 6,60 3 4,0 0 1,25 5 33,00
RHU 1.425,00 783,75 2 2,0 0 1,00 2 1.567,50
RHU 1.155,00 635,25 2 2,0 0 1,25 2,5 1.588,13
WVB 129,00 70,95 2 2,0 0 1,25 25 177,38
Summe: 4.716,00 2.593,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 4.5: 6.261,75
Baufeld WA 5.1, Umfang 1.009 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 605,40 m?)
ovD 5,00 2,00 0 0,5 0 0,75 0,375 0,75
RHP 849,00 339,60 2 2,0 0 0,75 1,5 509,40
RHU 155,00 62,00 2 2,0 0 0,75 1,5 93,00
Summe: 1.009,00 403,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.1: 603,15
Baufeld WA 5.2, Umfang 3.302 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.981,20 m?)
ovD 141,00 56,40 0 0,5 0 0,75 0,375 21,15
RHU 3.161,00 1.264,40 2 2,0 0 0,75 1,5 1.896,60
Summe: 3.302,00 1.320,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.2: 1.917,75
Baufeld WA 5.3, Umfang 4.069 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.441,40 m?)
PWX 21,00 8,40 2 2,0 0 0,75 1,5 12,60
RHP 1.161,00 464,40 2 2,0 0 0,75 1,5 696,60
RHU 2.887,00 1.154,80 2 2,0 0 0,75 1,5 1.732,20
Summe: 4.069,00 1.627,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.3: 2.441,40
Baufeld WA 5.4, Umfang 3.673 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.203,80 m?)
ovD 131,00 52,40 0 0,5 0 0,75 0,375 19,65
RHU 3.542,00 1.416,80 2 2,0 0 0,75 1,5 2.125,20
Summe: 3.673,00 1.469,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 5.4: 2.144,85
Baufeld WA 6.1, Umfang 638 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 382,80 m?)
ACL 55,00 22,00 1 1,0 0 0,75 0,75 16,50
ACL 583,00 233,20 1 1,0 0 1,00 1 233,20
Summe: 638,00 255,20 Zwischensumme Wohngebiet WA 6.1: 249,70
Baufeld WA 6.2, Umfang 2.641 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.584,60 m?)
ACL 165,00 66,00 1 1,0 0 0,75 0,75 49,50
ACL 2.476,00 990,40 1 1,0 0 1,00 1 990,40
Summe: 2.641,00 1.056,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 6.2: 1.039,90
Baufeld WA 7.1, Umfang 3.931 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.358,60 m?)
ACL 3.931,00 1.572,40 1 1,0 0 1,00 1 1.572,40
Summe: 3.931,00 1.572,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.1: 1.572,40
Baufeld WA 7.2, Umfang 2.621 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.572,60 m?)
ACL 2.621,00 1.048,40 1 1,0 0 | 1,00 1 1.048,40
Summe: 2.621,00 1.048,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.2: 1.048,40
Baufeld WA 7.3, Umfang 2.615 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 1.569,00 m?)
ACL 1.771,00 1.062,60 1 1,0 0 1,00 1 1.062,60
ACL 844,00 506,40 1 1,0 0 1,25 1,25 633,00
Summe: 2.615,00 1.569,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.3: 1.695,60
Baufeld WA 7.4, Umfang 3.905 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 2.343,00 m?)
ACL 541,00 216,40 1 1,0 0 1,00 1 216,40
ACL 3.364,00 1.345,60 1 1,0 0 1,25 1,25 1.682,00
Summe: 3.905,00 1.562,00 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.4: 1.898,40
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache Funktions- erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m?| verlust in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Baufeld WA 7.5, Umfang 1.067 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 640,20 m?)
ACL 1.067,00 426,80 1 ‘ 1,0 | 0 | 1,00 ‘ 1 426,80
Summe: 1.067,00 426,80 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.5: 426,80
Baufeld WA 7.6, Umfang 594 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 356,40 m>)
ACL 594,00 237,60 1 1,0 0 | 1,00 ‘ 1 237,60
Summe: 594,00 237,60 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.6: 237,60
Baufeld WA 7.7, Umfang 881 m? (GRZ 0,4 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 60 %: 528,60 m>?)
ACL 881,00 352,40 1 ‘ 1,0 | 0 | 1,00 ‘ 1 352,40
Summe: 881,00 352,40 Zwischensumme Wohngebiet WA 7.7: 352,40
Baufeld WA , Freihaltung“, Umfang 413 m?, keine Versiegelung zuldssig (Flache, die von der Bebauung freizuhalten ist)
ACL 413,00 413,00 1 ‘ 1,0 | 0 | 1,00 ‘ 1 413,00
Summe: 413,00 413,00 Zwischensumme Wohngebiet WA: 413,00
Baufeld MI, Umfang 2.360 m? (GRZ 0,60 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 1.888,00 m?)
OovD 199,00 39,80 0 0,5 0 0,75 0,375 14,93
RHU 2.161,00 432,20 2 2,0 0 0,75 1,5 648,30
Summe: 2.360,00 472,00 Zwischensumme Mischgebiet M: 663,23
Baufeld GEe 1.1, Umfang 3.969 m? (GRZ 0,7 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 3.175,20 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 507 m?, zusatzlich zuldssige Versiegelung 2.668,20 m?
OvVP 369,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 166,00 38,06 0 0,5 0 0,75 0,375 14,27
RHU 3.296,00 755,74 2 2,0 0 0,75 1,5 1.133,61
Gebéaude 138,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 3.969,00 793,80 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 1.1: 1.147,88
Baufeld GEe 1.2, Umfang 3.474 m? (GRZ 0,8 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 2.779,20 m?)
OVL 426,00 85,20 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 2,00 0,40 0 0,5 0 0,75 0,375 0,15
RHU 3.046,00 609,20 2 2,0 0 0,75 1,5 913,80
Summe: 3.474,00 694,80 Zwischensumme eingeschrénktes Gewerbegebiet GEe 1.2: 913,95
BaufeldGEe 2.1, Umfang 4.906 m? (GRZ 0,8 / zul. Versiegelung einsch. Uberschreitung 80 %: 3.924,80 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 2.962 m?, zusétzlich zuldssige Versiegelung 962,80 m?,
keine Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust, da das Baugrundstiick bereits gewerblich genutzt wird
OovP 2.672,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 1.174,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
RHU 19,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Gebéaude 1.041,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 4.906,00 0,00 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 2.1: 0,00
Baufeld GEe 2.2, Umfang 4.096 m? (GRZ 0,7 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 3.276,80 m?),
Eingriff bereits im Zuge bestehender Baugenehmigungen bilanziert
OVL 98,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OvP 353,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PER 5,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
PHW 97,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
RHU 3.413,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Gebéaude 130,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 4.096,00 0,00 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 2.2: 0,00
Baufeld GEe 3.1, Umfang 1.862 m? (GRZ 0,7 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 1.489,60 m?),
vorhandene Versiegelungsflache 929 m?, zusatzlich zuldssige Versiegelung 560,60 m?,
keine Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust, da das Baugrundstiick bereits gewerblich genutzt wird
OVP 134,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 422,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
PER 508,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0 0,00
RHU 3,00 0,00 2 2,0 0 0,75 0 0,00
Gebéaude 795,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
Summe: 1.862,00 0,00 Zwischensumme eingeschrédnktes Gewerbegebiet GEe 3.1: 0,00
Baufeld GEe 3.2, Umfang 4.801 m? (GRZ 0,8 / zul. Versiegelung einschl. Uberschreitung 80 %: 3.840,80 m?)
ACL 4.180,00 836,00 1 1,0 0 0,75 0,75 627,00
PHW 6,00 1,20 0 0,5 0 0,75 0,375 0,45
RHU 615,00 123,00 2 2,0 0 0,75 1,5 184,50
Summe: 4.801,00 960,20 Zwischensumme eingeschrénktes Gewerbegebiet GEe 3.2: 811,95
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache Funktions- erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent

Biotoptyp gesamt in m?| verlust in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Verkehrsflaiche Am Elisenpark, Umfang 11.270 m? (Versiegelungsflache abzgl. 50 Baumscheiben a 3,75 m?: 11.082,50 m?)
ACL 26,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,00
ACL 1.196,00 56,25 1 1,0 0 1,00 1 56,25
ACL 116,00 11,25 1 1,0 0 1,25 1,25 14,06
BFX 162,00 7,50 3 4,0 0 0,75 3 22,50
BLM 42,00 0,00 3 4,0 0 0,75 3 0,00
olB 21,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OovD 19,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0,375 0,00
OVF 1.654,00 15,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVL 4.674,00 45,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OVP 49,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovu 39,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0,375 0,00
ovw 30,00 0,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovw 455,00 0,00 0 0,0 0 1,00 0 0,00
ovw 46,00 0,00 0 0,0 0 1,25 0 0,00
PEG 24,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,00
PER 94,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0,375 0,00
RHP 11,00 0,00 2 2,0 0 0,75 1,5 0,00
RHU 1.716,00 41,25 2 2,0 0 0,75 1,5 61,88
RHU 626,00 7,50 2 2,0 0 1,00 2 15,00
RHU 52,00 0,00 2 2,0 0 1,25 2,5 0,00
XAS 218,00 3,75 1 1,0 0 0,75 0,75 2,81
Summe: 11.270,00 187,50 Zwischensumme Verkehrsfldche Am Elisenpark: 172,50
Verkehrsflache PlanstraBen A2, C, D, E1-7, Umfang 5.206 m? (Versiegelungsflache abzgl. 3 Baumsch. a 3,75 m?: 5.194,75 m?)
ACL 2,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,00
ACL 1.392,00 7,50 1 1,0 0 1,00 1 7,50
ACL 1,00 0,00 1 1,0 0 1,25 1,25 0,00
BFX 31,00 0,00 3 4,0 0 0,75 3 0,00
BLM 37,00 0,00 3 4,0 0 1,00 4 0,00
ovD 4,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0,375 0,00
RHN 254,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,00
RHU 257,00 0,00 2 2,0 0 0,75 1,5 0,00
RHU 1.882,00 0,00 2 2,0 0 1,00 2 0,00
RHU 453,00 3,75 2 2,0 0 1,25 2,5 9,38
WVB 108,00 0,00 2 2,0 0 1,25 2,5 0,00
WXS 338,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,00
WXS 447,00 0,00 1 1,0 0 1,00 1 0,00
Summe: 5.206,00 11,25 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstralle A2, B, C, D, E: 16,88
Verkehrsflache PlanstraBe G, Umfang 475 m? (keine Baumpflanzungen)
ACL 475,00 0,00 1 ‘ 1,0 | 0 | 1,00 ‘ 1 0,00
Summe: 475,00 0,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstrale G: 0,00
Verkehrsflache PlanstraBe H, Umfang 1.335 m? (Versiegelungsflache abzgl. 5 Baumscheiben a 3,75 m?: 1.316,25 m?)
ACL 1.335,00 18,75 1 1,0 0 | 1,00 ‘ 1 18,75
Summe: 1.335,00 18,75 Zwischensumme Verkehrsfldche Planstrale H: 18,75
Verkehrsflache FuB- und Radweg, Umfang 1.867 m?
ACL 451,00 0,00 1 1,0 0 1,25 1,25 0,00
BFX 11,00 0,00 3 4,0 0 1,25 5 0,00
BLM 1,00 0,00 3 4,0 0 0,75 3 0,00
FGN 24,00 0,00 2 2,0 0 0,75 1,5 0,00
FGX 10,00 0,00 2 2,0 0 1,25 25 0,00
OovD 56,00 0,00 0 0,5 0 0,75 0,375 0,00
ovu 334,00 0,00 0 0,5 0 1,25 0,625 0,00
ovw 55,00 0,00 0 0,0 0 1,25 0 0,00
RHU 254,00 0,00 2 2,0 0 0,75 1,5 0,00
RHU 541,00 0,00 2 2,0 0 1,25 2,5 0,00
VSZ 1,00 0,00 3 4,0 0 0,75 3 0,00
4 33,00 0,00 3 4,0 0 1,25 5 0,00
WVB 44,00 0,00 2 2,0 0 1,25 2,5 0,00
XAS 52,00 0,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,00
Summe: 1.867,00 0,00 Zwischensumme Verkehrsfldche Fu8- und Radweg: 0,00
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Flache Korrektur- Konkreti-
Biotopbesei- Kompen- faktor siertes Kompensa-
tigung mit sations- Zuschlag Freiraum- Kom- tionsflachen-
Flache Funktions- erfor- Versie- beein- pensations- | &dquivalent
Biotoptyp gesamt in m?| verlust in m? | Biotopwert dernis gelung trachtigung | erfordernis (Bedarf)
Mittige offentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,,Park“, Umfang 2.505 m?*
ACL 397,00 397,00 1 1,0 0 0,75 0,75 297,75
ACL 1.575,00 1.575,00 1 1,0 0 1,00 1 1.575,00
FGN 181,00 181,00 2 2,0 0 1,00 2 362,00
RHU 157,00 157,00 2 2,0 0 0,75 1,5 235,50
RHU 195,00 195,00 2 2,0 0 1,00 2 390,00
Summe: 2.505,00 2.505,00 Zwischensumme mittige ffentliche Griinfliche Park: 2.860,25
Mittige private Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,,Park“, Umfang 2.003 m?
ACL 1.579,00 1.579,00 1 1,0 0 0,75 0,75 1.184,25
ovw 397,00 397,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
RHU 27,00 27,00 2 2,0 0 0,75 1,5 40,50
Summe: 2.003,00 2.003,00 Zwischensumme mittige private Griinflache Park: 1.224,75
Siidliche offentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,,Park“, Umfang 13.074 m?
ACL 11.608,00 11.608,00 1 1,0 0 1,25 1,25 14.510,00
RHU 707,00 707,00 2 2,0 0 1,25 2,5 1.767,50
WVB 759,00 759,00 2 2,0 0 1,25 2,5 1.897,50
Summe: 13.074,00 13.074,00 Zwischensumme stdliche 6ffentliche Griinfldche Park: 16.277,50
Offentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,,Spielplatz“, Umfang 622 m?
BLM 16,00 16,00 3 4,0 0 0,75 3 48,00
OovD 70,00 70,00 0 0,5 0 0,75 0,375 26,25
RHU 497,00 497,00 2 2,0 0 0,75 1,5 745,50
TKD 2,00 2,00 3 4,0 0 0,75 3 6,00
WXS 37,00 37,00 1 1,0 0 0,75 0,75 27,75
Summe: 622,00 622,00 Zwischensumme Griinfldche Spielplatz: 853,50
Offentliche Griinfliche mit der Zweckbestimmung ,,Verkehrsgriin“, Umfang 1.264 m*
ACL 103,00 103,00 1 1,0 0 0,75 0,75 77,25
BLM 32,00 32,00 3 4,0 0 0,75 3 96,00
OIB 269,00 269,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OovD 118,00 118,00 0 0,5 0 0,75 0,375 44,25
OVF 16,00 16,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
OvP 1,00 1,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
ovw 48,00 48,00 0 0,0 0 0,75 0 0,00
PEG 313,00 313,00 1 1,0 0 0,75 0,75 234,75
RHN 1,00 1,00 1 1,0 0 0,75 0,75 0,75
RHU 259,00 259,00 2 2,0 0 0,75 1,5 388,50
RHU 29,00 29,00 2 2,0 0 1,25 25 72,50
XAS 75,00 75,00 1 1,0 0 0,75 0,75 56,25
Summe: 1.264,00 1.264,00 Zwischensumme Offentliche Griinfliche Verkehrsgriin: 970,25
Private Griinflaiche mit der Zweckbestimmung ,,Verkehrsgriin“, Umfang 106 m?
ACL 106,00 106,00 1 1,0 0 1,00 0,75 106,00
Summe: 106,00 106,00 Zwischensumme private Griinfliche Verkehrsgriin: 106,00
Summe 77.428,00
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2.2.4.3 Biotopbeeintrachtigungen (mittelbare Eingriffswirkungen)

In der folgenden Tabelle ist der Kompensationsbedarf flr Biotopbeeintrachtigungen

dargestellt.
Tabelle 9: Bestimmung des Kompensationsbedarfs, Biotopbeeintrachtigung
Kompen- Kompensa-
Flachen- sations- tionsflachen-
Flache | beeintréach- erfor- Wirkungs- | &quivalent
Biotoptyp gesamt in m? | tigung in m?* | Biotopwert dernis faktor (Bedarf)
Flache fiir die Wasserwirtschaft, Umfang 17.812 m?
ACL 260,00 0,00 1 1,0 0,3 0,00
ACL 452,00 0,00 1 1,0 0,3 0,00
BFX 61,00 61,00 3 4,0 0,3 73,20
BFX 77,00 77,00 3 4,0 0,3 92,40
BFX 207,00 207,00 3 4,0 0,3 248,40
BLM 18,00 18,00 3 4,0 0,3 21,60
FGB 1.515,00 0,00 1 1,0 0,3 0,00
FGN 1.153,00 1.153,00 2 2,0 0,3 691,80
FGN 2.166,00 2.166,00 2 2,0 0,3 1.299,60
FGN 2.084,00 2.084,00 2 2,0 0,3 1.250,40
FGX 1.625,00 1.625,00 2 2,0 0,3 975,00
OoVvD 26,00 0,00 0 0,5 0,3 0,00
ovD 35,00 0,00 0 0,5 0,3 0,00
OVvP 3,00 0,00 0 0,0 0,3 0,00
Oovu 89,00 0,00 0 0,5 0,3 0,00
PEG 664,00 0,00 1 1,0 0,3 0,00
RHU 980,00 980,00 2 2,0 0,3 588,00
RHU 1.032,00 1.032,00 2 2,0 0,3 619,20
RHU 911,00 911,00 2 2,0 0,3 546,60
sYw 1.024,00 0,00 0 0,5 0,3 0,00
SYw 173,00 0,00 0 0,5 0,3 0,00
TKD 43,00 43,00 3 4,0 0,3 51,60
VSz 752,00 752,00 2 2,0 0,3 451,20
VSz 327,00 327,00 2 2,0 0,3 196,20
VSZ 443,00 443,00 2 2,0 0,3 265,80
WVB 56,00 56,00 2 2,0 0,3 33,60
WXS 1.273,00 0,00 1 1,0 0,3 0,00
WXS 363,00 0,00 1 1,0 0,3 0,00
Summe: 17.812,00 11.935,00 Summe Flache fiir die Wasserwirtschaft: 7.404,60
Summe 7.404,60
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2.2.4.4 Berucksichtigung qualifizierter landschaftlicher Freiraume, faunistischer
und abiotischer Sonderfunktionen und Sonderfunktionen des Land-
schaftsbildes

Das Plangebiet befindet sich am slidlichen Stadtrand der Universitats- und Hansestadt
Greifswald und hier im Bereich einer zwischenzeitlich berdumten Gewachshausanlage in
unmittelbarer Nachbarschaft zum Einkaufszentrum ,Elisenpark®. Es kommt somit zu
keinen Eingriffen in qualifizierte landschaftliche Freiraume.

Von besonderer Bedeutung als faunistischer Lebensraum sind der Trafo und die Was-
serbehalter, die im Zusammenhang mit der Berdumung der Gewachshausanlage als
Ersatzhabitate flr Fledermause und gebdudebewohnende Vogelarten hergerichtet wur-
den, sowie die im B-Plangebiet aufgestellten Maste mit Dohlennistkasten. Die genannten
Habitate werden im Zuge der Planung beachtet. Die Trafostation und die Wasserbehalter
werden in eine grofzligige Flache fir Kompensationsmallinahmen eingebunden (Mal}-
nahmenflachen M 1 bis M 4). In diese Flache werden auch die zwei im nérdlichen B-
Plangebiet vorhandenen Maste mit den Dohlennistkdsten umgesetzt. Weiterhin werden
hier die zwischenzeitlich nicht mehr vorhandenen Maste mit Dohlennistkasten neu aufge-
stellt. Zusatzlich werden Geholzpflanzungen die vorhandenen Fledermausquartiere im
Bereich des Trafo insbesondere vor Lichteinwirkungen aus der heranriickenden Bebau-
ung schitzen. Das Gelande wird zudem eingezaunt.

Da das Plangebiet auch eine Bedeutung als Jagdhabitat fir Fledermause und als poten-
tielles Lebensraum fir Reptilien besitzt, werden die MalRnahmenflachen M 1 bis M 4 als
vorgezogene AusgleichsmalRnahmen fur Fledermause und Reptilien hergestellt (Schaf-
fung neuer Jagdhabitate fir Fledermause durch Geholzpflanzungen und Neuanlage
eines Kleingewéassers und Lebensraumaufwertung fur Reptilien, u.a. durch Errichtung
einer Trockenmauer mit Versteckplatzen fur Reptilien).

Vorgaben flr die Baufeldfreimachung und Vorgaben zur jahreszeitlichen Einordnung der
Fallung von Baumen bzw. der Rodung von Geholzen (aullerhalb der Brutvogelsaison und
der Aktivitatsphase von Laubfréschen, siehe hierzu Ausfihrungen im Artenschutzfachbei-
trag) sowie Schutzmaflnahmen fir Amphibien wahrend der Bauphase stellen zudem
sicher, dass im Zuge der Umsetzung der Bebauung des Gebietes das Toétungsrisiko fur
Tiere minimiert wird.

Es besteht damit kein additiver Kompensationsbedarf fur die Fauna.

Durch das Vorhaben kommt es auf Grund der ausgleichenden Wirkung des Kistenklimas
zu keinen erheblichen Beeintrachtigungen des Lokalklimas.

Die Bdden des B-Plangebietes besitzen auf Grund ihrer anthropogenen Uberformung nur
allgemeine Bedeutung im Naturhaushalt. Es besteht daher kein additiver Kompensati-
onsbedarf fir Sonderfunktionen der Béden.
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Das Grundwasser im Plangebiet ist durch bindige Deckschichten geschutzt. Die Oberfla-
chengewasser im Plangebiet sind kunstlich angelegt (ein Graben mit einer Aufweitung,
die als Regenriickhaltebecken genutzt wird) und bleiben erhalten. Es besteht daher kein
additiver Kompensationsbedarf fir Sonderfunktionen des Schutzgutes Wasser.

Das Landschaftsbild im Plangebiet besitzt hinsichtlich der Kriterien Vielfalt, Naturnahe,
Eigenart und Schoénheit gem. der landesweiten Analyse und Bewertung der Landschafts-
potentiale in Mecklenburg-Vorpommern nur eine allgemeine Bedeutung, so dass kein
additiver Kompensationsbedarf fur Sonderfunktionen des Landschaftsbildes besteht. Die
landschaftliche Einbindung des Plangebietes ist gewahrleistet durch den vorhandenen
Geholzbestand entlang des Grabens im Bereich der norddstlichen Plangebietsgrenze
sowie durch die geplanten Grinflachen im Ubergangsbereich zum Elisenhain.

2.2.5 Zusammenstellung des Kompensationsflichenbedarfes

Aus der folgenden Ubersicht ist der gesamte Bedarf an Kompensationsflachenaquivalen-
ten ersichtlich.

Tabelle 10:  Zusammenstellung des Kompensationsflachenbedarfs

Teilpositionen Kompensationsflachenbedarf
(Aquivalente)
Bezugsgrofe = m

4.1 Biotopbeseitigung mit Flachenversiegelung (Totalverlust) 137.017,53
4.2 Biotopbeseitigung mit Funktionsverlust 77.428,00
4.3 Biotopbeeintrachtigung (mittelbare Eingriffswirkungen) 7.404,60

Teilsumme 1 221.850,13

4.4 Vorkommen von landschaftlichen Freiraumen mit Wertstufe 4 -

4.4 Vorkommen von landschaftlichen Freiraumen mit Wertstufe 3 -
und Uberdurchschnittlichem Natirlichkeitsgrad

Teilsumme 2 -

4.4 Vorkommen von Arten mit gro3en Raumansprichen -

4.4 Vorkommen gefahrdeter Tierpopulationen Ersatzjagdhabitate fur Fledermause
Ersatzhabitate flr Reptilien

(jeweils CEF-Mafnahmen, multifunk-
tionale MaRnahmen)

Teilsumme 3 -

4.4 Berucksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen: Boden -

4.4 Bericksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen: Wasser -

4.4 Beriicksichtigung von abiotischen Sonderfunktionen: Klima/ Luft -

4.4 Berucksichtigung von Sonderfunktionen des Landschaftsbildes -

Teilsumme 4 -

Gesamtsumme: 221.850,13

24



Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung zum B-Plan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitéts- und Hansestadt Greifswald

2.3 Ermittlung des Kompensationsflachenaquivalents (Planung)

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans sind die folgenden Kompensationsmafinahmen
geplant (siehe Karte 2, Lageplan der griinordnerischen MalRnahmen):

Ausweisung einer gelenkten Sukzessionsflache im Bereich des ehem. Trafos und
der ehem. Wasserbehalter mit einer zweischuriger Mahd (Maflhahme M 1)
Anlage einer Wiesenflache mit Gehdlzbepflanzung mit einer Mahd alle drei Jahre
(MaRnahme M 2)

Anlage einer Wiesenflache mit Geholzbepflanzung mit einer einschirigen Mahd
(MaRnahme M 3)

Anlage eines Kleingewassers (Malkhahme M 4)

Geholzpflanzungen im Bereich der mittigen Grinflachen mit der Zweckbestim-
mung ,Park® auf 10% der Grunflache

Gehdlzpflanzungen im Bereich der sudlichen offentlichen Granflache mit der
Zweckbestimmung ,Park® auf 10 % der Grunflache

Aulerdem werden im Geltungsbereich des Bebauungsplans insgesamt 146 Laubbaume
im Bereich von Verkehrs- und Grunflachen gepflanzt. Davon werden 66 Baume als Aus-
gleich flir Baumfallungen (siehe Baumbilanzierung in Kapitel 2.5), 20 Baume als Aus-
gleich fur Eingriffe in die Biotopfunktion und 60 Baume mit Gestaltungsfunktion (= Stra-
Renbaumpflanzungen mit Baumscheiben < 12 m?) gepflanzt. Die nachfolgende Tabelle
enthalt eine Ubersicht der Baumpflanzungen.

Tabelle 11:

Ubersicht der geplanten Baumpflanzungen im Geltungsbereich des B-
Plangebietes

Gestaltungs-

Baumpflanzungen

Ersatz fiir
Baumfallun-
gen
(St.)

Pflanzungen
fiir Biotop-
ausgleich
(St.)

baume ohne

Kompensa-

tionsfunktion
(St.)

Alleebaumpflanzungen an der Strae ,Am Elisenpark®

46

Solitarbaumpflanzungen an der Planstralte A 2

Solitarbaumpflanzungen auf der sudlichen &ffentlichen
Grinflache in Verlangerung der Planstralie A 2

Solitarbaumpflanzung auf der privaten Griinflache
sVerkehrsgriin® an der Planstrale G

Alleebaumpflanzungen an der PlanstralRe H als Baum-
reihe

Alleebaumpflanzungen auf der 6ffentliche Grinflache
sVerkehrsgriin“ an der Strafle ,Am Elisenpark”

15

Alleebaumpflanzungen entlang des Ful3- und Radweges
in Verlangerung der Stralle ,Am Elisenpark®

38

Alleebaumpflanzungen entlang des Ful3- und Radweges
am Graben als Baumreihe

10
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Gestaltungs-
Ersatz fiir Pflanzungen | baume ohne
Baumfallun- fiir Biotop- Kompensa-
gen ausgleich tionsfunktion
Baumpflanzungen (St.) (St.) (St.)
Alleebaumpflanzungen im WA ,Freihaltung® in Verlange-
rung der geplanten Baumreihe an der Planstralle H - - 2
Alleebaumpflanzung an der StralRe ,Am Elisenpark®
innerhalb des angrenzenden Mischgebiets Ml - - 4
Alleebaumpflanzungen an der Strale ,Am Elisenpark®
innerhalb des angrenzenden Gewerbegebiets GEe,
Baufeld 1.1 - - 3
Alleebaumpflanzung an der Stral3e ,Am Elisenpark”
innerhalb der angrenzenden privaten Griinflache mit
dem Erhaltungsgebot - 1
Baumgruppenpflanzungen in der Malinahmenflache M 2 4 -
Baumgruppenpflanzungen in der MalRnahmenflache M 3 8 -
Summe 66 20 60
Gesamtsumme 146
Hinweis:

Die Festsetzungen der Baumpflanzungen auf den Flurstiicken 20/594, 20/595 und 20/596 dienen der Ge-
wahrleistung der Kompensation der auf diesen Flurstiicken bereits genehmigten Bauvorhaben und sind
daher in der oben stehenden Tabelle nicht aufgefiihrt.

Den o0.g. MalBnahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird gem. HzE, Anla-
ge 11, Punkt 1.2 u. 1.5, eine Wertstufe von 2 zugeordnet (Anlage parkartiger Griinflachen
mit heimischen Arten und extensiver Nutzung sowie Neuanlage/Erganzung von Alleen
und Pflanzung von Solitdrbdumen in markanter Lage). Der Kompensationswert wird im
unteren Bereich der Spanne mit dem Faktor 2,0 angesetzt, da keines der Kompensati-
onskriterien zutrifft (siehe Kap 2.1.2). Lediglich fir die dreireihige Abpflanzung der Malf3-
nahmenflachen M 2 und M 3 entlang des geplanten Ful- und Radweges wird aufgrund
ihres héheren zuklnftigen Biotopwertes mit 3,5 ein hdherer Kompensationsfaktor in
Ansatz gebracht. Der Leistungsfaktor der Mallnhahmen wird aufgrund ihrer Lage im Gel-
tungsbereich des Bebauungsplans und der damit verbundenen Stdrwirkungen generell
mit dem Faktor 0,5 angesetzt.

Bei der Zuordnung der o0.g. AusgleichsmaRnahmen ist zu beachten, dass die
Gehdlzpflanzungen im Bereich der mittigen Grinflachen mit der Zweckbestimmung
.Park® ausschliel3lich der Kompensation von Eingriffen in Biotope mit einer Wertstufe von
0 (wie z.B. die Versiegelung von OVU und PER im bereits bebauten Baufeld GEe3.1 und
die Versiegelung von OVD im Baugebiet MI) dienen.

Da mit den o0.g. Malinahmen im Geltungsbereich des Bebauungsplans kein vollstandiger
Biotopausgleich erzielt werden kann, werden zusatzlich externe Ausgleichsmalinahmen
geplant (siehe Karten 3.1 und 3.2). Dabei handelt es sich um die Neuanlage von Waldern
mit einem (gem. Abstimmung mit der UNB) Wiesenanteil von mind. 30 %. Die Walder
sollen in der Gemeinde Wackerow und hier in der Gemarkung Steffenshagen, Flur 1, auf
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den Flurstiicken 96, neu 97/2 teilw., 98, 100, 101/2, 112 teilw., 207/6 teilw., 208/4, 212/4
teilw., 248 teilw., 249/4 teilw., 253 teilw., 254 teilw. und 274/2 teilw. angelegt werden
(siehe nachfolgende Tabelle).

Tabelle 12:  Ubersicht der Aufforstungsfléchen in der Gemarkung Steffenshagen, Flur 1

Teilflaichen Flurstiick Umfang (m?)
Teilflache 1: teilw. 112 20.000
Summe: 20.000
Teilflache 2: 96 16.920
(ohne Flachenanteil fur den B-Plan Nr. 35, | gijw. 97/2 7.830
Flachenanteil 18.000 m?)
98 175
100 6.340
101/2 1.653
Summe: 32.918
Teilflache 3: teilw. 253 25.882
teilw. 254 3.510
Summe: 29.392
Teilflache 4: teilw. 207/6 500
208/4 15.260
teilw. 212/4 20.000
teilw. 248 3.500
teilw. 249/4 400
teilw. 274/2 1.000
Summe: 40.660
Gesamtsumme: 122.970

Die geplanten AufforstungsmalRnahmen kénnen gem. HzE, Anlage 11, Punkt 1.1, der
Wertstufe 2 zugeordnet werden. Als Kompensationswert wird ein Faktor von 2,0 bzw. von
2,5 fur Teilflachen, die sich in landschaftlichen Freirdumen mit einer hohen Wertigkeit
befinden, festgesetzt. Die Leistungsfaktoren ergeben sich durch Abstande zu vorhande-
nen Storquellen bzw. vorbelasteten Bereichen (Kreisstralle VG 4 und Ortslage
Steffenshagen); Leistungsfaktor 0,6 bei Abstanden bis 50 m, Leistungsfaktor 0,95 bei
Abstanden zwischen 50 m und 200 m und Leistungsfaktor 1,0 bei Abstanden von mehr
als 200 m (Festlegung der Leistungsfaktoren entsprechend HzE, Anlage 10, Tabelle 6,
Einordnung der Storintensitat im unteren Bereich der angegebenen Spannen aufgrund
der Kleinflachigkeit der angrenzenden Siedlungsflachen der Ortslage Steffenhagen und
der StralRenkategorie Kreisstralle mit nur lokaler Verbindungsfunktion, keine Landes-
oder BundesstralRe mit hoher Verkehrsbelegung).

Die Ermittlung des Kompensationswertes der geplanten KompensationsmalRnahmen ist
der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen.
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2.4 Gegenuberstellung der Kompensationsflichendaquivalente Bedarf und Pla-
nung

In der folgenden Tabelle 14 werden Bedarf und Planung in Form von Kompensationsfla-
chenaquivalenten gegenubergestellt.

Tabelle 14:  Gegenliberstellung von Kompensationsbedarf und -planung

Kompensationsflachendquivalent (Bedarf) Kompensationsflachendquivalent (Planung)

Bedarf 221.850,13 KFA (m?) Planung 268.111,78 KFA (m?)

Dem Bedarf an 221.850,13 KFA (m?) Flachen&quivalenten stehen 268.111,78 KFA (m?)
Flachenaquivalente der Planung gegentber.

Es besteht damit ein Kompensationsiiberschuss in Hohe von 46.261,15 KFA (m?), der fir
die Kompensation anderer Eingriffsvorhaben der Universitats- und Hansestadt Greifswald
genutzt wird.

Der Kompensationsiberschuss umfasst Aufforstungsflachen in der Gemarkung Steffens-
hagen.
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2.5 Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung fur Baumfallungen

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans Nr. 13 sind 46 Baumfallungen
geplant.

Die Ermittlung des Kompensationsbedarfs erfolgt gemall den Vorgaben des Baum-
schutzkompensationserlasses.

Die anzuwendenden Kompensationsverhaltnisse gemal Baumschutzkompensationser-

lass sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

Tabelle 15:  Anzahl der Ersatzpflanzungen geméal3 Baumschutzkompensationserlass
bezogen auf den Stammumfang des zu féllenden Baumes

Stammumfang des Anzahl der Ersatzpflanzungen bei

zu féllenden Baumes | einer PflanzgroRe der Baumschulqua-
[em] litat Hochstamm StU 16-18 cm

50 - 150 1

> 150 - 250 2

> 250 3

Die folgende Tabelle enthalt die Ermittlung des Kompensationsbedarfs fir die geplanten
Baumfallungen.
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Tabelle 16:  Ermittlung der Ersatzpflanzungen flir die Fallung von Bdumen
Stamm-
durch- Stamm- Baum-|Anzahl
Nr. |Deutscher Name |Botanischer Name |Mehrstimmig |[messer cm [umfang cm |schutz [Ersatz
43 |Kirsche Prunus avium 25/15 40 126 § 1
45 [Kirsche Prunus avium 35 110 § 1
46 |Eschenahorn Acer negundo 15 47 0
47 [Weide Salix caprea 20/10/15 45 141 § 1
48 |Weide Salixalba 20/30/10/20/20 100 314 8 3
49 [Kirsche Prunus avium 30 94 1
50 |Weide Salix caprea 30/40/30 100 314 § 3
51 [Weide Salix spec. 30/40/30 100 314 § 3
52 |Mehlbeere Sorbus aria 10 31 0
53 |Kirsche Prunus avium 20 63 1
54 |Kirsche Prunus avium 10 31 0
55 [Weide Salix caprea 55 173 § 2
56 [Eschenahorn Acer negundo 18 57 1
57 |Mehlbeere Sorbus aria 16 50 1
58 |Mehlbeere Sorbus aria 15 47 0
59 [Weide Salix spec. 50 157 § 2
60 |Mehlbeere Sorbus aria 20 63 1
61 |Kirsche Prunus avium 25 79 1
62 |Kirsche Prunus avium 15 47 0
63 [Weide Salix caprea 60 188 § 2
64 |Weide Salix caprea 40 126 § 1
65 |Weide Salix alba 35 110 8§ 1
66 |Weide Salixalba 30 94 1
67 [Weide Salixalba 70 220 § 2
68 [Weide Salixalba 40/30/20/20/30/20 {180 565 § 3
69 [Weide Salixalba 50/40/20/20/30/30 {190 597 § 3
70 [Weide Salixalba 60 188 § 2
71 [Weide Salixalba 40 126 § 1
72 [Weide Salixalba 25 79 1
73 [Weide Salixalba 40 126 § 1
74 [Weide Salixalba 22 69 1
75 [Weide Salixalba 30 94 1
76 |Weide Salix alba 30 94 1
78 |Weide Salix caprea 20/30/30 80 251 § 3
79 |Kirsche Prunus avium 20/20 40 126 § 1
80 |Weide Salix caprea 100 314 § 3
81 |Weide Salix caprea 80 251 § 3
82 [Kirsche Prunus avium 35 110 § 1
83 |Kirsche Prunus avium 18 57 1
84 [Weide Salix caprea 80 251 § 3
85 [Esche Fraxinus excelsior 15 47 0
86 |Apfel Malus spec. 20 63 1
87 [Weide Salix caprea 60 188 § 2
88 [Weide Salix caprea 30/10/20 60 188 § 2
89 [Weide Salix caprea 20/30 50 157 § 2
90 [Weide Salix alba 20/20 40 126 § 1
Summe 66
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Kompensation der Baumfallungen

Im Geltungsbereich des B-Plangebietes erfolgen 146 Laubbaumpflanzungen der Min-
destqualitat Hochstamm, StU 16/18 cm, 3mal verpflanzt, mit Drahtballierung (siehe Ta-
belle 11).

Gemal Baumschutzkompensationserlass besteht nur eine Pflanzpflicht in einem Ver-
haltnis 1:1. Der dariber hinausgehende Kompensationsbedarf kann durch eine Aus-
gleichszahlung gedeckt werden. Von dem Wahlrecht einer Ausgleichszahlung wird im
vorliegenden Fall jedoch kein Gebrauch gemacht.

Von den 146 geplanten Laubbaumpflanzungen werden 66 Pflanzungen als Kompensati-
on fur die Fallung von Einzelbdumen angerechnet.

20 weitere Baumpflanzungen dienen dem Biotopausgleich.

Die Ubrigen 60 Baume besitzen lediglich eine Gestaltungsfunktion, da fir diese Baum-
pflanzungen keine mind. 12 m? grolRen Baumscheiben realisiert werden kdnnen.
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3 Grunordnerische Festsetzungen

31
3.1.1

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

Die offentlichen Grinflachen mit den Zweckbestimmungen ,Spielplatz® und ,Park®
sowie die private Griunflache mit der Zweckbestimmung ,Park” sind als Wiesenfla-
che mit einer standortgerechten Saatgutmischung aus Grasern und Krautern zu
gestalten. Zusatzlich sind auf mindestens 10 % der Flache heimische und standort-
gerechte Laubgehdlze der Mindestqualitdt Straucher 60/100 cm und Heister
100/150 m  anzupflanzen,  wobei  Leitungsschutzbereiche von den
Geholzpflanzungen auszusparen sind.

Generell zulassig ist das Aufstellen von Spiel- und Sportgeraten sowie von Banken
und Sitzgruppen, wobei der Waldabstandsbereich von 30 m, gemessen ab der mitt-
leren Traufkante angrenzender Waldflachen, von baulichen Anlagen dauerhaft frei-
zuhalten ist.

3.1.2 Im Bereich der sudlichen 6ffentlichen Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Park®

sind die Anlage eines Kleinspielfelds in einer Abmessung von 26 m x 15 m fir den
Spielbetrieb mit 8 Spielern mit einem Abstand von mindestens 40 m zu den Bau-
grenzen der angrenzenden Allgemeinen Wohngebiete sowie die Anlage von Ful3-
und Radwegen zulassig.

In Verlangerung der Planstra’e A 2 ist ein standortgerechter, grol3kroniger Laub-
baum der Mindestqualitat Hochstamm, StU 18/20 cm zu pflanzen (GréRe der
Baumscheibe mind. 12 m?).

3.1.3 Im Bereich der mittigen privaten Grinflache mit der Zweckbestimmung ,Park® ist

ein Ful- und Radweg bis zur Stralle ,Am Elisenpark® in Fortsetzung des Fuf3- und
Radweges im Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 109 — Fachmarktzentrum
Anklamer Landstrale — anzulegen.

Im Bereich der mittigen offentlichen Grunflachen ist die Anlage eines Ful3- und
Radweges zulassig.

3.1.4 Die offentlichen Griunflachen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® sind als

Wiesenflachen mit einer standortgerechten Saatgutmischung aus Grasern und
Krautern herzustellen.

3.1.5 Die offentliche Grunflache mit der Zweckbestimmung ,Begleitgrin® ist extensiv zu

pflegen (max. eine Mahd im Jahr, Mahd nicht vor dem 15.06.). PflegemalRhahmen
im Geholzbestand, wie z.B. Verjingungsschnitte, Totholzentfernung und
Ausastungen sind nur in Absprache mit der unteren Naturschutzbehoérde vorzu-
nehmen.
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3.2.1
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MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur von Bo-
den, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Abs. 6 BauGB)

Die MalBnahmenflache M 1 ist bei Erhalt der Fledermausquartiere (ehemaliger
Trafo und Wasserbehalter) mit einem mind. 1,80 m hohen Zaun einzuzaunen und
als Reptilienhabitat herzustellen. Zu diesem Zweck ist nach einer tiefen Mahd der
vorhandene Wurzelfilz aufzubrechen bzw. abzuplaggen und mit einer 15 bis 20 cm
starken Sandschicht abzudecken und der Selbstbegriinung zu Uberlassen, wobei
auf den ehemaligen Wasserbehaltern der Wurzelfilz zu belassen und nur eine
Sandschicht aufzutragen ist. In den Folgejahren ist das Gelande durch eine zwei-
schirige Mahd offenzuhalten (Mahd nicht vor dem 15.06. und im Herbst). Das
Mahgut ist abzufahren. Zusatzlich ist auf dem einzuzaunenden Gelande eine 10 m
lange, mind. 1,20 m hohe und 1 m breite Trockenmauer mit Versteckplatzen flr
Reptilien zu errichten.

3.2.2 Die im Bereich der MaRnahmenflache M 1 vorhandenen sieben Maste mit den 14

witterungsbestandigen Dohlen-Nistkasten sind dauerhaft zu erhalten. Funktionsun-
fahige Kasten sind zu ersetzen (Montagehéhe mind. 8,00 m, zwei Kasten je Mast).

3.2.3 Die MaRBnahmenflachen M 2 und M 3 sind als Wiesenflache mit einer standortge-

rechten Saatgutmischung aus Grasern und Krautern anzulegen. Die Mallinahmen-
flache M 2 ist alle drei Jahre, die Mallhahmenflache M 3 einmal jahrlich zu mahen
(Mahd nicht vor dem 15.06.). Das Mahgut ist abzufahren.

3.2.4 Auf den MalRnahmenflachen M 2 und M 3 ist entlang der Aullengrenzen eine min-

destens 400 m lange, umlaufende, an der Nordwest-, Stidwest- und Sldostseite
zweireihige und an der Nordostseite parallel zum geplanten Ful- und Radweg drei-
reihige freiwachsende Hecke anzulegen, die in neun Teilabschnitte zu gliedern ist.
Der Abstand zwischen den Reihen betragt 1,50 m, der Pflanzabstand innerhalb der
Reihen 1,00 m. Auf der Malinahmenflache M 3 sind aufderdem Gehdlzgruppen in
einem Umfang von 60 m? anzupflanzen. Fur die Gehdlzpflanzungen im Bereich der
MaRnahmenflachen M 2 und M 3 sind standortgerechte und heimische Laubgehdl-
ze der Mindestqualitat Straucher, 60/100 cm zu verwenden. Aullerdem sind an der
Nordwestseite der Malinahmenflache M 2 vier heimische und standortgerechte
Laubbaume der Mindestqualitat Hochstamm, StU 18/20 cm, 3xv, DB, zu pflanzen.
Die Hecken sind so anzulegen, dass ein effektiver Schutz vor Lichtemissionen aus
Richtung der angrenzenden geplanten Bebauung fir die vorhandenen Fleder-
mausquartiere erzielt werden kann. Weiterhin sind auf der MaRnahmenflache M 3
acht heimische und standortgerechte Laubbdume der Mindestqualitat Hochstamm,
StU 18/20 cm, 3xv, DB, zu pflanzen.

Die MalRnahmenflachen sind mit einem Verbissschutzzaun zu umgeben, der solan-
ge vorgehalten wird, bis die Heckenpflanzungen einen ausreichenden Schutz der
MalRnahmenflachen vor Zutritt gewahrleisten.
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3.2.5 Auf der MaRnahmenflache M 4 ist ein mindestens 250 m? grolRes Kleingewasser
mit einer Mindesttiefe von 1,50 m und Bdschungsneigungen von 1:3 bis 1:5 anzu-
legen.

3.2.6 Die MaRRnahmenflachen M 1 bis M 4 sind zur Aufrechterhaltung der 6kologischen
Funktion von faunistischen Lebensstatten vor Beginn der Baufeldberdumung her-
zustellen.

3.2.7 Der Gehdlzbestand der MalRnahmenflache M 5 ist aufzulichten und einer gelenkten
Sukzession zu Uberlassen, wobei dauerhaft ein Bestockungsgrad unter 0,5 zu ge-
wahrleisten ist.

3.2.8 Um Toétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Brutvégeln und Laub-
froschen zu vermeiden, durfen Rodungen im Zuge der Baufeldberdumung nur im
Zeitraum von Oktober bis Marz durchgefiihrt werden.

3.2.9 Um Totungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Amphibien zu vermei-
den, sind wahrend der Hauptwanderungszeiten von Amphibien, im Zeitraum Sep-
tember/Oktober und Marz/April, Amphibienschutzzadune um Baugruben aufzustellen
oder es dirfen keine Baugruben angelegt werden.

3.2.10 Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Reptilien zu vermei-
den, durfen biotopverandernde MaRnahmen (Baufeldfreimachung: Rodung, Mahd,
Planierungen etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung nur im Zeitraum
von Oktober bis Marz durchgefihrt werden.

3.3 Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstige Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1
Nr. 25a BauGB)

3.3.1 Im Bereich der offentlichen Verkehrsflache ,Am Elisenpark® ist eine Allee aus min-
destens 46 Laubbdumen anzupflanzen.

3.3.2 Im Bereich der offentlichen Verkehrsflache Planstrae A sind mindestens zwei
Laubbaume anzupflanzen (Mindestgro3e der Baumscheiben 12 m?).

3.3.3 In der privaten Grunflache ist an der Planstral’e G auf dem festgesetzten Standort
ein Laubbaum anzupflanzen (Mindestgré3e der Baumscheiben 12 m?).

3.3.4 Im Bereich der offentlichen Verkehrsflache Planstralle H ist eine Baumreihe aus
mindestens flinf Laubbaumen anzupflanzen.

3.3.5 Im Bereich der an der Strale ,Am Elisenpark® gelegenen offentlichen Grinflachen
mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® ist eine Baumreihe aus mindestens 21
Laubbaumen anzupflanzen (Mindestgréf3e der Baumscheiben 12 m?).
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3.3.6 Entlang des Ful- und Radweges in Verlangerung der Stralle Am Elisenpark ist auf
den angrenzenden Grunflachen eine Allee aus mindestens 38 Laubbaumen anzu-
pflanzen.

3.3.7 Entlang des Fufl- und Radweges zwischen der Stralle Am Elisenpark und der
offentlichen Grianflache mit der Zweckbestimmung ,Spielplatz® ist auf den angren-
zenden offentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung ,Verkehrsgrin® eine
Baumreihe aus mindestens zehn Laubbdumen anzupflanzen (MindestgrofRe der
Baumscheiben 12 m?).

3.3.8 Im Wohngebiet WA sind in Verlangerung der geplanten Baumreihe an der Plan-
stralle H zwei Laubbaume anzupflanzen.

3.3.9 Im Mischgebiet MI und im Gewerbegebiet GEe1.1 sind entlang der Stralle ,Am
Elisenpark® auf den festgesetzten Standorten Laubbdume anzupflanzen.

3.3.10 In der privaten Grinflache ist an der Strale ,Am Elisenpark® auf dem festgesetz-
ten Standort ein Laubbaum zu pflanzen.

3.3.11 Fir die in 10.1 bis 10.10 festgesetzten Laubbaumpflanzungen sind heimische und
standortgerechte Laubbaumarten der Mindestqualitdt, Hochstamm, Alleebaumqua-
litat, StU 18/20 cm, 3xv, DB, Zertifikat ,Norddeutsches Tiefland“, zu verwenden.

3.3.12 Im Gewerbegebiet GEe 2.2 sind auf dem Flurstick 20/594 sechs heimische und
standortgerechte Laubbdume der Mindestqualitdt Hochstamm, Kronenansatz 1,80
m, Stammumfang 12/14 cm (gemessen in 1,00 m Héhe), 3xv, Zertifikat ,Norddeut-
sches Tiefland®, anzupflanzen. Vorhandene Laubbdume heimischer und standort-
gerechter Arten kdnnen angerechnet werden.

3.3.13 Im Gewerbegebiet GEe 2.2 sind auf den Flursticken 20/595 und 20/596 15 hei-
mische und standortgerechte Laubbaume der Mindestqualitat Hochstamm, Kro-
nenansatz 1,80 m, Stammumfang 12/14 cm (gemessen in 1,00 m Héhe), 3xv, Zerti-
fikat ,Norddeutsches Tiefland“, anzupflanzen und bei Abgang wertgleich zu erset-
zen. Vorhandene Laubbdume heimischer und standortgerechter Arten kdnnen an-
gerechnet werden.

3.3.14 Die unbebauten Baugrundstlicksflachen sind gartnerisch anzulegen. In den Bau-
feldern WA 1.2 und WA 1.4 sowie WA 2 bis WA 7 sind je angefangene 1.000 m?
Baugrundstuicksflache ein standortgerechter Laub- oder Obstbaum als Hochstamm
und 30 m? Straucher oder und Hecken zu pflanzen.

3.3.15 Stellplatzanlagen mit mehr als finf Stellplatzen, sind durch raumgliedernde Laub-
baumpflanzungen zwischen jedem 5. Stellplatz zu unterteilen. Es ist eine geeignete
Baumart gem. Pflanzliste anzupflanzen. Die MindestgroRe der unbefestigten
Baumscheibe betragt 8 m2.
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Daruber hinaus gelten die Regelungen der Stellplatzsatzung der Universitats- und
Hansestadt Greifswald.

3.3.16 Die Wertstoffsammelstelle ist mit standortgerechten Laubgehdlzen einzugrinen.

3.3.17 Die festgesetzten Pflanzungen im Bereich der Verkehrs- und Grinflachen sind

spatestens eine Vegetationsperiode nach Fertigstellung der Verkehrsflachen her-
zustellen. Die festgesetzten Pflanzungen auf privaten Grundstiicken sind spates-
tens eine Vegetationsperiode nach Errichtung der Wohngebaude vorzunehmen.

3.3.18 Die festgesetzten Laubbaume und Gehdlze sind dauerhaft zu unterhalten und bei

Abgang gleichwertig zu ersetzen.

3.3.19 Externe Ausgleichsmallnahmen

3.4

3.4.1

Der externe Ausgleich wird durch Aufforstung auf Ackerflachen (Flurstliicke 96, 98,
100, 101/2, sowie teilweise Flurstiicke 97/2, 112, 207/6, 208/4, 212/4, 248, 249/4,
253, 254 und 274/2. in der Gemarkung Steffenshagen, Flur 1) sichergestellt.

Die Aufforstungsflachen sind verpflanzten Samlingen standortgerechter Laubbau-
marten aus anerkannten Forstsaatgutbestdnden aus den fir Mecklenburg-
Vorpommern zugelassenen Herkunftsgebieten zu bepflanzen. Die Auswahl der
Laubbaumarten erfolgt auf der Grundlage eines anzufertigenden forstlichen Stand-
ortgutachtens. Die Anpflanzung der Laubbaumarten erfolgt in Reihe. Innerhalb der
Aufforstungsflachen werden Teilflachen in einem Umfang von mindestens 30 % be-
zogen auf den Gesamtumfang der Aufforstungsflachen von einer Bepflanzung frei-
gehalten und als naturnahe Wiese angelegt. Zu diesem Zweck wird eine
Regiosaatgutmischung aus zertifizierten Herkinften aus dem ostdeutschen Tiefland
ausgebracht. An den AulRenkanten der Aufforstungsflachen sind Waldmantel (Min-
destbreite 5 m) aus heimischen und standortgerechten Laubholzstrauchern der
Mindestqualitat verpflanzte Samlinge, 50/80 cm, und Obstbaumen (alte regionalty-
pische Sorten und/oder Wildobstgehdlze) der Mindestqualitat Hochstamm, Stamm-
umfang 10/12 cm, 2xv, anzulegen. Die Aufforstungsflachen sind gegenuber Wild-
verbiss bis zur Erlangung der eigenen Konkurrenzkraft zu schitzen. Die Durchfiih-
rung der AufforstungsmalRnahmen hat vor der Rodung der im Plangebiet zur Um-
wandlung vorgesehenen Waldflachen zu erfolgen.

Bindungen fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern und sonstigen Be-
pflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB)

Die im Bereich der offentlichen Verkehrsflache ,Am Elisenpark® angepflanzten
acht Alleebaume und die zwei im Gewerbegebiet GEe 1.1 in der Planzeichnung
gekennzeichneten Baume sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang wertgleich
zu ersetzen.
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3.4.2

3.4.3

3.5

3.5.1

3.5.2
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Der in der Pflanzeichung mit einem Erhaltungsgebot festgesetzte Gehdlzbestand
ist dauerhaft zu erhalten.

Der in der Pflanzeichung mit einem Erhaltungsgebot gekennzeichnete
Geholzbestand ist dauerhaft zu erhalten. PflegemalRnahmen, wie z.B. Verjin-
gungsschnitte, Totholzentfernung und Ausastungen sind nur in Absprache mit der
unteren Naturschutzbehérde vorzunehmen.

Zuordnungsfestsetzungen (§ 135 a und b BauGB in Verbindung mit § 1a Abs.
3 BauGB)

Die Ausgleichsmalinahmen werden gem. § 135b Satz 1 Nr. 4 BauGB entspre-
chend der Schwere der zu erwartenden Eingriffe den Baugebieten und Erschlie-
Rungsanlagen zugeordnet.

Die Zuordnung der Malknahmen M1 bis M4 (siehe Nr. 3.2), der
Gehdlzpflanzungen in den o6ffentlichen Grinflachen mit der Zweckbestimmung
,Park® (siehe Nr. 3.1.1) sowie der externen AusgleichsmaRnahmen (siehe Nr.
3.3.19) wird wie folgt vorgenommen:

WA 1.2und 1.4 1,00 %

WA 2.1 bis 2.4 414 %

WA 3.1 bis 3.5 20,04 %

WA 4.1 bis 4.5 16,25 %

WA 5.1 bis 5.4, MI, Planstrafl’en F1 u. F2 12,70 %

WA 6.1 bis 6.2 1,89 %

WA 7.1 bis 7.7 10,04 %

WA ,Freihaltung* 0,19 %

GEe 1.1 2,711 %

GEe 1.2 2,48 %

GEe 21 0,07 %

GEe 2.2 0,00 %

GEe 3.1 0,19 %

GEe 3.2 2,48 %

Flache fir die Entsorgung 0,02 %

Verkehrsflache ,Am Elisenpark® 3,46 %

Planstralen A1-2, C, D, E1-7 512 %

Planstralle B 0,11 %

Planstrale G 0,31 %

Planstrae H 0,90 %

Planstrale | 0,68 %

Ful3- und Radwege 1,81 %

Mittige offentliche Grinflache ,Park® 1,29 %
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Mittige private Grinflache ,Park” 0,55 %
Sudliche offentliche Grinflache ,Park” 7,34 %
Offentliche Griinflache ,Spielplatz* 0,39 %
Offentliche Griinflache ,Verkehrsgriin® 0,44 %
Private Grunflache ,Verkehrsgrin® 0,05 %
Flache fir die Wasserwirtschaft 3,35 %

3.5.3 20 Laubbaumpflanzungen dienen dem Biotopausgleich (siehe Nr. 3.1.2, 3.3.2,
3.3.3, 3.3.5 anteilig und 3.3.10). Die Zuordnung wird wie folgt vorgenommen:

Verkehrsflache ,Am Elisenpark® 15 Laubbaumpflanzungen gem. Nr. 3.3.5
WA 5.1 bis 5.4, MI, Planstr. F1 u. F2 1 Laubbaumpflanzung gem. Nr. 3.3.10

Planstrallen A1-2, C, D, E1-7 2 Laubbaumpflanzungen gem. Nr. 3.3.2
Planstralle G 1 Laubbaumpflanzung gem. Nr. 3.3.3
Sudliche 6ffentliche Griunflache 1 Laubbaumpflanzung gem. Nr. 3.1.2

3.5.4 66 Laubbaumpflanzungen (siehe Nr. 3.3.5 anteilig, 3.3.6, 3.3.7, und 3.2.4) dienen
der Kompensation von Baumfallungen im Plangebiet und werden den jeweiligen
Baumfallungen als Ersatzpflanzung zugeordnet.

3.5.5 60 Laubbaumpflanzungen (siehe Nr. 3.3.1, 3.3.4, 3.3.8 und 3.3.9) werden ohne
Kompensationsfunktion zur Gestaltung von Verkehrsflachen gepflanzt.

3.5.6 Die Abrechnung wird entsprechend der giltigen Kostenerstattungssatzung nach
§ 135a bis 135¢ BauGB der Universitats- und Hansestadt Greifswald erfolgen.

3.6 Pflanzenlisten

Fir die festgesetzten Bepflanzungen wird die Verwendung nachfolgender Baum- und
Straucharten empfohlen:

Laubbdume im Bereich der Verkehrsflachen:

Acer campestre Feldahorn

Carpinus betulus Hainbuche

Pyrus pyraster Wildbirne

Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere

Laubbdume im Bereich von Stellplatzanlagen:
Acer campestre Feldahorn
Carpinus betulus Hainbuche
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Pyrus pyraster
Sorbus intermedia

Wildbirne
Schwedische Mehlbeere

Laubbdume im Bereich privater Baugrundstucke:

Alnus glutinosa
Juglans regia
Malus in Sorten
Pyrus in Sorten
Prunus in Sorten
Prunus spec.
Pyrus pyraster
Sorbus aucuparia

Schwarzerle
Walnussbaum
Kultur-Apfel
Kultur-Birne
Kultur-Kirsche/Pflaume
Zierkirschen

Holzbirne

Gemeine Eberesche

Laubgeholze fir freiwachsende Hecken im 6ffentlichen und privaten Bereich:

Heister:

Acer campestre
Acer pseudoplatanus
Betula pendula
Prunus avium
Quercus robur

Salix caprea

Sorbus aria

Sorbus aucuparia

Straucher:

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus™
llex aquifolium®
Ligustrum vulgare*
Lonicera xylosteum
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus pyraster
Rhamnus cathartica
Rosa canina
Sambucus nigra
Viburnum lantana*
Viburnum opulus®

Feldahorn
Bergahorn
Sandbirke
Vogelkirsche
Stieleiche

Salweide

Echte Mehlbeere
Gemeine Eberesche

Roter Hartriegel

Hasel

Zweigriffliger Weilkdorn
Eingriffliger Weilldorn
Europaisches Pfaffenhlitchen
Stechpalme
Gewdhnlicher Liguster
Heckenkirsche

Wildapfel

Schlehe

Holzbirne
Purgier-Kreuzdorn
Hundsrose

Schwarzer Holunder
Wolliger Schneeball
Gewdhnlicher Schneeball
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Die mit * versehenen Straucher durfen nicht im Bereich des Spielplatzes gepflanzt wer-

den, da sie giftig sind.

Laub- und Nadelgeholze flr Schnitthecken privaten Bereich:

Heister:

Acer campestre
Carpinus betulus
Ligustrum vulgare™
Fagus sylvatica
Taxus baccata™

Feldahorn

Hainbuche
Gewdhnlicher Liguster
Rotbuche

Eibe

Die mit * versehenen Gehdlze sind giftig.

Laubgeholze fiir die Anlage von Waldmanteln im Bereich der geplanten Aufforstungsfla-

chen:

Heister:

Acer campestre
Carpinus betulus
Prunus avium
Salix caprea
Sorbus aria
Sorbus aucuparia

Straucher:

Corylus avellana
Crataegus laevigata
Crataegus monogyna
Cytisus scoparius
Euonymus europaeus
Malus sylvestris
Prunus spinosa
Pyrus pyraster

Rosa canina
Sambucus nigra

Feldahorn
Hainbuche
Vogelkirsche
Salweide

Echte Mehlbeere
Gemeine Eberesche

Hasel

Zweigriffliger Weil3dorn
Eingriffliger Weilldorn
Besenginster

Europaisches Pfaffenhiitchen
Wildapfel

Schlehe

Holzbirne

Hundsrose

Schwarzer Holunder

42

UmweltPlan



mmmmm

aaaaaaaaaaaa

Sueduasi3 wy,
€1 "IN uedsbunneqag

mmmmmmm

saue|dsbu

181 uaq
A.>._>_u<5w_mz_mn

nnegag sep YojeseqsBunen

ozuoibneg

3

uabunjjeysieq abisuog

RISBAISIUUBIYOQ N ISEN L

euney puejsag

Bunjjasiepuapuaba

UBYOB|JaLISNPU| PUN -SIYSXIBA 18P BYoeIg

auoeye1 oyobalsion ‘Zeidyied
oge

8pnegan

aleIsneqyo1n

Jens
Jobaision ‘Bemsyeuospm

JjoBoisiona)

(0) uaydepaLISnpuU| pun

uoneleBenueIuodS NW SIBMIB) ‘BUIEYS:

14 BYjoBISIoN
mmmmmmm
wwwwwwww

(v) ad!

JeyoRUOL M2 Wiy
ojoiqnequapeBsqiami3 pun -1exdy

Yoreaquapoquayo JeBlsuog

(x)

18uexP0x SIq JOYosL

mmmmm

(A) @3dwing pun aioopy uaydoiina 13p aIMOs 1) 1ap adojoig ala1plem

J1eyoledsiesse MAS
10ssEMaBIINg yewINEN
() 1assemoan apuayals

BUNI[EUPUEISU] BUIGY JBPO GAISUBIXE

usjewneg USYOSILIBY PUBBOIMIBAN

eqeID x94
URIERENY 894
Jw veqesn NO4

(d) 1ossemabyally

wnegezurg Jesebuny

RNy s ©

snezioysbpjey  § X48

(M) 19piEM
puejsag

apuaba




EXE [T N N m
= D
"
uawyeugel peduasi3 wy, o
UayasyaupIouNID Jap ueidabe] €1 N ueidsBunneqag e
=

g A

sz v i s Bnasn

ot e o) S s

s s 3

o v oy

[Ees—

g -SSR0
sy S SO

s Bz 01 W0
Sty O - KOED SPHO

sonpnpsamso

™
Gunpon GunoRALIPOEE) o 5P
o Getunis s P webuven
——
usbursesny pun Sunueguezouo) apsst
wetiopus usueLpeAs
pun n
re—
e n 95

] EN

YN
N

£LYM

000°F°F W USUIURUJEI-430 PUn -SBUNpraWIaA 72

LY WD

s el
B 1 ? -~
ae @ o
°g .
@
p -
' Zed




aovess

sy S, 001692 N -Toig

Uyewrieg 'q aseud 2 ~ opAW-BLUBAT MY LL0Z AN/AC-SISEE0S) © m
e wuauopeuojuios | =
68 SHI3 W

‘Bnzaqabe) W
g
usyogy} Wiedussi3 wy, m
-syo19|6sny uaualxa Jap uejdabe] €1 "IN uejdsbunneqag . g
vialoig H
ap e M
2l m
i o H
punsfess HWY uejdismuin ‘ m
g
DIEMS}I8JE) 1PRISASUBH PUN -SIBNSIAAIUN v_wjm_mamw e g
nudeg) Bunsapuy Jap by apuess wnieq Yopu|
W 09901 :buejwn
‘v ayoeylis L
on
00€ 002 004 05 0 !

YyoxBiua Joyoy Wneliald Jayoleyospue

usyolaieg mzq 01S Nz au| 00z

uayoleieg ‘m2q bioig nz aiuy 05

JawwNUSYoMSIN|4

anzinu - nisinj4 speisiebiq

2W Z6€°62 :Bueywn
1€ BYoBpIIOL

(plemsyja19 1peIsasueH pun -Sjeyision
WHedussi3 wy, €1 Ueld-g uap Jny I B




smxon

Jafawiyy g 1102 Jequiazag nidab 00-15892 N -loig N
Jsaids g L107 JRawazaq lauyjazab aseud. | opw-ewsan ARy (40T .&ﬁmn.m,mmmeuw El m
19SSIM 1107 Joawazaq 1011301290 ] wuauopewioju0s9 |
68SH3 NH 0002 1 m

bnzagebe) Bnzaquauoy qeIsgen W
26N eig g
N - abepiaiun m
usyoey SHedussi3 wy, . £

-sya1a|6sny uauiaixa Jap uejdabe €1 "IN ueidsbunneqag 1S9 "IN Bamisio w

valod shunneqaquyon 2
noou ’ { B 1 ueBeysusyels K
66284 - 16-1 1 1EZ/VERED 1oL sagny i | | . # m
62-xe4 0-SP9v/EVBED 1oL iBpaIN » 2 z
6224 - 0-8019/1£8E0 1OL I Zisidney W
punseAs Hqwy ueldiamuin H
g
=
2 tpun-sigysionun - PIEMSHSIO
yndag Gunsapuy jap by apuesy wnjeq Yapu|
uayoialeg ‘mzq QIS nZ 8 002 7 ; % Z . = W 000°02 :Buejwun
uayolaleg ‘mzq QIS nz alu 05 = / 7 2
o100
008 3 00r 05 ! syomisin|4 sap Bunjia | sejue|deb yoeu Jewwnusyonsini4
00024 W
Jawwinusyonisinj4
szuaiBsBunyewss)
TRIENT] J— ) . Lug16Ze Bueiin
i LS [ N A ’ " i (z1'000'81 Sg UEld-§ |18)ul BULO)
y ,,.llk, 3 (Premsyie10 JpeISasUBH pun -sieysianun Jop :

,AYBLSUBJEH, GG "IN Ud-g USp Jn) sWleugewsyoia[Bsny) ayoe|uasaim

(Plems}ia19 1pejSasUEH pun -SJEISIaAUN Jop
WOYENSUBJeH, GG "IN Ueld-g uap inj ) auoe

(plewsyo19 1pejsasueH pun -Sjgiisionun Jop
WedUas|3 W, €1 Ueld-g Uap 1y SLIeUgeWSUIIRIBSNY) BU0BLUaSaI

G_mg&_m._o%smwm:mxv::.ﬂm._w_?_::av
WHedussi3 wy, €1 ueld-g uap Jny i ) ayoe

Bunue|d

apuabe

500y josuy




Anlage 2 der Begrundung

Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen
artenschutzrechtliche Priifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universi  tats- und

Hansestadt Greifswald

Bearbeitet durch: Kompetenzzentrum
Naturschutz und Umweltbeobachtung

Diplom-Landschaftsdkologe Jens Berg
Passow Pappelstr. 11, 17121 Gérmin

fon 01624411062
fax 032127665452

email  berg_jens@web.de
web

F 7 IR ST
WS o AR _
/ | & : Greifswald
% ) Aniage 1 um Beschiuss
b’ : F) QK
; Vi J Bebauungsplan Nr. 13
2 ) 1 -Am Elisenpark -
Sk ) Maiaink - 143003
7 MERE Angsnmng e Getngibmmcens
: &&mu.}nn £4.88 A8
’ & N les et
: LA
s o
. |
] &
e 4
i | B "
=Ly (0 . ; ! i
s i . : y & LY
L g ] y
s LB T~ &5 & &
y hE ~ iy, :‘ Eh z
¥ = L A .
"W 2 .
Y & 5/ &
) / j-" R
¥ J" i,
J\ﬁ '..I
¥ ) S B
f )
&

Abb. 1 Abgrenzung des Geltungsbereichs

Stand Januar 2017


a61pc14
Schreibmaschinentext
Anlage 2 der Begründung 


Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald

03.01.2017
Inhalt
1. Einflhrung 3
1.1 Vorbemerkung 3
1.2 Rechtliche Grundlagen 3
1.3 Anlass und Aufgabenstellung 5
1.4 Bearbeitungsschritte 9
1.5 Wirkungen 9
Relevanzprifung 11
Datenquellen der Bestandsanalyse 11
Erfassungsergebnisse/ Potentialeinschatzung 12
4.1  Amphibien 12
4.2 Reptilien 13
4.3 Flederméause 13
4.4  Vogel 13
5. MaRnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen
Okologischen Funktionalitét 14
5.1  Vermeidungs- und Minderungsmafinahmen 14
5.2 Maf3nahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6kolo-
gischen Funktionalitat 15
6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Arten 16
6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhang IV der
FFH-Richtlinie 16
6.2 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Vogelarten nach
Art. 1 Vogelschutzrichtlinie 24
6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer streng geschutzter Arten, die
keinen gemeinschaftlichen Schutzstatus aufweisen 29
7. Gutachterliches Fazit 29
8. Quellenverzeichnis 30

Anlage




Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald
03.01.2017

1. EinfUhrung

1.1  Vorbemerkung

Zum Erhalt der biologischen Vielfalt hat die Europaische Union die Fauna-Flora-Habitat-
Richtlinie (FFH-RL) und die Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) verabschiedet. Das Gesamtziel
besteht fur die FFH-Arten sowie flr alle europaischen Vogelarten darin, einen ginstigen
Erhaltungszustand zu bewahren, beziehungsweise die Bestdnde der Arten langfristig zu
sichern. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EU Uber die beiden genannten Richtlinien zwei
Schutzinstrumente eingefuhrt: Das Schutzgebietssystem NATURA 2000 sowie die strengen
Bestimmungen zum Artenschutz.

Die artenschutzrechtlichen Vorschriften betreffen dabei sowohl den Schutz von Tieren und
Pflanzen als auch den Schutz ihrer Lebensstétten. Sie gelten gemaf Art. 12 FFH-RL fur alle
Arten des Anhangs IV beziehungsweise gemaR} Art. 5 V-RL fur alle europaischen Vogel-
arten. Anders als das Schutzgebietssystem NATURA 2000 gelten die strengen Artenschutz-

regelungen flachendeckend — also tberall dort, wo die betroffenen Arten vorkommen.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Mit der Novelle des BNatSchG Dezember 2008 hat der Gesetzgeber das deutsche Arten-
schutzrecht an die europaischen Vorgaben angepasst und diese Anderungen auch in der
Neufassung des BNatSchG vom 29. Juli 2009 Ubernommen. In diesem Zusammenhang
missen seither die Artenschutzbelange bei allen genehmigungspflichtigen Planungs- und
Zulassungsverfahren entsprechend den europaischen Bestimmungen gepriift werden.

Die rechtliche Grundlage dieses artenschutzrechtlichen Fachbeitrages bildet das Bundes-
naturschutzgesetz — BNatSchG — in der Fassung vom 29. Juli 2009 [BGBI. | S. S. 2542], das
am 01.03.2010 in Kraft getreten ist. Der Artenschutz ist in den Bestimmungen der 88 44 und
45 BNatSchG verankert.

Die generellen artenschutzrechtlichen Verbotstatbestande des § 44 Abs. 1 BNatSchG sind

folgendermalen gefasst:
LES ist verboten,

1. wild lebenden Tieren der besonders geschitzten Arten nachzustellen, sie zu fangen,
zu verletzten oder zu toten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entneh-

men, zu beschadigen oder zu zerstoren,




Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald

2.

03.01.2017

wild lebende Tiere der streng geschitzten Arten und der europdaischen Vogelarten
wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungs-
zeiten erheblich zu stéren; eine erhebliche Stdrung liegt vor, wenn sich durch die
Stoérung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert,
Fortpflanzungs- oder Ruhestatten der wild lebenden Tiere der besonders geschiitzten
Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschadigen oder zu zerstéren,

wild lebende Pflanzen der besonders geschiitzten Arten oder ihre Entwicklungs-
formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschadigen oder zu

zerstoren (Zugriffsverbote).”

Diese Verbote sind um den Absatz 5 ergénzt, mit dem bestehende und von der Euro-

paischen Kommission anerkannte Spielrdume bei der Auslegung der artenschutzrechtlichen

Vorschriften der FFH- und Vogelschutzrichtlinie genutzt und rechtlich abgesichert werden

sollen, um akzeptable und im Vollzug praktikable Ergebnisse bei der Anwendung der Ver-

botsbestimmungen des Absatzes 1 zu erzielen:

1.

Fur nach 8§ 15 zulédssige Eingriffe in Natur und Landschaft sowie fir Vorhaben im
Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1, die nach den Vorschriften des Baugesetzbuches
zulassig sind, gelten die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Mal3gabe
der Satze 2 bis 5.

Sind in Anhang IV Buchstabe a der Richtlinie 92/ 43/EWG aufgefuhrte Tierarten,
europaische Vogelarten oder solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung
nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgefiihrt sind, liegt ein Verstol3 gegen das Verbot
des Absatzes 1 Nummer 3 und im Hinblick auf damit verbundene unvermeidbare
Beeintrachtigungen wild lebender Tiere auch gegen das Verbot des Absatzes 1
Nummer 1 nicht vor, soweit die ©kologische Funktion der von dem Eingriff oder
Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusammen-
hang weiterhin erfillt wird.

Soweit erforderlich, kdnnen auch vorgezogene Kompensationsmafinahmen (CEF-
Malnahmen) festgesetzt werden.

Fiar Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IVb der Richtlinie 92/43/EWG
(FFH-Richtlinie) aufgefuhrten Arten gilt Satz 2 und 3 entsprechend.

Sind andere besonders geschitzte Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durch-
fuhrung eines Eingriffs oder Vorhabens ein Verstol3 gegen die Zugriffs-, Besitz- und

Vermarktungsverbote nicht vor.
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Entsprechend dem obigen Absatz 5 gelten die artenschutzrechtlichen Verbote bei nach § 15
BNatSchG zulassigen Eingriffen in Natur und Landschaft sowie nach den Vorschriften des
Baugesetzbuches zulassigen Vorhaben im Sinne des § 18 Abs. 2 Satz 1 BNatSchG nur fur
die in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgefiihrten Tier- und Pflanzenarten sowie europaische
Vogelarten.

Werden Verbotstatbestdnde nach 8§ 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG bezuglich der
gemeinschaftsrechtlich geschitzten Arten erfillt, missen die Ausnahmevoraussetzungen
des 8§ 45 Abs. 7 BNatSchG gegeben sein.

Dieser Absatz regelt die Ausnahmevoraussetzungen, die bei Einschlagigkeit von Verboten
zu erfillen sind. ,Die nach Landesrecht fur Naturschutz und Landschaftspflege zusténdigen

Behorden kdnnen von den Verboten des § 44 im Einzelfall weitere Ausnahmen zulassen

1. zur Abwendung erheblicher land-, forst-, fischerei-, wasser- oder sonstiger erheb-
licher wirtschaftlicher Schaden,
zum Schutz der natirlich vorkommenden Tier- und Pflanzenwelt,
fur Zwecke der Forschung, Lehre, Bildung oder Wiederansiedlung oder diesen
Zwecken dienende MalRBnahmen der Aufzucht oder kiinstlichen Vermehrung,

4. im Interesse der Gesundheit des Menschen, der 6ffentlichen Sicherheit, einschliel3-
lich der Verteidigung und des Schutzes der Zivilbevilkerung, oder der maf3geblich
gunstigen Auswirkungen auf die Umwelt oder

5. aus anderen zwingenden Grinden des Uberwiegenden o6ffentlichen Interesses ein-

schlie3lich solcher sozialer oder wirtschaftlicher Art.

Eine Ausnahme darf nur zugelassen werden, wenn
1. ,zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und
2. sich der Erhaltungszustand der Populationen einer Art nicht verschlechtert (soweit
nicht Artikel 16 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG weiter gehende Anforderungen
enthalt. Artikel 16 Absatz 3 der Richtlinie 92/43/EWG und Artikel 9 Absatz 2 der
Richtlinie 79/409/EWG sind zu beachten.)"

1.3  Anlass und Aufgabenstellung

Zum Plangebiet wurde bereits in 2011 (12.12.2011) ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag
vom Buro OLAF erstellt. Zwischenzeitlich wurden alle verfallenen Gebéaude, des ehemaligen
,Gut Gartenbau®, die 1993 aul3er Betrieb genommen wurden, abgerissen. Aus artenschutz-

rechtlichen Griinden wurden die ehemaligen Wasserhochbehalter und die Trafostation erhal-
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ten und zu Ersatzlebensstatten fur verschiedene Vogel- (insbesondere Sperling und Rauch-
schwalbe) und Fledermausarten umgebaut. AuBerdem wurden Lampenmasten mit Lampen-
kasten erhalten, die von Dohlen besiedelt waren und mit Dohlenkasten ausgestattet bzw.
Dohlenmasten aufgestellt. Die besiedelten Lampen- und Dohlenmasten sind jedoch in 2016
zerstort worden und damit auch die Ersatzlebensstatten.

Inzwischen wurde der Bebauungsplan entsprechend der Anderung des StraRennamens von
»,An den Gewdachshausern“ in ,Am Elisenpark” umbenannt. Die Zielstellung der Planung und
der Geltungsbereich haben sich jedoch nicht gedndert. Im Rahmen der Umsetzung des Be-
bauungsplans sollen Gewerbe-, Mischgebiets- und Wohnbauflachen erschlossen werden.
Die gewerbliche Nutzung wird auf bereits vorhandenen bzw. brachgefallenen Gewerbestand-
orten stattfinden. Im sudlichen Teil des Plangebietes liegen Flachen fur Ausgleichmal3nah-
men, die in Form einer Parkanlage gestaltet werden sollen.

Das Plangebiet wird vom Einkaufszentrum ,Elisenpark®, landwirtschaftlichen Nutzflachen, ei-

ner Wohnbebauung, einer Kleingartenanlage und dem Naturschutzgebiet ,Eldena“ (Teil des
FFH- Gebiets ,Walder um Greifwald“) eingerahmt.

- s ¥ . la | ‘
Abb. 2 Plan- bzw. Untersuchungsgebiet (grob umrissen) und nahere Umgebung

Das Plangebiet liegt am sudostlichen Stadtrand von Greifswald, westlich und 6stlich der
StralBe ,Am Elisenpark”. Es handelt sich um die ehemaligen Betriebsflachen des ,Gut Gar-




Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald
03.01.2017

tenbau“. Westlich der Stral3e liegen ehemalige Betriebsgebaude, die inzwischen gewerblich
genutzt werden. Die ungenutzten Betriebsflachen werden inzwischen landwirtschaftlich ge-
nutzt. Ostlich der StraRRe liegen ausgedehnte ruderale Staudenfluren, die mit Einzelbaumen
und mesophilen Laubgebischen durchsetzt sind. Im Osten und Stiden wird das Plangebiet
von einem Graben begrenzt, der im sudlichen Bereich sehr extensiv bis gar nicht unterhal-

ten wird und weiter nach Norden hin eine intensive Unterhaltung erféahrt.
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Abb. 3-13 Ansichten des Plangebietes

Im Rahmen der Erstellung der Genehmigungsunterlagen sind mogliche Vorkommen sowie
die Betroffenheit artenschutzrechtlich relevanter Tier- und Pflanzenarten durch das Vorhaben
zu Uberprufen. Die artenschutzrechtliche Priifung stellt die Ergebnisse der Erfassungen und
Betrachtungen dar und dient den Genehmigungsbehérden als Entscheidungsgrundlage.

Ziel ist es, die aus artenschutzrechtlicher Sicht relevanten Konfliktpotenziale zusammenzu-
fassen und diesen mdgliche VermeidungsmalRnahmen bzw. vorgezogene Ausgleichsmalf3-
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nahmen (sog. CEF-MalRnahmen) gegenlberzustellen. Auf diese Weise soll die Notwendig-
keit der Zulassung von Ausnahmen von den Verbotstatbestdanden des § 44 BNatSchG sei-
tens der zustandigen Naturschutzbehérde bzw. der Beantragung einer Befreiung geman §
67 BNatSchG ermittelt werden.

1.4 Bearbeitungsschritte

In einem ersten Bearbeitungsschritt wird das Eintreten einschlagiger Verbotstatbestéande
zunachst Uberprift. In der Beurteilung, ob artenschutzrechtliche Verbotstatbestande eintre-
ten, werden somit Vorkehrungen zur Vermeidung von Beeintréachtigungen einbezogen. Vor-
kehrungen zur Vermeidung von Beeintrachtigungen setzen am Projekt an. Sie fuhren dazu,
dass Projektwirkungen entweder vollstandig unterbleiben oder soweit abgemildert werden,

dass - auch individuenbezogen - keine erhebliche Einwirkung auf geschitzte Arten erfolgt.

Lassen sich Beeintrachtigungen der 6kologischen Funktionen der vorhabenbedingt betrof-
fenen Lebensrdaume nicht vermeiden, wird ggf. die Durchfiihrung von vorgezogenen Aus-
gleichsmaflinahmen im Sinne des § 44 Abs. 5 BNatSchG in Betracht gezogen (sog. CEF-
MalRnahmen). Diese dienen zum Erhalt einer kontinuierlichen Funktionalitat betroffener Le-
bensstatten. Kénnen solche vorgezogenen Malinahmen mit rdumlichem Bezug zu betroffen-
en Lebensstatten den dauerhaften Erhalt der Habitatfunktion und ein entsprechendes Be-
siedlungsniveau gewéhrleisten, liegt gemaf § 44 Abs. 5 BNatSchG kein Verstol3 gegen die
einschlagigen Verbotstatbestande des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG vor.

1.5  Wirkungen

Die potenziellen Wirkungen des Vorhabens auf Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie so-
wie auf alle heimischen Vogelarten sind Ausgangspunkt fir die Ermittlung und Darstellung
der umwelterheblichen Auswirkungen. Hierzu werden die unmittelbar durch das Vorhaben
verursachten bau-, anlage- und betriebsbedingten direkten und indirekten Wirkungen auf die

artenschutzrechtlich relevanten Tierarten untersucht.

Baubedingte Wirkungen

Baubedingte Auswirkungen sind kurzzeitiger Natur und belasten nur voriibergehend die Um-
welt. Sie werden verursacht z. B. durch Errichten von Lagerplatzen, Erd- und Grindungsar-
beiten, Baustellenverkehre sowie Geldndemodellierungen. Es ist davon auszugehen, dass
Arbeitsstreifen und Baustelleneinrichtungen nur innerhalb der Flachenausweisungen des Be-
bauungsplanes angeordnet und die gesetzlichen Regelungen (Landesbauordnung, Abfallge-

setz, Baustellenverordnung) eingehalten werden.
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Eine befestigte Zufahrt zum Plangebiet besteht Gber die vorhandene Stral3e. Zusatzliche In-
anspruchnahmen von Bdden und Vegetationen fir den Baustellenverkehr sind nicht erforder-
lich. Die Bauherren haben wahrend der Bauphase dafiir Sorge zu tragen, dass der Baustel-
lenverkehr unter Einhaltung der gesetzlichen Regelungen insbesondere zum Immissions-
schutz erfolgt.

Folgende baubedingte Wirkungen sind zu erwarten:

- Zeitweise Flacheninanspruchnahme durch Baustelleneinrichtungen, Lager-
platze und Baustellenzufahrten.

- Temporare Larmemission und Erschitterungen bei den Bautatigkeiten zur Er-
richtung neuer Baulichkeiten und Anlagen sowie durch den zunehmenden
Baustellenverkehr.

- Temporare Scheuchwirkungen fur Tiere.

- Temporare Schadstoffemissionen durch Baustellenverkehr und Betriebsmittel.

- Temporare optische Stérung durch Baufahrzeuge sowie Baustoff- und Rest-
mittellagerungen.

Fiar Schutzgebiete zeichnen sich keine baubedingten Wirkungen durch das Planvorhaben
ab.

Anlagenbedingte Wirkungen

Durch die beabsichtigte Bebauung und die Schaffung befestigter Flachen kommt es zu einer
weiteren Bodenversiegelung. Es findet ein Funktionsverlust auf diesen Flachen statt. Durch
die Neuversiegelung geht Boden als Standort fur Pflanzen und Lebensraum von Tieren ver-
loren. Weitere Anlagebedingte Wirkungen sind:

- Veranderung der Gestalt oder Nutzung von Grundflachen (z. B. Entfernung
bzw. Veranderung der Vegetation, Bodenauftrag und -abtrag, Bodenverdich-
tung);

- Flachenbeanspruchung durch die Anlage von Verkehrsflachen und baulichen
Anlagen (Inanspruchnahme der vorhandenen Biotoptypen, die in andere Bio-
toptypen umgewandelt werden. Dadurch kommt es zum Verlust von Gesamt-
bzw. Teillebensrdumen der Flora und Fauna).

- Zerstérung von Lebensstatten durch Rodung von Gehdlzen

- visuelle Beeintrachtigungen durch bauliche Anlagen

Fir Schutzgebiete zeichnen sich keine anlagebedingten Wirkungen durch das Planvorhaben
ab.
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Betriebsbedingte Wirkungen

Betriebsbedingte Wirkungen ergeben sich aus den geplanten Nutzungen als Gewerbe-,
Misch- und Wohngebiet. Erhebliche Stérwirkungen sind auf Grund der vorhandenen benach-
barten Gewerbe-, Misch- und Wohngebiete bzw. anderer Nutzungen (Kleingarten, Landwirt-
schaft) nicht zu erwarten bzw. die betriebsbedingten Wirkungen besitzen nur eine geringe
Reichweite.

Fur das Schutzgebiet NSG Eldena bzw. fiir den entsprechenden Teil des FFH-Gebiets 1946-
401 ,Walder um Greifswald“ bzw. das EU-Vogelschutzgebiet 1946-401 ,Eldena bei Greifs-
wald” ist eine steigende Nutzung als Erholungsort durch die steigende Anwohnerzahl im
nahen Umfeld des Schutzgebietes zu erwarten, die mit Stérungen der Fauna verbunden ist.
Fir die vorhandenen Ersatzlebensstatten Artenschutzhaus ehem. Trafo und Fledermauswin-
terquartier enem. Wasserhochbehalter ist erfahrungsgemaf ebenfalls mit zunehmenden Sto-

rungen durch z. B. Vandalismus zu rechnen.

2. Relevanzprifung (siehe Anlage)

Die Ableitung der relevanten Artenkulissen erfolgt in Tabellenform (siehe Anlage). Fir die
Abschichtung der Arten des Anhang IV der FFH-RL und der Europdaischen Vogelarten wur-
den die Tabellen aus den Arbeitshilfen des LUNG M-V zugrunde gelegt. In den Tabellen in
der Anlage werden jene Arten gekennzeichnet, fir die nachfolgend eine vertiefende Betrach-
tung in Form von Steckbriefen erfolgt. Fur die anderen FFH-Arten erfolgt eine kurze Begrin-
dung, warum sie von den weiteren Prifschritten ausgeschlossen werden.

Durch die Baumaflnahmen, die Flachenbeanspruchung und Gehélzrodungen kénnen ge-
schitzte Tierarten erheblich gestért oder getdtet werden bzw. kdnnen deren Lebensstétten
zerstort werden. Eine Betroffenheit insbesondere folgender Tiergruppen ist zu erwarten bzw.

maoglich: Amphibien, Reptilien, Falter, Flederméuse und Vogel.

3. Datenquellen der Bestandsanalyse

Das Plangebiet wurde im Juli 2016 begangen. Es wurde das mdgliche Vorkommen und das
Gefahrdungspotential geschutzter oder gefahrdeter Tier- und Pflanzenarten an Hand der
Biotopausstattung und der Ortslage beurteilt. Zudem wurden Bestandsdaten recherchiert

(NABU Kreisverband Greifswald: Fachgruppe Fledermausschutz, Feldherpetologie, Ornitho-

11




Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald
03.01.2017

logie mindl.) und das Landschaftsinfo rmationssystem Mecklenburg-Vorpommern, kurz LIN-
FOS M-V, bzw. das Kartenportal Umwelt M-V ausgewertet.

Eigene Erfassungen waren auf Grund des kurzen Untersuchungszeitraumes im Juli nur we-
nige bzw. wenig aussagekraftig moéglich. Es wurden jeweils zwei Begehungen zur Erfassung
von Amphibien und Reptilien durchgefiihrt und zwei Beobachtungen bzw. Revierkartierungen
von Végeln und eine Erfassung von Fledermausen mittels automatischer Aufzeichnungssys-

teme (Batcorder).

3.1  Vogel

Die Erfassung der Brutvogelfauna erfolgte mittels der Revierkartierungsmethode (u. a. BIBBY
et al. 1995). Hierzu wurde das Untersuchungsgebiet vollstdndig zu Fuld begangen. Es wur-
den samtliche Vogel mit territorialem oder brutbezogenem Verhalten (z. B. Balzflige, Ge-
sang, Nestbau, Futterung) kartiert. Zusatzlich wurden nahrungssuchende und fliegende Tiere
erfasst. Die artspezifische Erfassung und Auswertung wurde nach SUDBECK et al. (2005)

durchgefihrt.

3.2  Amphibien/ Reptilien

Die Erfassung dieser Tiergruppen ist kaum standardisiert. Vor allem bei der Sichtsuche han-
gen Nachweise neben der lokalen Bestandsgréf3e stark von der Erfahrung des Erfassers und
der Witterung ab. Die Witterung ist entscheidend fur die Aktivitat der Tiere.

Zur Kartierung im Plangebiet wurde die Sichtbeobachtung angewendet, wobei bestimmte
Wegstrecken und potentielle Habitate wiederholt langsam abgegangen wurden.

Fangzaune, Bodenfallen, kiinstliche Verstecke kamen nicht zum Einsatz.

3.3 Flederméuse

Es wurde das Echtzeitaufzeichnungssystem Batcorder 2.0 (500 kHz sample-Rate) der eco-
Obs GmbH eingesetzt. Mit den Computerprogrammen bcAnalyze bzw. batldent der ecoObs
GmbH wurden Sonagramme von den Lauten erstellt und zur Artbestimmung vermessen. Als
Bestimmungsliteratur der Fledermausortungs- aber auch Soziallaute bzw. zur Uberpriifung
der Ergebnisse der automatischen Artzuordnung durch die Software batldent wurde v. a.
SKIBA (2009), PFALZER (2007), Russ et al. (2012) und NEIL et al. (2014) verwandt.
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4. Erfassungsergebnisse/ Potentialeinschéatzung

Es konnten keine geeigneten oder besiedelten Hohlungen in Gehdlzen festgestellt werden
bzw. keine Besiedlungshinweise, entsprechend fehlen Hinweise auf Vorkommen von xylo-

bionten Kéferarten, Baumhohlungen besiedelnde Fledermaus- und Vogelarten.

4.1  Amphibien

Auf Grund des kurzen und wenig geeigneten Erfassungszeitraumes kann zu Vorkommen
von Amphibien nur wenig mehr als eine Potentialeinschatzung an Hand der Biotopausstatt-
ung vorgenommen werden. Dennoch konnten die Arten Laubfrosch, Moorfrosch und Erd-
krote beobachtet bzw. verhort werden. Auf Grund der Biotopausstattung sind auf3erdem Vor-
kommen von Wasser- bzw. Teichfrosch, des Grasfrosches und von Teich- und Kammmolch
maoglich. An Amphibienschutzzaunen an der HainstraBe bzw. am Dorfteich gelangen aul3er-
dem Einzelnachweise der Rotbauchunke und der Knoblauchkréte.

Mit Ausnahme des Grabens handelt es sich um terrestrische Teillebensrdume.

Eine erhebliche Beeintrachtigung durch das Vorhaben ist fir den Laubfrosch zu erwarten,
insbesondere durch Rodung von Gehdélzen, die wahrend der Vegetationsperiode als Rufwar-
ten genutzt werden.

Eine erhebliche Beeintrachtigung von Massenwanderungen ist auf Grund des Fehlens von
geeigneten Laichgewdassern nicht zu erwarten. Jedoch werden terrestrische Teillebensrdume
in Anspruch genommen.

Bei einer verkehrlichen ErschlieRung des Plangebietes Uber die Hainstral3e, welche aktuell
jedoch nicht Bestandteil der Planung ist, ist mit erheblichen Tétungen insbesondere wahrend

der Wanderungszeiten zu rechnen.

4.2 Reptilien

Reptilien konnten aktuell nicht nachgewiesen werden. Der Untersuchungszeitraum ist jedoch
ungenugend bzw. ungeeignet. Auf Grund der Biotopausstattung kénnen Vorkommen der
Zauneidechse, Waldeidechse und Ringelnatter nicht ausgeschlossen werden. Eidechsen
sind insbesondere im Bereich der Betonwegeplatten bzw. der nahegelegenen Ruderalflach-

en und der Wasserhochbehélter bzw. nahe des Waldes (NSG Eldena) zu vermuten.

4.3 Fledermause

Die Ersatzlebensstéatten Trafo und Wasserhochbehélter werden von Zwergflederméusen als

Sommer- und Winterquartier genutzt. Sommerquartiernutzungen durch weitere Arten sind
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maoglich, z. B. durch die Mickenfledermaus, Rauhhautfledermaus und das Braune Langohr.
Die Wasserhochbehélter werden inzwischen im Winter von den Arten Braunes Langohr,
Wasserfledermaus, Fransenfledermaus und Grofl3es Mausohr besiedelt.

Das Plangebiet wird von verschiedenen Arten als Jagdhabitat genutzt, mittels Analyse aufge-
zeichneter Laute bzw. Detektorbeobachtungen konnten die Arten Zwerg-, Micken-, Rauh-
haut-, Fransen-, Breitfligelfledermaus und GroRRer Abendsegler nachgewiesen werden.
Beeintrachtigungen der vorhandenen Fledermausquatrtiere (Trafo- und Wasserhochbehélter)
sind durch deren Vandalismusgefahrdung zu erwarten. Zudem stellen Katzen, deren Pra-
senz mit der Wohnbebauung zunehmen wird, fir Fledermausquartiere eine nicht unerheb-
liche Gefahrdung dar. Stérungen in der Quartier- und Jagdhabitatnutzung sind fur einige
Arten insbesondere durch Lichtemissionen méglich. Zudem gehen Jagdhabitate verloren
bzw. werden verdndert. Verschiebungen im Artenspektrum sind mdglich. Die Ruderalflachen

verlieren insbesondere ihre Attraktivitat fir Fransenflederméause.

4.4  Vogel

Auf Grund des kurzen und nicht idealen Erfassungszeitraumes kann zu Vorkommen von
Brutvdgeln nur wenig mehr als eine Potentialeinschidtzung an Hand der Biotopausstattung
vorgenommen werden. Dennoch konnten einige Brutvogelarten festgestellt werden. Der ehe-
malige Trafo wird inzwischen von bis zu 6 Brutpaaren der Rauschschwalbe genutzt, Einzel-
nester befinden sich auch in den Zugangen der zwei Wasserhochbehélter. Die angelegten
Nistplatze des Trafos werden zudem von einer kleinen Kolonie des Feldsperlings genutzt.
Wahrend der Begehungen konnten keine Dohlen festgestellt werden. Die Lampenmasten mit
den Dohlenbrutplatzen und die Nistkdsten am Trafo wurden zerstért. Im nérdlichen Bereich
des Plangebietes befinden sich weitere Dohlenmasten auf einer Flache, die ebenfalls bebaut
werden soll. Als Brutvogel konnten au3erdem der Stieglitz und der Zaunkdnig nachgewiesen
werden. Beobachtet bzw. verhort werden konnten ebenfalls die Arten Goldammer und Bach-
stelze. Brutplatze dieser Arten sind im Plangebiet demnach wahrscheinlich. Als Nahrungs-
gast wurde zeitweise der Turmfalke festgestellt. Auf Grund der Biotopausstattung sind weite-
re Artvorkommen mdglich, insbesondere Strauch- und Gebischbriter, darunter der Neunt6-

ter.
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5. Maflinahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierlichen

Okologischen Funktionalitat

Folgende Malinahmen zur Abwendung der Einschlagigkeit artenschutzrechtlicher Verbotstat-
besténde sind vorgesehen und werden bei der weitergehenden Konfliktanalyse entsprech-

end beriicksichtigt:

5.1  Vermeidungs- und Minderungsmaf3nahmen

V1 Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von mdglichen Brutvégeln und
Laubfréschen zu vermeiden, dirfen Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis Marz
durchgefuhrt werden.

V2 Um Stdrungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-
Wanderungszeiten von Amphibien, im Zeitraum September/Oktober und Marz/April,
Amphibienschutzzaune um Baugruben aufzustellen oder es dirfen keine Baugruben
angelegt werden.

V3 Biotopverédndernde MalRnahmen (Baufeldfreimachung: Rodungen, Mahd, Planierung-
en etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung dirfen nur im Zeitraum von
Oktober bis Marz durchgefiihrt werden, um T6tungen, Verletzungen und erhebliche
Stérungen von Reptilien zu vermeiden.

V4 Um zunehmende Stdrungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo
und ehem. Wasserhochbehélter zu vermeiden, ist dieses Areal weitraumig weitgeh-
end katzen- und vandalismussicher einzuzaunen (Stabmattenzaun, vgl. Boddenweg
Bierkeller Eldena). Zum Schutz vor Lichtemissionen sind in Richtung der Bebauung
im Nordwesten zweireihig heimische Baume und Straucher zu pflanzen, eine Be-
schattung der eingezaunten Flache ist dabei durch einen entsprechenden Abstand

weitgehend zu vermeiden.

5.2 MalRnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen 6k  ologischen Funktionalitat

(vorgezogene AusgleichsmalRnahmen - CEF-MalRnahmen)

Fur die Flachen auf denen die CEF-MalRhahmen umgesetzt werden ist eine Grunddienstbar-

keit einzutragen.

CEF1 Die zerstorten Ersatzlebensstatten Dohlenmasten/ Dohlenk&sten und die Dohlenbrut-
platze in den ebenfalls zerstérten Lampenmasten sind im Bereich der ehem. Wasser-
hochbehélter zu ersetzen. Auf Grund des bereits eingetretenen Brutausfalls sind 14

witterungsbestandige Brutplatze notwendig, die an Masten in mind. 8 m Ho6he zu
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montieren sind. Je Mast sollten maximal drei Kasten montiert werden. Die bestehen-
den drei Dohlenmasten mit den vorhandenen Kéasten im nordlichen Bereich des Plan-
gebietes sind im Fall einer Bebauung dieses Bereiches aul3erhalb der Brutzeit, d. h.
bis Ende Februar, umzusetzen. Die Masten sind in Abstimmung mit einem Sachver-
standigen im Bereich der Wasserhochbehalter aufzustellen.

Fur Reptilien (Zauneidechse) ist das Areal um den ehem. Trafo und die Wasserhoch-
behalter (mind. 5.000 m2) durch regelmaRige Mahd (2 x pro Jahr) und Berdumung
des Mahgutes offenzuhalten. Einmalig ist der vorhandene Wurzelfilz aufzubrechen,
ggf. abzuplagen und wird das Areal nach einer tiefen Mahd mit einer 15 bis 20 cm
starken Sandschicht abgedeckt und danach der Selbstbegriinung Gberlassen. Zudem
sind Versteckplatze durch eine 10 m lange, mind. 1,20 cm hohe und mind. 1 m breite
Trockenmauer anzulegen. Auf den Wasserhochbehdltern wird nur eine Sandschicht
aufgetragen, denn durch das Abplagen koénnte der Frostschutz beeintrachtigt werden.
Auf einer ca. 3,5 ha grofl3en Flache suddstlich der Wasserhochbehalter wird in gleich-
en Teilen eine Ruderalflache (1 Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und
eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschirig) mit einem lockeren Baumbestand,
randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 400 m, zweireihig) und einem besonnten na-
turnahen Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Jagdhabitate/
Nahrungsrdume und stérungsarme Bereiche fur Amphibien, Flederm&use und Voégel
zu schaffen. Die Funktionalitat wird mit der Fertigstellung der Anlage erreicht, denn es
soll keine Fortpflanzungsstatte geschaffen werden, sondern eine Aufwertung des
Jagdhabitats.

Zauneidechsenhabitat
& Umzaunung

Abb. 14 Schematische Darstellung der Vermeidungs- und CEF-MalRnahmen
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6. Bestand sowie Darlegung der Betroffenheit der Ar  ten

Das Eintreten der Verbotstatbestédnde des § 44 BNatSchG im Zuge des Vorhabens wird
nachfolgend unter Beriicksichtigung der vorangehend beschriebenen Vermeidungsmafnah-
men untersucht. Aus Effektivitdtsgriinden und zur Vermeidung unnétiger Redundanzen wer-
den Aussagen, wo zutreffend, nicht artbezogen erlautert, sondern auf Artengruppen ange-
wendet. Werden Verbote erflillt, wird Gberprift, ob die naturschutzfachlichen Voraussetzung-
en fur die ausnahmsweise Zulassung des Vorhabens gemal § 45 Abs. 7 BNatSchG in Uber-
einstimmung mit den Vorgaben des Art. 16 abs. 1 FFH-RL vorliegen (d. h. Verweilen der Po-
pulationen betroffener Arten trotz Ausnahmeregelung in einem ginstigen Erhaltungszu-
stand).

Grundlage fur die folgende artenschutzrechtliche Bewertung vorhabenbedingter Beeintrach-
tigungen sind die aus den Verbotstatbestédnden des § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG

zusammenfassend abgeleiteten Schadigungs-, Stérungs- und Tétungsverbote.

6.1 Bestand und Betroffenheit der Arten nach Anhan g IV der FFH-Richtlinie und der

europaischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutz  -Richtlinie

Bezlglich der Tierarten nach Anhang IV a) FFH-RL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fur nach § 19 BNatSchG zuléassige Eingriffe folgende Verbote:

Schéadigungsverbot:  Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Tétung von Tieren oder ihrer Entwick-
lungsformen. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion
der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestétten im raum-

lichen Zusammenhang gewahrt wird.

Storungsverbot:  Erhebliches Stéren von Tieren wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation fahrt.

Européaischer Laubfrosch  (Hyla arborea)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: 3 Artim UG: [X] nachgewiesen [ ] potenziell méglich

Der Laubfrosch beansprucht je nach saisonaler Aktivitat sehr unterschiedliche aquatische und terrestrische Teille-
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Europaischer Laubfrosch  (Hyla arborea)

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

bensraume. Im Plangebiet sind Laubfrésche in terrestrischen Teillebensrdumen zu erwarten. Baume und Straucher
dienen der Art haufig als Sitz- und Rufwarten.

Lokale Population:
Im Plangebiet konnten Einzeltiere verhort werden. Gehdlze im Plangebiet werden als Sitz- und Rufwarten genutzt,
geeignete Laichgewasser fehlen jedoch.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da die Art nur in
terrestrischen Teillebensraumen festgestellt wurde und Bestandserfassungen im Untersuchungszeitraum nicht
durchgefiihrt werden konnten.

2.1

Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Mit der Tétung oder Verletzung von Individuen muss insbesondere bei Gehdlzrodungen in den Sommermonaten
gerechnet werden, diese kdnnen jedoch durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden.

X] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Laubfrdschen zu vermeiden, sind Rodungen nur im Zeit-
raum von Oktober bis Marz durchzufiihren.

Um Stérungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und Méarz/April, Amphibienschutzzdune um Baugruben aufzustellen oder dir-
fen keine Baugruben angelegt werden.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen, d. h. Stérungen, die sich auf den lokalen Bestand auswirken konnten, sind nicht zu erwarten,
da keine Laichgewasser beeintrachtigt werden bzw. kdnnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden.
Ruhestatten bzw. terrestrische Teilhabitate und wahrscheinlich auch Uberwinterungsplétze gehen jedoch verloren.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von Laubfrdschen zu vermeiden, sind Rodungen nur im Zeit-
raum von Oktober bis Marz durchzufiihren.

Um Stdrungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und Mérz/April, Amphibienschutzzdune um Baugruben aufzustellen oder dir-
fen keine Baugruben angelegt werden.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache siidéstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (L&nge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsrau-
me und stérungsarme Bereiche fiir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Stoérungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten des Laubfrosches kann nicht ausge-
schlossen werden. Es werden terrestrische Teilhabitate durch Versiegelung und Biotopveranderungen z. T. erheblich
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Europaischer Laubfrosch  (Hyla arborea)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

beeintréchtigt.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache stiddstlich der Wasserhochbehélter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsrau-
me und storungsarme Bereiche fir Amphibien, Flederm&use und Végel zu schaffen.

Schadigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

Moorfrosch (Rana arvalis)
Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

1 Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: 2 M-V: 3 Artim UG: [X] nachgewiesen [ ] potenziell méglich

Moorfroschhabitate zeichnen sich durch hohe Grundwasserstdnde aus. Besiedelt werden dementsprechend vor
allem Nasswiesen, Zwischen-, Nieder- und Flachmoore sowie Erlen- und Birkenbriiche. Die Laichgewasser sind zum
Teil meso- bis dystroph. Die fiir Ostdeutschland durchgefiihrte Habitatanalyse von Laichgewéssern nach SCHIEMENZ
& GUNTHER (1994) ergab eine deutliche Praferenz fiir Teiche, Weiher, Altwasser und Sélle, gefolgt von Gewassern in
Erdaufschliissen, Graben, sauren Moorgewéssern und Uferbereichen von Seen. Allerdings sollte der pH-Wert des
Gewassers nicht zu niedrig liegen, da die Embryonen unterhalb eines Wertes von 4,5 absterben.

Unter den Landhabitaten dominieren Sumpfwiesen und Flachmoore, sonstige Wiesen und Weiden sowie Laub- und
Mischwalder (vor allem Au- und Bruchwalder), die in der Regel einen hohen Grundwasserstand aufweisen.

Der Moorfrosch zahlt zu den friihlaichenden Arten. Die Anwanderung zu den Laichgewassern findet statt, wenn Uber
mehrere Nachte Lufttemperaturen von mehr als 10°C auftreten. So werden unter glinstigen Bedingungen wandern-
de Moorfrdsche manchmal bereits im Februar festgestellt (ZANGE 1997), der Grolteil der Tiere findet sich jedoch erst
im Mé&rz am Laichgewdsser ein, wobei die Mannchen gewdhnlich einige Tage vor den Weibchen anwandern.

Nach dem Ablaichen wandern die Tiere nicht sofort wieder ab, sondern verweilen teilweise mehrere Wochen in der
Néahe des Laichgewassers. Die individuelle Aufenthaltsdauer betragt im Mittel einen Monat (BUCHS 1987).

Die ersten umgewandelten Frésche kdnnen ab Juni festgestellt werden. Gelegentlich findet man frisch metamorpho-
sierte Tiere auch noch bis Anfang September.

Jungtiere wandern oft weiter von den Laichgebieten weg (bis 1000 m) als die Adulten (bis 500 m) (vgl. GELDER &
BUTGER 1987, GUNTHER & NABROWSKI 1996). Im Herbst nahert sich ein Teil der Population wieder dem Laichgewas-
ser, besonders ein Teil der Mannchen uberwintert auch darin.

Lokale Population:
Bei den Begehungen konnten im Plangebiet vereinzelt Moorfrosche festgestellt werden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht sicher bewertet werden, da die Art nur in
terrestrischen Teillebensraumen festgestellt wurde und Bestandserfassungen im Untersuchungszeitraum nicht
durchgefiihrt werden konnten.

In Mecklenburg-Vorpommern sind die Moorfroschbesténde in den letzten Jahren durch groRflachige Renaturierungs-
projekte und die Forderung der Kleingewassersanierung vielerorts bevorteilt worden. Damit dirfte der langfristige
Abwartstrend mittlerweile gebremst sein. Unverandert negativ entwickeln sich jedoch die Vorkommen in den grof-
flachigen, intensiv genutzten Agrarlandschaften.

2.1 Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
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Moorfrosch (Rana arvalis)

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

Zu Verletzungen oder Totungen von Individuen kann es in der Bauphase durch Baufahrzeuge und Erdbewegungen
kommen, insbesondere wahrend der Hauptwanderungszeiten. Diese kénnen aber durch eine Bauzeitenregelung
weitgehend vermieden werden.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Stérungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und Méarz/April, Amphibienschutzzdune um Baugruben aufzustellen oder dir-
fen keine Baugruben angelegt werden.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen, d. h. Stérungen, die sich auf den lokalen Bestand auswirken konnten, sind nicht zu erwarten,
da keine Laichgewasser beeintrachtigt werden bzw. kdnnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden.
Ruhestatten bzw. terrestrische Teilhabitate und wahrscheinlich auch Uberwinterungsplatze gehen jedoch verloren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Stdrungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und Méarz/April, Amphibienschutzzdune um Baugruben aufzustellen oder dir-
fen keine Baugruben angelegt werden.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache siidéstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsréu-
me und storungsarme Bereiche fir Amphibien, Flederm&use und Végel zu schaffen.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten des Laubfrosches kann nicht ausge-
schlossen werden. Es werden terrestrische Teilhabitate durch Versiegelung und Biotopverénderungen z. T. erheblich
beeintréchtigt.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache stiddstlich der Wasserhochbehélter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsrau-
me und stérungsarme Bereiche fiir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Schadigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Nordlicher Kammmolch  (Triturus cristatus)

Tierart nach Anhang Il und IV der FFH-RL

Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V:2  Artim UG: [_] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Hinsichtlich der Laichgewasserwahl besitzt die Art eine hohe dkologische Plastizitat. Bevorzugt werden natiirliche
Kleingewasser (Solle, Weiher, z. T. auch temporare Gewasser) und Kleinseen, aber auch Teiche und Abgrabungs-
gewasser (Kies-, Sand- und Mergelgruben). Als optimale Habitate gelten groRere Kleingewasser mit mehr als 0,5 m
Wassertiefe auf schweren Boden (Mergel). Ein sonnenexponiertes Gewasser, gut entwickelte Submersvegetation,
die jedoch auch eine ausreichend offene Wasserflache frei 1&sst, ein reich strukturierter Gewasserboden (Aste,
Steine) und ein fehlender bzw. geringer Fischbesatz wirken sich gleichfalls positiv auf die Besiedlung aus.

Die terrestrischen Lebensrdume liegen oft in unmittelbarer Nahe der Laichgewasser und sind meist weniger als
1.000 m von ihnen entfernt. Als Landhabitate werden Laub- und Laubmischwalder, Géarten, Felder, Sumpfwiesen und
Flachmoore, Erdaufschllisse, Wiesen und Weiher sowie Nadelwalder genannt (SCHIMENZ & GUNTHER 1994). Steine,
Totholz, Kleinsdugerbaue und andere Kleinhdhlen, Lesestein-, Laub- und Reisighaufen sowie Holzstapel dienen als
Tagesverstecke. Haufig liegen die Winterquartiere in &hnlichen, frostfreien Strukturen oder in tieferen Bodenschich-
ten der Landlebensrdume. Der Kammmolch Gberwintert jedoch auch in Kellern und vereinzelt in Gewdssern.

Lokale Population:

Auf Grund des Erfassungszeitraumes handelt es sich nur um eine Potentialeinschatzung zum Artvorkommen. Auf
Grund der Biotopausstattung muss mit dem Vorkommen des Kammmolches gerechnet werden. Zudem sind
Vorkommen aus der Umgebung bekannt.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann im Plangebiet nicht bewertet werden, da es sich nur um eine
Potentialeinschatzung handelt. Bestandserfassungen konnten nicht durchgefiihrt werden.

2.1

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Zu Verletzungen oder T6tungen von Individuen kann es in der Bauphase durch Baufahrzeuge und Erdbewegungen
kommen, insbesondere wahrend der Hauptwanderungszeiten. Diese kénnen aber durch eine Bauzeitenregelung
weitgehend vermieden werden.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Stérungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und Mérz/April, Amphibienschutzzdune um Baugruben aufzustellen oder dir-
fen keine Baugruben angelegt werden.

[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Erhebliche Stérungen, d. h. Stérungen, die sich auf den lokalen Bestand auswirken konnten, sind nicht zu erwarten,
da keine Laichgewasser beeintrachtigt werden bzw. konnen durch eine Bauzeitenregelung vermieden werden.
Ruhestatten bzw. terrestrische Teilhabitate und wahrscheinlich auch Uberwinterungsplatze gehen jedoch verloren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Stdrungen, Verletzungen und Tétungen zu vermeiden, sind wahrend der Haupt-Wanderungszeiten von Amphi-
bien, im Zeitraum September/Oktober und Mérz/April, Amphibienschutzzdune um Baugruben aufzustellen oder dir-
fen keine Baugruben angelegt werden.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache siidéstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (L&nge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
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Nordlicher Kammmolch  (Triturus cristatus)

Tierart nach Anhang Il und IV der FFH-RL

en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsrau-
me und stérungsarme Bereiche fiir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- oder Ruhestétten des Laubfrosches kann nicht ausge-
schlossen werden. Es werden terrestrische Teilhabitate durch Versiegelung und Biotopveranderungen z. T. erheblich
beeintrachtigt.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

IX] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache siidéstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Méhgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (L&nge mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsréu-
me und stérungsarme Bereiche fiir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Schidigungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

Zauneidechse (Lacerta agilis)

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: 3 M-V: 2  Artim UG: [_] nachgewiesen [X] potenziell mdglich

Die Zauneidechse gehort zu den am weitesten verbreiteten Reptilienarten. In Deutschland ist die Art + flachen-
deckend verbreitet. Zauneidechsen bevorzugen offene, thermisch beglinstigte, meist sidexponierte Habitate (Ru-
deralflachen, Béschungen, Bahnddmme, Aufschittungen, Waldrander usw.). Optimalhabitate zeigen kleinrdumige
Mosaikstruktur aus offenen Sonnplatzen sowie ausreichend Rickzugsmdglichkeiten zur Feindvermeidung und
Thermoregulation (Hecken, Steinhaufen, Totholz usw.). Die Hauptgefahrdung besteht in der Lebensraumverander-
ungen (Verlust von Kleinstrukturen und Landschaftsvielfalt, Eutrophierung).

Lokale Population:
Auf Grund der Biotopausstattung kénnen Vorkommen der Art nicht ausgeschlossen werden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Population kann auf Grund der fehlenden Datengrundlage nicht sicher be-
wertet werden. In der kontinentalen Region wird der Erhaltungszustand der Art als unzureichend eingeschétzt. In
Mecklenburg-Vorpommern hat die Zauneidechse erhebliche Bestandseinbufien hinnehmen missen. Dadurch hat
die Isolation der Bestande stark zugenommen.

2.1

Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Verletzungen und Tétungen von Individuen kénnen durch biotopverdndernde Malnahmen z. B. Beseitigung von
Versteck- und Sonnplatzen verursacht werden.

X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Biotopverandernde Malnahmen (Rodungen, Mahd, Planierungen etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebau-
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Zauneidechse (Lacerta agilis)

Tierart nach Anhang IV der FFH-RL

ung werden nur im Zeitraum von Oktober bis Marz durchgeflihrt, um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Sto-
rungen von Reptilien zu vermeiden.

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Stérungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Stérungen sind méglich, da flachige Biotopverédnderungen im Plangebiet zu erwarten sind.
X Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Biotopverandernde Malnahmen (Rodungen, Mahd, Planierungen etc.) im Zusammenhang mit der geplanten Bebau-
ung werden nur im Zeitraum von Oktober bis Marz durchgeflihrt, um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Sto-
rungen von Reptilien zu vermeiden.

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Fir Reptilien (Zauneidechse) ist das Areal um den ehem. Trafo und die Wasserhochbehalter (mind. 5.000 m?) durch
regelmalige Mahd (2 x pro Jahr) und Berdumung des Mahgutes offenzuhalten. Einmalig ist der vorhandene Wurzel-
filz aufzubrechen, ggf. abzuplagen und wird das Areal nach einer tiefen Mahd mit einer 15 bis 20 ¢cm starken Sand-
schicht abgedeckt und wird der Selbstbegriinung Uberlassen. Zudem sind Versteckplatze durch eine 10 m lange und
mind. 1 m breite Trockenmauer anzulegen. Auf den Wasserhochbehéltern wird nur eine Sandschicht aufgetragen,
denn durch das Abplagen kénnte der Frostschutz beeintrachtigt werden.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose der Schadigungsverbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 und 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Eine Beschédigung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten kann nicht ausgeschlossen werden, da flachige Biotopver-
anderungen im Plangebiet zu erwarten sind.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:
Anlage einer mind. 1,50 m breiten, mind. 25 m langen und 1 m hohen Trockenmauer parallel zum Bahndamm.

Fir Reptilien (Zauneidechse) ist das Areal um den ehem. Trafo und die Wasserhochbehalter (mind. 5.000 m?) durch
regelmalige Mahd (2 x pro Jahr) und Berdumung des Mahgutes offenzuhalten. Einmalig ist der vorhandene Wurzel-
filz aufzubrechen, ggf. abzuplagen und wird das Areal nach einer tiefen Mahd mit einer 15 bis 20 ¢cm starken Sand-
schicht abgedeckt und wird der Selbstbegriinung Uberlassen. Zudem sind Versteckplatze durch eine 10 m lange und
mind. 1 m breite Trockenmauer anzulegen. Auf den Wasserhochbehéltern wird nur eine Sandschicht aufgetragen,
denn durch das Abplagen kénnte der Frostschutz beeintrachtigt werden.

Schidigungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

Sammelsteckbrief Flederméause

Tierarten nach Anhang Il und IV der FFH-RL

1

Grundinformationen
Tiergruppe im UG: [X] nachgewiesen [X] potenziell méglich

Fledermause nutzen Spalten, Nischen, Nistkasten und Hohlen an Felsen, Baumen und Gebauden als Wochenstu-
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Sammelsteckbrief Flederméause

Tierarten nach Anhang Il und IV der FFH-RL

ben, sonstige Sommerquartiere und - bei geringem Frost - als Winterquartiere. Einige Arten sind im Flachland auf
feuchte, unbeheizte, frostfreie und wenig genutzte Keller/Bunker als Winterquartier angewiesen. Bei nachtlichen
Jagdfliigen werden insektenreiche Flachen wie z. B. die Luftrdume Uber Gewassern oder an Waldsédumen zur Nah-
rungssuche angeflogen. Die Flugkorridore verlaufen haufig entlang von strukturellen und linearen Leitlinien wie
Waldréndern, Baumreihen, Hecken und Ufergehdlzen von Gewassern.

Lokale Population:

Im Plangebiet konnten keine Baumquartiere festgestellt werden. Das ehem. Trafohaus und die Wasserhochbe-
halter dienen verschiedenen Fledermausarten als Sommer- (Zwergfledermaus) und Winterquartier (Braunes
Langohr, Wasser-, Fransenfledermaus und GroRes Mausohr (FFH-Anhang I1)). Als Jagdhabitat wird das Plan-
gebiet ebenfalls genutzt, festgestellt werden konnten die Arten Zwerg-, Miicken-, Rauhhaut-, Fransen-, Breitfliigel-
fledermaus und Grolser Abendsegler.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann auf Grund der unzureichenden Datenlage nicht bewertet
werden, insbesondere weil zum Zeitpunkt der Erfassung keine Populationsparameter ermittelt werden konnten.

Fledermduse sind vielfachen Gefahrdungen ausgesetzt, so dass durch Summationseffekte Populationseinbullen
auch durch den Verlust von Einzelquartieren und Jagdhabitaten méglich sind.

2.1

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Toétungen und Verletzungen von Flederméausen sind im Plangebiet durch Stérungen insbesondere in Winterquartieren
maglich. Zudem ist eine Beschédigung oder Zerstdrung von Ruhestatten von Flederméusen durch den zunehmenden
Besucherverkehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den bestehenden Quartiergebduden zu prognosti-
Zieren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um zunehmende Stérungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehalter
zu vermeiden, ist dieses Areal weitrdumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzaunen (Stabmatten-
zaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena). Zum Schutz vor Lichtemissionen sind in Richtung der Bebauung im Nord-
westen zweireihig heimische Bdume und Straucher zu Pflanzen, eine Beschattung der eingezaunten Flache ist dabei
durch einen entsprechenden Abstand weitgehend zu vermeiden.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Stérungen von Fledermausen in der Jagdhabitatnutzung sind durch die grofflachigen Biotopveran-
derungen mdglich.

[ ] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grofien Flache siidéstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache (1
Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit einem
lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten naturnah-
en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/ Nahrungsréu-
me und storungsarme Bereiche fir Amphibien, Flederm&use und Végel zu schaffen.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Sammelsteckbrief Flederméause
Tierarten nach Anhang Il und IV der FFH-RL

2.3 Prognose des Schadigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Eine Beschadigung oder Zerstérung von Ruhestatten von Fledermausen ist durch den zunehmenden Besucherver-
kehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den bestehenden Quartiergeb&uden zu prognostizieren.
XI Konflikivermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um zunehmende Stérungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehalter
zu vermeiden, ist dieses Areal weitrdumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzaunen (Stabmatten-
zaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena). Zum Schutz vor Lichtemissionen sind in Richtung der Bebauung im Nord-
westen zweireihig heimische Bdume und Straucher zu Pflanzen, eine Beschattung der eingezaunten Flache ist dabei
durch einen entsprechenden Abstand weitgehend zu vermeiden.

] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

6.2 Bestand und Betroffenheit der Europaischen Voge  larten nach Art. 1 der Vogel-

schutz-Richtlinie

Bezlglich der Europdischen Vogelarten nach VRL ergibt sich aus § 44 Abs.1, Nrn. 1 bis 3
i.V.m. Abs. 5 BNatSchG fur nach § 19 BNatSchG zulassige Eingriffe folgende Verbote:

Schéadigungsverbot:  Beschadigung oder Zerstorung von Fortpflanzungs- und Ruhestatten

und damit verbundene vermeidbare Verletzung oder Totung von Voégel oder ihrer Ent-
wicklungsformen.

Abweichend davon liegt ein Verbot nicht vor, wenn die 6kologische Funktion der von dem
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestatten im rdumlichen Zusam-

menhang gewahrt wird.

Stoérungsverbot:  Erhebliches Stéren von Viégeln wahrend der Fortpflanzungs-, Aufzucht-,

Mauser-, Uberwinterungs- und Wanderungszeiten. Abweichend davon liegt ein Verbot nicht
vor, wenn die Storung zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Po-

pulation fahrt.

Sammelsteckbrief Baum-/Gebusch-/ Nischen- und H6hle nbriter
(inkl. Dohle)

Okologische Gilde Europaische Vogelarten gemaR Art. 1 VS-RL

1  Grundinformationen

Tiergruppe im UG: [X] nachgewiesen [X] potenziell méglich

25




Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald

03.01.2017

Sammelsteckbrief Baum-/Gebusch-/ Nischen- und H6hle nbriter
(inkl. Dohle)

Okologische Gilde Europaische Vogelarten gemaR Art. 1 VS-RL

Fortpflanzungs- und Ruhestatten von den sog. Baum-/Gebiischbritern befinden sie in Hecken, Feldgehdlzen und
Geblischen. Einige der Arten legen ihre Nester z. T. auch am Boden oder Bodennah an. Hohlen-/Nischenbriiter
nutzen dagegen z. B. Specht- oder Féulnishdhlen in Gehdlzen oder Hohlrdume oder Nischen an oder in Gebau-
den.

Lokale Population:

Hohlungen in Gehdlzen wurden im Plangebiet nicht gefunden, Nistplatze an oder in Gebauden befinden sich an fir
den Artenschutz erhaltenden ehem. Trafo (Feldsperling, Dohle etc.). Dariiber hinaus wiesen Lampenmasten einige
Dohlenbrutplatze auf. Freibriiternester konnten nicht durch Sichtbeobachtung festgestellt werden, sind jedoch
wahrscheinlich bzw. kénnen in jeder Brutsaison neu angelegt werden. Als Brutvogel konnten auRerdem der
Stieglitz und der Zaunkdnig ermittelt werden. Vorkommen von Goldammer und Bachstelze sind durch Sichtbeo-
bachtungen bzw. durch Verhdren nachgewiesen. Weitere Arten sind zu erwarten bzw. wurden in der Vergang-
enheit festgestellt, z. B. der Neuntoter.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann auf Grund der unzureichenden Datenlage in Folge des
kurzen Untersuchungszeitraumes nicht bewertet werden. Populationsparameter konnten nicht ermittelt werden.

2.1

Prognose des Tétungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Insbesondere durch Gehdlzrodungen in der Brutzeit kann es zu Tétungen von Nestlingen und zur Zerstérung von
Gelegen kommen. Tétungen und Verletzungen sind zudem durch Beschadigung oder Zerstérung von Nistkasten
am ehem. Trafo durch den zunehmenden Besucherverkehr und damit oft einhergehenden Vandalismus zu prog-
nostizieren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von méglichen Brutvégeln und Laubfréschen zu vermeiden,
sind Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis Marz durchzufiihren.

Um zunehmende Stérungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehélter
zu vermeiden, ist dieses Areal weitrdumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzdunen (Stabmat-
tenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena).

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Stdrungen von Vdgeln in der Jagdhabitatnutzung sind durch die groBflachigen Biotopveranderungen
maoglich.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha groRen Flache stiddstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenfldche (einschiirig) mit
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten
naturnahen Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/
Nahrungsraume und stérungsarme Bereiche fir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein
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Sammelsteckbrief Baum-/Gebusch-/ Nischen- und H6hle nbriter
(inkl. Dohle)

Okologische Gilde Europaische Vogelarten gemaR Art. 1 VS-RL

2.3 Prognose des Schadigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschadigung oder Zerstérung von Nistplatzen und Ruhestétten ist durch den zunehmenden Besucherver-
kehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den Geb&uden, die fiir den Artenschutz erhalten wurden, zu
prognostizieren. Die zerstdrten Dohlenmasten und beschédigte Nistkdsten am ehem. Trafo belegen bereits eine
aktuelle Vandalismusgefahrdung. Auerdem gehen Nistplatze durch Gehélzrodungen und Biotopveréanderungen
verloren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um zunehmende Stérungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbe-
halter zu vermeiden, ist dieses Areal weitrdumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuz&unen (Stab-
mattenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena).

IX] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Die zerstorten Ersatzlebensstatten Dohlenmasten/ Dohlenkasten und die Dohlenbrutplatze in den ebenfalls zer-
stérten Lampenmasten sind zu ersetzen. Insgesamt sind 12 witterungsbestandige Brutpldtze notwendig, die an
Masten in mind. 8 m Héhe zu montieren sind. Je Mast sollten maximal drei Kasten montiert werden. Die bestehen-
den Dohlenmasten im nérdlichen Bereich des Plangebietes sind im Fall einer Bebauung dieses Bereiches aus-
serhalb der Brutzeit umzusetzen. Die Masten sind in Abstimmung mit einem Sachverstandigen auf einer Freiflache
im Plangebiet oder in der Nahe des Plangebiets aufzustellen.

Auf einer ca. 3,5 ha groRen Flache stiddstlich der Wasserhochbehalter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschtirig) mit
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten
naturnah-en Kleingewasser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/
Nahrungsraume und stérungsarme Bereiche fiir Amphibien, Flederméause und Végel zu schaffen.

Schadigungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

Turmfalke (Falco tinnunculus)
Europaische Vogelart gemaf Art. 1 VS-RL

1 Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: - M-V: - Artim UG: [_] Brutvogel [X] Nahrungsgast

Der Turmfalke ist eine anpassungsfahige Art, die in unterschiedlichen Lebensrdumen zu finden ist. Generell mei-
den Turmfalken sowohl dichte geschlossene Waldbestande als auch véllig baumlose Steppen. In Mitteleuropa ist
er ein haufiger Vogel der Kulturlandschaft, der Gberall dort leben kann, wo Feldgehdlze oder Waldrénder vorhan-
den sind. Grundsatzlich bendtigt er zum Jagen freie Flachen mit niedrigem Bewuchs.

Neben dem Vorhandensein von Nistgelegenheiten ist es vor allem das Vorhandensein von Beutetieren, das
beeinflusst, welche Lebensrdume vom Turmfalken besetzt werden.

Der Turmfalke hat auch Stadtlandschaften als Lebensraum erobert. Er profitiert dabei davon, dass Jagd- und
Bruthabitat nicht identisch sein missen. In Stadten briitende Falken missen allerdings haufig weit fliegen, um
Mause zu erjagen. Untersuchungen lassen darauf schliefen, dass Turmfalken eine Entfernung bis zu finf Kilo-
meter zu ihren Jagdplatzen tolerieren.

Lokale Population:
Der Turmfalke konnte regelmaRig als Nahrungsgast beobachtet werden.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen kann auf Grund der unzureichenden Datenlage in Folge des
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Turmfalke (Faico tinnunculus)

Europaische Vogelart gemaf Art. 1 VS-RL

kurzen Untersuchungszeitraumes nicht bewertet werden. Populationsparameter konnten nicht ermittelt werden.

2.1

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Tétungen und Verletzungen kdénnen ausgeschlossen werden, da sich im Plangebiet keine Brutplatze der Art
befinden.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine erhebliche Stdrung in der Jagdhabitatnutzung ist durch die groRflachige Biotopveranderung zu erwarten, denn
die dicht bebauten Flachen sind fiir eine Bodenjagd nicht mehr geeignet bzw. die Nahrungsverflgbarkeit (z. B.
Vorkommen der Feldmaus) wird stark eingeschrénkt.

[] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grolken Flache siidéstlich der Wasserhochbehélter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten
naturnahen Kleingewésser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/
Nahrungsraume und stérungsarme Bereiche fir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose des Schadigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschédigung oder Zerstdrung von Nistplatzen und Ruhestatten ist nicht zu erwarten, da diese im Plangebiet
fehlen.

] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -
] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schadigungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Europaische Vogelart gemaf Art. 1 VS-RL

Grundinformationen
Rote-Liste Status Deutschland: V M-V:-  Artim UG: [X] Brutvogel [ ] Nahrungsgast

Die Rauchschwalbe lebt in der offenen Kulturlandschaft, wo es Bauernhdfe, Wiesen und Teiche gibt. Die Tiere
verbringen den Sommer zwischen April und September oder Anfang Oktober in ihren Brutgebieten. Zum Briiten
und fir die Aufzucht der Jungen baut die Rauchschwalbe offene, schalenférmige Nester aus Schlammklimpchen
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica)

Europaische Vogelart gemaf Art. 1 VS-RL

und Stroh auf einen Mauervorsprung oder Balken an der Wand in Stéllen oder Scheunen und anderen offenen
Innenrdumen.

Lokale Population:

Die Rauchschwalbe hat die Ersatzbrutplatze im ehem. Trafo nach Abbruch der Ubrigen Gebaude des ehem.
Gartenbaubetriebes erfolgreich besiedelt. Aktuell konnten 6 Brutpaare gezéhlt werden. Ansiedlungsversuche im
Bereich der Zugange in die Wasserhochbehalter sind starken Storungen durch Vandalismus ausgesetzt.

Der Erhaltungszustand der lokalen Populationen ist gut, die Rauchschwalben profitieren von der guten
Nahrungsverflgbarkeit auf Grund der vielgestaltigen Biotope im Umfeld. Durch anhaltenden Vandalismus sind
die Brutplatze jedoch auf Dauer gefahrdet.

2.1

Prognose des Totungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Tétungen und Verletzungen sind durch Beschadigung oder Zerstérung von Nistpldtzen im ehem. Trafo durch den
zunehmenden Besucherverkehr und damit oft einhergehenden Vandalismus zu prognostizieren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um Tétungen, Verletzungen und erhebliche Stérungen von méglichen Brutvégeln und Laubfréschen zu vermeiden,
sind Rodungen nur im Zeitraum von Oktober bis M&rz durchzufiihren.

Um zunehmende Stérungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbehélter
zu vermeiden, ist dieses Areal weitrdumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuzdunen (Stabmat-
tenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena).

[ ] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Totungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.2

Prognose des Storungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG
Erhebliche Stérungen von Vogeln in der Jagdhabitatnutzung sind durch die groRflachigen Biotopveranderungen
maoglich.

[] Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich: -

X] CEF-MaRnahmen erforderlich:

Auf einer ca. 3,5 ha grolien Flache siidéstlich der Wasserhochbehélter, wird in gleichen Teilen eine Ruderalflache
(1 Mahd alle 3 Jahre mit Berdumung des Mahgutes) und eine extensiv gepflegte Wiesenflache (einschiirig) mit
einem lockeren Baumbestand, randlichen Heckenstreifen (Lange mind. 200 m, zweireihig) und einem besonnten
naturnahen Kleingewésser angelegt (mind. 20 m im Durchmesser), um Ersatzlebensstatten bzw. Jagdhabitate/
Nahrungsraume und stérungsarme Bereiche fir Amphibien, Fledermause und Vdgel zu schaffen.

Storungsverbot ist erfiillt: [lja X nein

2.3

Prognose des Schadigungsverbots nach § 44 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG

Eine Beschadigung oder Zerstérung von Nistplatzen und Ruhestétten ist durch den zunehmenden Besucherver-
kehr und damit oft einhergehenden Vandalismus an den Geb&uden, die fiir den Artenschutz erhalten wurden, zu
prognostizieren.

XI Konfliktvermeidende MaRnahmen erforderlich:

Um zunehmende Stdrungen an den bestehenden Ersatzlebensstatten ehem. Trafo und ehem. Wasserhochbe-
halter zu vermeiden, ist dieses Areal weitrdumig weitgehend katzen- und vandalismussicher einzuz&unen (Stab-
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Rauchschwalbe (Hirundo rustica)
Europaische Vogelart gemaf Art. 1 VS-RL

mattenzaun, vgl. Boddenweg Bierkeller Eldena).
[] CEF-MaRnahmen erforderlich: -

Schidigungsverbot ist erfilllt: [lja X nein

6.3 Bestand und Betroffenheit weiterer geschitzter Arten, die keinen gemein-

schaftsrechtlichen Schutzstatus aufweisen

Beeintrachtigungen weiterer geschitzter Tierarten, die nicht gleichzeitig hach Anhang IV der
FFH-Richtlinie oder gem. Art. 1 Vogelschutzrichtlinie geschiitzt sind, sind nicht zu erwarten.

Vorkommen folgender Tierarten wurden festgestellt bzw. sind zu erwarten:

Teich- bzw. Wasserfrosch, Grasfrosch, Erdkrote, Ringelnatter und Waldeidechse.

7. Gutachterliches Fazit

Bei Beachtung der Vermeidungs- und CEF-MaRRnahmen (vgl. Abschnitt 5.1 und 5.2) kann
dem Eintreten einschlagiger Verbotstatbestdnde des 8§ 44 Abs. 1 BNatSchG begegnet wer-
den. Das Vorhaben ist somit hach den Mafl3gaben des § 44 Abs. 1 BNatSchG zulassig.

Uberblick Vermeidungs- und MinderungsmafRnahmen

V1 Bauzeitenregelung zum Schutz von Brutvégeln und Laubfréschen — Rodungen nur im
Zeitraum von Oktober bis Méarz.

V2 Bauzeitenregelung zum Schutz von Amphibien - Schutzzdune um Baugruben in den
Haupt-Wanderungszeiten im Zeitraum Marz/April und September/Oktober.

V3 Bauzeitenregelung zu biotopverandernden MafRnahmen - Baufeldfreimachung im
Zeitraum Oktober bis Marz

V4 Einzdunung der bestehenden Ersatzlebensstéatten ehem. Trafo und ehem. Wasser-
hochbehélter zum Schutz vor Stérungen und Pflanzung von B&dumen und Strauchern

zum Schutz vor Lichtemissionen.

Uberblick vorgezogene AusgleichsmalRnahmen - CEF-MaR  nahmen

CEF1 Schaffung von 12 Dohlenbrutplatzen (Dohlenmasten) und Umsetzung von bestehen-

den Dohlenmasten.
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CEF2 Anlage eines Reptilienareal (mind. 5.000 m2) um den ehem. Trafo und die Wasser-
hochbehélter und Anlage einer Trockenmauer.
CEF3 Anlage/Pflege von Ersatzlebensraumen auf einer ca. 3,5 ha grof3en Ruderal- und

Wiesenflache, Pflanzung von Gehdlzen und Anlage eines Kleingewassers.

8. Quellenverzeichnis

Gesetze, Normen, Richtlinien

Gesetz Uber Naturschutz und Landschaftspflege (Bund esnaturschutzgesetz — BNatSchG) , vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), in Kraft getreten am 01.03.2010, zuletzt geandert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 6. Februar 2012 (BGBI. | S. 148).

Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)  — Verordnung zum Schutz wildlebender Tier- und Pflan-
zenarten. Vom 16. Februar 2005 (BGBI. | S. 258 (896)), geéndert durch Artikel 22 des Gesetzes vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542).

Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natirlichen Lebensraume sowie
der wildlebenden Tier- und Pflanzen (Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie - FFH-Richtlinie, ABI. L 206
vom 22.7.1992, S. 7), gedndert durch Richtlinie 97/62/ EG des Rates vom 27.10.1997, ABI. L 305/ 42ff
vom 8.11.1997, geandert durch Verordnung (EG) Nr. 1882/ 2003 des Europaischen Parlaments und
des Rates vom 29.09.2003, ABI. L 284/1 vom 31. 10.2003 sowie Richtlinie 2006/105/EG des Rates
vom 20. November 2006 ABI. L 363/ S. 368ff vom 20.12.2006

Richtlinie 2009/147/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 ber
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26.01.2010
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Internetquellen
- Artvorkommen, Grof3vogel, Rastflachen, Schlafplatze: http://www.umweltkarten.mv-

regierung.de/ script/
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- Steckbriefe der FFH-Arten: http://www.lung.mv-

regierung.de/insite/cms/umwelt/natur/artenschutz/ffh_arten.htm
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Tab. 1 Relevanzpriifung fiir Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

03.01.2017

[wissenschaftlicher Deutscher Name Empfindlichkeit gegeniiber Vorkommen bzw. potenzielles |Priifung der Verbotstatbestén-
Name Projektwirkungen durch  [Vorkommen im Vorhabenge-  |de notwendig
\Vorhaben mdglich biet-Wirkraum/ Erfassung
[Amphibien
Bombina bombina Rotbauchunke ja Gebiet nicht als Lebensraum Priifung nicht notwendig
Bufo calamita Kreuzkrote gee|gnlet, Erfassung nicht er-
forderlich
Bufo viridis Wechselkrote
Pelobates fuscus Knoblauchkréte
Rana dalmatina Springfrosch
Rana lessonae Kleiner Wasserfrosch
Hyla arborea Laubfrosch ja Einzeltiere verhort Priifung notwendig
Rana arvalis Moorfrosch Einzeltiere beobachtet
Triticus cristatus Kammmolch pot. Vorkommen
Reptilien
Coronella austriaca Schlingnatter ja Gebiet nicht als Lebensraum Priifung nicht notwendig
Emys orbicularis Européische geelgnlet, Erfassung nicht er-
L forderlich

Sumpfschildkrote
Lacerta agilis Zauneidechse ja pot. Vorkommen Priifung notwendig
Flederméuse
Eptesicus nilsonii Nordfledermaus ja Vorhaben liegt nicht im aktuellen |Prifung nicht notwendig
Plecotus austriacus Graues Langohr Verbreitungsgebiet der Art, Er-

fassung nicht erforderlich
Barbastella barbastellus  |Mopsfledermaus
Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus
|Myotis brandtii Brandtfledermaus ja pot. Vorkommen als Quartiemut-  [Priifung notwendig
IMyotis mystacinus Bartfledermaus zer und Nutzung als Jagdhabitat
IMyotis dasycneme Teichfledermaus ja pot. Winterquartiernutzer
Nyctalus leisleri Kleinabendsegler ja benachbartes Vorkommen —
Nyctalus noctula IAbendsegler Nutzung als Jagdhabitat
|Myotis myotis GrofRes Mausohr ja Winterquartiernutzer
IMyotis daubentonii Wasserfledermaus ja Winterquartiernutzer — Nutzung
Imyotis nattereri Fransenfledermaus als Jagdhabitat bzw. pot. Jagd-
- habitatnutzung
Plecotus auritus Braunes Langohr
Eptesicus serotinus Breitfliigelfledermaus ja Jagdhabitat, pot. Quartiernutzer
Pipistrellus nathusii Rauhhautfledermaus
Pipistrellus pipistrellus  [Zwergfledermaus
Pipistrellus pygmaeus ~ [Miickenfledermaus
|Weichtiere
IAnisus vorticulus Zierliche Tellerschnecke nein Erfassung nicht erforderlich nicht notwendig, da keine Em-
Unio crassus Kleine Flussmuschel Pfl'(’:dl_'ihke't gegenube;tder_] ':LO'
p - - ektwirkungen zu erwarten ist bzw,

Vertigo angustior Schmale Windelschnecke 4as Gebiet nicht als Lebensraum
Vertigo geyeri Vierzahnige Windelschnecke| geeignet ist
Vertigo moulinsiana Bauchige Windelschnecke
Libellen
IAeshna viridis Griine Mosaikjungfer nein Erfassung nicht erforderlich nicht notwendig, da keine Em-

Gomphus flavipes

Asiatische Keiljungfer

Leucorrhinia albifrons

Ostliche Moosjungfer

Leucorrhinia caudalis

Zierliche Moosjungfer

Leucorrhinia pectoralis

GroRe Moosjungfer

Sympecma paedisca

Sibirische Winterlibelle

pfindlichkeit gegentiber den Pro-
jektwirkungen zu erwarten ist

34



Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald

Anlage Fortsetzung Tab. 1 Relevanzpriifung fiir Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

03.01.2017

|wissenschaftlicher
Name

Deutscher Name

Empfindlichkeit gegeniiber Pro-
jektwirkungen durch Vorhaben

Vorkommen bzw. potenzielles
Vorkommen im Vorhabenge-

Priifung der Verbotstatbestéan-
de notwendig

Romanogobio belingi (2)

Stromgriindling

Salmo salar

Lachs

moglich biet-Wirkraum/ Erfassung
Kafer
Carabus menetriesi Menetries-Laufkafer ja Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig, da keine Em-
Cerambyx cerdo Grofer Eichenbock geeignet, Erfassung nicht er- pfindlichkeit gegeniiber den Pro-
- — - forderlich jektwirkungen zu erwarten ist bzw,
Dytiscus latissimus Breitrand das Gebiet nicht als Lebensraum
Graphoderus bilineatus Sltl:hmalblndlggr Breit- geeignet ist
fliigel-Tauchkafer
Lucanus cervus Hirschkéfer
Osmoderma eremita Eremit, Juchtenkéfer ja keine Nachweise nicht notwendig
Falter
Euphydryas aurinia Goldener Schecken- ja Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig
falter geeignet, Erfassung nicht er-
Lycaena dispar GroRer Feuerfalter forderlich
Lycaena helle Blauschillernder
Feuerfalter
Proserpinus proserpina  [Nachtkerzenschwérmer
|Meeresséuger
Phocoena phocoena Schweinswal nein Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig
geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich
Landsauger
Lutra lutra Fischotter ja Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig
Castor fiber Biber geeignet, Erfassung nicht er-
forderlich
Muscardinus avellanarius [Haselmaus
Canis lupus Européischer Wolf
Rundméuler
Lampetra fluviatilis Flussneunauge nein Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig
Lampetra planeri Bachneunauge geeignet, Erfassung nicht er-
pomp - g forderlich
Petromyzon marinus Meerneunauge
Fische
lAlosa alosa Maifisch nein Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig
Acipenser oxyrinchus (1) |Stor ?oerilgrrrii:{ Erfassung nicht er-
Alosa fallax Finte
[Aspius aspius Rapfen
Coregonus oxyrinchus  |Nordseeschnapel/
Ostseeschnapel
Cobitis taenia Steinbeifler
Misgurnus fossilis Schlammpeitzger
Pelecus cultratus Ziege
Cottus gobio Westgroppe
Rhodeus amarus Bitterling
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Anlage Fortsetzung Tab. 1 Relevanzpriifung fiir Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie

[wissenschaftlicher

Deutscher Name Empfindlichkeit gegeniiber Pro-\Vorkommen bzw. potenzielles |Priifung der Verbotstatbestan-

Name jektwirkungen durch Vorhaben |Vorkommen im Vorhabenge- |de notwendig
moglich biet-Wirkraum/ Erfassung
GefaRpflanzen
Angelica palustris Sumpf-Engelwurz ja Gebiet nicht als Lebensraum nicht notwendig
Kriechender geeignet, Erfassung nicht er-
Apium repens Scheiberich, - Sellerie forderich
Cypripedium calceolus  |Frauenschuh

Jurinea cyanoides

Sand-Silberscharte

Liparis loeselii

Sumpf-Glanzkraut, Torf-
Glanzkraut

Luronium natans

Schwimmendes

Froschkraut

Erlauterungen:

(1) Acipenser oxyrinchus (Stor) wird im Anhang der FFH-Richtlinie als Acipenser sturio gefihrt.
(2) Romanogobio belingi (Stromgriindling) wird im Anhang der FFH-Richtlinie als Gobio albipinnatus (Weif3flossiger Grundling) gefihrt.

EG-VO 338/97: Verordnung {iber den Schutz von Exemplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels
FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung

RL M-V: Abkiirzungen der RL:

0 ausgestorben bzw. verschollen

1 vom Aussterben bedroht

2 stark gefahrdet

3 gefahrdet

4 potenziell bedroht

- in der jeweiligen RL nicht gelistet
R extrem selten

Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum méglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschlieBen und auf Grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der

Artin M-V nicht unwahrscheinlich
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Bei den Vogelarten werden die Arten, die auf Grund ihrer Verbreitung oder ihren Lebensraumansprichen keine

Empfindlichkeit gegenliber den Projektwirkungen aufweisen ausgeschlossen.

Anlage Tah. 2 Relevanzprifung fiir européische Vogelarten

|wissenschaftlicher Name  [Deutscher Name [EG-VO |[VSRL [BArtSchV [RL [Empfindlichkeit  [Vorkommen bzw. [Priifung der Ver-
338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 M-V [gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommenim UR/  |notwendig
|geschiitzt] Vorhaben méglich |Vorhabengebiet
IAccipiter gentilis Habicht v nein nicht notwendig
IAccipiter nisus Sperber v nein nicht notwendig
IAcrocephalus arundinaceus  |Drosselrohrsanger v nein nicht notwendig
lAcrocephalus paludicola Seggenrohrsénger v v 0 nein nicht notwendig
IAcrocephalus palustris Sumpfrohrsanger nein nicht notwendig
IAcrocephalus schoenobaenus [Schilfrohrsanger v nein nicht notwendig
lAcrocephalus scipaceus Teichrohrsénger nein nicht notwendig
Acitis hypoleucos Flussuferlaufer v 1 nein nicht notwendig
IAegithalos caudatus Schwanzmeise nein nicht notwendig
[Aegolius funereus Rauhfukauz v v nein nicht notwendig
Aix galericulata Mandarinente nein nicht notwendig
Aix sponsa Brautente nein nicht notwendig
IAlauda arvensis Feldlerche nein nicht notwendig
Alca torda Tordalk nein nicht notwendig
Alcedo atthis Eisvogel v v 3 nein nicht notwendig
lAnas acuta Spielente 1 nein nicht notwendig
lAnas clypeata Loffelente 2 nein nicht notwendig
lAnas crecca Krickente 2 nein nicht notwendig
lAnas penelope Pfeifente nein nicht notwendig
lAnas platyrhynchos Stockente nein nicht notwendig
lAnas querquedula Knakente v 2 nein nicht notwendig
lAnas strepera Schnatterente nein nicht notwendig
lAnser albifrons Blessgans nein nicht notwendig
|Anser anser Graugans nein nicht notwendig
lAnser canadensis Kanadagans nein nicht notwendig
IAnser erythropus Zwerggans nein nicht notwendig
lAnser fabalis Saatgans nein nicht notwendig
lAnser fabalis fabalis Waldsaatgans nein nicht notwendig
lAnser fabalis rossicus Tundrasaatgans nein nicht notwendig
lAnthus campestris Brachpieper v v nein nicht notwendig
lAnthus pratensis \Wiesenpieper Vv nein nicht notwendig
lAnthus trivialis Baumpieper nein nicht notwendig
IApus apus Mauersegler nein Nahrungsgast nicht notwendig
[Aquila chrysaetus Steinadler 0 nein nicht notwendig
lAquila clanga Schelladler nein nicht notwendig
IAquila pomarina Schreiadler v v 1 nein nicht notwendig
lArenaria interpres Steinwalzer 0 nein nicht notwendig
IArdea cinerea Graureiher nein nicht notwendig
Asio flammeua Sumpfohreule v v 0 nein nicht notwendig
Asio otus Waldohreule v nein nicht notwendig
IAthene noctua Steinkauz v 1 nein nicht notwendig
Aythya ferina Tafelente 2 nein nicht notwendig
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[wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL BArtSchV |RL [Empfindlichkeit |Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 M-V [gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
Anh. A [streng wirkungen durch  [kommenim UR/  |notwendig
|geschiitzt] Vorhaben méglich |Vorhabengebiet

IAythya fuligula Reiherente 3 nein nicht notwendig
IAythya marila Bergente nein nicht notwendig
[Aythya nyroca Moorente v v v 0 nein nicht notwendig
Bonasa bonasia Haselhuhn v 0 nein nicht notwendig
Botaurus stellaris Rohrdommel v v 1 nein nicht notwendig
Branta leucopsis Weiwangengans nein nicht notwendig
Bubo bubo Uhu v v 1 nein nicht notwendig
Bucephala clangula Schellente nein nicht notwendig
Burhinus oedicnemus Triel 0 nein nicht notwendig
Buteo buteo Méausebussard v nein Nahrungsgast nicht notwendig
Buteo lagopus Rauhfubussard nein nicht notwendig
Calidris alpina ssp. schinzii K:EZr?srtran didufer v 1 nein nicht notwendig
Calidris alpina ssp. alpina XI% rgriwss(;?aer: dliufer 1 nein nicht notwendig
Caprimulgus europaeus  |Ziegenmelker v 1 nein nicht notwendig
Carduelis cannabina Bluthénfling ja pot. Vorkommen notwendig
Carduelis carduelis Stieglitz ja Brutvogel notwendig
Carduelis chloris Griinfink nein nicht notwendig
Carduelis flammea Birkenzeisig nein nicht notwendig
Carduelis spinus Erlenzeisig nein nicht notwendig
Carpodacus erythrinus ~ |Karmingimpel v nein nicht notwendig
Certhia brachydactyla Gartenbaumlaufer nein nicht notwendig
Certhia familiaris Waldbaumlaufer nein nicht notwendig
Charadrius alexandrinus  [Seeregenpfeifer nein nicht notwendig
Charadrius dubius Flussregenpfeifer v nein nicht notwendig
Charadrius hiaticula Sandregenpfeifer v 1 nein nicht notwendig
Chlidonias hybridus WeiRbart-Seeschwalbe v nein nicht notwendig
Chlidonias niger Trauerseeschwalbe v v 1 nein nicht notwendig
Ciconia ciconia Weilstorch v v 3 nein nicht notwendig
Ciconia nigra Schwarzstorch v v 1 nein nicht notwendig
Cinclus aeruginosus Rohrweihe v v nein nicht notwendig
Cinclus cinclus Wasseramsel nein nicht notwendig
Circaetus gallicus Schlangenadler 0 nein nicht notwendig
Circus cyaneus Kornweihe v v 1 nein nicht notwendig
Circus macrourus Steppenweihe nein nicht notwendig
Circus pygargus Wiesenweihe v v 1 nein nicht notwendig
ggxﬁfgf‘: KembeilRer nein nicht notwendig
Columba livia f. domestica [Haustaube nein nicht notwendig
Columba oenas Hohltaube nein nicht notwendig
Columba palumbus Ringeltaube ja pot. Vorkommen notwendig
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Anlage Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fiir européische Vogelarten
[wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL [Empfindlichkeit |[Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 [Anh.1 |Anl1, Sp.3 [M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommen im UR/  [notwendig
|geschiitzt] Vorhaben mdglich [Vorhabengebiet
Corvus corax Kolkrabe nein - nicht notwendig
Corvus corone Aaskrahe/ Nebelkrahe nein Nahrungsgast nicht notwendig
Corvus frugilegus Saatkrahe 3 nein Nahrungsgast nicht notwendig
Corvus monedula Dohle 1 ja Brutvogel notwendig
Cortunix cortunix Wachtel nein - nicht notwendig
Crex crex Wachtelkénig v v ja kein Nachweis nicht notwendig
Cuculus canorus Kuckuck nein - nicht notwendig
Cygnus bewickii Zwergschwan nein - nicht notwendig
Cygnus cygnus Singschwan v v nein - nicht notwendig
Cygnus olor Hockerschwan nein - nicht notwendig
Delichon urbica Mehlschwalbe ja keine Nistplatze nicht notwendig
Dendrocopus medius Mittelspecht nein - nicht notwendig
Dendrocopus minor Kleinspecht nein - nicht notwendig
Dryocopus martius Schwarzspecht v v nein - nicht notwendig
Emberiza citrinella Goldammer ja verhort notwendig
Emberiza hortulana Ortolan v v nein - nicht notwendig
Emberiza schoeniculus ~ |Rohrammer nein - nicht notwendig
Erithacus rubecula Rotkehlchen ja pot. Vorkommen notwendig
Falco peregrinus Wanderfalke nein - nicht notwendig
Falco subbuteo Baumfalke v \Y nein - nicht notwendig
Falco tinnunculus Turmfalke v ja Nahrungsgast notwendig
Falco vespertinus Rotfulfalke v nein - nicht notwendig
Ficedula hypoleuca Trauerschnapper nein - nicht notwendig
Ficedula parva Zwergschnapper nein - nicht notwendig
Fringilla coelebs Buchfink nein - nicht notwendig
Fringilla montifringilla Bergfink nein - nicht notwendig
Fulica atra Blasshuhn/Blessralle nein - nicht notwendig
Galerida cristata Haubenlerche v \Y nein - nicht notwendig
Gallinago gallinago Bekassine v 2 nein - nicht notwendig
Gallinula chloropus Teichhuhn v nein - nicht notwendig
Garrulus glandarius Eichelhaher nein - nicht notwendig
Gavia arctica Prachttaucher nein - nicht notwendig
Gavia stellata Sterntaucher nein - nicht notwendig
Glaucidium passerinum  |Sperlingskauz v v nein - nicht notwendig
Grus grus Kranich v v nein - nicht notwendig
Haematopus ostralegus  |Austernfischer 1 nein - nicht notwendig
Haliaeetus albicilla Seeadler v v nein - nicht notwendig
Himantopus himantopus  |Stelzenlaufer nein - nicht notwendig
Hippolais icterina Gelbspotter nein - nicht notwendig
Hirundo rustica Rauchschwalbe ja Brutvogel notwendig
Ixobrychus minutus Zwergdommel 1 nein - nicht notwendig
Jynx torquilla Wendehals v 2 nein - nicht notwendig
Lanius collurio Neuntoter v ja pot. Vorkommen notwendig
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Anlage Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fiir européische Vogelarten
[wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL [Empfindlichkeit |[Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 [Anh.1 |Anl1, Sp.3 [M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommen im UR/  [notwendig
|geschiitzt] Vorhaben mdglich [Vorhabengebiet
Lanius excubitor Raubwirger v 3 ja kein Nachweis nicht notwendig
Lanius minor Schwarzstimwirger 0 nein - nicht notwendig
Lanius senator Rotkopfwiirger 0 nein - nicht notwendig
Larus argentatus Silberméwe nein - nicht notwendig
Larus canus Sturmmowe 3 nein - nicht notwendig
Larus melanocephalus  [Schwarzkopfmdwe 4 2 nein - nicht notwendig
Larus marinus Mantelméwe 2 nein - nicht notwendig
Larus minutus Zwergmowe nein - nicht notwendig
Larus ridibundus Lachmowe 3 nein - nicht notwendig
Limosa limosa Uferschnepfe 1 nein - nicht notwendig
Locustella fluviatilis Schlagschwirl nein - nicht notwendig
Locustella luscinioides Rohrschwirl v nein - nicht notwendig
Locustella naevia Feldschwirl nein - nicht notwendig
Loxia curvirostra Fichtenkreuzschnabel nein - nicht notwendig
Lullula arborea Heidelerche v v nein - nicht notwendig
Luscinia luscinia Sprosser nein - nicht notwendig
Luscinia megarhynchos  |Nachtigall nein - nicht notwendig
Luscinia svecica Blaukehichen v v nein - nicht notwendig
Lymnocyptes minimus ~ |[Zwergschnepfe v nein - nicht notwendig
Melanitta fusca Samtente nein - nicht notwendig
Melanitta nigra Trauerente nein - nicht notwendig
Mergellus albellus Zwergsager nein - nicht notwendig
Mergus merganser Ganseséger 2 nein - nicht notwendig
Merqus serrator Mittelsager nein - nicht notwendig
Merops apiaster Bienenfresser v nein - nicht notwendig
Miliaria calandra Grauammer v ja kein Nachweis nicht notwendig
Milvus migrans Schwarzmilan v v ja kein Nachweis nicht notwendig
|Milvus milvus Rotmilan v ja Nahrungsgast notwendig
|Motacilla alba Bachstelze ja Sichtbeobachtung notwendig
Motacilla cinerea Gebirgsstelze v nein - nicht notwendig
Motacilla citreola Zitronenstelze nein - nicht notwendig
Motacilla flava Wiesenschafstelze \Y nein - nicht notwendig
Muscicapa parva Zwergschnapper v v nein - nicht notwendig
|Muscicapa striata Grauschnapper ja pot. Vorkommen notwendig
Netta rufina Kolbenente nein - nicht notwendig
Nucifraga caryocatactes  [Tannenhaher nein - nicht notwendig
Numenius arquata GroRer Brachvogel v 1 nein - nicht notwendig
Oeahthe oeanthe Steinschmétzer 2 nein - nicht notwendig
Oriolus oriolus Pirol nein - nicht notwendig
Pandion haliaetus Fischadler v v nein - nicht notwendig
Panurus biarmicus Bartmeise nein - nicht notwendig
Parus ater Tannenmeise nein - nicht notwendig
Parus caeruleus Blaumeise ja pot. Vorkommen notwendig
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Anlage Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fiir européische Vogelarten
[wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO \VSRL [BArtSchV |RL [Empfindlichkeit  [Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 [Anh.1 |Anl1, Sp.3 [M-V |gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommen im UR/  [notwendig
|geschiitzt] Vorhaben mdglich [Vorhabengebiet
Parus cristatus Haubenmeise nein - nicht notwendig
Parus major Kohlmeise ja pot. Vorkommen notwendig
Parus montanus Weidenmeise nein - nicht notwendig
Parus palustris Sumpfmeise nein - nicht notwendig
Passer domesticus Haussperling v ja pot. Vorkommen notwendig
Passer montanus Feldsperling V ja Brutvogel notwendig
Perdix perdix Rebhuhn 2 nein - nicht notwendig
Pernis apivorus Wespenbussard v \Y nein - nicht notwendig
Phalacrocorax carbo Kormoran nein - nicht notwendig
Phalaropus lobatus Odinshiihnchen nein - nicht notwendig
Phasianus colchicus Fasan nein - nicht notwendig
Philomachus pugnax Kampflaufer v v 1 nein - nicht notwendig
Phoenicurus ochruros Hausrotschwanz ja pot. Vorkommen notwendig
Phoenicurus phoenicurus |Gartenrotschwanz ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus collybita Zilpzalp ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus sibilatrix Waldlaubsanger ja pot. Vorkommen notwendig
Phylloscopus trochilus Fitis ja pot. Vorkommen notwendig
Pica pica Elster ja pot. Vorkommen notwendig
Picoides major Buntspecht nein - nicht notwendig
Picoides medius Mittelspecht v v nein - nicht notwendig
Picoides minor Kleinspecht nein - nicht notwendig
Picus canus Grauspecht v v nein - nicht notwendig
Picus viridis Griinspecht v 3 nein - nicht notwendig
Podiceps auritus Ohrentaucher nein - nicht notwendig
Podiceps cristatus Haubentaucher 3 nein - nicht notwendig
Podiceps griseigena Rothalstaucher 4 nein - nicht notwendig
Podiceps nigricollis Schwarzhalstaucher 4 nein - nicht notwendig
Porzana parva ﬁ:Z:EZSRSaLIJI?pthhn/ v 1 nein - nicht notwendig
Porzana porzana Timpelsumpfhuhn v nein - nicht notwendig
Porzana pusilla Zwergsumpfthuhn nein - nicht notwendig
Prunella modularis Heckenbraunelle ja pot. Vorkommen notwendig
Psittacula krameri Halsbandsittich nein - nicht notwendig
Pyrrhula pyrrhula Gimpel nein - nicht notwendig
Rallus aquaticus Wasserralle nein - nicht notwendig
Recurvirostra avosefta  [Sébelschnabler v v 2 nein - nicht notwendig
Regulus ignicapillus Sommergoldhahnchen nein - nicht notwendig
Regulus regulus Wintergoldhahnchen nein - nicht notwendig
Remiz pendulinus Beutelmeise nein - nicht notwendig
Riparia riparia Uferschwalbe v \Y nein - nicht notwendig
Saxicola rubetra Braunkehichen nein - nicht notwendig
Saxicola torquata Schwarzkehlichen nein - nicht notwendig
Scolopax rusticola Waldschnepfe nein - nicht notwendig
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Naturschutzfachliche Angaben zur speziellen artenschutzrechtliche Prifung (saP)

Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - der Universitats- und Hansestadt Greifswald

03.01.2017
Anlage Fortsetzung Tab. 2 Relevanzpriifung fiir européische Vogelarten
[wissenschaftlicher Deutscher Name EG-VO |VSRL |BArtSchV |RL |Empfindlichkeit  [Vorkommen bzw. |Priifung der Ver-
Name 338/97 |Anh.1 |Anl1, Sp.3 M-V [gegeniiber Projekt- |potenzielles Vor-  |botstatbestande
/Anh. A [streng wirkungen durch  [kommenim UR/  |notwendig
|geschiitzt] Vorhaben méglich |Vorhabengebiet
Serinus serinus Girlitz nein - nicht notwendig
Sitta europaea Kleiber nein - nicht notwendig
Sterna albifrons Zwergseeschwalbe v v 1 nein - nicht notwendig
Sterna caspia Raubseeschwalbe v v 1 nein - nicht notwendig
Sterna hirundo Flussseeschwalbe v v 2 nein - nicht notwendig
Sterna paradisaea Kiistenseeschwalbe v v 1 nein - nicht notwendig
Sterna sandvicensis Brandseeschwalbe v v 2 nein - nicht notwendig
Streptopelia decaocto Tlrkentaube ja pot. Vorkommen notwendig
Streptopelia turtur Turteltaube v 3 nein - nicht notwendig
Strix aluco Waldkauz v nein - nicht notwendig
Sturnus vulgaris Star ja kein Nachweis nicht notwendig
Sylvia atricapilla Monchgrasmuicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia borin Gartengrasmiicke ja pot. Vorkommen notwendig
Sylvia communis Dormgrasmiicke nein - nicht notwendig
Sylvia curruca Klappergrasmiicke nein - nicht notwendig
Sylvia nisoria Sperbergrasmiicke v v nein - nicht notwendig
Tachybaptus ruficollis Zwergtaucher nein - nicht notwendig
Tadoma tadorna Brandgans 3 nein - nicht notwendig
Tringa glareola Bruchwasserlaufer v nein - nicht notwendig
Tringa ochropus Waldwasserlaufer v nein - nicht notwendig
Tringa totanus Rotschenkel v 2 nein - nicht notwendig
Troglodytes troglodytes  [Zaunkonig ja Brutvogel notwendig
Turdus iliacus Rotdrossel nein - nicht notwendig
Turdus merula Amsel ja pot. Vorkommen notwendig
Turdus philomelos Singdrossel nein - nicht notwendig
Turdus pilaris Wacholderdrossel v nein - nicht notwendig
Turdus viscivorus Misteldrossel v nein - nicht notwendig
Tyto alba Schleiereule v nein - nicht notwendig
Upupa epops Wiedehopf v 1 nein - nicht notwendig
Uria aalge Trottellumme nein - nicht notwendig
Vanellus vanellus Kiebitz v 2 nein - nicht notwendig
Erlduterungen:

EG-VO 338/97: Verordnung iiber den Schutz von Exemplaren wildiebender Tier- und Pflanzenarten durch Uberwachung des Handels
FFH-RL Anh. IV: Art gelistet in Anhang IV der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie
BArtSchV Anl. 1 Sp. 3: Art gelistet in Anlage 1, Spalte 3 der Bundesartenschutzverordnung
0 ausgestorben bzw. verschollen
1 vom Aussterben bedroht

RL M-V: Abkiirzungen der RL:

2 stark gefahrdet
3 gefahrdet
R extrem selten

Potenzielles Vorkommen: Vorkommen im Untersuchungsraum mdglich, d. h. ein Vorkommen ist nicht sicher auszuschlieRen und auf Grund der Lebensraumausstattung des Gebietes und der Verbreitung der

Artin M-V nicht unwahrscheinlich
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1. AUFGABENSTELLUNG

Um der anhaltenden Nachfrage nach Grundsticken fur die Bebauung mit Einfamilienhdusern nachzu-
kommen und um dem Bedarf an Wohnraum allgemein abzudecken, beabsichtigt die Universitats- und
Hansestadt Greifswald Grundstiicksflachen, die sich an der Stralle ,Am Elisenpark® befinden, als Wohn-
gebiete auszuweisen.

Im Zuge des Bauleitplanverfahrens wurde der Bebauungsplan Nr. 13 aufgestellt. Dieser schlie3t norddst-
lich und stidwestlich der StralRe ,Am Elisenpark” gelegene Grundstiicke ein.

Die Planungsabsichten der Stadtverwaltung machen es erforderlich, fur dieses Planungsgebiet die Belan-
ge des Schallschutzes zu untersuchen, um Konflikte zwischen den Wohngebieten und den unmittelbar
angrenzenden Nutzungen zu erkennen und soweit wie mdglich zu vermeiden. Dies entspricht insbesonde-
re auch den nachfolgend genannten gesetzlichen Regelungen:

. Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) § 50 (Vorsorgeprinzip)
) Baugesetzbuch (BauGB) §1 Abs. 5 und 6
. Baunutzungsverordnung (BauNVO) § 15

Zur Vermeidung schadlicher Umwelteinwirkungen auf die schutzbediirftigen Gebiete soll in diesem schall-
technischen Gutachten die Schallimmissionsbelastung (Beurteilungspegel) an der geplanten schutzbe-
durftigen Bebauung innerhalb des Plangebietes rechnerisch ermittelt und bewertet werden.

Die Gerauschsituation im Umfeld des geplanten Bebauungsgebietes Nr. 13 "Am Elisenpark® wird im We-
sentlichen durch die Emissionen von Gewerbebetrieben und Handelseinrichtungen innerhalb und auf3er-
halb des Planungsgebietes und durch StralRenverkehr bestimmt. In der Untersuchung werden die folgen-
den Emissionsquellen berucksichtigt:

der Stral3enverkehr auf der Strale ,Am Elisenpark®

der StralRenverkehr auf den Plangebietsstrafien

o Gewerbebetriebe aulerhalb des Planungsgebietes
e Einkaufszentrum ,Elisenpark”, Anklamer Landstrale 1
o Einkaufsmarkt Lidl , Koitenhager Landstral3e 20 a
e WaschstraRe und Automaten-Tankstelle , An den Gewachshausern 16

. Gewerbebetriebe innerhalb des Planungsgebietes
e Town & Country Haus, Am Elisenpark
e maxi-flora, Blumen & Floristik, Am Elisenpark 30
e Salon Hunde-Eck, Am Elisenpark 30
e Ost-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Am Elisenpark 36
e Trockenbau Schubert , Am Elisenpark 38
e F1-Automobile, Am Elisenpark
o Gaststatte mit Bowlingbahn, Am Elisenpark, (in Planung)
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Zur Bewertung der errechneten Beurteilungspegel werden die schalltechnischen Orientierungswerte fur
stadtebauliche Planung der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 sowie die Immissionsrichtwerte der TA Larm 98

herangezogen.

2. BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN

21 UNTERLAGEN UND ANGABEN DES AUFTRAGGEBERS

. Bebauungsplan Nr. 13, Bestandsplan , UmweltPlan GmbH , 1 : 2.000, Stand: 12.2016

. Planzeichnung zum Bebauungsplan Nr. 13 , Entwurf, Maf3stab 1:1000, Stand: 13.12.2016

) Bebauungsplan Nr. 13, Stralenquerschnitte, Stand 20.10.2016

) Bebauungsplan Nr. 109, Vorentwurf, Raith, Hertelt,FuR® Partnerschaft, 1 : 1.000, Stand: 30.06.2016
. Lageplan -Konzept 3 fiir B-Plan 109, Beier Baudesign fir Sconto, Stand: 27.06.2016

) Lageplan zum Bauantrag Gaststatte, Anders, Frank,Béhme Vermessungsburo, Stand: 14.05.2014
. Verkehrszahlungen des Stadtbauamtes, Abt. Umwelt 12/16

. Ausschnitt aus der digitalen Stadtkarte, Stadtbauamt, Abt. Umwelt, 12/16

2.2 VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR

BImSchG Bundes - Immissionsschutzgesetz, 1990

BauGB Baugesetzbuch, 1988

BauNVO Baunutzungsverordnung "Verordnung dber die bauliche Nutzung
der Grundstlicke", 1990

DIN 18005, Teil 1 Schallschutz im Stadtebau, 1987

DIN 18005, Teil 1, Bbl. 1 Schalltechnische Orientierungswerte, 1987

DIN ISO 9613-2 Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 1999

VDI 2714 Schallausbreitung im Freien, 1988

VDI 2720 BI.1 Schallschutz durch Abschirmung im Freien, 1987

RLS 90 Richtlinie fir den Larmschutz an StralRen, 1990

Fickert/Fieseler Baunutzungsverordnung, Kommentar unter besonderer

Berlcksichtigung des Umweltschutzes mit ergdnzenden Rechts- und
Verwaltungsvorschriften, 8. grundlegend Uberarbeitete und erweiterte
Auflage, Deutscher Gemeindeverlag, 1995
Bayerisches Landesamt fir Umweltschutz - Parkplatzlarmstudie, 6. vollstandig Uberarbeitete Aufla-
ge, Augsburg 2007
Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerduschemissionen durch LKW auf Betriebsgelanden
von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten.... (Hessisches Lan-
desamt fir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 3, 2005)
Zeitschrift fur Larmbekdmpfung, Heft 4, 1998; Herausgeber: Deutscher Arbeitsring fur Larmbe-
kdmpfung; ,LKW- und Verladegerausche bei Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen®
Schallgutachten zum B-Plan Nr. 58 —,Gut Koitenhagen®, vom 08.12.2006 , TUV Nord Umweltschutz
Rostock GmbH
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. 18. BImSchV 18. Verordnung zu Durchflihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes
(Sportanlagenlarmschutzverordnung), Juli 1991

. VDI 3770 E Beurteilung der durch Freizeitaktivitdten verursachten und von
Freizeiteinrichtungen ausgehenden Gerausche, August 1999

. Probst, Wolfgang Gerauschentwicklung von Sportanlagen und deren Qualifizierung

fur immissionsschutztechnische Prognosen; Schriftenreihe "Sportanlagen
und Sportgerate; Berichte B2/94, Bundesinstitut fir Sportwissenschaft,
1994

23 ALLGEMEINES ZU DEN RECHTLICHEN BELANGEN

Beriicksichtigung des Schallschutzes im Stadtebau

Nach § 1 Abs. 5 BauGB sind die Belange des Schallschutzes bei der Bauleitplanung zu bericksichti-
gen. Sie weisen gegenliber anderen Belangen z.B. dem sparsamen Umgang mit Grund und Boden ei-
nen hohen Rang aber keinen Vorrang auf (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl;
§ 1 BauNVO, Rn 42; Abwéagungsgebot § 1 Abs. 6 BauGB). Der Belang des Schallschutzes ist bei der
in der stadtebaulichen Planung erforderlichen Abwagung, der gemaf § 1, Abs. 6, BauGB, wertfrei ge-
nannten Belange, als ein wichtiger Planungsgrundsatz neben anderen Belangen zu verstehen.

Zur Beurteilung der Gerauschimmission kénnen bestehende Normen und Rechtsverordnungen wie z.B.
die DIN 18 005, Beibl. 1, als Anhaltspunkte herangezogen werden, sie sind jedoch fur die Bauleitpla-
nung nicht verbindlich (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.; § 1 BauNVO, Rn 44.2).

Die Orientierungsrichtwerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1

Die Orientierungswerte sind:

. aus der Sicht des Schallschutzes im Stadtebau wiinschenswerte Zielwerte, jedoch keine
Grenzwerte. Sie sind deshalb in ein Beiblatt aufgenommen worden und deshalb nicht Bestand-
teil der Norm.

o nur Anhaltswerte fur die Planung und unterliegen der Abwagung durch die Gemeinde, d.h. beim
Uberwiegen anderer Belange kann von den Orientierungswerten sowohl nach oben als auch
nach unten abgewichen werden (§ 1 BauNVO, Rn 56). Nach Fickert/Fieseler kann eine Uber-
schreitung von 5 dB(A) das Ergebnis einer gerechten Abwagung sein.

Nach § 15 BauNVO sind schutzbedurftige Gebiete so anzuordnen, daf} sie nicht unzumutbaren Belasti-
gungen oder Stérungen ausgesetzt werden. Beldastigungen und Stérungen - soweit sie vom Verkehrs-
l[&rm herrthren - kénnen bei Einhaltung der Immissionsgrenzwerte (IGW) der 16.BImSchV weitgehend
verhindert oder auf ein zumutbares Mal} gesenkt werden. Durch die genannte Verordnung ist normativ
bestimmt, was den schutzbedirftigen Gebieten in denen z.B. Wohnhauser; Krankenhduser und Schulen
errichtet werden sollen, an Beldstigungen (noch) zumutbar ist (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.; §
15 BauNVO, Rn 19f.).
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Das Uberschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImschV ist jedoch kein ausreichendes Kriterium,
um Bauvorhaben als unzulassig zu beurteilen [BVwG, Urteil vom 12.12.1990; Aktenzeichen 4c 40/87
(Minchen), NVwZ 1991, Heft 9, Seite 879 ff.].

Da die stadtebauliche Planung (Bauleitplanung) i.d.R. flachenbezogen erfolgt, kénnen im B-Plan auch
nur abstrakte und keine objektbezogenen Schallschutzanforderungen, insbesondere keine verbindlichen
Grenzwerte, fixiert werden. Die Bauleitplanung muf® vielmehr im Wege der planerischen Vorsorge ge-
eignete Darstellungen und Festsetzungen derart treffen (z.B. Optimierungsgebot des § 50 BImSchG,
vgl. Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.; § 1 BauNVO, Rn 41, 48.1), dal’ der objektbezogene Schall-
schutz auch im Einzelfall nach Immissionsschutzrecht mdglich ist (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.; §
1 BauNVO, Rn 53.1).

Bei der Abwagung sollte auch beachtet werden, dal® es keinen sachlichen Grund gibt, hinsichtlich zu-
mutbarer Vorbelastungen zwischen alter und neuer Wohnbebauung zu unterscheiden. Die neuen
Wohnbebauungen sollten aber keinen starkeren Beldstigungen ausgesetzt werden, als die bereits vor-
handenen Wohnbebauungen (Fickert / Fieseler BauNVO, 8. Aufl.; § 1 BauNVO, Rn 45.1, 48.3).

Nicht geregelt ist, wie das Einhalten der IGW abzusichern ist. Im Allgemeinen wird in erster Linie auf
aktive MaRnahmen (Wand und/oder Wall) orientiert. Stehen dabei die Kosten aufler Verhaltnis zum
angestrebten Schutzzweck bzw. bestehen rdumlich keine Mdéglichkeiten (ganz abgesehen von den Be-
langen eines gewachsenen Orts- oder Landschaftsbildes) zur Erstellung dieser MalRnahmen, so sind
andere MalRnahmen wie grundriBorientiertes Bauen, passive SchallschutzmaRnahmen oder die Kombi-
nation aller "Schallminderungsmoglichkeiten" vorzusehen um dem bauleitplanerischen Verbesserungs-
gebot zu entsprechen.

24 EINHEITEN, FORMELZEICHEN, RECHENALGORITHMEN

Die in diesem Gutachten aufgefiihrten Begriffe und Formelzeichen, sowie die fiir die Ermittlung der Emis-
sion verwendeten Rechenalgorithmen, werden in den ANLAGEN 1 UND 2 erlautert.

3. SITUATION / LOSUNGSANSATZ

Die Gerauschsituation im Bebauungsplangebiet Nr. 13 "Am Elisenpark® wird durch verschiedenste Ge-
rauschquellen bestimmt. Die folgenden schalltechnisch relevanten Gerauschquellen werden untersucht:

StraBenverkehr
Von Nordwesten kommend, fuhrt die Strafle ,Am Elisenpark® bis in das Planungsgebiet hinein und endet
auf Hohe der friheren alten Gartnerei als ErschlieRungsstralie.
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Zum jetzigen Zeitpunkt erfolgt Gber diese Stral’e an der Koitenhdger Landstral’e beginnend, der Liefer-
verkehr des Einkaufszentrums ,Elisenpark®, und zu einem grof3en Teil wird diese Stralde auch durch die
Kunden des Einkaufszentrums genutzt.

Uber diese StraRe filhrt auBerdem der betriebliche Verkehr, welcher von den Gewerbebetrieben ausgeht,
die sich bereits jetzt schon als Bestand im Bebauungsplangebiet befinden.

Zu berucksichtigen ist auch der Stralenverkehr, der von den Bewohnern der Wohngebdude ausgeht, die
sich als Bestand im nordwestlichen Bereich des B-Plangebietes befinden, sowie der &ffentliche Nahver-
kehr.

Die Verkehrsdaten (stlindliche Kfz-Belastung und Schwerlastanteil) zu diesem Stralenverkehr wurden
durch eine 24-stiindige StralRenverkehrszahlung ermittelt. Die Zahlung wurde durch die Abteilung Umwelt
des Stadtbauamtes der Universitats- und Hansestadt Greifswald mit der automatischen Verkehrsmess-
stelle VeDaSys durchgefiihrt. Die Ergebnisse der Zahlung reprasentieren den Ist-Zustand und wurden fir
die Berechnung des Emissionspegels herangezogen. Die Erfahrungen der Abt. Umwelt zeigen, dass in
der Regel auf die ansonsten bei Larmprognosen ublichen Prognosefaktoren verzichtet werden kann.

Fir den zukinftigen StralBenverkehr, der sich aus der geplanten Realisierung der Wohnbebauung im
Bebauungsplangebiet Nr. 13 ergeben wird, wird davon ausgegangen, dass im norddstlichen und sudli-
chen Bereich des B-Plangebietes ca. 400 WE in héchstens dreigeschossiger Bauweise errichtet werden
koénnen.

Daruber hinaus ist geplant, in einem Teilgebiet (Flurstiicke 20/611 bis 20/616) zwischen dem Einkaufsge-
biet ,Elisenpark® und der Strae ,Am Elisenpark® ca. 160 WE mit maximal IV-geschossiger Bauweise zu
errichten.

Zur Abschatzung des durch die Bewohner der geplanten Wohnbebauung erzeugten Stralenverkehrs wird
angenommen, dass es innerhalb von 24 Stunden zu durchschnittlich sechs Fahrzeugbewegungen (An-
und Abfahrten) je WE mit einem Kraftfahrzeug kommt. Diese Verkehrsmengen werden den Planstraf3en
entsprechend der Wohnbebauung zugeordnet.

Der Straltenverkehr, der sich aus Bestand und aus der zukiinftigen geplanten Wohnbebauung im Bebau-
ungsplangebiet Nr. 13 ergibt, wird als ,Variante 1“ in diesem Gutachten untersucht. Alle untersuchten
StraRenabschnitte werden mit einer laufenden Nummerierung gekennzeichnet und sind auf dem
LAGEPLAN — BILD 1A dargestellit.

Als Erweiterung wird dartiber hinaus in der ,Variante 2 untersucht, wie sich die Emissionen des Strallen-
verkehrs unter Berlcksichtigung des zukinftigen Wohngebiets ,Koitenhagen Siid“, das gemaf den Dar-
stellungen des Flachennutzungsplans der Universitats- und Hansestadt Greifswald stidwestlich des Be-
bauungsplangebiets Nr. 13 bis zur Anklamer LandstralRe entwickelt werden kann, verhalten. Durch dieses
Gebiet konnte durch Verlangerung der Planstral’e 3 eine StralRenverbindung zur Anklamer Landstralle
hergestellt werden.

Im Emissionsansatz wird die Errichtung von ca. 160 WE mit durchschnittlich sechs Fahrzeugbewegungen
je WE innerhalb von 24 Stunden berlicksichtigt; siehe LAGEPLAN — BILD 1B .
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Der anlagenbezogene Verkehr vorhandener und geplanter gewerblicher Einrichtungen wird in den Stra-
Renverkehrsdaten berucksichtigt.

Ausgehend von den Daten zur Verkehrslast auf den zu untersuchenden StralRen werden die Emissions-
pegel Lm e der Gerduschquelle Stralkenverkehr entsprechend RLS 90 berechnet.

Gewerbebetriebe

Das Bebauungsplangebiet Nr. 13 befindet sich im Einwirkungsbereich von Gewerbebetrieben und Han-
delseinrichtungen, die sich auRerhalb dieses Gebietes befinden:

o Einkaufszentrum ,Elisenpark®, Anklamer Landstrale 1
o Einkaufsmarkt Lidl , Koitenhager Landstralle 20 a
e \Waschstralle und Automaten-Tankstelle , An den Gewachshausern 16

Diese Gewerbebetriebe befinden sich nordwestlich vom Planungsgebiet, zwischen der Koitenhager Land-
stral’e und der Stralle ,Am Elisenpark®. Das Einkaufszentrum ,Elisenpark” befindet sich westlich vom B-
Plangebiet.

Die Schallemissionen dieser Betriebe und deren Auswirkungen auf die umliegende vorhandene und ge-
plante Wohnbebauung wurden im Auftrag der Universitdts- und Hansestadt Greifswald bereits in zwei
Schallgutachten zu den Bebauungsplanen Nr. 58 ,Gut Koitenhagen® und Nr. 104 ,Elisengrund® unter-
sucht.

Fir dieses Gutachten wurden die darin verwendeten Emissionsdaten teilweise tUbernommen. Ausgehend
von der Entfernung der einzelnen Emittenten zum Bebauungsplangebiet und der H6he des immissions-
wirksamen Schallleistungspegels der einzelnen Schallquellen, wurden fir das Untersuchungsgebiet B-
Plan Nr. 13 nur die fir dieses Gebiet relevanten Emittenten und deren Emissionsdaten als Berechnungs-
grundlage Ubernommen.

Die Aktualitat des Emissionsansatzes flir das Einkaufszentrum ,Elisenpark® und die anderen Gewerbebe-
triebe wurde durch die Betreiber bestatigt bzw. durch den Gutachter gepriift.

Daraus resultierend wird insbesondere die Erweiterung der Parkplatzflachen des Einkaufszentrums ,Eli-
senpark® und der Fahrzeugverkehr von Mitarbeitern zum Mitarbeiterparkplatz zusatzlich in die Untersu-
chung einbezogen. Die Anzahl der PKW-Stellplatze auf der erweiterten Parkplatzflache wurde durch eige-
ne Erhebung ermittelt.

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt sind auf einer Teilflache des B-Plangebietes (Flurstiicke 20/2582 ff.) meh-
rere gewerbliche Einrichtung innerhalb des Untersuchungsgebietes tatig. Die betrieblichen Vorgange auf
dem Betriebsgelande dieser Betriebe wird durch eigene Erhebung/Zahlung erfasst.

Fir die geplante Errichtung einer Gaststatte mit Bowlingbahn wurde bereits eine Genehmigung erteilt. Die
Emissionsdaten fur die Betriebsgerausche werden nach gutachterlicher Erfahrung angesetzt.

Dem entsprechend werden die folgenden schalltechnisch relevanten gewerblichen Emittenten im Rahmen
dieser schalltechnischen Untersuchung berlcksichtigt:
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e Town & Country Haus, Am Elisenpark

o maxi-flora, Blumen & Floristik, Am Elisenpark 30

e Salon Hunde-Eck, Am Elisenpark 30

e Ost-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Am Elisenpark 36
e Trockenbau Schubert , Am Elisenpark 38

e F1-Automobile, Am Elisenpark

e Gaststatte mit Bowlingbahn, Am Elisenpark, (in Planung)

Mit dem Aufstellungsbeschluss der Burgerschaft Uber den Bebauungsplan Nr. 109 ,Fachmarktzentrum
Anklamer LandstraRe“ kann perspektivisch davon ausgegangen werden, dass zwischen der Anklamer
Landstrale und dem Bebauungsplangebiet Nr. 13 weitere Handelseinrichtungen errichtet werden, die
schalltechnisch gesehen das Untersuchungsgebiet beeinflussen werden. Erste Entwirfe sehen die Errich-
tung eines Mdbelhauses und eines Fachmarktes vor. Die Emissionsdaten fir die Warenanlieferung und
dem Parkplatzverkehr werden dafiir nach gutachterlicher Erfahrung angesetzt.

Schallausbreitungsberechnung

Unter Verwendung aller Eingangsdaten, die den zu bertcksichtigenden Schallquellen zugehdren, werden
deren immissionswirksame Schalleistungspegel berechnet, d.h. alle evtl. Korrekturen (z.B. die Zeitbewer-
tung, Zuschlage fur impulshaltige Gerdusche Ki und Informationshaltigkeit von Gerduschen Kr ) werden
emissionsseitig zum Ansatz gebracht.

Aus den errechneten Emissionspegeln aller schalltechnisch relevanten Gerduschquellen wird zusammen
mit den raumlichen Eingangsdaten zur Lage und Héhe von Bauwerken und Verkehrswegen ein digitali-
siertes dreidimensionales schalltechnisches Modell erstellt.

Dieses Modell enthalt alle die Schallausbreitung beeinflussenden Daten wie Lage und Kubatur der Be-
bauung, Hindernisse, das Gelandeprofil sowie die Lage der vorher beschriebenen Emissionsquellen.

Mit dem schalltechnischen Berechnungsprogramm LIMA, der Ingenieurgesellschaft Stapelfeldt, Dort-
mund, werden diese Schallquellen modellhaft nachgebildet; z.B.:

. Freiflachenverkehr (Liefer- und Kundenverkehr) als Linienschallquellen
. Strallenverkehr als Linienschallquellen

° Parkplatze als Flachenschallquellen

. Be- und Entladevorgange als Punktschallquellen

Das Programmsystem LIMA berechnet die Schallausbreitung nach den zurzeit anerkannten Regelwerken.
Die Beurteilungspegel werden an ausgewahlten Immissionspunkten und in einem Raster von 2,5 x 2,5 m
berechnet. Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den vorgegebenen Orientierungswerten (ORW)
nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 entsprechend den vorhandenen bzw. geplanten Nutzungen zu verglei-
chen.
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4. IMMISSIONSORTE, BEURTEILUNGSWERTE

In Anbetracht der zukiinftigen geplanten Nutzung der einzelnen Teilflaichen des Bebauungsplangebietes
werden diese Teilflachen als ,Alilgemeines Wohngebiet WA, als ,Mischgebiet MI“ oder als ,Gewerbege-
biet GE* entsprechend der Baunutzungsverordnung eingestuft.

Immissionsorte / -punkte

Die im vorliegenden Gutachten betrachteten Immissionspunkte (IP01 bis IP25) und die geplante Einstu-
fung der Teilflachen nach der Nutzungsart entsprechend Baunutzungsverordnung sind auf dem
LAGEPLAN- BILD 2 ausgewiesen.

Die Lage der Immissionspunkte wurde so gewahlt, dass sie das Untersuchungsgebiet schalltechnisch
ausreichend charakterisieren.

Orientierungswerte der DIN 18005
Grundlage fiir die schallschutztechnische Beurteilung stellt die DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, dar. Mit ihr
werden die bei der bauleitplanerischen Abwagung zu berlicksichtigenden Belange des Umweltschutzes

und die Forderung nach gesunden Lebensverhaltnissen konkretisiert. Diese Orientierungswerte sind aus
der Sicht des Schallschutzes anzustrebende Zielwerte, jedoch keine Grenzwerte (Abschnitt 2.3).

Die Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, beziehen sich auf die Beurteilungszeitraume
tags ( 06.00 - 22.00 Uhr ) und nachts ( 22.00 - 06.00 Uhr ).

Zur Beurteilung der Gerauschsituation in der stadtebaulichen Planung, verursacht durch Gewerbelarm
und Verkehrslarm, gelten somit nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, die folgenden Orientierungswerte.

Gewerbelarm Tag Nacht

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 40 dB(A)
Mischgebiete 60 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiete 65 dB(A) 50 dB(A)
Verkehrslarm Tag Nacht

Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 45 dB(A)
Mischgebiete 60 dB(A) 50 dB(A)
Gewerbegebiete 65 dB(A) 55 dB(A)

Die berechneten Beurteilungspegel sind mit den fur "Allgemeine Wohngebiete®, ,Mischgebiete® bzw. ,Ge-
werbegebiete” vorgegebenen Orientierungswerten (OW) zu vergleichen.

10
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Sollten die vorgegebenen Orientierungswerte nicht einzuhalten sein, so ist durch geeignete MaRnahmen,
wie situationsbezogene Grundrissanordnung, Grundrissgestaltung und bauliche Schallschutzmaflinahmen,
ein Ausgleich vorzusehen und planungsrechtlich abzusichern (DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1, Abschnitt 1.2).

Die DIN 18005 enthalt vereinfachte Verfahren zur Schallimmissionsberechnung fir die stadtebauliche
Planung. Fir eine differenziertere Untersuchung und genauere Widerspiegelung der schalltechnischen
Situation wird fur die Ermittlung von Emissionsdaten, die Ausbreitungsrechnung und die Beurteilung von
gewerblichen Emittenten zusatzlich die TA-Larm vom 26.08.1998 herangezogen.

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm 98 stimmen zahlenmaRig mit den Orientierungswerten nach DIN
18005, Teil 1, Beiblatt 1 fur Gewerbeldrm Uberein.

Immissionsrichtwerte nach TA Larm

Zur Beurteilung des Gewerbelarms fir nicht genehmigungsbedirftige Anlagen sind die Immissions-
richtwerte der ,Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm*, TA Larm, 1998 heranzuziehen. Sie bil-
den die Grundlage, um im Einwirkungsbereich gewerblicher Anlagen eine Gefdhrdung, erhebliche Be-
nachteiligung oder Belastigung durch ,Arbeitslarm® zu erkennen und die Einwirkung von Larm auf die
Nachbarschaft zu beurteilen.

Diese Richtwerte gelten fiir den Bezugszeitraum Tag (von 06.00 bis 22.00 Uhr; entspricht 16 Stunden)
und den Bezugszeitraum Nacht (von 22.00 bis 06.00 Uhr; entspricht 8 Stunden). Malgeblich fiir die Beur-
teilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem héchsten Beurteilungspegel, zu dem die zu beurtei-
lende Anlage relevant beitragt.

Es sind folgende erganzende Regelungen zu beachten:

Kurzzeitige Uberschreitungen des Immissionsrichtwertes "Auften” am Tag um mehr als 30 dB(A) sollen
vermieden werden. Zur Sicherung der Nachtruhe sollen nachts kurzzeitige Uberschreitungen der Richt-
werte um mehr als 20 dB(A) vermieden werden. Wegen erhdhter Storwirkung ist werktags in den Teilzei-
ten 6.00 - 7.00 Uhr und 20.00 - 22.00 Uhr ein Zuschlag von 6 dB(A) auf den jeweiligen Mittelungspegel zu
geben (Zuschlag fir Stunden mit erhéhter Empfindlichkeit).

Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV

Wenn die Orientierungswerte der DIN 18005 fir "Verkehrslarm" tberschritten werden, so kdnnen die Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenze des betroffenen Gebietes aufzei-
gen, zur Abwédgung herangezogen werden.

Verkehrslarm Tag Nacht

allgemeine Wohngebiete 59 dB(A) 49 dB(A)
Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)
Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

Das Uberschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV ist bei Beachten vorgenannter Hinweise
kein ausreichendes Kriterium, um Bauvorhaben als unzulassig zu beurteilen.

11
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5. ERMITTLUNG DER EMISSIONSDATEN - STRASSENVERKEHR

Ausgehend von den im Ldsungsansatz beschriebenen Annahmen zum Verkehr auf den schalltechnisch
relevanten Strale werden die Emissionspegel Lm g der Gerduschquelle Kraftfahrzeugverkehr berechnet.
Die Berechnung erfolgt fur zwei Varianten:

Variante 1: Strallenverkehr, der sich aus dem Wohnungsbestand und aus der zukiinftigen geplanten
Wohnbebauung im Bebauungsplangebiet Nr. 13 ergibt.

Variante 2: Stral’enverkehr aus der ,Variante 1 zuzlglich dem Stralenverkehr, der durch die Bewohner
des zukunftigen Wohngebiets ,Koitenhagen Sid“ hervorgerufen wird, das gemaR den Darstellungen des
Flachennutzungsplans der Universitats- und Hansestadt Greifswald sidwestlich des Bebauungsplange-
biets Nr. 13 bis zur Anklamer LandstralRe reicht. In diesem Wohngebiet kénnen bis zu 160 WE errichtet
werden. Durch dieses Gebiet wirde eine Verbindung zwischen der Anklamer Landstrafle und der Koiten-
hager Landstralie zustande kommen.

Die Eingangsdaten und die resultierenden Emissionspegel Lm g sind flr die beiden Varianten in den
TABELLEN 1 und 2 ausgewiesen.

TABELLE 1: Eingangsdaten zur Ermittlung der Emissionspegel fir den Kfz-Verkehr — Variante 1

StraRe Ident. | DTV My My PT Pn | "pkw/Yikw | Dgro | Dstg | Lme | LmE

NI tags | nachts

Kfz/24h | Kfiz/h | Kfz/h | % % km/h | dB(A) |dB(A)| dB(A) | dB(A)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Planstrasse 1 108 6 1 3 6 30/30 1 0 38,6 32,6
Am Elisenpark | 2 156 9 2 3 6 50/50 1 0 42,6 36,7
Planstrasse 3 138 8 2 3 6 30/30 1 0 39,7 33,7
Planstrasse 4 240 14 3 3 3 30/30 1 0 42,1 34,7
Am Elisenpark | 5 558 33 6 3 3 50/50 1 0 48,2 40,8
Planstrasse 6 114 7 1 3 6 30/30 1 0 38,9 32,8
Planstrasse 7 696 42 8 3 3 30/30 1 0 49,1 41,8
Planstrasse 8 192 12 2 3 6 30/30 1 0 41,1 35,1
Am Elisenpark 9 1228 74 14 3 3 50/50 1 0 51,6 442
Am Elisenpark | 10 5790 347 64 3 3 50/50 1 0 58,3 51,0
Am Elisenpark | 11 5726 344 63 3 1 50/50 1 0 55,9 47,3
Am Elisenpark | 11 5726 344 63 3 3 50/50 1 0 58,3 50,9
Planstrasse 12 318 19 3 3 3 30/30 1 0 43,3 36,0
Planstrasse 13 186 11 2 3 6 30/30 1 0 41,0 35,0
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Am Elisenpark | 14 6294 378 69 3 3 50/50 1 0 58,7 51,3
Planstrasse 15 228 14 3 3 3 30/30 1 0 41,9 34,5
Planstrasse 16 744 45 8 3 3 30/30 1 0 47,0 39,6
Am Elisenpark | 17 7266 436 80 3 3 50/50 1 0 59,3 51.9

*) Auf der Fahrstrecke 11 dndert sich der LKW-Anteil abschnittsweise durch die Belieferung der anliegenden gewerbli-

chen Einrichtungen.

TABELLE 2: Eingangsdaten zur Ermittlung der Emissionspegel fir den Kfz-Verkehr — Variante 2

StraRe Ident. | DTV My My PT Pn | "pkw'Yikw | Dgro | Dstg | Lme | LmE
Nr. tags | nachts
Kfz/24h | Kfz/h | Kfz/h % % km/h dB(A) |dB(A)| dB(A) | dB(A)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Planstrasse 1 108 6 1 3 6 30/30 1 0 38,6 32,6
Am Elisenpark | 2 156 9 2 3 6 50/50 1 0 42,6 36,7
Planstrasse 3 549 33 6 3 6 30/30 1 0 45,7 39,7
Planstrasse 4 240 14 3 3 3 30/30 1 0 42,1 34,7
Am Elisenpark | 5 759 46 8 3 3 50/50 1 0 49,5 42,1
Planstrasse 6 114 7 1 3 6 30/30 1 0 38,9 32,8
Planstrasse 7 828 50 9 3 3 30/30 1 0 49,9 42,5
Planstrasse 8 192 12 2 3 6 30/30 1 0 41,1 35,1
Am Elisenpark | 9 1126 68 12 3 3 50/50 1 0 51,2 43,8
Am Elisenpark | 10 6270 376 69 3 3 50/50 1 0 58,7 51,3
Am Elisenpark | 11 5726 344 63 3 1 50/50 1 0 55,9 47,3
Am Elisenpark | 11 5726 344 63 3 3 50/50 1 0 58,3 50,9
Planstrasse 12 318 19 3 3 3 30/30 1 0 43,3 36,0
Planstrasse 13 186 11 2 3 6 30/30 1 0 41,0 35,0
Am Elisenpark | 14 6774 406 75 3 3 50/50 1 0 59,0 51,6
Planstrasse 15 228 14 3 3 3 30/30 1 0 41,9 34,5
Planstrasse 16 744 45 8 3 3 30/30 1 0 47,0 39,6
Am Elisenpark 17 7746 465 85 3 3 50/50 1 0 59,6 52,2

*) Auf der Fahrstrecke 11 dndert sich der LKW-Anteil abschnittsweise durch die Belieferung der anliegenden gewerbli-

chen Einrichtungen.

In den grau unterlegten Zeilen wird die Verédnderung der Emissionsdaten erkennbar, die sich aus der Be-

ricksichtigung des StraRenverkehrs ergibt, wenn zwischen dem Bebauungsplangebiet Nr. 13 (ausgehend

von der PlanstralBe 3) eine Verbindung zur Anklamer Landstrale hergestellt wird.
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6. ERMITTLUNG DER EMISSIONSDATEN - GEWERBELARM

Fir die im Losungsansatz aufgefiihrten Gewerbebetriebe und Handelseinrichtungen, welche mit ihren
Gerauschen auf das Untersuchungsgebiet einwirken, werden nachfolgend die Gerauschemissionsdaten
ermittelt. Die Lage und die Bezeichnung der Schallpegel ist dem LAGEPLAN MIT FLACHENQUELLEN —
BILD 8 und dem LAGEPLAN MIT LINIENQUELLEN — BILD 9 zu entnehmen.

6.1 GEWERBEBETRIEBE AUSSERHALB DES B-PLANES
6.1.1 EINKAUFSZENTRUM ,,ELISENPARK"

Das Einkaufszentrum ,Elisenpark® mit einer Netto-Verkaufsflache von 30.000 m? befindet sich stidwestlich
vom Bebauungsplangebiet. Als mafigebliche Gerauschquellen sind der Lieferverkehr und der Verkehr auf
den PKW-Stellflachen anzusehen. Die Entladevorgange werden auf Grund der relativ gro3en Entfernung
und der kurzen Einwirkzeiten als schalltechnisch nicht relevant eingeschatzt.

Die Emissionsdaten fiir den Lieferverkehr werden dem TUV-Gutachten zum B-Plan Nr. 58 entnommen.
Nach Aussage des Center-Managements ist die Anzahl der Liefervorgange seither unverandert geblieben.
Der Uberwiegende Teil der Belieferung erfolgt demnach zwischen 08.00 bis 20.00 Uhr. Fir den Zeitraum
zwischen 05.00 bis 06.00 Uhr wird eine Belieferung mit Frischwaren angenommen.

Die immissionswirksamen Schallleistungspegel entsprechend TUV-Gutachten betragen demnach:

E-L08 ILSP =62,7 dB(A)/ m (Tageszeitraum)
ILSP = 63,0 dB(A) / m (Nachtzeitraum, unglnstigste Nachtstunde , 05.00 — 06.00 Uhr)

Auf dem Betriebsgelande des Einkaufszentrums befinden sich auf der nordwestlichen Gebdudeseite die
Parkplatze flr die Mitarbeiter und auf der slidéstlichen Seite die Kundenparkplatze.

E- P1 Anzahl der Pkw-Stellplatze fur Mitarbeiter: 120
E-P2  Anzahl der Pkw-Stellplatze fir Kunden: 853
E-P3  Anzahl der Pkw-Stellplatze fir Kunden: 492

Erganzend zum TUV-Gutachten wird auch die Parkplatzerweiterung mit der neuen Parkplatzflache E- P3
in die Berechnungen einbezogen.

Die Bewegungshaufigkeit auf dem Kundenparkplatz E- P2 wird fir den Tageszeitraum abweichend von
den Angaben der ,Bayrischen Parkplatzlarmstudie® mit N = 0,07 je 1 m? Netto-Verkaufsflache angesetzt.
Damit wird berilcksichtigt, dass es neben den Discountern auch eine Vielzahl von Einzelhandels-
geschaften und einen Baumarkt gibt. Die sich damit rechnerisch ergebende Bewegungshaufigkeit (Anzahl
der Hin- und Ruckfahrten von Kunden) korreliert mit den Daten aus der vorliegenden Verkehrszahlung fur
den Straflenabschnitt zwischen dem Kundenparkplatz und der Straf3e ,Am Elisenpark®.
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Fir die Nutzung des Kunden-Parkplatzes E- P3 wird davon ausgegangen, dass sich diese Stellplatze
relativ weit von den Eingangen des Einkaufszentrums befinden und deshalb im Allgemeinen am Tage
deutlich weniger und nachts eher gar nicht genutzt werden.

Die Einzelgeschafte und Discounter haben in der Regel nur bis 20.00 Uhr gedéffnet. Es muss aber berlick-
sichtigt werden, dass der REAL-Einkaufsmarkt hier bis 22.00 Uhr gedéffnet hat. Es wird daher abweichend
vom TUV - Gutachten angenommen, dass ca. 10 % der Mitarbeiter und 5 % der Kunden die Parkplatze
erst nach 22.00 Uhr verlassen.

Die Ermittlung der Emissionsdaten wird nach den Berechnungsalgorithmen der Bayrischen Parkplatz-
larmstudie, 6. Auflage vorgenommen (siehe ANLAGE 1). Dabei enthalten die ausgewiesenen Emissions-
daten des Parkverkehrs alle akustisch relevanten Vorgange auf der Parkflache, wie z.B. das Anlassen
des Motors, die An- und Vorbeifahrt und das Schlieen der Tlren- und des Kofferraumes.

In der folgenden TABELLE 3 sind die Eingangs- und Emissionsdaten, sowie die immissionswirksamen
Flachenschallpegel IFSP ausgewiesen.

TABELLE 3: Emissionsdaten Parkplatzverkehr entsprechend Bayrischer Parkplatzlarmstudie

Teil- Lwo f N Bo S Ki Kb Kr FSP IFSP
Netto-
Bew./ Verkaufs-
Flachen |[dB(A)] Bo *H flache / Stell- [m?] [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)m?] | [dB(A)/m?]
platze
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zeitraum TAG
E- P1 63,0 1,0 0,1 120 6.232 4,0 51 1,4 45,0 46,4
E- P2 63,0 | 0,05 0,07 18.817 m2 [28.839 4,0 7,3 1,4 63,9 65,3
E-P3 63,0 |0,04 0,07 11.183 m2 ([17.140 4,0 6,7 1,4 63,3 64,7
Zeitraum NACHT
E- P1 63,0 1,0 0,01 120 6.232 4,0 5,1 0,0 45,0 45,0
E- P2 63,0 |0,14 0,05 853 28.839 4,0 0,0 0,0 41,7 41,7

Hinweis zur Vergabe von Zuschlagen:
Zuschlag fur die Parkplatzart

Zur Berucksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik der Parkplatzart wurde fur den Mitarbei-
terparkplatz E- P1 der Zuschlag Kea = 0,0 dB(A) (entspricht P + R — Parkplatzen) angesetzt.
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Zur Berlcksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik der Parkplatzart wurde fir die Kunden-
parkplatze E-P2 und E-P3 der Zuschlag Kea = 5,0 dB(A) (entspricht Parkplatzen an Einkaufsmarkten
und Einkaufswagen auf Pflaster) angesetzt.

Zuschlag fir unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

Die Fahrbahnoberflache der Fahrgassen besteht aus Asphalt. Dies wurde deshalb mit dem Zuschlag von
Ksto = 0,0 dB(A) berticksichtigt.

Darlber hinaus wird derjenige Fahrweg als schalltechnisch relevant eingeschatzt, der ausgehend von der
offentlichen Strale zum Mitarbeiter-Parkplatz E- P1 auf der Rickseite des Einkaufscenters flhrt. Da er
relativ nah am Wohngebiet entlangfiihrt, wird er erganzend in dieser Untersuchung berucksichtigt.

Entsprechend der angesetzten Fahrhaufigkeit bzw. der Lange der Fahrstrecken werden in der folgenden
TABELLE 4 die Eingangs- und Emissionsdaten sowie die immissionswirksamen Linienschallpegel IFSP

ausgewiesen.

TABELLE 4: Emissionsdaten Fahrgerdusche und besondere Fahrzustande, tags und nachts

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L'wa,1h n Lt Kr I L’wa,mod
[dB(A)/m] [dB] | [dB] [m] [dB(A)/m]
1 2 3 4 5 6 7 8

Beurteilungszeit ,, Tag“

E- LO7 PKW- Mitarbeiter 48,0 192 -12 1,4 60,2

Beurteilungszeit ,,Nacht“

E- LO7 PKW-Mitarbeiter 48,0 12 -12 0,0 58,8

Die Fahrstrecken werden als Linienschallquellen entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Modell
Ubernommen; (sieche BILD 9 — LAGEPLAN MIT LINIENQUELLEN).

6.1.2 TANKSTELLE / WASCHANLAGE / LIDL- EINKAUFSMARKT

Aus den Berechnungsergebnissen des Schallgutachten zum B-Plan Nr. 58 —,Gut Koitenhagen®, vom TUV
Nord Umweltschutz Rostock GmbH, I&sst sich aus der H6he der dort berechneten anteiligen Beurtei-
lungspegel abschatzen, welche der Gerduschquellen auf den Betriebsgelanden, der sich im Bereich der
.Koitenhager LandstralRe“ — Ecke Strale ,Am Elisenpark® angesiedelten gewerblichen Einrichtungen,
einen schalltechnisch relevanten Einfluss auf das Bebauungsplangebiet Nr. 13 haben kdnnten.
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Dem entsprechend wurden die Emittenten Tankstelle und Waschanlage sowie der Lidl-Einkaufsmarkt aus-
gewahlt und mit ihren in diesem Gutachten angesetzten immissionswirksamen Schallleistungspegeln in das
schalltechnische Modell dieser Untersuchung integriert.

Die Emittenten mit Kurzbezeichnung und ihre immissionswirksamen Schallpegel sind in der nachfolgen-
den TABELLE 5 ausgewiesen.

TABELLE 5: Immissionswirksame Schallleistungspegel der Tankstelle, Waschanlage u. Lidl-Markt

IPSP/ILSP/IFSP ,
Bezeichnung Art delreQueI- Kurzbez. werktags[dB(A)] [d\?v(eél)(/tgg];s[dB(A)/m ]sonntags
Tag Nacht

1 2 3 4 5 6
Tankstelle, Benzin Punkt TO3 82,6 0,0 0,0
Tankstelle, Fahrwege Linie T02 85,6 82,6 86,6
Tankstelle, Zapfsaule Flache TO1 67,2 61,1 69,0
Waschanlage, Vorwasche Punkt W03 87,8 0,0 85,5
Waschanlage, Sudtor Linie WO01 77,0 0,0 74,7
Waschanlage, PKW Linie WO02 66,8 0,0 64,5
Waschanlage, PKW Flache W04 79,0 0,0 79,7
Waschanlage, PKW Flache WO05 70,0 0,0 70,7
Lidl , Sammelbox Punkt LO2 91,5 0,0 0,0
Lidl , Verdichter Punkt LO3 70,4 0,0 0,0
Lidl, Abluftdffnung Punkt L10 50,9 46,0 48,6
Lidl , Zuluftéffnung Punkt L11 68,9 64,0 66,6
Lidl , Verflussiger Punkt LO9 60,9 56,0 58,6
Lidl , Kihlaggregat Punkt LO8 82,2 0,0 0,0
Lidl , Entladen Punkt LO7 86,0 0,0 0,0
Lidl , LKW Linie L05 51,0 0,0 0,0
Lidl, LKW Linie LO6 57,0 0,0 0,0
Lidl , Parkplatz Flache LO1 63,6 0,0 0,0

6.2 GEWERBEBETRIEBE INNERHALB DES B-PLANGEBIETS

Auf einer Teilflache des B-Plangebietes Nr. 13 (Flurstliicke 20/2582 ff.) sind bereits zum jetzigen Zeitpunkt
mehrere Gewerbebetriebe angesiedelt bzw. in Planung. Es handelt sich um die folgenden Betriebe:
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e Town & Country Haus, Am Elisenpark
(es handelt sich hier um ein Musterhaus zur Besichtigung und zur Beratung von Kunden)
e maxi-flora, Blumen & Floristik, Am Elisenpark 30
(Verkauf von Blumen und Gestecken, Kopiershop)
e Salon Hunde-Eck
(Haarpflege von Hunden nach Terminvereinbarung)
e Ost-Pharma Handelsgesellschaft mbH, Am Elisenpark 36
(Handel mit pharmazeutischen Produkten, keine Produktion vor Ort)
e Trockenbau Schubert , Am Elisenpark 38
(Trockenbau und Montage von Bauelementen auf der Baustelle, keine Produktion vor Ort)
e F1-Automobile, Am Elisenpark
(Handel mit Automobilen, keine erkennbaren Tatigkeiten im Auf3enbereich)
o Gaststatte mit Bowlingbahn, Am Elisenpark, (in Planung)
(geplant ist ein Asia-Restaurant mit Bowlingbahn)

Die betrieblichen Vorgange auf dem Betriebsgelande dieser Betriebe wurden durch eigene Befragung
erfasst.

Lediglich die gewerblichen Aktivitdten der Firma F1-Automobile konnten nicht ermittelt werden. Nach dem
aulieren Anschein kénnen sie aber als schalltechnisch nicht relevant eingeschatzt werden.

Fir die geplante Errichtung einer Gaststatte mit Bowlingbahn wurde bereits eine Genehmigung erteilt. Die
Emissionsdaten fiir die Betriebsgerdusche dieses Betriebes werden nach gutachterlicher Erfahrung ange-
setzt.

Auf allen genannten Betriebsgrundstiicken werden keine wesentlichen langer andauernden Arbeiten im
AuBenbereich ausgefiihrt. Es kommt zu den folgenden schalltechnisch relevanten betrieblichen Ablaufen
und Vorgangen:

e  Fahrzeugverkehr mit LKW flr Warenanlieferung bzw. Warenabholung (Freiflachenverkehr)
e  Warenumschlag

e  Fahrzeugverkehr durch Kunden und Mitarbeiter (Freiflachenverkehr)

. Parkplatzverkehr.

Die Betriebszeiten in diesen Betrieben erstrecken sich Uber den Tageszeitraum (06.00 bis 22.00 Uhr).

Fir den Betrieb der geplanten Gaststatte ist zu erwarten, dass diese auch noch nach 22.00 Uhr von Gas-
ten besucht bzw. verlassen werden kann; die Betriebszeiten also bis in den Nachtzeitraum (22.00 bis
06.00 Uhr) hinein reichen.

Fur die Betriebsflache der Ost-Pharma-Handelsgesellschaft mbH (GEe 2.1) liegt eine Baugenehmigung
der Stadt Greifswald vom 03.07.2008 vor (Az. 00912-07-12), die sich auf den Betrieb eines Zustellstiitz-
punkts der Deutschen Post bezieht. In der zugehdrigen Baubeschreibung sind Betriebszeiten an Werkta-
gen sowie Sonn- und Feiertagen von 05.00 bis 18.00 Uhr aufgefiihrt und genehmigt worden.
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Momentan wird die Betriebsflache von der Ost-Pharma-Handelsgesell. mbH genutzt. Nach Auskunft der
Betriebsleitung erstreckt sich die Betriebszeit von 07.30 bis 15.15 Uhr; die betrieblichen Vorgange ge-
schehen somit ausschlieBlich im Tageszeitraum.

Abweichend von den jetzigen Betriebszeiten werden im Sinne einer ,worst-case“-Situation dartber hinaus
auch Liefervorgange in der Zeit von 05.00 bis 06.00 Uhr berticksichtigt und deren Auswirkungen unter-
sucht.

Die untersuchten Schallemissionsquellen werden entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Modell
Gbernommen und in dem BILD 8 — LAGEPLAN MIT FLACHENQUELLEN und dem BILD 9 — LAGEPLAN MIT
LINIENQUELLEN dargestellt.

6.2.1 FREIFLACHENVERKEHR

Die Zu- und Abfahrtswege der LKW und PKW von der Grundstlicksgrenze bis zu den Stellplatzflachen
bzw. bis zu den technologisch bedingten Haltepunkten wird auf allen untersuchten Grundstticksflachen als
Freiflachenverkehr (Linienpegel) in das schalltechnische Modell integriert.

Die Haufigkeit der Fahrbewegungen auf dem Betriebsgelande richtet sich nach Angaben der Betreiber zu
den betriebsbedingten Abldufen. Die Betriebsgerdusche auf dem Betriebsgelande, die durch die Fahrbe-
wegungen von Lastkraftwagen und Transportern verursacht werden, stehen insbesondere mit der Anliefe-
rung und Abholung von Material im Zusammenhang.

Die Fahrhaufigkeit auf den Wegen zu den Stellflachen auf Parkplatzflachen ergibt sich aus der Haufigkeit
von Kundenbesuchen und den An- und Abfahrten von Mitarbeitern.

In der nachfolgenden TABELLE 6 sind die im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachten Fahrzeu-
ge zusammenfassend ausgewiesen.

TABELLE 6: Im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachten Fahrzeuge, tags

Handelseinrichtung Fahrzeug Anzahl Fahrziel / Fahrzweck
1 2 3 4

E- LO1 Town & Country PKW 16 Kunden/Mitarbeiter, tags

E- L02 Ost-Pharma LKW >7,51 3 Warenlieferungen, tags

E- LO2 Ost-Pharma LKW >7,5t 1 Warenlieferungen, nachts
E- LO3 Ost-Pharma PKW 48 Kunden/Mitarbeiter, tags

E- LO4 Asia-Restaurant PKW 168 Kunden/Mitarbeiter, tags

E- LO5 Asia-Restaurant LKW >751 2 Warenlieferungen, tags

E- LO6 maxi-flora/Hundesalon | PKW 120 Kunden/Mitarbeiter, tags
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Die Emissionsschallpegel des Freiflachenverkehr von LKW und damit verbundener Einzelvorgange, wie
Tirenschlagen und Anlassen des Motors, wurden entsprechend dem , Technischen Bericht zur Untersu-
chung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von Verbraucher-markten® ,
(Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 3, 2005) berechnet.

Fir den Vorgang Rangieren der Lkw auf der Zufahrt zur Ladebereich wird fiir die erforderliche Rangier-
strecke im schalltechnischen Modell ein Zuschlag von 5 dB vergeben.

Damit sind die bei Rangiertatigkeiten auftretenden Schallereignisse, wie eine akustische Signalisierung
der Rickwartsfahrt und Beschleunigungsvorgange, bertcksichtigt.

Entsprechend der angesetzten Fahrhaufigkeit bzw. der Lange der Fahrstrecken werden in den folgenden
TABELLEN 7.1 und 7.2 die Eingangs- und Emissionsdaten sowie die immissionswirksamen Linienschall-

pegel IFSP ausgewiesen.

TABELLE 7.1: Emissionsdaten Fahrgerausche und besondere Fahrzustande, tags

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L'wa,1h n Lt Kr I L’wa,mod
[dB(A)/m] [dB] | [dB] [m] [dB(A)/m]
1 2 3 4 5 6 7 8
E- LO1 PKW 48,0 16 -12 1,9 14 48,0
E- L02 LKW 63,0* 3 -12 1,9 86 55,8
E-L02-R | LKW — Rangieren 68,0 3 -12 1,9 36 60,8
E-LO3 PKW 48,0 48 -12 1,9 126 52,8
E-L04 PKW 48,0 168 -12 1,9 95 58,3
E- LO5 LKW 63,0* 2 -12 1,9 221 55,9
E- L05-R | LKW - Rangieren 68,0 2 -12 1,9 36 60,9
E- L06 PKW 48,0 120 12 1,9 103 56,8

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde Lwa,1n = 63 dB(A) entspricht einem Lwa ~ 106 dB(A) fiir eine Vorbeifahrt
mit 20 km/h und 1 m Wegelement.

TABELLE 7.1: Emissionsdaten Fahrgerausche und besondere Fahrzustande, nachts

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L’'wa,1h n Lt Kr I L'wA,mod
[dB(A)/m] [dB] | [dB] [m] [dB(A)/m]
1 2 3 4 5 6 7 8
E- LO02 LKW 63,0* 1 0 0 86 63,0
E- L02-R | LKW — Rangieren 68,0 1 0 0 36 68,0

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde Lwa 1n = 63 dB(A) entspricht einem Lwa ~ 106 dB(A) flr eine Vorbeifahrt
mit 20 km/h und 1 m Wegelement.
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Der Freiflachenverkehr auf dem Betriebsgelande unterscheidet sich vom flieRenden Verkehr auf &ffentli-
chen Straflden durch Anfahr-, Brems-, Park- und Rangierbetrieb, sowie Nebengerausche, wie Tirenschla-
gen, Klappern u.a., also Gerausche mit auffalligen Pegelanderungen.

Diese Vorgange werden daher fir die LKW detailliert in der Schallimmissionsprognose berticksichtigt (die
ausgewiesenen Schallleistungspegel Lwa sind arithmetische Mittelwerte):

o Betriebsbremse Lwa = 108 dB(A)
o Tarenschlagen Lwa = 100 dB(A)
o Anlassen Lwa = 100 dB(A)
o Leerlauf Lwa = 94 dB(A)

In den TABELLEN 8.1 und 8.2 sind die sich aus den Anfahrten und den Liefervorgdngen ergebenden
Emissionsdaten (Betriebsgerdusche) ausgewiesen. Die Motoren der LKW sind wahrend der Anliefe-
rungszeit abzustellen und werden daher mit maximal einer Minute Betriebsdauer (60 s) berlcksichtigt.

Entsprechend den Einwirkzeiten der Emittenten wird eine Zeitbewertung durchgefiihrt. Diese Zeitbewer-
tung wird durch den Korrekturfaktor Lt berlicksichtigt.

Die sich so ergebenden zeitbewerteten Vorgange sind fiir einen Lkw in der TABELLE 8.1 ausgewiesen.

TABELLE 8.1: Emissionsdaten Betriebsgerdusche (BG) 1 Lkw / 1h, tags

Emittent Vorgang Lwa n tges Lt.1h LwA mod,1h
[dB(A)] [s] [dB] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7
BG1.1 | Bremsen 108,0 1 51 28,6 79,4
BG1.2 | Turen zuschlagen 100,0 2 10 25,6 74,4
BG1.3 | Anlassen 100,0 1 5 28,6 71,4
BG1.4 | Leerlauf 94,0 1 60 17,8 76,2
energetische Summe BG1.1 - BG1.4 -->BG1 82,3

In der TABELLE 8.2 sind die Betriebsgerausche entsprechend der zu erwartenden Anzahl von Anlieferun-
gen (n), bezogen auf eine Flache von 10 m? (Ls = -10 dB), aufgefihrt.

Die Lieferungen am Tage werden auf 16 Stunden (Lt = -12 dB) bezogen und die Lieferungen in der Nacht
werden auf die ungunstigste volle Nachtstunde bezogen.

1 Die Ermittlung der Schallleistungspegel basiert auf den Messungen nach dem Taktmaximalpegel — Verfahren. Erfassung eines
Einzelereignisses innerhalb eines 5 Sekundentaktes. Mit dieser Vorgehensweise ist gleichzeitig der Impulszuschlag K; enthalten.
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TABELLE 8.2: Betriebsgerausche (BG) Lkw, bei Liefervorgangen, tags und nachts

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L'wa,1h n Lt Ls | Kr L'wA,mod
[dB(A)/m] [dB] | [dB] | [dB] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8
E-BG1, tags |Cciriebsgerausche LKW 82,3 3 | 12 |-10]19 65,1
— Ost-Pharma
Betriebsgerausche LKW
E- BG1, nachts | Ost-Pharma 82,3 1 0 -10( O 72,3
Betriebsgerausche LKW
E- BG2, tags - Asia-Restaurant 82,3 2 -12 -10 | O 63,3

6.2.2 BELADEVORGANGE / WARENUMSCHLAG

Die Lkw rangieren auf dem Gelénde und fahren riickwarts unmittelbar an den Liefereingang heran. Dort
wird die Ladebordwand heruntergelassen. Relativ haufig werden die Paletten dann mit Hubwagen Uber
die Ladebordwand in die Lagerraume beférdert.

Die Emissionen, die mit dem Vorgang des Be und Entladens verbunden sind, werden rechnerisch ermit-
telt

In dem ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche auf Betriebsgeldanden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen®; Hessische Landesanstalt fir Umwelt (HLfU), Heft
192, Wiesbaden 1995 sind unter Absatz 5.3 die Schallleistungspegel Lwa der Verladegerdusche als zeit-
lich gemittelte Schallleistungspegel fur 1 Ereignis pro Stunde auf Basis des Taktmaximalpegels Lwateq
(inklusive Impulszuschlag) ausgewiesen. Aus diesem Grund sind die Impulse bereits enthalten und wer-
den fUr diese Emittenten nicht immissionsseitig vergeben (abweichend zur TA Larm).

Die Vorgange fir den ebenerdigen Warenumschlag (fahren mit Handhubwagen auf Asphalt etc.) werden
nach dem ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen von Anlagen zur Abfallbe-
handlung und -verwertung sowie Klaranlagen“; Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie (HLUG),
Heft 1, Wiesbaden 2002 bertcksichtigt. Damit der Berechnungsansatz konform zum Ansatz im Bereich
Rampe erfolgt, sind die darin ausgewiesenen Schallleistungspegel auf Basis des Taktmaximalpegelver-
fahrens Lwar (Absatz 8.3 Seite 17) in den mittleren Schallleistungspegel fiir eine Stunde? umgerechnet
worden.

In der TABELLE 9.1 werden die fir die Ermittlung des Modelschallleistungspegels Lwamod Notwendigen
Emissionsdaten Lwart,1h ausgewiesen.

22



Herrmann & Partner Bericht 214-E/2016

Ingenieurburo

TABELLE 9.1: Emissionsdaten Warenumschlag (WU1 bis WU3), 1 Vorgang / 1h

Emittent Vorgang Lwat,1n *
[dB(A)]
1 2 3
WuU1.1 Palettenhubwagen Uber fahrzeugeigene Ladebordwand 88
Wu1.2 Rollgerausche, Wagenboden 75
energetische Summe WU1.1 - WU1.2 -->WU1 88,2
WU2.1 Rollcontainer Uber fahrzeugeigene Ladebordwand 78
wu2.2 Rollgerausche, Wagenboden 75
energetische Summe WU2.1 - WU2.2 -->WU2 79,8
WU3.1 Leerfahrt auf Asphalt 71
Wu3.2 Ware auf Asphalt 61
energetische Summe WU3.1 - WU3.2 -->WU3 71,4

)* Lwat,1h = Lwat + 10 log (Te / 3600)
Auf Grundlage des Taktmaximalpegels (Messzyklus Te = 5 s) und der in Heft 3 HLUG ausgewiesen Geschwindigkeit v
= 1,4 m/s, entspricht der Vorgang einer Wegstrecke von 7 m. Lwar,Leerfanrt = 100 dB(A); LwaT,ware = 90 dB(A)

Der Warenumschlag in der Firma ,Ost-Pharma“ erfolgt an einer Laderampe. Die Waren werden mittels
Europaletten und mit Palettenhubwagen Uber die Ladebordwand an- und abtransportiert (WU 1).

Fir das geplante Asia-Restaurant wird davon ausgegangen, dass die Paletten mit Hubwagen ebenerdig in
die Lagerraume transportiert werden (WU 3). Die Liefervorgange finden im Tageszeitraum statt.

Ost-Pharma: Anlieferung Warensortiment im Tageszeitraum im Mittel fir 3 Lkw je 5 Paletten
(30 Bewegungen) WU1.
Anlieferung Warensortiment im Nachtzeitraum im Mittel fir 1 Lkw je 5 Paletten
(10 Bewegungen) WU1.
Asia-Restaurant: Anlief. Warensortiment im Mittel fir 2 Lkw je 5 Paletten (20 Bewegungen)  WU3
Die Fahrwege im Bereich der Ladezonen sind nicht eindeutig festgelegt, daher wird die Emissionsquelle

entsprechend ihrer Lage als Flachenquelle angesetzt (Berechnungsalgorithmen siehe in der ANLAGE 1).

Die Fahrten innerhalb des Lkw (Rollgerdusche, Wagenboden) werden am Lkw-Standort beriicksichtigt.
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In der TABELLE 9.2 werden die in der Berechnung zum Ansatz gebrachten Emittenten bezogen auf 16
Stunden (Lt=-12 dB) und eine Flache von 10 m? (Ls = -10 dB) zusammenfassend ausgewiesen.

TABELLE 9.2: Warenumschlag (WU), tags und nachts

Emittent Vorgang Lwa 1h n Lt Ls L waA,mod
[dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)/m?]
1 2 3 4 5 6 8
E- WU1-tags Warenumschlag Ost- 88,2 30 -12 -10 81,0

Pharma ; Lkw-Paletten
Uber Ladebordwand

E- WU1-nachts | Warenumschlag Ost- 88,2 10 0 -10 88,2
Pharma ; Lkw-Paletten
Uber Ladebordwand

E- WU2-tags Warenumschlag —Asia- 71,4 20 -12 -10 62,4
Restaurant ; Lkw-
Paletten Uber Ladebord-
wand

6.2.3 PARKFLACHENVERKEHR

Auf dem Betriebsgelande der zu untersuchenden Betriebe befinden sich Stellflachen fur die PKW der Mit-
arbeiter und fur Kunden.

Die Ermittlung der Emissionsdaten wird nach den Berechnungsalgorithmen der Bayrischen Parkplatz-
larmstudie, 6. Auflage vorgenommen (siehe ANLAGE 1). Dabei enthalten die ausgewiesenen Emissions-
daten des Parkverkehrs alle akustisch relevanten Vorgange auf der Parkflache, wie z.B. das Anlassen
des Motors, die An- und Vorbeifahrt und das Schlieen der Turen- und des Kofferraumes.

In der folgenden TABELLE 10 sind die Eingangs- und Emissionsdaten, sowie die immissionswirksamen
Flachenschallpegel IFSP fur die folgenden Parkplatzflachen ausgewiesen.

E- P4 Town & Country Musterhaus

E- P5 Ost-Pharma Handelsgesellschaft
E- P6.1-6.2 Trockenbau Schubert

E- P6.3 F1 — Automobile

E- P7 maxi-flora

E- P8 Salon Hunde-Eck

E- P9 Asia-Restaurant
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TABELLE 10: Emissionsdaten Parkplatzverkehr entsprechend Bayrischer Parkplatzlarmstudie

Tei- | Lwo | f N Bo S K Ko Kr FSP IFSP
Flachen |[dB(A)] %‘i"l’ﬁ’ Stellplatze | 121 1 [aB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(AYm?] | [dB(AYm?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Zeitraum TAG

E- P4 63,0 1,0 0,25 8 255 4,0 0,0 0,0 46,9 46,9
E-P5 |630 | 1,0 | 0,25 12 150 |40 | 12 |00 | 522 52,2
E-P6.1 |630 | 1,0 | 0,25 3 45 |40 | 00 |00 | 502 50,2
E-P6.2 630 | 10 | 025 4 75 |40 | 00 |00 | 492 49,2
E-P6.3 |630 | 1,0 | 0,25 4 75 |40 | 00 |00 | 492 49,2
E- P7 63,0 1,0 1,0 6 75 4,0 0,0 0,0 57,0 57,0
E-P8 (630 |10 |0,30 5 63 |40 | 00 |00 | 518 51,8
E-P9 (630 |10 |025 42 900 |40 | 38 |14 | 555 56,9
Zeitraum NACHT

E-P9 630 | 1,0 | 10 42 900 |40 | 38 |00 | 585 58,5

Hinweis zur Vergabe von Zuschlagen:

Zuschlag fir die Parkplatzart

Zur Berlcksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik der Parkplatzart wurde fiir Parkplatze
E- P4 bis E- P8 der Zuschlag Kea = 0,0 dB(A) (entspricht P + R — Parkplatzen) angesetzt.
Zur Beriicksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik der Parkplatzart wurde fir die Park-
platzflache E- P9 der Zuschlag Kea = 3,0 dB(A) (entspricht Parkplatze an Gaststatten) angesetzt.

Zuschlag fir unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

Die Fahrbahnoberflache besteht aus Betonsteinpflaster. Dies wurde deshalb mit dem Zuschlag von
Kstro = 1,0 dB(A) bertcksichtigt.
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6.3 GERAUSCHEMISSIONEN DES BEBAUUNGSPLANGEBIETES NR. 109

Fir den Bebauungsplan Nr. 109 ,Fachmarktzentrum Anklamer Landstrafle” liegt ein Aufstellungsbe-
schluss der Biirgerschaft vor.

Dieses Planungsgebiet befindet sich zwischen der Anklamer Landstrafle und dem Bebauungsplangebiet
Nr. 13 und grenzt mit seiner nordwestlichen Seite unmittelbar an die Parkplatzflachen des Einkaufcenters
.Elisenpark®. Fiur dieses Planungsgebiet sehen erste Entwiirfe die Errichtung eines Mdbelhauses und
eines Fachmarktes vor.

Um schadliche Umwelteinwirkungen auf die Wohnbebauung des Bebauungsplangebietes Nr. 13 erken-
nen zu kdnnen, werden die mit den zu erwartenden gewerblichen Tatigkeiten verbundenen Gerdusche
untersucht. Die Emissionsansatze entsprechen den gutachterlichen Erfahrungen mit vergleichbaren Vor-
haben.

Die folgenden betrieblichen Ablaufe und Vorgénge werden als schalltechnisch relevant angesehen.

o  Fahrzeugverkehr mit LKW fir Warenanlieferung bzw. Warenabholung (Freiflachenverkehr)
e  Warenumschlag

e  Fahrzeugverkehr durch Kunden und Mitarbeiter (Freiflachenverkehr)

e  Parkplatzverkehr.

Die Betriebszeiten erstrecken sich auf den Tageszeitraum (06.00 bis 22.00 Uhr) und den Nachtzeitraum
(22.00 bis 06.00 Uhr).

Die untersuchten Schallemissionsquellen werden entsprechend ihrer Lage in das schalltechnische Modell
Gbernommen und in dem BILD 8 — LAGEPLAN MIT FLACHENQUELLEN und dem BILD 9 — LAGEPLAN MIT
LINIENQUELLEN dargestellt.

6.3.1 FREIFLACHENVERKEHR

Die Zu- und Abfahrtswege der LKW von der Grundstiicksgrenze bis zu den Laderampen an den Handels-
einrichtungen werden als Freiflachenverkehr (Linienpegel) in das schalltechnische Modell integriert.
In der nachfolgenden TABELLE 11 sind die im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachten Fahr-

zeuge zusammengefasst ausgewiesen.

TABELLE 11: Im schalltechnischen Modell zum Ansatz gebrachten Fahrzeuge, tags

Handelseinrichtung Fahrzeug Anzahl Fahrziel / Fahrzweck
1 2 3 4
E- LO9 Mobelhaus LKW > 7,5t 2 Warenlieferungen, tags
E- LO9 Mobelhaus LKW > 75t 1 Warenlieferungen, nachts
E- L10 Fachmarkt LKW 2 Warenlieferungen, tags
E- L10 Fachmarkt LKW >75t 1 Warenlieferungen, nachts
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Die Emissionsschallpegel des Freiflachenverkehr von LKW und damit verbundener Einzelvorgange, wie
Tirenschlagen und Anlassen des Motors, wurden entsprechend dem , Technischen Bericht zur Untersu-
chung der Gerauschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen sowie weiterer typischer Gerausche insbesondere von Verbrauchermarkten® ,
(Hessisches Landesamt fiir Umwelt und Geologie, Larmschutz in Hessen, Heft 3, 2005) berechnet.

Fir den Vorgang Rangieren der Lkw auf der Zufahrt zur Ladebereich wird fiir die erforderliche Rangier-
strecke im schalltechnischen Modell ein Zuschlag von 5 dB vergeben. Damit sind die bei Rangiertatigkei-
ten auftretenden Schallereignisse, wie eine akustische Signalisierung der Riickwartsfahrt und Beschleu-
nigungsvorgange, bericksichtigt.

Entsprechend der angesetzten Fahrhaufigkeit bzw. der Lange der Fahrstrecken werden in der folgenden
TABELLE 12 die Eingangs- und Emissionsdaten sowie die immissionswirksamen Linienschallpegel IFSP
ausgewiesen.

TABELLE 12: Emissionsdaten Fahrgerausche und besondere Fahrzustande, tags und nachts

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L'wa,1h n Lt Kr I L’wa,mod
[dB(A)/m] [dB] | [dB] [m] [dB(A)/m]
1 2 3 4 5 6 7 8

Zeitraum TAG

E-L09 LKW 63,0* 2 -12 1,9 537 55,9
E-L09-R | LKW — Rangieren 68,0 2 -12 1,9 38 60,9
E-L10 LKW 63,0* 2 -12 1,9 806 55,9
E-L10-R | LKW — Rangieren 68,0 2 -12 1,9 41 60,9

Zeitraum NACHT

E- L09 LKW 63,0* 1 0,0 0,0 537 63,0
E- 09-R LKW - Rangieren 68,0 1 0,0 0,0 38 68,0
E-L10 LKW 63,0* 1 0,0 0,0 806 63,0
E-L10-R | LKW —Rangieren 68,0 1 0,0 0,0 41 68,0

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde Lwa 1n = 63 dB(A) entspricht einem Lwa ~ 106 dB(A) flr eine Vorbeifahrt
mit 20 km/h und 1 m Wegelement.
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Der Freiflachenverkehr auf dem Betriebsgelande unterscheidet sich vom flieRenden Verkehr auf &ffentli-
chen Straflden durch Anfahr-, Brems-, Park- und Rangierbetrieb, sowie Nebengerausche, wie Tirenschla-
gen, Klappern u.a., also Gerausche mit auffalligen Pegelanderungen.

Diese Vorgange werden daher fir die LKW detailliert in der Schallimmissionsprognose berticksichtigt (die
ausgewiesenen Schallleistungspegel Lwa sind arithmetische Mittelwerte):

o Betriebsbremse Lwa = 108 dB(A)
o Tarenschlagen Lwa = 100 dB(A)
o Anlassen Lwa = 100 dB(A)
o Leerlauf Lwa = 94 dB(A)

In den TABELLEN 13.1 und 13.2 sind die sich aus den Anfahrten und den Liefervorgangen ergebenden
Emissionsdaten (Betriebsgerdusche) ausgewiesen. Die Motoren der LKW sind wahrend der Anliefe-
rungszeit abzustellen und werden daher mit maximal einer Minute Betriebsdauer (60 s) berlcksichtigt.
Entsprechend den Einwirkzeiten der Emittenten wird eine Zeitbewertung durchgefiihrt. Diese Zeitbewer-
tung wird durch den Korrekturfaktor Lt berlicksichtigt.

Die sich so ergebenden zeitbewerteten Vorgange sind fiir einen Lkw in der TABELLE 13.1 ausgewiesen.

TABELLE 13.1: Emissionsdaten Betriebsgerausche (BG) 1 Lkw / 1h, tags

Emittent Vorgang Lwa n tges Lt1n LwA mod,1h
[dB(A)] [s] [dB] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7
BG1.1 | Bremsen 108,0 1 53 28,6 79,4
BG1.2 | Turen zuschlagen 100,0 2 10 25,6 74,4
BG1.3 | Anlassen 100,0 1 5 28,6 71,4
BG1.4 | Leerlauf 94,0 1 60 17,8 76,2
energetische Summe BG1.1 - BG1.4 -->BG1 82,3

In der TABELLE 13.2 sind die Betriebsgerausche entsprechend der zu erwartenden Anzahl von Anliefe-
rungen (n), bezogen auf eine Flache von 10 m? (Ls = -10 dB), aufgefiihrt.

Die Lieferungen am Tage werden auf 16 Stunden (Lt = -12 dB) bezogen und die Lieferungen in der Nacht
werden auf die unginstigste volle Nachtstunde bezogen.

3 Die Ermittlung der Schallleistungspegel basiert auf den Messungen nach dem Taktmaximalpegel — Verfahren. Erfassung eines
Einzelereignisses innerhalb eines 5 Sekundentaktes. Mit dieser Vorgehensweise ist gleichzeitig der Impulszuschlag K; enthalten.
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TABELLE 13.2: Betriebsgerdusche (BG) Lkw, bei Liefervorgdngen, tags und nachts

Emittent Vorgang / Fahrstrecke L’'wa,1n n Lt Ls L’wa mod
[dB(A)/m] [dB] [dB] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 8

Zeitraum TAG

Betriebsgerausche LKW
E- BG3 — Mébelhaus 82,3 2 -12 -10 63,3
E- BG4 Betriebsgerausche LKW 82.3 > 12 10 63,3
— Fachmarkt

Zeitraum NACHT

Betriebsgerausche LKW
E- BG3 _ Mébelhaus 82,3 1 0 -10 72,3
E-BG4 Betriebsgerausche LKW 823 1 0 10 72,3
— Fachmarkt

* Der Schallleistungspegel bezogen auf eine Stunde Lwa,1n = 63 dB(A) entspricht einem Lwa ~ 106 dB(A) fiir eine Vorbeifahrt
mit 20 km/h und 1 m Wegelement.
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6.3.2 BELADEVORGANGE / WARENUMSCHLAG

In dem ,Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebsgelanden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen®; Hessische Landesanstalt fir Umwelt (HLfU), Heft
192, Wiesbaden 1995 sind unter Absatz 5.3 die Schallleistungspegel Lwa der Verladegerausche als zeit-
lich gemittelte Schallleistungspegel fir 1 Ereignis pro Stunde auf Basis des Taktmaximalpegels Lwateq
(inklusive Impulszuschlag) ausgewiesen. Aus diesem Grund sind die Impulse bereits enthalten und wer-
den fiir diese Emittenten nicht immissionsseitig vergeben (abweichend zur TA Larm).

In der TABELLE 14.1 werden die fir die Ermittlung des Modelschallleistungspegels Lwamod notwendigen

Emissionsdaten Lwart,1h ausgewiesen.

TABELLE 14.1: Emissionsdaten Warenumschlag (WU1 bis WU3), 1 Vorgang / 1h

Emittent Vorgang LwaT,1h
[dB(A)]
1 2 3
WuU1.1 Palettenhubwagen Uber fahrzeugeigene Ladebordwand 88
Wu1.2 Rollgerausche, Wagenboden 75
energetische Summe WU1.1 - WU1.2 --> WU1 88,2
WU2.1 Rollcontainer Uber fahrzeugeigene Ladebordwand 78
wu2.2 Rollgerdusche, Wagenboden 75
energetische Summe WU2.1 - WU2.2 -->WU2 79,8
WU3.1 Leerfahrt auf Asphalt 71
Wu3.2 Ware auf Asphalt 61
energetische Summe WU3.1 - WU3.2 -->WU3 71,4

Die Lkw rangieren auf dem Gelande und fahren riickwarts unmittelbar an den Liefereingang heran. Dort
wird die Ladebordwand heruntergelassen. Die Paletten werden mit Hubwagen uber die Ladebordwand auf
die Laderampe und weiter in die Lagerrdaume beférdert (WU 1).

Die Schallemissionen, die mit dem Vorgang des Be- und Entladens verbunden sind, werden rechnerisch

ermittelt.
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Mobelhaus/Fachmarkt - tags:
Anlieferung Warensortiment im Mittel fir 2 Lkw je 10 Paletten (40 Bewegungen) WU1

Mobelhaus/Fachmarkt - nachts:
Anlieferung Warensortiment im Mittel fir 1 Lkw je 10 Paletten (20 Bewegungen) WU1

Die Fahrwege im Bereich der Ladezonen sind nicht eindeutig festgelegt, daher wird die Emissionsquelle
entsprechend ihrer Lage als Flachenquelle angesetzt (Berechnungsalgorithmen siehe in der ANLAGE 1).
Die Fahrten innerhalb des Lkw (Rollgerdusche, Wagenboden) werden am Lkw-Standort beriicksichtigt.

In der TABELLE 14.2 werden die in der Berechnung zum Ansatz gebrachten Emittenten bezogen auf 16
Stunden (Lt=-12 dB) und eine Flache von 10 m? (Ls = -10 dB) zusammenfassend ausgewiesen.

TABELLE 14.2: Warenumschlag (WU), tags

Emittent Vorgang Lwa,1h n Lt Ls L waA,mod
[dB(A)] [dB] [dB] [dB(A)/m?]
1 2 3 4 5 6 8

E- WU3-tags Warenumschlag Lkw- Mé- 88,2 40 -12 -10 82,2
belhaus ; Paletten tber
Ladebordwand

E- WU3-nachts | Warenumschlag Lkw- M6- 88,2 20 0 -10 91,2
belhaus ; Paletten lber
Ladebordwand

E- WU4-tags Warenumschlag Lkw- M6- 88,2 40 -12 -10 82,3
belhaus ; Paletten tber
Ladebordwand

E- WU4-nachts | Warenumschlag Lkw- Mo- 88,2 20 0 -10 91,2

belhaus ; Paletten tber
Ladebordwand
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6.3.3

PARKFLACHENVERKEHR

Auf dem Betriebsgelande der beiden exemplarisch untersuchten Handelseinrichtungen befinden sich Stell-
flachen fir die PKW der Mitarbeiter und fir Kunden.

Die Ermittlung der Emissionsdaten wird nach den Berechnungsalgorithmen der Bayrischen Parkplatz-
larmstudie, 6. Auflage vorgenommen (siehe ANLAGE 1). Dabei enthalten die ausgewiesenen Emissions-

daten des Parkverkehrs alle akustisch relevanten Vorgange auf der Parkflache, wie z.B. das Anlassen
des Motors, die An- und Vorbeifahrt und das Schlielen der Tlren- und des Kofferraumes.

In der folgenden TABELLE 15 sind die Eingangs- und Emissionsdaten, sowie die immissionswirksamen

Flachenschallpegel IFSP ausgewiesen.

TABELLE 15: Emissionsdaten Parkplatzverkehr entsprechend Bayrischer Parkplatzlarmstudie

Teil- Lwo f N Bo S Ki Kb Kr FSP IFSP
Fli Bew./ Stellplatze > 2 2
achen | [dB(A)] Bo *h [m?] [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)] | [dB(A)m?] | [dB(A)/m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Zeitraum TAG
E- P10 63,0 1,0 0,04 210 5000 4,0 5,8 1,4 48,0 49,4
E- P11 63,0 1,0 0,04 173 4500 4,0 55 1,4 474 48,8

Hinweis zur Vergabe von Zuschladgen:

Zuschlag fir die Parkplatzart

Zur Berlcksichtigung der schalltechnisch typischen Charakteristik der Parkplatzart wurde fur die Parkplat-
ze der Zuschlag Kea = 3,0 dB(A) (entspricht Parkplatze an Einkaufszentren) angesetzt.

Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

Die Fahrbahnoberflache besteht aus Betonsteinpflaster. Dies wurde deshalb mit dem Zuschlag von
Kstro = 1,0 dB(A) bertcksichtigt.
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7. ERMITTLUNG DER BEURTEILUNGSPEGEL
71 BERECHNUNGSPRAMISSEN

Das Progammsystem LIMA fiihrt eine Schallausbreitungsberechnung nach den zur Zeit anerkannten Re-
gelwerken durch und berechnet die Beurteilungspegel.
Folgende Pramissen liegen der Berechnung zugrunde:

. Gewerbeldarm, Verkehrslarm DIN ISO 9613 -2, RLS 90
o Pegelklassendarstellung:

Raster der Berechnung: 25m

Immissionshohe: 2,8m
7.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE

Die Berechnungsergebnisse sind getrennt fur Strallen- und Gewerbelarm jeweils fur die Beurteilungszeit-
raume Tag und Nacht als Pegelklassendarstellung, mehrfarbig und flachendeckend, graphisch darge-
stellt.

Die Linien gleicher Schallpegel spiegeln die zu erwartende Gerauschsituation im Beurteilungsgebiet wider.
Sie erméglichen einen anschaulichen Uberblick iber den Verlauf der Schallimmission und deren qualitati-
ve Beurteilung.

7.21 BERECHNUNGSERGEBNISSE - STRASSENVERKEHR

Die Immissionen, die an der schutzwirdigen Bebauung durch den StralRenverkehr auf der Strafe ,Am
Elisenpark” und durch den Stralenverkehr auf den Planstralen des Bebauungsplangebietes hervorgeru-

fen werden, sind getrennt fir die Beurteilungszeitrdume ,Tag® und ,Nacht® in der

PEGELKLASSENDARSTELLUNG - BILD 3 BIS 6 abgebildet.

Daruber hinaus sind zur Beurteilung der schalltechnischen Situation die Beurteilungspegel L, flir ausge-
wahlte Immissionspunkte in Abhangigkeit zur Immissionshdhe in den TABELLEN 16 UND 17 ausgewiesen.
Sie werden den Orientierungswerten der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1und den Grenzwerten der 16. Bim-
SchV gegenubergestellt.

Die im vorliegenden Gutachten betrachteten Immissionspunkte (IP 01 bis IP 25) sind im
BILD 2 - LAGEPLAN MIT IMMISSIONSPUNKTEN, abgebildet.
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TABELLE 16 : Beurteilungspegel - L, fur StraRenverkehr an ausgewéahlten Immissionspunkten,
im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht, VARIANTE 1

Immissionspunkt Nutzung | Orientierungs- | Immissions- Beurteilungs- | Uberschreitung
werte OW grenzwert pegel Ly des OW
Bezeich- | Aufpunkt- tags / nachts | tags/nachts | tags/nachts tags / nachts

nung hohe

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7

IP 01 2,8 WA 55/45 59/49 52,7/451 -/0,1
IP 01 5,8 WA 55/45 59/49 53,6 /46,1 -/1.1
IP 01 8,8 WA 55 /45 59 /49 54,6 /47,0 -/2,0
IP 02 2,8 WA 55/45 59/49 57,0/49,6 20/4,6
IP 02 5,8 WA 55/45 59/49 58,6 /51,1 3,6/6,1
IP 02 8,8 WA 55/45 59/49 58,9/51,5 39/6,5
IP 03 2,8 WA 55/45 59/49 52,3/44,9 -/
IP 03 5,8 WA 55/45 59/49 52,8/45,3 -/0,3
IP 03 8,8 WA 55/45 59/49 53,4/45,8 -/0,8
IP 04 2,8 WA 55/45 59/49 55,5/48,0 0,5/3,0
IP 05 2,8 WA 55/45 59/49 62,0 /54,6 7,0/9,6
IP 05 5,8 WA 55/45 59/49 62,2 /54,8 7,2/9,8
IP 06 2,8 WA 55/45 59/49 57,2/49,8 22/48
IP 06 5,8 WA 55/45 59 /49 57,3/49,8 23/4,8
IP 07 2,8 WA 55/45 59 /49 54,3/46,8 -/1,8
IP 07 5,8 WA 55/45 59 /49 54,3/46,8 -/1,8
IP 08 2,8 WA 55/45 59 /49 49,8 /43,1 -/ -
IP 08 5,8 WA 55/45 59/49 50,1/43,2 -/ -
IP 09 2,8 WA 55/45 59/49 50,6 /43,8 -~ /-
IP 09 5,8 WA 55/45 59/49 50,8 /43,9 -~ /-
IP 10 2,8 WA 55/45 59/49 54,7/47,3 -/23
IP 10 5,8 WA 55/45 59/49 54,6 /47,2 -122
IP 11 2,8 GE 65 /55 69 /59 57,3/49,9 -/ -
IP 11 5,8 GE 65 /55 69 /59 57,4 /50,0 - /-
IP 12 2,8 GE 65 / 55 69 /59 63,0 /55,6 -]
IP12 5,8 GE 65 /55 69 /59 63,0 /55,6 - /-
IP 13 2,8 MI 60 /50 64 /54 62,7 /55,3 27153
IP 13 5,8 MI 60 /50 64 /54 62,8 /55,3 28/5,3
IP 13 8,8 MI 60 /50 64 /54 62,5/55,0 25/5,0
IP 14 2,8 MI 60 /50 64 /54 62,9 /55,5 29/55
IP 14 5,8 MI 60 /50 64 /54 63,1/55,7 3,1/5,7
IP 14 8,8 MI 60 /50 64 /54 62,9 /55,5 29/55
IP 15 2,8 Ml 60 /50 64 /54 63,2 /55,8 32/5,8
IP 15 5,8 Ml 60 /50 64 /54 63,3/55,9 33/5,9
IP 15 8,8 Ml 60 /50 64 /54 63,1/55,7 3,1/5,7
IP 16 2,8 WA 55/45 59/49 63,7 /56,3 8,7/113
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IP 16 5,8 WA 55/45 59 /49 63,7 /56,3 8,7/11,3
IP 16 8,8 WA 55/45 59 /49 63,6 / 56,1 8,6/11,1
P17 2,8 WA 55 /45 59 /49 58,1/50,6 3,1/5,6
P17 5,8 WA 55/45 59 /49 58,4 /51,0 3,4/6,0
IP 18 2,8 WA 55 /45 59/49 57,2/49,8 22/4,8
IP 18 5,8 WA 55/45 59 /49 57,3/49,8 23/4,8
IP 19 2,8 WA 55/ 45 59 /49 56,9/49,5 1,9/4,5
IP 19 5,8 WA 55/ 45 59 /49 57,0/49,5 20/4,5
IP 20 2,8 WA 55 /45 59 /49 50,6 /429 -/ -
IP 20 5,8 WA 55 /45 59 /49 51,7 /441 -/ -
1P 21 2,8 WA 55 /45 59 /49 47,8/39,3 - /-
1P 21 5,8 WA 55 /45 59 /49 48,1/39,7 )
IP 22 2,8 WA 55 /45 59 /49 43,5/35,2 -
IP 22 5,8 WA 55 /45 59 /49 43,8/35,7 )
IP 23 2,8 WA 55 /45 59 /49 60,4 /529 54/7,9
IP 23 5,8 WA 55 /45 59 /49 61,2 /53,7 6,2/8,7
IP 23 8,8 WA 55 /45 59 /49 60,8 / 53,2 58/8,2
IP 24 2,8 WA 55 / 45 59 / 49 53,5/45,6 -/0,6
IP 24 5,8 WA 55 / 45 59 / 49 54,0 /46,2 -/1,2
IP 24 8,8 WA 55 / 45 59 / 49 53,8 /45,9 -/0,9
IP 25 2,8 WA 55 / 45 59 / 49 51,0/42,7 -/ --
IP 25 5,8 WA 55 / 45 59 / 49 51,4 /431 -/ --
IP 25 8,8 WA 55 / 45 59 / 49 51.1/428 -/

Im Ergebnis zeigt die Berechnung der Beurteilungspegel Lr (Tag / Nacht) fir den Straflenverkehr in der

Variante 1, dass die entsprechenden Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, im Bereich

der geplanten Wohnbebauung, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht, an mehreren Immissionspunk-

ten Uberschritten werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenzen des betroffenen Gebie-

tes darstellen, werden in dem Beurteilungszeitraum Tag und Nacht ebenfalls an mehreren Immissions-

punkten Uberschritten.
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TABELLE 17 : Beurteilungspegel - L, fur StraRenverkehr an ausgewé&hlten Immissionspunkten,

im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht, VARIANTE 2

Immissionspunkt Nutzung | Orientierungs- | Immissions- Beurteilungs- | Uberschreitung
werte OW grenzwert pegel Ly des OW
Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts | tags/nachts | tags/nachts tags / nachts

nung héhe

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7

1P 01 2,8 WA 55/45 59/49 52,8 /45,3 -/0,3
1P 01 5,8 WA 55 /45 59 /49 53,8 /46,3 -/1,3
1P 01 8,8 WA 551745 59/49 54,7 /47,2 -12,2
IP 02 2,8 WA 551745 59 /49 57,2/49,8 2,2/3,8
IP 02 5,8 WA 55/45 59 /49 58,8/51,4 3,8/6,4
IP 02 8,8 WA 55/45 59 /49 59,1/51,7 4,1/6,7
IP 03 2,8 WA 55/45 59 /49 52,4 /45,0 -/ -
IP 03 5,8 WA 55/45 59 /49 52,9/45,5 -/0,5
IP 03 8,8 WA 55/45 59 /49 53,5/46,0 -/1,0
IP 04 2,8 WA 551745 59/49 55,7 /48,2 0,7/3,2
IP 05 2,8 WA 55/45 59 /49 62,3 /54,8 7,3/9,8
IP 05 5,8 WA 55/45 59 /49 62,5 /55,1 7,5/10,1
IP 06 2,8 WA 551745 59/49 56,9/49,5 1,9/4,5
IP 06 5,8 WA 55/45 59/49 57,0/49,5 20/4,5
IP 07 2,8 WA 55/45 59/49 55,0/47,5 -/25
IP 07 5,8 WA 55/45 59/49 55,0/47,5 -/125
IP 08 2,8 WA 55 /45 59 /49 50,2/43,5 -/ -
IP 08 5,8 WA 55 /45 59 /49 50,6 /43,8 -/ -
IP 09 2,8 WA 55 /45 59 /49 51,5/44,8 -/ -
IP 09 5,8 WA 55/45 59 /49 51,8/45,1 -/0,1
IP 10 2,8 WA 55 /45 59 /49 55,4 /48,0 0,4/3,0
IP 10 5,8 WA 55 /45 59 /49 55,3/47,9 0,3/2)9
1P 11 2,8 GE 65 /55 69 /59 57,0/49,6 -/ -
1P 11 5,8 GE 65 /55 69 /59 57,1/49,7 -/ -
P12 2,8 GE 65 /55 69 /59 63,0 /55,6 --/0,6
IP 12 5,8 GE 65 /55 69 /59 63,0/ 55,6 --/0,6
IP 13 2,8 MI 60 /50 64 / 54 62,7 /55,3 27/53
IP 13 5,8 MI 60 /50 64 /54 62,8 / 55,4 28/54
IP 13 8,8 MI 60 /50 64 / 54 62,6 /55,2 26/5.2
IP 14 2,8 MI 60 /50 64 /54 62,9 /55,5 29/5,5
IP 14 5,8 Ml 60 /50 64 /54 63,2 /55,8 3,2/5,8
IP 14 8,8 Ml 60 /50 64 /54 62,8 /55,5 28/5,5
IP 15 2,8 Ml 60 /50 64 /54 63,4 /56,1 3,4/6,1
IP 15 5,8 MI 60 /50 64 /54 63,5 /56,1 3,5/6,1
IP 15 8,8 MI 60 /50 64 /54 63,3 /55,9 3,3/59

36



Herrmann & Partner

Ingenieurburo

Bericht 214-E/2016

IP 16 2,8 WA 55 /45 59/49 64,0 / 56,6 9,0/11,6
IP 16 5,8 WA 55 /45 59 /49 63,9 /56,5 89/11,5
IP 16 8,8 WA 55 /45 59/49 63,9 /56,3 89/11.3
P17 2,8 WA 55/45 59/49 57,9/50,4 29/54
P17 5,8 WA 55 /45 59/49 58,2 /50,8 3,2/5,8
IP 18 2,8 WA 55/45 59/49 56,9 /49,5 1,9/4,5
IP 18 5,8 WA 55/45 59/49 57,0/49,5 20/45
IP 19 2,8 WA 55/ 45 59 /49 56,6 /49,2 1,6/4,2
IP 19 5,8 WA 55 /45 59 /49 56,7 /49,2 1,7/4,2
IP 20 2,8 WA 55 /45 59 /49 51,2/43,5 -/ -
IP 20 5,8 WA 55 /45 59 /49 52,2 /44,7 -/ --
1P 21 2,8 WA 55 /45 59 /49 48,1/39,8 -/ -
1P 21 5,8 WA 55 /45 59 /49 48,4 /40,2 -
IP 22 2,8 WA 55 /45 59 /49 43,8/35,6 )
IP 22 5,8 WA 55 /45 59/ 49 44,1/36,0 )
IP 23 2,8 WA 55 /45 59 /49 60,6 / 53,2 56/8,2
IP 23 5,8 WA 55 /45 59 /49 61,4 /54,0 6,4/9,0
IP 23 8,8 WA 55 / 45 59 / 49 60,8 /53,3 58/8,3
IP 24 2,8 WA 55/ 45 59 / 49 53,6 /45,7 -/0,7
IP 24 5,8 WA 55 / 45 59 / 49 54,2 /46,3 -/1,3
IP 24 8,8 WA 55 / 45 59 / 49 53,7 /45,8 -/0,8
IP 25 2,8 WA 55 / 45 59 / 49 51,0/42,8 -/ --
IP 25 5,8 WA 55 / 45 59 / 49 51,4/43,2 -/ -
IP 25 8,8 WA 55 / 45 59 / 49 51.1/429 -/

Die Schallausbreitungsberechnung ergibt, dass die Beurteilungspegel Lr (Tag / Nacht) fir den Stral3en-

verkehr in der Variante 2 nur geringfligig héher sind als fur die Variante 1. Die entsprechenden Orientie-

rungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, werden im Bereich der geplanten Wohnbebauung, im

Beurteilungszeitraum Tag und Nacht, an mehrerden Immissionspunkten Gberschritten.

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenzen des betroffenen Gebie-

tes darstellen, werden in dem Beurteilungszeitraum Tag und Nacht ebenfalls an mehreren Immissions-

punkten Uberschritten.

7.2.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE - GEWERBE

Die Berechnungsergebnisse der Ausbreitungsrechnung fir den Gewerbelarm, sind als Isophonenverlauf
mehrfarbig flichendeckend graphisch dargestellt; siehe PEGELKLASSENDARSTELLUNG - BILD 9 BIS 12

Ausgehend von den im Ldsungsansatz aufgefihrten Gewerbebetrieben und Handelseinrichtungen, wel-
che mit ihren Gerauschen auf das Untersuchungsgebiet einwirken, werden dartiber hinaus die Ergebnisse
der Einzelpunktberechnung (Beurteilungspegel L, fir die Immissionspunkte IP 01 bis IP 25) zur quantitati-
ven Beurteilung der schalltechnischen Situation, in Abhangigkeit zur Immissionshéhe, in der TABELLEN

18 UND 19 aufgefuhrt und den Orientierungswerten der DIN 18005 gegenubergestellit.
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In der Variante 1 sind nur die bereits vorhandenen Gewerbebetriebe innerhalb und auferhalb des Bebau-
ungsplangebietes einbezogen worden; das heil3t ohne die Emissionskontingente der noch nicht vergebe-
nen Teilflachen im Mischgebiet des Bebauungsplanes Nr. 13 und ohne die gewerblichen Emissionen des
Bebauungsplangebietes Nr. 109.

Die im vorliegenden Gutachten betrachteten Immissionspunkte (IPO1 bis IP25) sind im Lageplan BILD 2
abgebildet.

TABELLE 18 : Beurteilungspegel - L, fiir Gewerbe, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht;
VARIANTE 1, Gewerbe im Bestand ( mit Nachtarbeit in der Fa. Ost-Pharma mbH);
ohne Kontingentierung und ohne B-Plan Nr. 109

Immissionspunkt Nutzung Orientierungs- Beurteilungspegel Uberschreitung
werte OW Ly des OW
Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts
nung hohe
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6
IP 01 2,8 WA 557/40 40,3 /30,1 ol
IP 01 5,8 WA 55/40 41,2/31.3 o
IP 01 8,8 WA 551/40 43,0/34,8 o
IP 02 2,8 WA 55/40 44,2 /38,6 -/ -
IP 02 5,8 WA 55/40 44,5/38,7 -/ -
IP 02 8,8 WA 55/40 45,3/39,0 -/ -
IP 03 2,8 WA 55/40 42,7 /38,2 -/ -
IP 03 5,8 WA 55/40 43,1/38,6 -/ -
IP 03 8,8 WA 551740 43,6 /39,3 -/ -
IP 04 2,8 WA 55/40 44,6 /41,3 -/1,3
IP 05 2,8 WA 55/40 49,8 /47,4 -/74
IP 05 5,8 WA 55/40 50,0 /47,9 -/79
IP 06 2,8 WA 55/40 51,1/54,2 -/14,2
IP 06 5,8 WA 55/40 52,3 /55,4 --/15,4
IP 07 2,8 WA 55/40 48,1/35,2 o
IP 07 5,8 WA 55/40 48,3/35,5 o
IP 08 2,8 WA 55/40 46,2 /32,0 o
IP 08 5,8 WA 551/40 46,4 /32,2 o
IP 09 2,8 WA 55/40 46,7/31,9 o
IP 09 5,8 WA 55/40 46,8 / 32,1 o
IP 10 2,8 WA 55740 48,6 /35,2 ol
IP 10 5,8 WA 551/40 48,8/35,5 -/ -
IP 11 2,8 GE 65 /50 49,2 /50,7 -/0,7
IP 11 5,8 GE 65 /50 52,2/51,9 -/19
IP 12 2,8 GE 65 /50 53,2 /53,7 -/3,7
IP 12 5,8 GE 65 /50 53,7 /54,8 -/4,8
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IP 13 2,8 Ml 60 /45 53,0 /50,6 --/5,6
IP 13 5,8 Mi 60 /45 53,5/51,4 -/6,4
IP 13 8,8 Ml 60 /45 53,8/51,9 -/6,9
IP 14 2,8 Ml 60 /45 51,9/50,6 --/5,6
IP 14 5,8 Ml 60 /45 52,2 /51,3 -1/6,3
IP 14 8,8 Ml 60 /45 52,7/51,9 -/6,9
IP 15 2,8 Ml 60 /45 50,6 / 48,1 -/31

IP 15 5,8 Ml 60/ 45 50,8 / 48,6 -/3,6
IP 15 8,8 M 60 /45 51,2/48,9 -/3,9
IP 16 2,8 WA 55/ 40 47,9 /43,5 --/35
IP 16 5,8 WA 55 / 40 48,5/43,8 -/3,8
IP 16 8,8 WA 55 / 40 48,5/443 -/4,3
IP17 2,8 WA 55 /40 51,7/53,9 --/13,9
P17 5,8 WA 55 /40 52,2 154,9 --/14,9
IP 18 2,8 WA 55 /40 51,0/54,2 -/14,2
IP 18 5,8 WA 55 / 40 52,3/55,4 -/15,4
IP 19 2,8 WA 55 / 40 48,7 /44,1 -/4,1

IP 19 5,8 WA 55 /40 50,3 /45,7 -/57
IP 20 2,8 WA 55 /40 49,2/35,5 -/ --

IP 20 5,8 WA 55 /40 49,4 /36,0 -/ --

IP 21 2,8 WA 55 / 40 51,0/ 37,1 -/ -

IP 21 5,8 WA 55 /40 51,3/38,0 -/ --

IP 22 2,8 WA 55 / 40 44,4 /30,5 -/ -

IP 22 5,8 WA 55 / 40 44,5/ 30,6 -/ -

IP 23 2,8 WA 55 /40 479/43,4 -/3,4
IP 23 5,8 WA 55 / 40 48,4 /43,7 --/3,7
IP 23 8,8 WA 55 /40 49,1/44,0 -1/4,0
IP 24 2,8 WA 55 / 40 47,2/142,8 -/2,8
IP 24 5,8 WA 55 / 40 48,3/43,5 -/3,5
IP 24 8,8 WA 55 / 40 48,5/435 --/3,5
IP 25 2,8 WA 55 /40 47,8 /46,1 -16,1

IP 25 5,8 WA 55/ 40 49,7 /47,2 -/772
IP 25 8,8 WA 55 / 40 50,3 /47,5 -/75

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung fir den Gewerbelarm in der Variante 1 zeigen, dass die Ori-

entierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, an mehreren Immissionspunkten im Beurteilungs-

zeitraum Nacht Uberschritten werden.

Dies betrifft insbesondere die Immissionspunkte 1P04, IP05, IP16, IP23, IP24 und IP25, die sich im Ein-
wirkungsbereich der vorhandenen Gewerbebetriebe (Tankstelle, Pkw-Waschanlage, Lidl-Einkaufsmarkt)

aus dem Bereich der ,Koitenh&ger Landstrale” — Ecke Strale ,Am Elisenpark® befinden.

An den Immissionspunkten IP06, IP17, IP18 und IP19 kommt es durch die gewerblichen Emissionen auf

dem Betriebsgelande der Firma Ost-Pharma Handelsgesellschaft mbH, die insbesondere durch die

Liefervorgdnge im Nachtzeitraum entstehen, zu deutlichen Uberschreitungen der Orientierungswerte
nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1.

39



Herrmann & Partner

Ingenieurburo

Bericht 214-E/2016

TABELLE 19 : Beurteilungspegel - L, fiir Gewerbe, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht;
VARIANTE 1, Gewerbe im Bestand ( ohne Nachtarbeit in der Fa. Ost-Pharma mbH);
ohne Kontingentierung und ohne B-Plan Nr. 109

Immissionspunkt Nutzung Orientierungs- Beurteilungspegel Uberschreitung
werte OW Ly des OW
Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts

nung héhe

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 WA 55740 41,1/29,2 - /-
IP 01 5,8 WA 55740 41,9/29,7 - /-
IP 01 8,8 WA 55/40 43,6/31,9 - /-
IP 02 2,8 WA 55740 442/31,9 - /-
IP 02 5,8 WA 55/40 445/32,2 - /-
IP 02 8,8 WA 55/40 45,3/32,9 - /-
IP 03 2,8 WA 55/40 42,9/38,2 - /-
IP 03 5,8 WA 55/40 43,3/38,5 - /-
IP 03 8,8 WA 55/40 43,8/39,0 - /-
IP 04 2,8 WA 55/40 44,8 /38,7 - /-
IP 05 2,8 WA 55/40 49,8 /38,1 -
IP 05 5,8 WA 55/40 50,0 /38,4 -
IP 06 2,8 WA 55/40 51,1/35,0 -
IP 06 5,8 WA 55/40 52,3 /36,7 -
IP 07 2,8 WA 55/40 48,1/34,0 -/ -
IP 07 5,8 WA 55/40 48,3/34,4 - /-
IP 08 2,8 WA 55/40 46,2/31,3 - /-
IP 08 5,8 WA 55/40 46,4/31,4 - /-
IP 09 2,8 WA 55/40 46,7 /31,2 - /-
IP 09 5,8 WA 55/40 46,8/31,4 - /-
IP 10 2,8 WA 55/40 48,6 /34,3 - /-
IP 10 5,8 WA 55/40 48,8/34,6 - /-
1P 11 2,8 GE 65/50 492 /34,7 -] -
1P 11 5,8 GE 65/50 52,2/37,7 -] -
IP12 2,8 GE 65 /50 53,2 /40,0 -
P12 5,8 GE 65/50 53,7 /40,7 -~ -
IP13 2,8 Ml 60 /45 53,0/42,5 -
IP13 5,8 Mi 60/45 53,5/43,7 -
IP 13 8,8 Ml 60 /45 53,8/43,8 -] -
IP 14 2,8 Ml 60 /45 51,9/39,6 .
IP 14 5,8 Ml 60 /45 52,2 /40,1 -
IP 14 8,8 Ml 60 /45 52,7 140,9 -
IP 15 2,8 Ml 60 /45 50,6 / 39,1 -
IP 15 5,8 Ml 60 /45 50,9/39,5 -
IP 15 8,8 MI 60 /45 51,2/39,8 -~ -
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IP 16 2,8 WA 55/ 40 48,0 /40,0 — /-
IP 16 5,8 WA 55 / 40 48,5/40,3 -10,3
IP 16 8,8 WA 55 /40 48,6 /40,8 -
P17 2,8 WA 55 /40 51,7/36,3 -
P17 5,8 WA 55 /40 52,2 /37,2 -
IP 18 2,8 WA 55 / 40 51,0/35,0 -
IP 18 5,8 WA 55/ 40 52,3/36,6 -
IP 19 2,8 WA 55 / 40 48,7 /36,5 -
IP 19 5,8 WA 55 /40 50,3/37,3 -
IP 20 2,8 WA 55 /40 49,2/35,0 -/ --
IP 20 5,8 WA 55 /40 494/354 -/ --
IP 21 2,8 WA 55 /40 51,0/36,7 -/ --
IP 21 5,8 WA 55 /40 51,3/37,1 -/ --
IP 22 2,8 WA 55 /40 44.4/29,8 - /-
IP 22 5,8 WA 55 /40 44,5/29,9 -/ --
IP 23 2,8 WA 55 /40 48,0/41,3 -/13
IP 23 5,8 WA 55/ 40 48,5/41,6 -/16
IP 23 8,8 WA 55 /40 49.2/41,9 --/19
IP 24 2,8 WA 55 / 40 47,3/40,3 --/03
IP 24 5,8 WA 55 / 40 48,4 /41,3 --/13
IP 24 8,8 WA 55 / 40 48,5/41,4 /14
IP 25 2,8 WA 55 /40 47,8/44,9 --/49
IP 25 5,8 WA 55 /40 49,8/46,4 --/6.4
IP 25 8,8 WA 55 / 40 50,1/46,9 --/6.9

Ohne die Berlcksichtigung von Betriebsvorgangen auf dem Betriebsgelande der Ost-Pharma Handels-
gesellschaft mbH, die innerhalb des Nachzeitraums ablaufen, kommt es nur an den IP23, IP24 und
IP 25 zu Uberschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1.
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In der Variante 2 sind die bereits vorhandenen Gewerbebetriebe innerhalb und aufRerhalb des Bebau-
ungsplangebietes im Bestand und die gewerblichen Emissionen des Bebauungsplangebietes Nr. 109
einbezogen worden; das heildt ohne die Emissionskontingente der noch nicht vergebenen Teilflachen im
Mischgebiet des Bebauungsplanes Nr. 13.

TABELLE 20 : Beurteilungspegel - L, fiir Gewerbe, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht;
VARIANTE 2, Gewerbe im Bestand ( mit Nachtarbeit in der Fa. Ost-Pharma mbH);
ohne Kontingentierung aber mit B-Plan Nr. 109

Immissionspunkt Nutzung Orientierungs- Beurteilungspegel Uberschreitung
werte OW Ly des OW
Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts
nung héhe
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6
IP 01 2,8 WA 55740 36,9/29,9 - /-
IP 01 5,8 WA 55740 38,4/31,2 - /-
IP 01 8,8 WA 55740 41,0/34,7 ol
IP 02 2,8 WA 55740 42,9/38,5 -/ -
IP 02 5,8 WA 55740 43,3/38,7 - /-
IP 02 8,8 WA 55740 44,2/39,0 o
IP 03 2,8 WA 55740 42,7/38,2 ol
IP 03 5,8 WA 55/40 43,1/38,6 -/ -
IP 03 8,8 WA 55/40 43,6 /39,3 -/ -
IP 04 2,8 WA 55/40 44,1/41,8 -/1,8
IP 05 2,8 WA 55/40 49,8/47,5 -/75
IP 05 5,8 WA 55/40 50,0 /47,9 -/79
IP 06 2,8 WA 55/40 51,1/54,2 -/14,2
IP 06 5,8 WA 55/40 52,3 /55,4 --/15,4
IP 07 2,8 WA 551740 48,0/34,8 -/ -
IP 07 5,8 WA 55/40 48,2 /35,2 o
IP 08 2,8 WA 551740 45,7/31,7 -/ -
IP 08 5,8 WA 551740 45,9/31,9 -/ -
IP 09 2,8 WA 551740 46,4 /32,3 -/ -
IP 09 5,8 WA 551740 46,6 /32,5 o
IP 10 2,8 WA 55/40 48,7/35,2 o
IP 10 5,8 WA 55/40 48,9/35,6 o
IP 11 2,8 GE 65 /50 49,1/50,7 -/0,7
IP 11 5,8 GE 65 /50 52,2/51,9 -/19
IP 12 2,8 GE 65 /50 53,2 /53,7 -/3,7
IP12 5,8 GE 65 /50 53,8 /54,8 -/4,8
IP13 2,8 Ml 60 /45 53,1/50,6 -/5,6
IP13 5,8 Mi 60/45 53,5/514 -/64
IP13 8,8 Ml 60 /45 53,8 /51,9 -/6,9
IP 14 2,8 Ml 60 /45 51,9/50,6 -/5,6
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IP 14 5,8 Ml 60/ 45 52,3/51,3 -/6,3
IP 14 8,8 Ml 60/ 45 53,0/51,9 --/6,9
IP 15 2,8 Ml 60 /45 50,6 / 48,1 -/31
IP 15 5,8 Ml 60 /45 50,9 /48,6 -/3,6
IP 15 8,8 M 60 / 45 51,2/48,9 -/3,9
IP 16 2,8 WA 55/ 40 47,8 /43,5 --/35
IP 16 5,8 WA 55 / 40 48,3/43,8 -/3,8
IP 16 8,8 WA 55/ 40 48,9 /44,1 /473
IP17 2,8 WA 55 / 40 51,7 /53,9 --/13,9
P17 5,8 WA 55 /40 52,2 /54,9 --/14,9
IP 18 2,8 WA 55 / 40 51,0/54,2 --/14,2
IP 18 5,8 WA 55/ 40 52,3 /55,4 -/ 154
IP19 2,8 WA 55 /40 48,7 1441 -/41
IP 19 5,8 WA 55 / 40 50,3 /45,7 -- /5,7
IP 20 2,8 WA 55 /40 49,3/35,9 -/ --
IP 20 5,8 WA 55 /40 49,5/36,3 -/ --
IP 21 2,8 WA 55/ 40 51,0/37,1 -/ --
IP 21 5,8 WA 55 /40 51,6/38,7 -/ --
IP 22 2,8 WA 55 /40 42,2 /29,1 -/ --
IP 22 5,8 WA 55 /40 42,4 /29,3 -/ --
IP 23 2,8 WA 55 / 40 478/43,4 --/3,4
IP 23 5,8 WA 55 / 40 48,4 /43,7 --/3,7
IP 23 8,8 WA 55 / 40 49,0/44,0 --/4,0
IP 24 2,8 WA 55 / 40 47,2/42,8 --/2,8
IP 24 5,8 WA 55 /40 48,3/43,5 -/3,5
IP 24 8,8 WA 55 / 40 48,3/43,5 --/3,5
IP 25 2,8 WA 55 /40 47,8 /46,1 -/6,1
IP 25 5,8 WA 55 /40 49,8 /47,3 -17,3
IP 25 8,8 WA 55 / 40 50,3 /47,5 -/75

Aus der Schallausbreitungsrechnung fir den Gewerbelarm in der Variante 2 ergibt sich, dass die ge-
werblichen Emissionen, die mit dem Emissionsansatz im Abschnitt 6.3 an den Handelseinrichtungen
des Bebauungsplanes Nr. 109 entstehen, zu keiner nennenswerten Erh6hung der Beurteilungspegel im
Vergleich zu den Berechnungsergebnissen der Variante 1 (siehe Tabelle 18) fiihren.
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TABELLE 21 : Beurteilungspegel - L, fiir Gewerbe, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht;
VARIANTE 2, Gewerbe im Bestand ( ohne Nachtarbeit in der Fa. Ost-Pharma mbH);
ohne Kontingentierung aber mit B-Plan Nr. 109

Immissionspunkt Nutzung Orientierungs- Beurteilungspegel Uberschreitung
werte OW Ly des OW
Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts

nung héhe

[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6

IP 01 2,8 WA 55740 36,9/29,0 - /-
IP 01 5,8 WA 55740 38,4 /29,5 - /-
IP 01 8,8 WA 55/40 41,0/31,8 - /-
IP 02 2,8 WA 55740 429/31,9 - /-
IP 02 5,8 WA 55/40 43,3/32,1 - /-
IP 02 8,8 WA 55/40 44,2 /32,8 - /-
IP 03 2,8 WA 55/40 42,7 138,2 - /-
IP 03 5,8 WA 55/40 43,1/38,5 - /-
IP 03 8,8 WA 55/40 43,6 /39,0 - /-
IP 04 2,8 WA 55/40 44,1 /38,7 - /-
IP 05 2,8 WA 55/40 49,8/38,2 -
IP 05 5,8 WA 55/40 50,0 /38,5 -
IP 06 2,8 WA 55/40 51,1/35,5 -
IP 06 5,8 WA 55/40 52,3 /37,0 -
IP 07 2,8 WA 55/40 48,0/33,5 -/ -
IP 07 5,8 WA 55/40 48,2 /33,9 - /-
IP 08 2,8 WA 55/40 45,7 /30,9 - /-
IP 08 5,8 WA 55/40 45,9/31,1 - /-
IP 09 2,8 WA 55/40 46,4/31,6 - /-
IP 09 5,8 WA 55/40 46,6 /31,8 - /-
IP 10 2,8 WA 55/40 48,7/34,4 - /-
IP 10 5,8 WA 55/40 48,9/34,8 - /-
IP 11 2,8 GE 65 /50 49,1/35,0 -
IP 11 5,8 GE 65/50 52,2/37,9 -
IP12 2,8 GE 65 /50 53,2 /40,2 -
IP12 5,8 GE 65/50 53,8 /40,9 -
IP13 2,8 Ml 60 /45 53,1/42,6 -
IP13 5,8 Mi 60/45 53,5/43,8 -
IP 13 8,8 Ml 60 /45 53,8/43,8 -] -
IP 14 2,8 Ml 60 /45 51,9/39,8 .
IP 14 5,8 Ml 60 /45 52,3/40,3 -
IP 14 8,8 Ml 60 /45 52,7 140,9 -
IP 15 2,8 Ml 60 /45 50,6 / 39,2 -
IP 15 5,8 Ml 60 /45 50,9 /39,6 -
IP 15 8,8 MI 60 /45 51,2/39,9 -~ -
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IP 16 2,8 WA 55/ 40 47,8 /40,0 — /-
IP 16 5,8 WA 55 / 40 48,3/40,3 --/0,3
IP 16 8,8 WA 55 /40 48,6 /40,8 -
P17 2,8 WA 55 /40 51,7/ 36,6 -
P17 5,8 WA 55 /40 52,2 /37,5 -
IP 18 2,8 WA 55 / 40 51,0/35,5 -
IP 18 5,8 WA 55/ 40 52,3/37,0 -
IP 19 2,8 WA 55 / 40 48,7/ 36,4 -
IP 19 5,8 WA 55 /40 50,3/37,3 -
IP 20 2,8 WA 55 /40 49,3/35,4 -/ --
IP 20 5,8 WA 55 /40 49,5/35,8 -/ --
IP 21 2,8 WA 55 /40 51,3/37,6 -/ --
IP 21 5,8 WA 55 /40 51,6 /38,0 -/ --
IP 22 2,8 WA 55 /40 42,2 /28,1 - /-
IP 22 5,8 WA 55 /40 42,4 /28,3 - /-
IP 23 2,8 WA 55 /40 47,8/41,3 -/13
IP 23 5,8 WA 55/ 40 48,3/41,6 —-/16
IP 23 8,8 WA 55 /40 49.2/41,9 --/19
IP 24 2,8 WA 55 / 40 47,2/404 --/04
IP 24 5,8 WA 55 / 40 48,3/41,3 --/13
IP 24 8,8 WA 55 /40 48,3/41,3 --/13
IP 25 2,8 WA 55 /40 47,8/45,0 --/50
IP 25 5,8 WA 55 /40 49,8/46,4 --/6.4
IP 25 8,8 WA 55 / 40 50,1/46,9 --/6.9

Aus der Schallausbreitungsrechnung fiir den Gewerbeldrm in der Variante 2 ergibt sich, dass die ge-
werblichen Emissionen, die mit dem Emissionsansatz im Abschnitt 6.3 an den Handelseinrichtungen
des Bebauungsplanes Nr. 109 entstehen, zu keiner nennenswerten Erhéhung der Beurteilungspegel im
Vergleich zu den Berechnungsergebnissen der Variante 1 (siehe Tabelle 19) fuhren.

Ohne die Berlcksichtigung von Betriebsvorgangen auf dem Betriebsgelande der Ost-Pharma Handels-

gesellschaft mbH, die innerhalb des Nachzeitraums ablaufen, kommt es nur an den IP23, IP24 und
IP 25 zu Uberschreitungen der Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1.
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7.3 LARMPEGELBEREICHE

Die auf Grundlage der Beurteilungspegel fur StraRenverkehr im Tagzeitraum nach DIN 4109 berechne-
ten maligeblichen AuRenlarmpegel werden in der TABELLE 22 ausgewiesen.

TABELLE 22 : MaRgeblicher AuRenlarmpegel und Larmpegelbereiche

VARIANTE 1 VARIANTE 2
Immissionspunkt MaRgeblicher LPB MaRgeblicher LPB
AuRenlarmpegel AuBenlarmpegel
Bezeich- Aufpunkt- tags / nachts tags / nachts tags / nachts
nung héhe
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6
IP 01 2,8 55,7 Il 55,8 Il
IP 01 5,8 56,6 Il 56,8 Il
IP 01 8,8 57,6 Il 57,7 Il
IP 02 2,8 60,0 1l 60,2 11
IP 02 5,8 61,6 1l 61,8 11
IP 02 8,8 61,9 I 62,1 Il
IP 03 2,8 55,3 Il 55,4 Il
IP 03 5,8 55,8 Il 55,9 Il
IP 03 8,8 56,4 Il 56,5 Il
IP 04 2,8 58,5 Il 58,7 Il
IP 05 2,8 65,0 I 65,3 Y
IP 05 5,8 65,2 v 65,5 [\
IP 06 2,8 60,2 I 59,9 Il
IP 06 5,8 60,3 I 60,0 Il
IP 07 2,8 57,3 Il 58,0 Il
IP 07 5,8 57,3 Il 58,0 Il
IP 08 2,8 52,8 I 52,2 I
IP 08 5,8 53,1 I 53,6 I
IP 09 2,8 53,6 I 54,5 I
IP 09 5,8 53,8 I 54,8 I
IP 10 2,8 57,7 Il 58,4 Il
IP 10 5,8 57,6 Il 58,3 Il
IP 11 2,8 60,3 I 60,0 11
IP 11 5,8 60,4 I 60,1 11
IP 12 2,8 66,0 v 66,0 Y
P12 5,8 66,0 v 66,0 Y
P13 2,8 65,7 v 65,7 Y
P13 5,8 65,8 v 65,8 [\
P13 8,8 65,5 v 65,6 v
IP 14 2,8 65,9 v 65,9 v
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IP 14 5,8 66,1 v 66,2 v
IP 14 8,8 65,9 v 65,8 \4
IP 15 2,8 66,2 v 66,4 v
IP 15 5,8 66,3 v 66,5 [\
IP 15 8,8 66,1 v 66,3 [\
IP 16 2,8 66,7 v 67,0 v
IP 16 5,8 66,7 v 66,9 [\
IP 16 8.8 66,6 v 66,9 v
IP 17 2,8 61,1 1l 60,9 1l
IP 17 5,8 61,4 1l 61,2 1l
IP 18 2,8 60,2 1l 59,9 Il
IP 18 5,8 60,3 1l 60,0 1l
IP19 2,8 59,9 Il 59,6 Il
IP19 5,8 60,0 Il 59,7 Il
IP 20 2,8 53,6 I 54,2 I

IP 20 5,8 54,7 I 55,2 Il
IP 21 2,8 50,8 I 51,1 I

IP 21 5,8 51,1 I 51,4 I

IP 22 2,8 46,5 I 46,8 I

IP 22 5,8 46,8 I 47,1 I

IP 23 2,8 63,4 1l 63,6 Il
IP 23 5,8 64,2 1l 64,4 Il
IP 23 8,8 63,8 I 63,8 [l
IP 24 2,8 56,5 Il 56,6 Il
IP 24 5,8 57,0 Il 57,2 Il
IP 24 8,8 56,8 Il 56,8 Il
IP 25 2,8 54,0 I 54,0 I

IP 25 5,8 54,4 I 54,4 I

IP 25 8,8 54,1 ] 54,1 |
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8. EMISSIONSKONTINGENTIERUNG

Die Gewerbeflachen GEe1.1, GEe1.2 und GEe3.2 stehen fiir eine zukiinftige gewerbliche Nutzung zur
Verfligung. Es besteht die Aufgabe, fir diese Flachen ein Emissionskontingent nach DIN 45691 auszu-
weisen. Die Lage der Gewerbeflachen ist dem BILD 8A — LAGEPLAN MIT KONTIGENTIERTEN FLACHEN zu
entnehmen.

8.1 VORGEHENSWEISE ZUR KONTIGENTIERUNG NACH DIN 45691

Festlegung der Gesamt - Inmissionswerte

In den nachfolgenden Berechnungen bzw. Beurteilungen entspricht der Gesamt — Immissionswert
Laitags,nachts den an den Immissionsorten einzuhaltenden Immissionsrichtwert nach TA Larm fur den Tag-
beurteilungszeitraum. Nach DIN 45691, Abschnitt 3.4, sind als Vorbelastung die auf den Immissionsort
einwirkenden Gerausche von bereits bestehenden Betrieben und Anlagen aulRerhalb des Untersuchungs-
gebietes zu verstehen. Das Untersuchungsgebiet umfasst die Gewerbeflachen GEe1.1, GEe1.2 und
GEe3.2. Die Ausgangsdaten zur Ermittlung der Emissionspegel der zu betrachtenden Firmen sind in den
Emissionsansatzen der Abschnitt 6.1 und 6.2 beschrieben.

Mit den Emissionsdaten der vorhandenen gewerblichen Vorbelastung ist der Beurteilungspegel
Lrvortags,nachts nhach TA Larm (DIN ISO 96-2) an den maligeblichen Immissionsorten berechnet worden (s.
TABELLE 19).

8.2 ERMITTLUNG DER PLANWERTE

Unterschreiten die Beurteilungspegel der Vorbelastung Lryortagsnachts den Gesamt-Immissionswert
LGl tags.nachts , kann der einzuhaltende Planwert LpLtagsnachts an den mafigeblichen Immissionsorten aus der
energetischen Subtraktion des Gesamt-Immissionswertes und der ermittelten Vorbelastung L vor tags,nachts
berechnet werden. Der Planwert LpL tags,nachts iSt ohne Dezimalstellen anzugeben.

Die Beurteilungspegel der gewerblichen Vorbelastung Lrvor tagsnachts aus TABELLE 18 (mit Berlcksichti-
gung von gewerblichen Emissionen im Nachtzeitraum auf GEe 2.1) konnen nicht fiir die Berechnung von
Planwerten herangezogen werden, da diese Vorbelastung den Gesamt-Immissionswert Laitagsnachts an
den Immissionspunkten 1P13, IP14, IP17, IP18, IP19 bereits (iberschreitet und damit kein Potenzial fiir
eine Kontingentierung gegeben ist.

In der TABELLE 23 sind die Gesamt-Immissionswerte Lai tags nachts, die Beurteilungspegel der gewerblichen
Vorbelastung Lrvortagsnachts aus TABELLE 19 (ohne Berlcksichtigung von gewerblichen Emissionen im
Nachtzeitraum auf GEe 2.1) und die ermittelten einzuhaltenden Planwerte LpLtagsnachts ausgewiesen. Fur
die Kontingentierungsberechnung ist es ausreichend nur die Immissionspunkte in unmittelbarer Nahe zu
den Kontigentierungsflachen ( GEe1.1, GEe1.2 und GEe3.2.) zu betrachten.
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TABELLE 23 : Ermittlung der Planwerte Lpitagsnachts , Beurteilungszeitraum Tag und Nacht;
VARIANTE 1, Gewerbe im Bestand ( ohne Nachtarbeit in der Fa. Ost-Pharma mbH);
ohne Kontingentierung und ohne B-Plan Nr. 109

Immissionspunkt Nutzung Gesamt- Beurteilungspegel Planwerte
Immissionswerte
Bezeich- | Aufpunkt- Lal, tags, nachts L+, vor, tags L+, vor, nachts LpL, tags LpL, nachts
nung héhe
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7 8
IP 13 2,8 Mi 60 /45 53,0 42,5 59 41
IP 13 5,8 Mi 60 /45 53,5 43,7 59 39
IP 14 2,8 Mi 60 /45 51,9 39,6 59 44
IP 14 5,8 Mi 60 /45 52,2 40,1 59 43
P17 2,8 WA 55/40 51,7 36,3 52 38
P17 5,8 WA 55/40 52,2 37,2 52 37
IP 18 2,8 WA 55/40 51,0 35,0 53 38
IP 18 5,8 WA 55/40 52,3 36,6 52 37
IP 19 2,8 WA 55/40 48,7 36,5 54 37
IP 19 5,8 WA 55/40 50,3 37,3 53 37
IP 20 2,8 WA 55/40 49,2 35,0 54 38
IP 20 5,8 WA 55/40 49,4 354 54 38
IP 21 2,8 WA 55/40 51,0 36,7 53 37
IP 21 5,8 WA 55/40 51,3 371 53 37

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung in den Spalten 5 und 6 zeigt, dass die Beurteilungspe-
gel aus der gewerblichen Vorbelastung an den untersuchten Immissionspunkten den Gesamt-
Immissionswert Laitags,nachts  Nicht Gberschreiten und damit Potenzial fir eine Kontingentierung gegeben
ist.

8.3 EMISSIONSKONTIGENTIERUNG NACH DIN 45691

Die Emissionskontingente Lex tagsnachts werden so festgelegt, dass die energetische Summe der Immissi-
onskontingente Liktagsnachts aller Teilflachen an allen untersuchten Immissionsorten die Planwerte
LpL tags,nachts Unterschreiten. Die Emissionskontingente Lek tagsnachts der zu kontingentierenden Gewerbefla-
chen werden so vergeben, dass die Planwerte LpL tagsnachts Und somit die Immissionsrichtwerte an den
umliegenden Immissionspunkten durchgangig unterschritten werden.

In der folgenden TABELLE 24 sind die sich ergebenden Emissionskontingente Lex tagsnacnts fUr die gewerb-
lich genutzten Flachen ( GEe1.1, GEe1.2 und GEe3.2) ausgewiesen.
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TABELLE 24 : Emissionskontingente Lek tags,nachts

Teilflachen Bemerkung Flachengréfle Emissionskontingent
A LEK, tags LEK, nachts
[m?] [dB] [dB]

1 2 3 4 5
GEe1.1 Teilweise belegt 3.390 56 41
GEe1.2 Nicht belegt 2.643 65 50
GEe3.2 Nicht belegt 4.801 60 45

In der TABELLE 25 sind errechneten Immissionskontingente Lik tags,nachts die Gesamt-lmmissionswerte den

einzuhaltenden Planwerten Lpitags,nachts

der Planwerte ( AL = LIK,tags,nachts - LPLtags,nachts ) aufgefuhrt

TABELLE 25 : Beurteilung der Gerauschsituation

gegenubergestellt. Darliber hinaus sind die Unterschreitungen

Immissionspunkt Nut- Planwerte Immissions- Unterschreitung
zung kontingent
Bezeich- | Aufpunkt- LpL, tags LpL, nachts Lik, tags Lik, nachts AL tags AL nachts
nung hohe
[m] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] | [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7 8 9
IP 13 2,8 MI 59 41 54 39 5 2
IP13 5,8 MI 59 39 54 39 5 0
IP 14 2,8 MI 59 44 53 38 7 6
P14 5,8 MI 59 43 52 37 7 6
P17 2,8 WA 52 38 51 36 1 1
P17 5,8 WA 52 37 51 36 1 1
IP 18 2,8 WA 53 38 50 35 2 3
IP 18 5,8 WA 52 37 50 35 1 2
IP 19 2,8 WA 54 37 50 35 4 2
IP 19 5,8 WA 53 37 50 35 3 2
IP 20 2,8 WA 54 38 51 36 2 2
IP 20 5,8 WA 54 38 51 36 2 2
IP 21 2,8 WA 53 37 51 36 1 1
IP 21 5,8 WA 53 37 51 36 1 1

Die Planwerte Lpitags,nachts werden an allen mal3geblichen Immissionspunkten eingehalten. Die anteiligen

Immissionskontingente Liktagsnachts der Teilflachen GEe1.1, GEe1.2 und GEe3.2 werden fur das 1. Ober-

geschold der untersuchten Immissionspunkte in der ANLAGE 3 aufgelistet.
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9. KLEINSPIELFELD

Fur Freizeitaktivitdten, der in dem geplanten Wohngebiet lebenden Kinder, soll ein Kleinspielfeld in der
Nahe errichtet werden. Als geeigneter Standort bietet sich der Grinflachenbereich in Verlangerung der
Strale ,Am Elisenpark® in sldostlicher Richtung an; (siehe BILD 2 - LAGEPLAN MIT
IMMISSIONSPUNKTEN). Fir diese Einschatzung wird der an der siidostlichen Bebauungsgrenze gesetzte
Immissionspunkt IP22 verwendet.

Durch die Untersuchung dieser Gerduschquelle soll die schalltechnische Umweltauswirkung auf das
Wohngebiet eingeschatzt werden.

9.1 EMISSIONSANSATZ

Es wird eine Spielflache in den Ublichen Abmessungen eines Kleinspielfeldes mit 26 x 15 m mit EPDM —
Belag in das schalltechnische Modell als Flachenschallquelle integriert; (sieche BILD 8 — LAGEPLAN MIT
FLACHENQUELLEN).

Die Sportanlage wird an allen vier Seiten mit einem Ballfangzaun in gerauscharmer Ausfiihrung einge-
fasst. Bei modernen Sportanlagen deren Bauteile gerauscharm ausgelegt und gebaut wurden, kann da-
von ausgegangen werden, dass die bestimmenden Gerduschemissionen ausschliellich durch die Kom-
munikationsgerausche der Spieler, die Schiedsrichterpfiffe und die Zuschauer hervorgerufen werden.

Fir den Emissionsansatz wird auf die Untersuchung der ZECH Ingenieurgesellschaft zuriickgegriffen.
Daraus ergibt sich flir den Spielbetrieb mit 8 Spielern (je Mannschaft 4 Spieler) im Alter von 12 bis 15
Jahren ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von Lwa = 98 dB(A).

In der VDI 3770 ist beim FuRballspielen mit lautstarker Kommunikation (mit Spielern ohne Altersbegren-
zung) ein Schallleistungspegel von 87 dB(A) bezogen auf eine Einzelperson als Emissionsansatz empfoh-
len worden. Bei einer Nutzung von 8 Personen wiirde sich damit ein anlagenbezogener Schallleistungs-
pegel von 96 dB(A) ergeben.

Fir die zu erstellende Prognose wird fur den Freizeitsport ein anlagenbezogener Schallleistungspegel von
98 dB(A) angesetzt. Damit sollten sich die errechneten Ergebnisse im Sinne einer Maximalbetrachtung
auf der sicheren Seite befinden.

Generell wird davon ausgegangen, dass die Spieler das Spielfeld nicht innerhalb der Ruhezeiten und nicht
im Nachtzeitraum nutzen.

Bei der Betrachtung eines ausreichenden Zeitraumes erfolgt die tatsachliche Verteilung der Schallquellen
mit grofler Wahrscheinlichkeit, Uber die gesamte Flache des Minispielfeldes. Aus diesem Grund ist im
schalltechnischen Modell eine Flachenschallquelle mit einer Flache von 390 m? beriicksichtigt worden. Die
Emissionshdhe ist mit 1,6 m angesetzt worden. Die Spielflache befindet sich in einem Abstand von 40 m
von der nachstgelegenen Baugrenze des Allgemeinen Wohngebiets.
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Damit ergibt sich unter Beriicksichtigung der Sportplatzflache fir die Situation ,werktags bzw. sonntags,
aulerhalb der Ruhezeiten® folgender auf die Flache bezogene Schallleistungspegel:

Flachen-Schallleistungspegel fir die Beurteilungszeit, werktags bzw. sonntags, auRerhalb der Ruhezeiten:

Lw-=Lw -10*10g(S/So)= 72,1 dB(A)  mit Lw=98,0 dB(A), S= 390 m?, So=1 m>

9.2 BERECHNUNGSERGEBNISSE

Die Berechnungsergebnisse sind, fur den Beurteilungszeitraum ,werktags, in der Ruhezeit als Pegelklas-
sendarstellung, mehrfarbig und flachendeckend, graphisch dargestellt; siehe BILD 14 -
PEGELKLASSENDARSTELLUNG.

Zur Beurteilung der schalltechnischen Situation sind die Beurteilungspegel L, flr den Immissionspunkt
IP22 in Abhangigkeit zur Immissionshdhe in der TABELLEN 26 ausgewiesen. Sie werden den Orientie-

rungswerten der 18. BimSchV gegeniibergestellt.

TABELLE 26: Berechnete Beurteilungspegel am IP14, werktags/sonntags in der Ruhezeit

Zeit- Beurteilungs-zeiten IRW (WA) Beurteilungspegel
raum Lr
P22 P22
1.0G 2.0G
Uhrzeit [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 6
06.00 - 08.00 50 - -
werktags 08.00 — 20.00 55 53,1 545
20.00 — 22.00 50 - -
07.00 — 09.00 50 - -
sonn- und
feiertags 09.00 — 13.00 55 53,1 54,5
13.00 — 15.00 50 - -
15.00 — 20.00 55 53,1 54,5
20.00 — 22.00 50 - -

Damit ist der Nachweis erbracht worden, dass bei einem Abstand der Spielflache von 43 m zur angren-
zenden Wohnbebauung eine uneingeschrankte Nutzung des Kleinspielfeldes auferhalb der Ruhezeit
moglich ist. Unter der Annahme, dass das Kleinspielfeld nur zu 50 % ausgelastet ist, ware ein Abstand
von 28 m ausreichend.
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10. ALTGLASCONTAINER

Der Einwurf von Flaschen und Glasern in Altglascontainer ist durch die damit verbundenen Einwurfgerau-
sche mit einer stérenden und belastigenden Gerauschentwicklung verbunden. Aus diesem Grund sollten
die Abstande zu Wohngebduden mdglichst gro3 gewahlt werden. Beim Einsatz von larmarmen Altglas-
containern sollte der Abstand im allgemeinen Wohngebiet mindestens 12 m zu betragen. Larmarme Alt-
glascontainer stellen den Stand der Technik dar. Es wird empfohlen, in der Nahe von Wohnhausern gene-
rell larmarme Container einzusetzen.

Voraussetzung fir die Vergabe des Blauen Engels ist ein garantierter Schallleistungspegel L wad,seL von £
91 dB(A). Die Vergabekriterien sind auf der Internetseite des Blauen Engels dokumentiert
(https://www.blauer-engel.de/de/produktwelt/gewerbe/laermarme-altglas-container).

11. ZUSAMMENFASSUNG / ERGEBNISSE

Die Hansestadt Greifswald beabsichtigt stadtische Flachen im Bebauungsplangebiet Nr. 13 -, Am Elisen-
park“ (siehe LAGEPLAN — BILD 2) als Wohngebiet auszuweisen, um so der Nachfrage nach Bauland
gerecht zu werden.

In diesem schalltechnischen Gutachten war die Schallimmissionsbelastung durch StralRenverkehr und

Gewerbeldarm an der geplanten schutzbedulrftigen Bebauung innerhalb des Plangebietes rechnerisch zu
ermitteln und zu bewerten.

Immissionen durch Strallenverkehr

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung sind fir den Stralenverkehr mehrfarbig flachende-
ckend als PEGELKLASSENDARSTELLUNG — BILD 3 BIS BILD 6 graphisch dargestellt. Fur einzelne konkre-
te Immissionspunkte IP 01 bis IP 22 werden die Beurteilungspegel als Einzelwerte in den TABELLEN 16
UND 17 aufgeflhrt.

Im Ergebnis zeigt die Berechnung der Beurteilungspegel Lr (Tag / Nacht) fir den Stralenverkehr, dass
die entsprechenden Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, im Bereich der geplanten
Wohnbebauung, im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht, an mehreren Immissionspunkten tberschritten
werden.

Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV, welche die Zumutbarkeitsgrenzen des betroffenen Gebietes
darstellen, werden ebenfalls an mehreren Immissionspunkten tGberschritten.

In der TABELLE 22 werden die ,MaRgeblichen Aufienschallpegel® mit den dazugehdrigen Larmpegelbe-

reichen angegeben, die ab Larmpegelbereich Il im Bebauungsplan festgesetzt werden sollten. Die grafi-
sche Darstellung ist dem BILD 7 UND BILD 15 - LARMPEGELBEREICHE zu entnehmen.
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Immissionen durch Gewerbelarm

Die Ergebnisse der Schallausbreitungsberechnung sind flachendeckend als mehrfarbige
PEGELKLASSENDARSTELLUNG in den BILDERN 10 BIs 13 dargestellt.

Fir einzelne konkrete Immissionspunkte IP 01 bis IP 25 wurden die rechnerischen Einzelwerte fir die
Beurteilungspegel, als Ergebnis der Schallausbreitungsberechnung, in den TABELLEN 18 BIS 21 aufge-
fuhrt und mit den entsprechenden Orientierungswerte nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1, verglichen.

Im vorliegenden schalltechnischen Gutachten wurde nachgewiesen, dass es im Beurteilungszeitraum
»tags® durch den Gewerbelarm im gesamten Bebauungsplangebiet, unter den hier getatigten Annahmen,
zu keiner Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 und der Immissions-
richtwerte der TA Larm 98 kommen wird.

Im Beurteilungszeitraum ,nachts“ kommt es durch den Gewerbeldarm an mehreren Immissionspunkten zu
einer deutlichen Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 und der Immissi-
onsrichtwerte der TA Larm 98.

Diese Uberschreitungen werden an den IP05, IP06, IP23 und IP24 insbesondere durch die Schall-
emissionen von Fahrzeugbewegungen an der Selbstbedienungstankstelle hervorgerufen.

Nordwestlich von den Immissionspunkten IP23 und IP24 befinden sich innerhalb des Bebauungsplange-
biets Nr. 58 — Gut Koitenhagen, entlang der Stral3e -Am Elisenpark- , brachliegende Flachen.

Zukunftige mehrgeschossige Wohnbebauung auf diesen Grundsticksflachen, wirde durch die abschir-
mende Wirkung der Gebaude zumindest an den Immissionspunkten IP23 und 1P24 zu einer Reduzierung
der Uberschreitungen fiihren.

Die Uberschreitung am IP25 wird durch die Gerausche des Lieferverkehrs bei Belieferung der REAL-
Handelseinrichtung und der Nutzung des Mitarbeiterparkplatzes verursacht (die anteiligen Beurteilungs-
pegel werden in der ANLAGE 4 aufgefiihrt).

Hier ist es empfehlenswert Schlaf und Kinderzimmer auf der larmangewandten Seite der Gebaude anzu-
ordnen.

An den Immissionspunkten IP11 bis IP19 werden die Uberschreitung der Orientierungswerte insbesonde-
re durch den theoretisch angesetzten Lieferverkehr der Fa. Ost-Pharma Handelsgesellschaft mbH ausge-
[Ost.

Liegt dem schalltechnischen Modell die tatsachliche Nutzung der Fa. Ost-Pharma Handelsgesellschaft
mbH zugrunde, kommt es an den Immissionspunkten IP01 — IP22 zu keinen Uberschreitungen der Orien-
tierungswerte fiir den Nachtzeitraum.
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Kontingentierung von Gewerbefldchen

Innerhalb des Bebauungsplangebietes befinden sich Teilflachen, die als Gewerbegebiet genutzt werden
bzw. zukinftig fir eine Nutzung durch Gewerbebetriebe oder Handelseinrichtungen vorgesehen sind. Fur
die freien Gewerbeflachen GEe 1.1, GEe1.2 und GEe 3.2, wurden in einem Kontingentierungsverfahren
nach DIN 45691 die zulassigen Emissionskontingente (siche TABELLE 24) berechnet. Bei der Einhaltung
der Emissionskontingente werden an der umliegenden Wohnbebauung die Immissionsrichtwerte der TA
Larm eingehalten.

Die Nutzung der freien Gewerbeflachen GEe 1.1, GEe1.2 und GEe 3.2 im Nachtzeitraum, mit den zulas-
sigen Emissionskontingenten, ist nur moglich, wenn es auf der Gewerbeflache GEe 2.1 nicht zu nachtli-
chen Schallemissionen kommt, bzw. keine gewerblichen Tatigkeiten ausgefiihrt werden.

Um die Immissionsbelastung fiir die geplanten Wohngebaude so gering wie maglich zu halten, sollten die
nachfolgend genannten Hinweise und Anforderungen beachtet und eingehalten werden.

. Durch die Einhaltung der erforderlichen Schalldammwerte an den Fassadenbauteilen, ist ungestor-
tes Wohnen in den Innenraumen zu gewahrleisten. Dazu sind die ermittelten Larmpegelbereiche
der TABELLE 22 im Bebauungsplan festzusetzen.

. Wegen der Uberschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 durch den
StraBenverkehrslarm im Tageszeitraum sollten die nutzbaren Auenbereiche (z. B. Terrassen) in
den Gebieten WA 1, 2, 3 und 5 auf den stralRenabgewandten Seiten der Gebadude angeordnet
werden.

. Schutzbedurftige Raume, die nachts einem Beurteilungspegel von Uber 45 dB(A) ausgesetzt sind,
sind mit einer kontrollierten Luftungsvorrichtung zu versehen, die eine Luftwechselrate von 20 m?
pro Person und Stunde gewahrleistet.

. Auf den im Geltungsbereich des Bebauungsplans liegenden gewerblich genutzten Flachen sind nur
solche Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig, deren Gerausche die nachfolgenden Emissi-
onskontingente Lektags, nachts nNach DIN 45691 innerhalb des Tageszeitraums (06.00 bis 22.00 Uhr)
und des Nachtzeitraums (22.00 bis 06.00 Uhr) nicht tberschreiten.

Teilflache Bemerkung Flachengrole Emissionskontingent
A LEK, tags LEK, nachts
[m?] [dB] [dB]

1 2 3 4 5
GEe 1.1 geplante Gewerbeflache 3.390 56 41
GEe 1.2 geplante Gewerbeflache 2.643 65 50
GEe 3.2 geplante Gewerbeflache 4.801 60 45
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Seebad Heringsdorf, 07.03.2018

Cag~ter—""

Dipl.- In laus-Peter Herrmann
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ANLAGE 1: BEGRIFFSERKLARUNG ZUR SCHALLEMISSION

Emission

Schallabstrahlung einer Gerauschquelle

Allgemeine Begriffe

Punktschalleistungspegel
(PSP)

Linienschall-
leistungspegel
(LSP)

Flachenschall-
leistungspegel (FSP)

immissionswirksame
Schalleistungspegel
(IPSP, ILSP, IFSP)

Lw = 10 Ig (W/Wo); Schalleistung, die von einem Punkt abgestrahit
wird

W die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung

Wo Bezugsschalleistung 1012 Watt

L'w = Lw - 10 Ig (L/1m); Schalleistung, die von einer Linie pro m
abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt, dall die Schallabstrahlung
gleichmaRig Uber die gesamte Lange verteilt ist.

L"w = Lw - 10 Ig (S/1m?2); Schalleistung, die von einer Flache pro m?2
abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt, dall die Schallabstrahlung
gleichmalig Uber die gesamte Flache verteilt ist.

Die nach TA Larm 98 bei der Ermittlung der Beurteilungspegel
durchzufihrenden Korrekturen sind in den immissionswirksamen
Schalleistungspegeln integriert.

Freiflachenverkehr und Ladevorgéange

Die Emission des Freiflachenverkehrs wird rechnerisch nach folgender Beziehung ermittelt:

ILSP = Lwa,1n + 10*log(n) - 10*log(T) + Kr dB(A)

dabei bedeuten: Lwa,1n zeitlich gemittelter Schalleistungspegel eines Fahrzeuges fir 1m und 1h
n Anzahl der auf der Teilstrecke fahrenden Fahrzeuge
T Beurteilungszeitraum: Tag =16 Stunden

Nacht = ungunstigste Nachtstunde
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Parkflachenverkehr

Grundlage zur Emissionsermittiung ist die Bayerische Parkplatzlarmstudie (6. Auflage). Entsprechend den
dortigen Angaben, ergibt sich der immissionswirksame Flachenschallleistungspegel IFSP eines Parkplatzes
aller Vorgange (einschl. Durchfahranteil) aus folgender Gleichung:

IFSP = Lwo + Kpa + Ki + Kp + Ksiro + 10 Ig (B x N) - 10 Ig (S / 1m?) dB(A)

dabei bedeuten:

Lwo Ausgangsschallleistungspegel fir 1 Bewegung/Stunde auf einem P+R Parkplatz
[63 dB(A)]

Kpra Zuschlag je nach Parkplatzart

Ki Zuschlag fur Taktmaximalpegelverfahren

Ko Zuschlag fur Schallanteil durchfahrender Kfz ; Ko =2,5Ig (f*B - 9);
f*b > 10 Stellplatze ; Kp =0 fur "B < 10

f Anzahl der Stellplatze je Einheit der Bezugsgrofie

Kstro Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen

B BezugsgroRe (Anzahl der Stellplatze, Netto-Verkaufsflachen in m?,
Netto-Gastraumflachen in m? oder Anzahl der Betten)

N Bewegungshaufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgrofle und Stunde)

B*N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzflache

S Gesamtflache bzw. Teilflache des Parkplatzes in m?

ANLAGE 2: BEGRIFFSERKLARUNG ZUR SCHALLIMMISSION

Immission Einwirkung von Gerauschen an einer bestimmten Stelle
Immissionsrichtwert kennzeichnet die gesetzlich festgelegte, zumutbare Starke von
(IRW) Gerauschen, bei welcher im allgemeinen noch keine Stérungen,

Belastigungen bzw. Gefahrdungen fiir Menschen erfolgen

Mittelungspegel LAFTm A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schallpegels an einem Punkt
(z.B. am IP), ermittelt nach dem Taktmaximalverfahren

Beurteilungspegel L, nach TA Larm 98 definierter Pegel; fir eine  Gerauschquelle wie
folgt: Der Beurteilungspegel L, ist gleich dem Mittelungspegel Lartm
des Anlagengerausches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschlagen flr
Ruhezeiten und Einzeltdne plus (gegebenenfalls) Pegelkorrektur fir die
Zeitbewertung entsprechend der Beurteilungszeit.
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Algorithmus zur Berechnung des Beurteilungspegels L ; gemaR TA — Larm 1998

N
Lr — 101g [Ti z T; 10 0.1 (Lyeq, ;= Coer +K7 j+K; ;j +Kp ;) ]
j=1

ro

N
T, = Tj =16 htags; 1 hnachts
J=1
dabei bedeuten: Tj = Teilzeit j
N = Zahl der gewahlten Teilzeiten
LAeq,j = Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T;
Cret = metereologische Korrektur nach DIN SO 9613-2, Entwurf Ausgabe

September 1999, Gleichung (6)

Kr, = Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach der TA-Larm
(1998), Abschnitt A.3.3.5 in der Teilzeit |
(Treten in einem Gerdusch wéhrend bestimmter Teilzeiten T; ein oder mehrere Téne hérbar hervor oder ist das Gerausch informa-

tionshaltig, so betragt der Zuschlag K, fur diese Teilzeiten je nach Auffalligkeit 3 oder 6 dB.)

Ki; Zuschlag fir Impulshaltigkeit nach der TA-Larm (1998) Abschnitt
A.3.3.6 in der Teilzeit Tj

(Enthélt das zu beurteilende Gerdusch wahrend bestimmter Teilzeiten T; Impulse, so betragt Ki; fir diese Teilzeiten: Kij = LarTeq, -

Laeq,j LaFTeq = Taktmaximal-Mittelungspegel mit der Taktzeit T = 5 Sekunden)

KRrj = Zuschlag von 6 dB fiir Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (nicht fir Ge-
werbe- und Mischgebiete):
an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr
an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr

13.00 - 15.00 Uhr
20.00 - 22.00 Uhr

(Von der Berlcksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen der besonderen ortlichen Verhaltnisse unter

Berticksichtigung des Schutzes vor schadlichen Umwelteinfliissen erforderlich ist.)
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ANLAGE 3: ANTEILIGE IMMISSIONSKONTINGENTE DER KONTIGENTIERTEN
GEWERBEFLACHEN

Immissionskontingent Lik an tags,nachts

P13, 1.0G | IP13,1.0G | IP14, 1.0G | IP14,1.0G | IP17,1.0G | IP17,1.0G
Quelle Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
LEK LEK LIKan,tags I-IKan,nachts LIKan,tags LIKan,nacth LIKan,tags I-IKan,nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
GEel.2 65 50 52,7 37,7 50,2 35,2 47,8 32,8
GEel.l 56 41 47,8 32,8 47,8 32,8 47,3 32,3
GEe3.2 60 45 40,7 25,7 40,6 25,6 42,3 27,3
54,1 39,1 52,5 37,5 51,2 36,2

Immissionskontingent Lik an tags,nachts

IP18, 1.0G | IP18, 1.0G | IP19, 1.0G | IP19, 1.0G | IP20,1.0G | IP20,1.0G | 1P21,1.0G | IP21, 1.0G

Quelle Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
LEK I-EK LIKan,tags I-IK an,nachts I-IK an,tags I-IK an,nachts I-IK an,tags I-IK an,nachts LIKan,tags LIK an,nachts
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
GEel.2 65 50 47,4 32,4 46,6 31,6 43,0 28,0 43,8 28,8
GEel.l 56 41 44,5 29,5 41,9 26,9 351 20,1 35,0 20,0
GEe3.2 60 45 44,5 29,5 46,3 31,3 50,6 35,6 50,4 354
50,5 35,5 50,2 35,2 51,4 36,4 51,4 36,4
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ANLAGE 4: ANTEILIGE BEURTEILUNGSPEGEL fiir IMMISSIONSPUNKTE 23 - 25

Ergebnisse fiir V1 (Bestand, ohne B-Plan 109)

1P23, 1.0G
Quellen- [Quellen- Ausdeh-  |Emission [Emission [Schall- Schall- Immis- Immis-
Nr. bezeichnung |RQ|nungder leistung leistung  [sion sion
Quelle Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Name Quelle |RQ|L/F Lw,t Lw,n Lw,g,t Lw,g,n L _Tag L_Nacht
m, gm dB dB dB dB dB dB
1|E-BG1 2 10,2 65,1 0 75,2 0 16,3 0
2|E-BG2 2 10 63,3 0 73,3 0 10,9 0
3|E-L01 1 13,6 49,8 0 61,1 0 1,6 0
4{E-L02 1 86,3 55,8 0 75,2 0 14,6 0
5[E-L02-R 1 36,1 60,8 0 76,4 0 16,1 0
6|E-LO3 1 125,9 52,8 0 73,8 0 11,2 0
7|E-L04 1 95,5 58,3 0 78,1 0 17,2 0
8|E-LO5 1 221,3 54 0 77,5 0 16,4 0]
9|E-LO5-R 1 35,8 56 0 71,5 0 9,1 0
10|E-LO6 1 102,8 56,8 0 76,9 0 16 0
11|E-LO7 1 281,2 58,8 58,8 83,3 83,3 27,4 27,4
12|E-LO8 1 507 62,7 63 89,8 90,1 31,9 32,2
13|E-P1 2 6237,3 46,4 45 84,3 82,9 26,4 25
14|E-P2 2 28840 65,3 41,7 109,9 86,3 43,2 19,6
15|E-P3 2 17140 64,7 0 107 0 41 0
16|E-P4 2 255,3 46,9 0 71 0 11,3 0
17|E-P5 2 457,1 52,2 0 78,8 0 14,4 0
18|E-P6.1 2 67,8 50,2 0 68,5 0 7,6 0
19|E-P6.2 2 57,8 49,2 0 66,8 0 3,1 0
20[E-P6.3 2 53,3 49,2 0 66,5 0 2,3 0
21|E-P7 2 52,4 57 0 74,2 0 12,2 0
22|E-P8 2 62,5 51,8 0 69,8 0 7,6 0
23|E-P9 2 950,6 56,9 58,5 86,7 88,3 23,4 25
24(E-WU1 2 9,9 81 0 91 0 32 0
25|E-WU2 2 10,7 62,4 0 72,7 0 10,2 0
26(L01 2 3491,4 63,6 0 99 0 37,5 0
27(L02 0 1 91,5 0 91,5 0 32,5 0
28(L03 0 1 70,4 0 70,4 0 4,9 0
29|L05 1 305,5 51 0 75,8 0 15,4 0
30[L06 1 307,6 57 0 81,9 0 21,4 0
31{L07 0 1 86 0 86 0 17 0
32(L08 0 1 82,2 0 82,2 0 14,2 0
33(L09 0 1 60,9 56 60,9 56 -11,9 -16,8
34{L10 0 1 50,9 46 50,9 46 -10,4 -15,3
35|L11 0 1 68,9 64 68,9 64 7,7 2,8
36|LS1 2 152,1 65 0 86,8 0 30 0
37|T01 2 184,5 64,1 67,2 86,8 89,9 28,4 31,5
38(T02 1 48,9 85,6 82,6 102,5 99,5 43 40
39|7103 0 1 82,6 0 82,6 0 19,8 0
40{wo01 3 6 77 0 84,8 0 16,8 0
41|W02 1 101,6 66,8 0 86,9 0 28,5 0
42|W03 0 1 87,8 0 87,8 0 31,1 0
43|W04 2 80,2 70 0 89 0 31,9 0
SUMME 48,5 41,6
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Ergebnisse fiir V1 (Bestand, ohne B-Plan 109)

1P24, 1.0G
Quellen- |Quellen- Ausdeh- Emission |Emission |Schall- Schall- Immis- Immis-
Nr. bezeichnung [RQ|nungder leistung |leistung |sion sion
Quelle Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Name Quelle [RQ[L/F Lw,t Lw,n Lw,g,t Lw,g,n L Tag L Nacht
m, gm dB dB dB dB dB dB
1|E-BG1 2 10,2 65,1 0 75,2 0 16,1 0
2|E-BG2 2 10 63,3 0 73,3 0 11,3 0
3|E-LO1 1 13,6 49,8 0 61,1 0 1,2 0
4|E-L0O2 1 86,3 55,8 0 75,2 0 14,3 0
5|E-L02-R 1 36,1 60,8 0 76,4 0 16,1 0
6|E-LO3 1 125,9 52,8 0 73,8 0 11 0
7|E-LO4 1 95,5 58,3 0 78,1 0 17,6 0
8|E-LO5 1 221,3 54 0 77,5 0 16,8 0
9|E-LO5-R 1 35,8 56 0 71,5 0 9,5 0
10(E-LO6 1 102,8 56,8 0 76,9 0 16,4 0
11|E-LO7 1 281,2 58,8 58,8 83,3 83,3 30,4 30,4
12(E-LO8 1 507 62,7 63 89,8 90,1 34,9 35,2
13(E-P1 2 6237,3 46,4 45 84,3 82,9 29,8 28,4
14(E-P2 2 28840 65,3 41,7 109,9 86,3 42,9 19,3
15(E-P3 2 17140 64,7 0 107 0 41,4 0
16(E-P4 2 255,3 46,9 0 71 0 11 0
17(E-P5 2 457,1 52,2 0 78,8 0 13,9 0
18[E-P6.1 2 67,8 50,2 0 68,5 0 5 0
19(E-P6.2 2 57,8 49,2 0 66,8 0 2,1 0
20|E-P6.3 2 53,3 49,2 0 66,5 0 -6,9 0
21|E-P7 2 52,4 57 0 74,2 0 12,5 0
22|E-P8 2 62,5 51,8 0 69,8 0 8,1 0
23|E-P9 2 950,6 56,9 58,5 86,7 88,3 23,7 25,3
24|E-WU1 2 9,9 81 0 91 0 31,9 0
25|E-WU2 2 10,7 62,4 0 72,7 0 10,7 0
26|L01 2 3491,4 63,6 0 99 0 37,2 0
27|L02 0 1 91,5 0 91,5 0 32,8 0
28(L03 0 1 70,4 0 70,4 0 10,7 0
29|L05 1 305,5 51 0 75,8 0 15,8 0
30(L06 1 307,6 57 0 81,9 0 21,8 0
31|L07 0 1 86 0 86 0 21,9 0
32|L08 0 1 82,2 0 82,2 0 21,6 0
33|L09 0 1 60,9 56 60,9 56 -9,9 -14,8
34(L10 0 1 50,9 46 50,9 46 -8,4 -13,3
35|L11 0 1 68,9 64 68,9 64 9,6 4,7
36|LS1 2 152,1 65 0 86,8 0 29,5 0
37|T01 2 184,5 64,1 67,2 86,8 89,9 26,7 29,8
38|T02 1 48,9 85,6 82,6 102,5 99,5 41,4 38,4
39|T03 0 1 82,6 0 82,6 0 16 0
40|W01 3 6 77 0 84,8 0 31,4 0
41|W02 1 101,6 66,8 0 86,9 0 28,7 0
42|W03 0 1 87,8 0 87,8 0 31,4 0
43|W04 2 80,2 70 0 89 0 31,7 0
SUMME 48,4 41,3
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Ergebnisse fiir V1 (Bestand, ohne B-Plan 109)

1P25, 1.0G
Quellen- |Quellen- Ausdeh-  |Emission [Emission |Schall- Schall- Immis- Immis-
Nr. bezeichnung [RQ|nungder leistung  [leistung [sion sion
Quelle Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
Name Quelle |RQ|L/F Lw,t Lw,n Lw,g,t Lw,g,n L Tag L _Nacht
m, gm dB dB dB dB dB dB
1|E-BG1 2 10,2 65,1 0 75,2 0 16,4 0
2|E-BG2 2 10 63,3 0 73,3 0 10,1 0
3|E-L01 1 13,6 49,8 0 61,1 0 1 0
4|E-L02 1 86,3 55,8 0 75,2 0 14,5 0
5|E-L02-R 1 36,1 60,8 0 76,4 0 16,5 0
6|E-LO3 1 125,9 52,8 0 73,8 0 10,6 0
7|E-LO4 1 95,5 58,3 0 78,1 0 17,9 0
8|E-LO5 1 221,3 54 0 77,5 0 17 0
9|E-LO5-R 1 35,8 56 0 71,5 0 8,9 0
10|E-LO6 1 102,8 56,8 0 76,9 0 16,3 0
11(E-LO7 1 281,2 58,8 58,8 83,3 83,3 39,8 39,8
12(E-LO8 1 507 62,7 63 89,8 90,1 43,5 43,8
13|E-P1 2 6237,3 46,4 45 84,3 82,9 38,3 36,9
14|E-P2 2 28840 65,3 41,7 109,9 86,3 43,2 19,6
15|E-P3 2 17140 64,7 0 107 0 42,1 0
16|E-P4 2 255,3 46,9 0 71 0 11 0
17|E-P5 2 457,1 52,2 0 78,8 0 13,9 0
18|E-P6.1 2 67,8 50,2 0 68,5 0 4,5 0
19|E-P6.2 2 57,8 49,2 0 66,8 0 -6,7 0
20(E-P6.3 2 53,3 49,2 0 66,5 0 -11,8 0
21(E-P7 2 52,4 57 0 74,2 0 12,6 0
22|E-P8 2 62,5 51,8 0 69,8 0 6,4 0
23(E-P9 2 950,6 56,9 58,5 86,7 88,3 23,9 25,5
24[E-WU1 2 9,9 81 0 91 0 32,3 0
25(E-WU2 2 10,7 62,4 0 72,7 0 9,5 0
26|L01 2 3491,4 63,6 0 99 0 35,4 0
29(L02 0 1 91,5 0 91,5 0 30,2 0
30(L03 0 1 70,4 0 70,4 0 8,8 0
36(L05 1 305,5 51 0 75,8 0 14,8 0
37|L06 1 307,6 57 0 81,9 0 20,8 0
38|L07 0 1 86 0 86 0 26,9 0
39(L08 0 1 82,2 0 82,2 0 23,1 0
40(L09 0 1 60,9 56 60,9 56 1,8 -3,1
41(L10 0 1 50,9 46 50,9 46 -9,5 -14,4
42(L11 0 1 68,9 64 68,9 64 8,5 3,6
43(LS1 2 152,1 65 0 86,8 0 25,9 0
44|T01 2 184,5 64,1 67,2 86,8 89,9 24,7 27,8
45|T02 1 48,9 85,6 82,6 102,5 99,5 38,8 35,8
46|T03 0 1 82,6 0 82,6 0 14,5 0
47|W01 3 6 77 0 84,8 0 28,8 0
48| W02 1 101,6 66,8 0 86,9 0 26,6 0
49|W03 0 1 87,8 0 87,8 0 29 0
50|wWo04 2 80,2 70 0 89 0 29,1 0
SUMME 49,8 46,4
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1. Anlass und methodisches Vorgehen

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Universitats- und Hansestadt Greifswald plant die Schaffung von allgemeinen Wohn-
gebieten zur Deckung des Wohnbedarfs mit der erforderlichen Infrastruktur unter Beach-
tung der naturrdumlichen Situation angrenzend zum Naturschutzgebiet ,Eldena®, dem
FFH-Gebiet DE 1946-301 ,Walder um Greifswald“, dem SPA DE 1946-401 ,Eldena bei
Greifswald“ sowie den Kleingarten und den vorhanden Einzelhandels- und gewerblichen
Nutzungen. Eine detaillierte Darstellung der Ziele der Planung ist dem Umweltbericht zu
entnehmen.

Im Sudosten verlauft die Grenze des B-Plangebietes in unmittelbarer Nahe des Gebietes
von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) DE 1946-301 ,Walder um Greifswald®. Es kann
daher nicht ausgeschlossen werden, dass vorhabenbedingte Wirkungen in das GGB hin-
einreichen. Daher ist eine Vertraglichkeitsvorprifung erforderlich.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Nach § 34 BNatSchG sind Plane oder Projekte' vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung
auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberpri-
fen. Im Rahmen der Prifung sind potenzielle Summationswirkungen mit anderen Pro-
jekten oder Planen zu bericksichtigen. Die MaBstabe der Vertraglichkeit ergeben sich
hierbei aus den Erhaltungszielen und dem Schutzzweck sowie den damit verbundenen
maBgeblichen Bestandteilen des Gebietes. Dementsprechend sind:

e die Lebensraume nach Anhang | FFH-RL einschlieBlich ihrer charakteristischen
Arten

e Arten nach Anhang Il FFH-RL einschlieBlich ihrer Habitate bzw. Standorte bioti-
sche und abiotische Standortfaktoren

e raumlich-funktionale Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder
Besonderheiten, die fir die 0.g. Lebensraume und Arten von Bedeutung sind

zu prufen.
Nicht vertragliche Projekte und Pléne sind unzulassig.

Im Rahmen der Vorprifung soll gepriift werden, ob die grundsétzliche Méglichkeit be-
steht, dass der vorliegende Plan oder das Projekt unter Berlcksichtigung potenzieller
Summationswirkungen das Gebiet erheblich beeintrachtigen kénnte.

Sollten erhebliche Beeintrachtigungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kén-
nen ist nach § 34 BNatSchG eine Hauptprifung erforderlich.

Folgenden Fragestellungen erfordern eine Prifung:

e Kann das Vorhaben aufgrund seiner Wirkungen und seiner Lage ursachlich eine
Veranderung des Gebietes bzw. Veranderungen im Gebiet bedingen?

e Gibt es einen Ursachenzusammenhang zwischen dem Vorhaben und der das Ge-
biet betreffenden Veranderung?

! ausgenommen sind Projekte die nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen
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e Gibt es eine erhebliche Beeintrachtigung? Gibt es durch das Vorhaben signifikan-
te nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung und den Bestand® des Gebietes?

1.3 Methodisches Vorgehen

Die methodische Aufbereitung der Vertraglichkeitsvorprifung orientiert sich im Hinblick
auf eine maximale Planungssicherheit an den entsprechenden Vorgaben in:

e BfN-Fachinformationssystem und die Fachkonvention zur Bestimmung der Erheb-
lichkeit im Rahmen der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung (LAMBRECHT &
TRAUTNER 2007)

e die Internet-Datenbank des BfN (FFH-VP-Info: http://fth-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp, Abfrage Dezember 2017) hinsichtlich der Auswirkungen
von Wohnbauflachen und -gebiete sowie Gewerbeflachen und -gebiete auf Arten
und Lebensraume

2. Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen

2.1 Beschreibung des Vorhabens

Eine detaillierte Darstellung der Grundsatze des Bebauungsplanes, ist der Begriindung
mit Umweltbericht Kap. 1 zu entnehmen.

Im Folgenden werden die wesentlichen, in Bezug auf die Vertraglichkeitsprifung relevan-
ten Bestandteile, des geplanten Vorhabens dargestellt:

e Gebaude verschiedener Funktionen (BauNVO 1990): Wohnbauten sowie Han-
dels-, Gastronomie- und Gewerbeeinrichtungen, Garagen, (Haltestellen des
OPNV)

e nicht erheblich belastigende Gewerbebetriebe (§ 8 BauNVO 1990): Lagerhauser,
Geschéfts- und Blrohauser

e StraBen und Platze, Geh- und Radwege, Stellplatze, Hof- und Lagerflachen,
Umzaunungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, StraBenbeleuchtung, Regen-
rickhaltebecken, Entwasserungsgrédben und -mulden, (temporéare) Brachflachen,
6ffentliche Grinflachen (hierzu Abstandsgrin, private Gartenanlagen, Spielplatze)

2 entsprechend den festgelegten Erhaltungszielen bzw. Schutzzwecken zu erhaltende und zu
schitzende Biotope, Arten und deren Habitate
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2.2 Integrierte MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen (CEF-MaBnahmen)

Folgende MaBnahmen sind in das Vorhaben integriert:

Tabelle 1: Integrierte MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen

Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen

V1 Rodung vom 01.10.-28.02. des Jahres

V2 Amphibienschutzzaune um Baugruben (September-Oktober und Marz-April)

V3 Baufeldfreimachung vom 01.10.-28.02. des Jahres

V4 Sicherung der bestehenden Habitate ehemaliger Trafo, ehemaliger Wasser-
hochbehélter

AusgleichsmaBnahmen im Geltungsbereich des B-Planes®

M 1 = CEF 1,2* | erhalt der Fledermausquartiere® und Herstellung als Reptilienhabitat (inkl. Bau
ca. 0,54 ha einer Trockenmauer und Einzaunung), Standort von Dohlen-Nistkasten
Mahd: zweimalig pro Jahr (ab dem 15.06.) ), Abtransport des Mé&hguts

M2=CEF1,2 Wiesenflache (standortgerechte Saatgutmischung)
ca. 0,75 ha Mahd: alle 3 Jahre (ab dem 15.06.), Abtransport des Mahguts

entlang der AuBengrenze Pflanzung einer zweireihigen Hecke (parallel zum
FuB- und Radweg dreireihige Hecke)

an der Nordwestgrenze Pflanzung von 4 heimischen sowie standortgerechten
Laubbdumen

M3 =CEF 1,2 Wiesenflache (standortgerechte Saatgutmischung)
ca. 0,71 ha Mahd: einmal jahrlich (ab dem 15.06) , Abtransport des Mahguts

entlang der AuBengrenze Pflanzung einer zweireihigen Hecke (parallel zum
FuB- und Radweg dreireihige Hecke)

Pflanzung von Gehélzgruppen (60 m?2)

Pflanzung von 8 heimischen sowie standortgerechten Laubbdumen

M4 =CEF 1,2 Schaffung eines Kleingewassers (Mindesttiefe 1,50 m; Béschung 1 : 3 bis 1 : 5)
ca. 250 m2

Externe AusgleichsmaBnahmen

Aufforstung von | Gemeinde Wackerow, Gemarkung Steffenshagen
Ackerflachen

2.3 Potenziell kumulierende Projekte

Im Westen des geplanten B-Plangebietes 13 - Am Elisenpark - grenzt das Baugebiet
B-Plan 109 - Fachmarktzentrum Anklamer LandstraBe - (im Aufstellungsverfahren).

Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen (insbes. Begriindung mit Umweltbericht,
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) sowie der Stellungnahmen der Behérden im Rahmen

% werden zur Aufrechterhaltung der ékologischen Funktion von faunistischen Lebensstatten vor
Beginn der Baufeldberdumung hergestellt.

* vgl. Anlage 2 der Begriindung: Naturschutzfachliche Angaben zur saP Stand Januar 2017

® Schutz vor Lichtemissionen durch Heckenpflanzung in M 2 und M 3
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der Beteiligung (06/07 2017) sind keine kumulierenden Auswirkungen durch die geplante
Bebauung, im angrenzenden B-Plangebiet Nr. 109 auf das GGB zu erwarten. Das Plan-
gebiet befindet sich auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flédchen in direkter Nachbar-
schaft zum bestehenden Einkaufszentrum Elisenpark und in mehr als 500 m® zum FFH-
Gebiet.

2.4 Projektwirkungen

Im Folgenden werden die vorhabensbedingten” Wirkfaktoren dargestellt, die zu Betrof-
fenheiten der maBgeblichen Bestandteile des GGB fiihren kénnten. Sie lassen sich in
bau-, anlage- und betriebsbedingte sowie in zeitlich begrenzte und dauerhafte Wirkfakto-
ren untergliedern (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Vorhabensbedingte Wirkfaktoren

baubedingt temporér

Flacheninanspruchnahme
u. a. Baustellen und Baufelder, Materiallagerplatze, Maschinen und -abstellplatze,
Erdentnahmestellen und Bodendeponien

Veranderung der Habitatstruktur (Vegetations- bzw. Biotopstrukturen) durch bauedingte Fla-
chenbeanspruchung bzw. durch Neuentstehung von Vegetationsflachen

Veranderung der Habitathutzung durch kurzzeitige Aufgabe habitatpragender Nutzung: durch
erschwerter Zugénglichkeit z. B. aufgrund baubedingter Sperrungen oder Barrieren

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust u. a. durch Baustellen- und BaustraBenver-
kehr, durch offene Schéchte, Kanale, Gruben mit Fallenwirkung fir bodengebundene Arten, durch
Baustellenbeleuchtung oder ggf. durch Hilfsbauwerke und Kréne

nichtstoffliche Wirkungen: Larm-, Lichtemission, Bewegung, Erschitterung

stoffliche Wirkungen: N-Verbindungen

anlagebedingt dauerhaft

Flacheninanspruchnahme
entsprechend der 0.g. Vorhabensbestandteile durch Uberbauung und Versiegelung

Veranderung der Habitatstruktur (Vegetations- bzw. Biotopstrukturen) durch anlagebedingte
Flachenbeanspruchung bzw. durch Neuentstehung von Vegetationsflachen

Veranderung der Habitatnutzung durch Aufgabe habitatpragender Nutzung durch erschwerter
Zuganglichkeit

Veranderung abiotischer Standortfaktoren: von Bodenverhéaltnissen im Sinne physikalischer
Veranderungen, z. B. von Bodenart / -typ, -substrat oder —gefiige

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust u. a durch offene Schéchte, Kanale, Gruben
mit Fallenwirkung fr bodengebundene Arten, durch Beleuchtung, groBflachige zusammenhan-
gende Bebauung

nichtstoffliche Wirkungen: Larm-, Lichtemission, Bewegung, Erschitterung

stoffliche Wirkungen: N-Verbindungen

betriebsbedingt (Folgewirkung) dauerhaft bzw. temporar

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust u.a. durch Beleuchtung, erhéhte Verkehre,

® Bereiche mit direkter Blickbeziehung ohne Schutz durch vorgelagerte Vegetationsstrukturen
CEF-MaBnahme)
Projekttyp: Gewerbe-, Industrie-, Wohn-, Ferienanlagen It. DB des BfN
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‘ gof. Haustiere

3. Ermittlung der Gebietskulisse und der relevanten Wirkfaktoren

3.1 Begrindung fir die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens

Entsprechend Kap. 1.2 sind die potenziellen Beeintrachtigung von Lebensraumtypen
(LRT) des Anhangs | und von Arten des Anhangs Il der FFH-Richtlinie sowie deren raum-
lich-funktionale Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder Besonder-
heiten im Wirkraum des Vorhabens zu bewerten. Demzufolge ist das gesamte Gebiet
(vgl. Abbildung 1) mit allen Teilflachen sowie den 6kologischen Strukturen zu untersu-
chen, die eine Vernetzung fir o0.g. Populationen ermdglichen.
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Abbildung 1: Teilflachen des GGB 1946-301 (griin Umrandung) und B-Plan 13
(rote Umrandung)

Far die Vorprifung ob grundsatzlich die Mdglichkeit besteht, dass das Vorhaben unter
Berlicksichtigung potenzieller Summationswirkungen das GGB erheblich beeintrachtigen
kénnte, kann der Untersuchungsraum auf die Reichweite der zu erwartenden vorhabens-
bedingten Wirkungen begrenzt werden. Hierbei ist der maximal mdgliche Einwirkbereich
fur die maBgeblichen Bestandteile des GGB zu ermitteln.
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Die sich im Nordwesten befindenden Teilflachen des GGB sind > 6,5 km entfernt. Die
maximale Reichweite der potenziellen Wirkungen wird auf die Teilflache NSG Eldena
beschrankt und hierbei auf einen engeren Untersuchungsraum von 500 m (vgl. Tabelle 3,

Abbildung 2).
Tabelle 3: maximale Reichweite potenziell vorhabensbedingter Wirkungen
maBgebliche Bestandteile maximale Reichweite m
die Lebensrdume nach Anhang | FFH-RL einschlieBlich | relevante stoffliche Emissionen | < 150
ihrer charakteristischen Arten (Stickoxide) durch Bautatigkeit

und Verkehr
Arten nach Anhang Il FFH-RL einschlieBlich ihrer Habi- | relevante akustische und 500
tate bzw. Standorte biotische und abiotische optische Wirkungen durch
Standortfaktoren Bautatigkeit und Verkehr
raumlich-funktionale Beziehungen, Strukturen, gebiets- | Graben 26/2 inkl. Regenriick- <500

spezifische Funktionen oder Besonderheiten, die flr die
0.9. Lebensrdume und Arten von Bedeutung sein
kdnnen (mobile Arten) auch auBerhalb des
Schutzgebietes

haltebecken, FuB- und
Radweg zwischen Eldena und
GroB Schénwalde,
Kleingartenanlagen

Abbildung 2: Teilfliche NSG Eldena (500 m Puffer)
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Mit diesem Untersuchungsrahmen ist gewahrleistet, dass auch der ,Umgebungsschutz*
(potenzielle Beeintrachtigungen eines Gebiets von auBen) Berlicksichtigung findet, indem
die Flachen auf Funktionen fir die FFH-Zielarten untersucht werden.

3.2 Relevante Wirkfaktoren und deren potenzielle Wirkprozesse / Auswirkun-

gen

Im Rahmen der Vertraglichkeitsvorprifung besitzen nur diejenigen vorhabensbedingten
Wirkfaktoren eine Relevanz, die einen Einfluss auf Erhaltungsziele und den Schutz-
zweck sowie den damit verbundenen maBgeblichen Bestandteilen des Gebietes
DE 1946-301 ,Walder um Greifswald“ haben kénnen. Im Kap. 2.4 wurden alle potenziel-
len Wirkfaktoren benannt. In der Tabelle 4 werden mit Bezug auf die Internet-Datenbank
des BfN Wirkfaktoren mit nachrangiger Relevanz ausgeschlossen.

Tabelle 4: potenzielle Wirkfaktoren

baubedingt (temporér) “E Beeintrachtigungen von
[\
% Anhang | FFH-RL® Anhang Il FFH-RL raumlich-funktionale®
(= Beziehg.
Flacheninanspruchnahme x | vgl. Tabelle 5 vgl. Tabelle 5 vgl. Tabelle 5

u. a. Baustellen und Baufelder,
Materiallagerplatze, Maschinen und
-abstellplatze, Erdentnahmestellen
und Bodendeponien

Veranderung der Habitatstruktur
(Vegetations- bzw. Biotopstruktu-
ren) durch bauedingte Flachenbe-
anspruchung bzw. durch Neuent-
stehung von Vegetationsflachen

Veranderung der Habitatnutzung
durch kurzzeitige Aufgabe habitat-
pragender Nutzung: durch
erschwerter Zuganglichkeit z. B.
aufgrund baubedingter Sperrungen
oder Barrieren

Barriere- oder Fallenwirkung /
Individuenverlust u. a. durch
Baustellen- und BaustraBenverkehr,
durch offene Schéachte, Kanéle,
Gruben mit Fallenwirkung fir bo-
dengebundene Arten, durch
Baustellenbeleuchtung oder ggf.
durch Hilfsbauwerke und Kréne

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB

vgl. Tabelle 5

8 Internet-Datenbank des BfN (regelmaBig relevant)
% im Rahmen der Biotopkartierung 2016 wurden keine LRT im Vorhabensgebiet nachgewiesen
1% Graben 27 und Hoher Graben sind maBgebliche Bestandteile die auBerhalb des GGB liegen,

Entfernung mind. 1 km, in Bezug auf das Vorhaben — vorgelagerte Waldgurtel

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB, keine zielarten-
pezif. Habitateignung
vorhanden und zukiinf-
tig zu erwarten

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB, keine zielarten-
pezif. Habitateignung

vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-
sen werden, keine
geeigneten Strukturen
vorhanden

kénnen ausgeschlos-
sen werden, keine
geeigneten Strukturen
vorhanden

vgl. Tabelle 5
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nichtstoffliche Wirkungen
Larm-, Lichtemission, Bewegung

stoffliche Wirkungen
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vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-

vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-

vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-

N-Verbindungen sen werden, es kom- sen werden sen werden, keine
men keine stickstoff- geeigneten Strukturen
empfind. FFH-LRT vor vorhanden

anlagebedingt (dauerhaft)

Flacheninanspruchnahme vgl. Tabelle 5 vgl. Tabelle 5 vgl. Tabelle 5

entsprechend der 0.g. Vorhabens-
bestandteile durch Uberbauung
und Versiegelung

Veranderung der Habitatstruktur
(Vegetations- bzw. Biotopstruktu-
ren) durch anlagebedingte Flachen-
beanspruchung bzw. durch Neuent-
stehung von Vegetationsflachen

Veranderung der Habitatnutzung
durch Aufgabe habitatpragender
Nutzung durch erschwerter
Zuganglichkeit

Veranderung abiotischer Stand-
ortfaktoren: von Bodenverhaltnis-
sen im Sinne physikalischer Veran-
derungen, z. B. von Bodenart / -typ,
-substrat oder —gefiige

Barriere- oder Fallenwirkung /
Individuenverlust u. a durch offene
Schéchte, Kanale, Gruben mit
Fallenwirkung fiir bodengebundene
Arten, durch Beleuchtung, groBfla-
chige zusammenhangende Bebau-
ung

nichtstoffliche Wirkungen
Larm-, Lichtemission, Bewegung

stoffliche Wirkungen

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB

vgl. Tabelle 5

vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB, keine zielarten-
pezif. Habitateignung
vorhanden und zukiinf-
tig zu erwarten

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB, keine zielarten-
pezif. Habitateignung

kénnen ausgeschlos-
sen werden, Vorhaben
liegt auBerhalb des
GGB, keine zielarten-
pezif. Habitateignung

vgl. Tabelle 5

vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-

kénnen ausgeschlos-
sen werden, keine
geeigneten Strukturen
vorhanden

kénnen ausgeschlos-
sen werden, keine
geeigneten Strukturen
vorhanden

vgl. Tabelle 5

vgl. Tabelle 5

kénnen ausgeschlos-

N-Verbindungen sen werden, es kom- sen werden sen werden, keine
men keine stickstoff- geeigneten Strukturen
empfind. FFH-LRT vor vorhanden

betriebsbedingt (dauerhaft /

temporir)

Barriere- oder Fallenwirkung / vgl. Tabelle 5 vgl. Tabelle 5 vgl. Tabelle 5

Individuenverlust
u.a. durch Beleuchtung, erhéhte
Verkehre, ggf. Haustiere
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Im Folgenden werden flr die potenziell relevanten Wirkfaktoren die mégliche Wirkungs-
weise und Auswirkungen fir das vorliegende GGB DE 1946-301 ,Walder um Greifswald®

dargestellt (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5:

relevante potenzielle Wirkfaktoren und mégliche Wirkprozesse

baubedingt (temporér)

Wirkprozess

Flacheninanspruchnahme

u. a. Baustellen und Baufelder,
Materiallagerplatze, Maschinen und
-abstellplatze, Erdentnahmestellen
und Bodendeponien

Barriere- oder Fallenwirkung /
Individuenverlust u. a. durch
Baustellen- und BaustraBenverkehr,
durch offene Schéachte, Kanale,
Gruben mit Fallenwirkung, durch
Baustellenbeleuchtung oder ggf.
durch Hilfsbauwerke und Krane

nichtstoffliche Wirkungen
L&rm-, Lichtemission, Bewegung

Einschréankung des Umgebungsschutzes aufgrund von Funktions- und Habitatver-
lusten (keine direkte Betroffenheit von LRT und Zielarten):

¢ bei zielartenpezifischer Habitateignung (Lebensraumfunktion) der Flachen

¢ bei 6kologische Funktion im Beziehungsgefiige des GGB mit seiner Umge-
bung

Behinderung faunistischer Wechselbeziehungen, Fragmentierung funktional
bedeutsamer Teillebensrdume (Umgebungsschutz), erhdéhtes Kollisionsrisiko:

e flr mobile und wandernde Zielarten
e bodengebundene Arten

e Vogel

Stoérung durch Schallemissionen und optische Wirkungen von Anhang II-Arten und
dadurch u. U. Verschlechterung von Erhaltungszustanden:

e Fluchtreaktionen, Meidung von Habitatflachen im Umfeld der Baustelle
(Vergramung) -> Reduktion der PopulationsgréBe der betroffenen Zielarten
im Schutzgebiet

e relevant fir Arten mit gutem Hor- bzw. Sehvermdgen

¢ relevant fir Arten die innerartlich auf akustische Signale angewiesen sind

anlagebedingt (dauerhaft)

Flacheninanspruchnahme
entsprechend der 0.g. Vorhabens-
bestandteile durch Uberbauung
und Versiegelung

Barriere- oder Fallenwirkung /
Individuenverlust u. a durch offene
Schéchte, Kanéle, Gruben mit
Fallenwirkung, durch Beleuchtung,
groBflachige zusammenhangende
Bebauung

nichtstoffliche Wirkungen
L&rm-, Lichtemission, Bewegung

Einschréankung des Umgebungsschutzes aufgrund von Funktions- und Habitatver-
lusten (keine direkte Betroffenheit von LRT und Zielarten):

¢ Dbei zielartenpezifischer Habitateignung (Lebensraumfunktion) der Flachen

¢ bei 6kologische Funktion im Beziehungsgefiige des GGB mit seiner Umge-
bung

Behinderung faunistischer Wechselbeziehungen, Fragmentierung funktional
bedeutsamer Teillebensrdume (Umgebungsschutz), erhbéhtes Kollisionsrisiko:

e flr mobile und wandernde Zielarten
e bodengebundene Arten
e Vogel

Stoérung durch Schallemissionen und optische Wirkungen von Anhang II-Arten und
dadurch u. U. Verschlechterung von Erhaltungszustanden:

¢ Fluchtreaktionen, Meidung von Habitatflachen im Umfeld der Bauwerke
(Vergramung) -> Reduktion der PopulationsgréBe der betroffenen Zielarten
im Schutzgebiet

¢ relevant fir Arten mit gutem Hor- bzw. Sehvermdgen (Vogelarten des Of-
fenlandes-,Kulissenfliichter”)

¢ relevant fir Arten die innerartlich auf akustische Signale angewiesen sind
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betriebsbedingt (dauerhaft / temporar)

Barriere- oder Fallenwirkung / Behinderung faunistischer Wechselbeziehungen, Fragmentierung funktional
Individuenverlust bedeutsamer Teillebensraume (Umgebungsschutz), erhéhtes Kollisionsrisiko:
u.a. durch Beleuchtung, erhéhte
Verkehre, ggf. Haustiere

¢ flir mobile und wandernde Zielarten

* bodengebundene Arten

e Vogel

4. Bestandsbeschreibung und Priifung moglicher Beeintrachtigungen
des GGB DE 1946-301

Datengrundlage

e Managementplan fir das FFH-Gebiet DE 1946-301 Walder um Greifswald. Stand:
05.08.2016 (Entwurf)

e Standarddatenbogen (LUNG M-V 2015)
Kurzcharakteristik

Das FFH-Gebiet DE 1946-301 “Walder um Greifswald“ mit einer GréBe von ca. 920 ha
umfasst 4 Teilflachen, davon drei im Nordwesten von Greifswald (den Dammbruch, die
Steffenshagener Heide und das Bruchholz) sowie eine Teilflache im Sudosten (das NSG
Eldena, mit einem Flachenanteil von 46 %), vgl. Abbildung 1.

Es wird im Wesentlichen von strukturreichen Laubwaldgesellschaften auf Grundmora-
nenstandorte gepragt. Die Ostlichste Teilflache im NSG Eldena weist innerhalb der alten
Naturwaldzellen auf ca. 26,8 ha besonders struktur- und artenreiche Waldentwicklungs-
stadien auf.

Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang | der FFH-Richtlinie (Prioritare LRT=fett)

LRT Gebrauchliche Kurzbezeichnung (BfN)" Erhaltungszustand (SDB)"?

A = hervorragend

B = gut

C = durchschnittl. oder beschrankt
3150 Natdrliche und naturnahe nahrstoffreiche Still- B

gewasser mit Laichkraut- oder Froschbiss-
Gesellschaften

3260 FlieBgewasser mit flutender Wasservegetation C
9110 Hainsimsen-Buchenwaélder C
9130 Waldmeister-Buchenwald B
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwalder B
91E0* Erlen-Eschen- und Weichholzauenwélder B

" Bundesamt fiir Naturschutz
'2 SDB-Standarddatenbogen Mai 2015
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Arten nach Anhang Il der FFH-Richtlinie (Prioritare Arten = fett)

Art Erhaltungszustand (SDB)

A = hervorragend

B = gut

C = durchschnittl. oder beschrankt
SteinbeiBer Cobitis taenia B
Fischotter Lutra lutra C
Biber Castor fiber im Rahmen der 2016 begonnenen
Kammmolch Triturus cristatus Managementplanung nachgewie-

— - sen; werden erst bei der Fortschrei-

Bitterling Rhodeus sericeus amarus bung erfasst und bewertet'®

Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten
e keine Angaben
Sonstige maBgebliche Bestandteile

e "Der Unterlauf des Hohen Grabens und der Graben L27 im Bereich des Rehbruchs
sind auch auBerhalb des FFH-Gebietes maBgebliche Bestandteile der Habitateig-
nungsflachen von Biber, Fischotter und SteinbeiBer sowie der charakteristischen
Arten des LRT 3260.“ (StALU VP 2016)

Gite und Bedeutung

Repréasentatives Vorkommen von FFH-LRT und -Arten,
Haufung von FFH-LRT,

Verbindungsfunktion

grofBflachiger landschaftlicher Freiraum

Gebietsmanagement

Die Managementplanung wurde 2016 begonnen: 1. Offentlichkeitsveranstaltung
25.07.2016 (StALU VP 2016)

Schutzzweck und Erhaltungsziele

Der Schutzzweck des GGB ist: ,.....besteht in dem Erhalt und in der

teilweisen Entwicklung von Gewdésser- und Waldlebensraumtypen sowie einer an die be-
sonderen Habitatstrukturen gebundenen Fauna, zu der, neben zahlreichen Brut- und
Rastvégeln, vor allem Biber, Fischotter, Kammmolch, SteinbeiBer und Bitterling zahlen...*
(Auszug aus dem Entwurf zum FFH-Managementplan zum Gebiet, STALU VP 2016).

Als Erhaltungsziele werden neben dem Erhalt der LRT des Anhangs | und der Arten des
Anhangs Il der FFH-RL vorrangige und winschenswerte Entwicklungen guinstiger Erhal-
tungszustande formuliert.

Vorkommen von Lebensraumtypen und Arten nach Anhang | bzw. Il FFH-RL im en-
geren Untersuchungsraum und Relevanz fur die FFH-Vorprifung

Das GGB ist in 4 Teilflachen gegliedert. Eine Beeintrachtigung der nérdlich von Greifs-
wald liegenden Teilflachen Dammbruch, Steffenshagener Heide und Bruchholz kann auf-
grund der Entfernung von > 6,5 km von vornherein ausgeschlossen werden.

Die Teilflache NSG Eldena liegt in direkter Nachbarschaft zum geplanten Vorhaben. Im
Zusammenhang mit dem Vorhaben sind auf einem ca. 200 m breiten Streifen umfangrei-
che MaBnahmen geplant (vgl. 2.2).

'3 StALU VP (2016)
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Die innerhalb der Teilflache NSG Eldena liegenden LRT haben folgende Mindestentfer-
nungen zum Vorhaben:

Gewasser-Lebensraumtypen: LRT 3150 mehr als 800 m, LRT 3260 ca. 1,2 km

Durch das Vorhaben werden keine Gewasser in Anspruch genommen eine Beeintréchti-
gung der genannten LRT kann ausgeschlossen werden.

Wald-Lebensraumtypen: LRT 9160 1,9 km, LRT 91E0* 1,4 km

Durch das Vorhaben wird Wald in Anspruch genommen, der aufgrund seines Alters und
seiner Lage in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Kleingartenanlage jedoch in keiner
raumlichen oder funktionalen Beziehung zu den LRT stehen kann. Eine Beeintrachtigung
der genannten LRT kann ebenfalls ausgeschlossen werden.

Der Wald-LRT 9130 liegt in ca. 200 m (Runder Busch) bzw. 400 m (Elisenhain) zum Vor-
habensgebiet und befindet sich somit im Wirkbereich (vgl. Kap. 3.1).

Das Vorhaben verursacht keine direkte Flacheninanspruchnahme bzw. auch keine indi-
rekte Flacheninanspruchnahme von Flachen, die eine signifikante 6kologische Funktion
im Beziehungsgefige des GGB mit seiner Umgebung aufweisen bzw. als relevante LRT
fir das GGB eingestuft werden missen. Eine Beeintrachtigung des genannten LRT durch
bau- oder anlagebedingte Flacheninanspruchnahme kann ebenfalls ausgeschlossen
werden.

Im GGB bzw. in maBgeblichen Bestandteilen auBerhalb des GGB wurden folgende FFH-
Zielarten SteinbeiBer Cobitis taenia, Fischotter Lutra lutra (Biber Castor fiber, Kamm-
molch Triturus cristatus, Bitterling Rhodeus sericeus amarus-derzeit noch nicht erfasst).

Das Vorhaben verursacht keine direkte Flacheninanspruchnahme bzw. auch keine indi-
rekte Flacheninanspruchnahme von Flachen die eine zielartenspezifische Habitateig-
nung (Migrationsrdume) aufweisen. Eine Beeintrachtigung der genannten Zielarten durch
bau- oder anlagebedingte Flacheninanspruchnahme kann ebenfalls ausgeschlossen
werden.

Eine bau- oder anlagebedingte Beeintrachtigung durch Barriere- oder Fallenwirkung
oder Individuenverlust der gewéassergebundenen Zielarten SteinbeiBer (Bitterling,
Kammmolch) kann von vornherein ausgeschlossen werden, da das Vorhabensgebiet
keine Habitateignung besitzt. Betriebsbedingt ist keine Entwicklung von Flachen mit
zielartenspezifischer Habitateignung zu erwarten. Die CEF-MaBnahmen sind in Bereichen
ohne Verkehre und mit haustiersicherer Umzaunung geplant.

Bau- oder anlagebedingte Beeintrachtigungen durch Barriere- oder Fallenwirkung
oder Individuenverlust fir Fischotter (und Biber) kénnen als vernachlassigbar einge-
schatzt werden, da das Vorhabensgebiet keine zielartenspezifische Habitateignung (Mig-
rationsraume) aufweist. Betriebsbedingt ist keine Entwicklung von Flachen mit zielarten-
spezifischer Habitateignung zu erwarten.

Im Zusammenhang mit der Realisierung des Vorhabens kann es zu akustischen und vi-
suelle Stérungen fir Fischotter (und Biber)™ (nichtstofflichen Wirkungen) kommen.
Baubedingte akustische und visuelle Stérungen fir migrierende Individuen kénnen als
vernachlassigbar eingeschatzt werden, da das Vorhabensgebiet keine zielartenspezifi-
sche Habitateignung (Migrationsraume) aufweist. Anlagebedingte ist keine Entwicklung
von Flachen mit zielartenspezifischer Habitateignung zu erwarten.

' Fir gewassergebundene Zielarten SteinbeiBer (Bitterling, Kammmolch) kann eine Beeintrachti-
gung von vornherein ausgeschlossen werden, da das Vorhabensgebiet keine Habitateignung be-
sitzt.
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5. Fazit

Das geplante Vorhaben Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - ist nicht zur Beeintrach-
tigung von fir Schutzzweck und Erhaltungsziele maBgeblichen Bestandteilen des FFH-
Gebietes DE 1946-301 ,Walder um Greifswald“ geeignet.

Das Vorhaben ist daher als vertraglich im Sinne des § 34 BNatSchG zu werten.

6. Quellen

LUNG- LANDESAMT FUR UMWELT, NATURSCHUTZ UND GEOLOGIE (2015): Stan-
darddatenbogen flir das FFH-Gebiet DE 1946-301 ,Walder um Greifswald“. Stand Mai
2015.

MLUV M-V — MINISTERIUM FUR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND
VERBRAUCHERSCHUTZ MECKLENBURG-VORPOMMERN (2011): FFH-Gebiet 1946-
301 ,Walder um Greifswald“ - Managementplan Teilbereich Wald. 01. Januar 2009.

STALU VP — STAATLICHES AMT FUR LANDWIRTSCHAFT UND UMWELT
VORPOMMERN (2016): Managementplan fiir das FFH-Gebiet DE 1946-301 Walder um
Greifswald. Stand: 05.08.2016
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1. Anlass und methodisches Vorgehen

1.1 Anlass und Aufgabenstellung

Die Universitats- und Hansestadt Greifswald plant die Schaffung von allgemeinen Wohn-
gebieten zur Deckung des Wohnbedarfs mit der erforderlichen Infrastruktur unter Beach-
tung der naturrdumlichen Situation angrenzend zum Naturschutzgebiet ,Eldena®, dem
FFH-Gebiet DE 1946-401 ,Walder um Greifswald®, dem EU-Vogelschutzgebiet
DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald“ (SPA 20) sowie den Kleingarten und den vorhan-
den Einzelhandels- und gewerblichen Nutzungen. Eine detaillierte Darstellung der Ziele
der Planung ist dem Umweltbericht zu entnehmen.

Im Sldosten verlauft die Grenze des B-Plans Nr. 13 — Am Elisenpark - in unmittelbarer
Nahe des EU-Vogelschutzgebietes DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald“. Es kann daher
nicht ausgeschlossen werden, dass vorhabenbedingte Wirkungen in das SPA hineinrei-
chen. Daher ist eine Vertraglichkeitsvorprifung erforderlich.

1.2 Rechtliche Grundlagen

Nach § 34 BNatSchG sind Plane oder Projekte' vor ihrer Zulassung oder Durchfiihrung
auf ihre Vertraglichkeit mit den Erhaltungszielen eines Natura 2000-Gebiets zu Uberpri-
fen. Es werden sowohl GGBs (FFH-Gebiete) als auch die EU-Vogelschutzgebiete nach
der VS-RL? integriert. Im Rahmen der Priifung sind potenzielle Summationswirkungen
mit anderen Projekten oder Planen zu bertcksichtigen.

Die MaBstabe der Vertraglichkeit ergeben sich hierbei aus den Erhaltungszielen und dem
Schutzzweck sowie den damit verbundenen maBgeblichen Bestandteilen des Gebietes.
Dementsprechend sind:

e Zielarten (Fortbestand oder Wiederherstellung eines glnstigen Erhaltungszustan-
des)
einschlieBlich ihrer Lebensraume in ihnrem natlrlichem Verbreitungsgebiet

e raumlich-funktionale Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder
Besonderheiten, die fir die 0.g. Lebensraume und Arten von Bedeutung sind

zu prufen.
Nicht vertragliche Projekte und Pléne sind unzulassig.

Im Rahmen der Vorprifung soll gepriift werden, ob die grundsétzliche Méglichkeit be-
steht, dass der vorliegende Plan oder das Projekt unter Berlcksichtigung potenzieller
Summationswirkungen das Gebiet erheblich beeintrachtigen kénnte.

Sollten erhebliche Beeintrachtigungen nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden kén-
nen ist nach § 34 BNatSchG eine Hauptprifung erforderlich.

Folgenden Fragestellungen erfordern eine Priifung:

e Kann das Vorhaben aufgrund seiner Wirkungen und seiner Lage ursachlich eine
Veranderung des Gebietes bzw. Veranderungen im Gebiet bedingen?

! ausgenommen sind Projekte die nicht unmittelbar der Verwaltung des Gebiets dienen
2 vgl. Art. 7 FFH-RL: nach ihrer Ausweisung als besondere Schutzgebiete [special protection areas
= SPA] bezeichnet
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1.3
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Gibt es einen Ursachenzusammenhang zwischen dem Vorhaben und der das Ge-
biet betreffenden Verédnderung?

Gibt es eine erhebliche Beeintrachtigung? Gibt es durch das Vorhaben signifikan-
te nachteilige Auswirkungen auf die Entwicklung und den Bestand des Gebietes?

Methodisches Vorgehen

Die methodische Aufbereitung der Vertraglichkeitsvorprifung orientiert sich im Hinblick
auf eine maximale Planungssicherheit an den entsprechenden Vorgaben in:

2.

2.1

BfN-Fachinformationssystem und die Fachkonvention zur Bestimmung der Erheb-
lichkeit im Rahmen der Natura-2000-Vertraglichkeitsprifung (LAMBRECHT &
TRAUTNER 2007)

die Internet-Datenbank des BfN (FFH-VP-Info: http://fth-vp-
info.de/FFHVP/Page.jsp, Abfrage Dezember 2017) hinsichtlich der Auswirkungen
von Wohnbauflachen und -gebiete sowie Gewerbeflachen und -gebiete auf Arten
und Lebensraume

Beschreibung des Vorhabens und seiner wesentlichen Wirkungen

Beschreibung des Vorhabens

Eine detaillierte Darstellung der Grundsatze des Bebauungsplanes, ist der Begriindung
mit Umweltbericht Kap. 1 zu entnehmen.

Im Folgenden werden die wesentlichen, in Bezug auf die Vertraglichkeitsprifung relevan-
ten Bestandteile, des geplanten Vorhabens dargestellt:

Gebaude verschiedener Funktionen (BauNVO 2017): Wohnbauten sowie Han-
dels-, Gastronomie- und Gewerbeeinrichtungen, Garagen, (Haltestellen des
OPNV)

nicht erheblich belastigende Gewerbebetriebe (§ 8 BauNVO 2017): Lagerhauser,
Geschéfts- und Blrohduser

StraBen und Platze, Geh- und Radwege, Stellplatze, Hof- und Lagerflachen,
Umzaunungen, Ver- und Entsorgungsinfrastruktur, StraBenbeleuchtung, Regen-
rickhaltebecken, Entwasserungsgrédben und -mulden, (temporére) Brachflachen,
6ffentliche Grinflachen (hierzu Abstandsgrin, private Gartenanlagen, Spielplatze)
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2.2 Integrierte MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen (CEF-MaBnahmen)

Folgende MaBnahmen sind in das Vorhaben integriert:

Tabelle 1: Integrierte MaBnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich
der nachteiligen Auswirkungen

Vermeidungs- und MinderungsmaBnahmen

V1 Rodung vom 01.10.-28.02. des Jahres

V2 Amphibienschutzzaune um Baugruben (September-Oktober und Marz-April)

V3 Baufeldfreimachung vom 01.10.-28.02. des Jahres

V4 Sicherung der bestehenden Habitate ehemaliger Trafo, ehemaliger Wasser-
hochbehélter

AusgleichsmaBnahmen im Geltungsbereich des B-Planes®

M 1 = CEF 1,2* | erhalt der Fledermausquartiere® und Herstellung als Reptilienhabitat (inkl. Bau
ca. 0,54 ha einer Trockenmauer und Einzaunung), Standort von Dohlen-Nistkasten
Mahd: zweimalig pro Jahr (ab dem 15.06) , Abtransport des M&hguts

M2=CEF1,2 Wiesenflache (standortgerechte Saatgutmischung)
ca. 0,75 ha Mahd: alle 3 Jahre (ab dem 15.06), Abtransport des Mahguts

entlang der AuBengrenze Pflanzung einer zweireihigen Hecke (parallel zum
FuB- und Radweg dreireihige Hecke)

an der Nordwestgrenze Pflanzung von 4 heimischen sowie standortgerechten
Laubbdumen

M3 =CEF 1,2 Wiesenflache (standortgerechte Saatgutmischung)
ca. 0,71 ha Mahd: einmal jahrlich (ab dem 15.06) , Abtransport des Mahguts

entlang der AuBengrenze Pflanzung einer zweireihigen Hecke (parallel zum
FuB- und Radweg dreireihige Hecke)

Pflanzung von Gehélzgruppen (60 m?2)

Pflanzung von 8 heimischen sowie standortgerechten Laubbdumen

M4 =CEF 1,2 Schaffung eines Kleingewassers (Mindesttiefe 1,50 m; Béschung 1 : 3 bis 1 : 5)
ca. 250 m2

Externe AusgleichsmaBnahmen

Aufforstung von | Gemeinde Wackerow, Gemarkung Steffenshagen
Ackerflachen

2.3 Potenziell kumulierende Projekte

Westlich des  B-Plans Nr. 13 - Am Elisenpark - grenzt der B-Plan Nr. 109
- Fachmarktzentrum Anklamer LandstraBe - (im Aufstellungsverfahren) an.

Auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen (insbes. Begriindung mit Umweltbericht,
Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag) sowie der Stellungnahmen der Behérden im Rahmen

% werden zur Aufrechterhaltung der ékologischen Funktion von faunistischen Lebensstatten vor
Beginn der Baufeldberdumung hergestellt.

* vgl. Anlage 2 der Begriindung: Naturschutzfachliche Angaben zur saP Stand Januar 2017

® Schutz vor Lichtemissionen durch Heckenpflanzung in M 2 und M 3
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der Beteiligung (06/07 2017) sind keine kumulierenden Auswirkungen durch die geplante
Bebauung, im angrenzenden B-Plangebiet Nr. 109 auf das GGB zu erwarten. Das Plan-
gebiet befindet sich auf intensiv landwirtschaftlich genutzten Flédchen in direkter Nachbar-
schaft zum bestehenden Einkaufszentrum Elisenpark und in mehr als 500 m® zum FFH-
Gebiet.

2.4 Projektwirkungen

Im Folgenden werden die vorhabensbedingten” Wirkfaktoren dargestellt, die zu Betrof-
fenheiten der maBgeblichen Bestandteile des GGB fuhren kénnten. Sie lassen sich in
bau-, anlage- und betriebsbedingte sowie in zeitlich begrenzte und dauerhafte Wirkfakto-
ren untergliedern (vgl. Tabelle 2).

Tabelle 2: Vorhabensbedingte Wirkfaktoren

baubedingt temporér

Flacheninanspruchnahme
u. a. Baustellen und Baufelder, Materiallagerplatze, Maschinen und -abstellplatze,
Erdentnahmestellen und Bodendeponien

Veranderung der Habitatstruktur (Vegetations- bzw. Biotopstrukturen) durch baubedingte Fla-
chenbeanspruchung bzw. durch Neuentstehung von Vegetationsflachen

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust u. a. durch Baustellen- und BaustraBenver-
kehr, durch Baustellenbeleuchtung oder ggf. durch Hilfsbauwerke und Krane

nichtstoffliche Wirkungen: Larm-, Lichtemission, Bewegung, Erschitterung

stoffliche Wirkungen: Stickstoff (N)-Verbindungen

anlagebedingt dauerhaft

Flacheninanspruchnahme
entsprechend der 0.g. Vorhabensbestandteile durch Uberbauung und Versiegelung

Veranderung der Habitatstruktur (Vegetations- bzw. Biotopstrukturen) durch anlagebedingte
Flachenbeanspruchung bzw. durch Neuentstehung von Vegetationsflachen

Verdnderung abiotischer Standortfaktoren: von Bodenverhéaltnissen im Sinne physikalischer
Veranderungen, z. B. von Bodenart / -typ, -substrat oder —gefiige

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust durch Beleuchtung, groBflachige zusammen-
h&ngende Bebauung

nichtstoffliche Wirkungen: Larm-, Lichtemission, Bewegung, Erschitterung

stoffliche Wirkungen: N-Verbindungen

betriebsbedingt (Folgewirkung) dauerhaft bzw. temporar

Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust u.a. durch Beleuchtung, erhéhte Verkehre,
ggf. Haustiere

® Bereiche ohne Schutz durch vorgelagerte Vegetationsstrukturen
! Projekttyp: Gewerbe-, Industrie-, Wohn-, Ferienanlagen It. Datenbank des BfN
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3. Ermittlung der Gebietskulisse und der relevanten Wirkfaktoren

3.1 Begriindung fur die Abgrenzung des Untersuchungsrahmens

Entsprechend Kap. 1.2 sind die potenziellen Beeintrachtigungen von Zielarten einschlie3-
lich ihrer Lebensraume in ihrem natdrlichem Verbreitungsgebiet sowie deren raumlich-
funktionale Beziehungen, Strukturen, gebietsspezifische Funktionen oder Besonderheiten
im Wirkraum des Vorhabens zu bewerten. Demzufolge ist das gesamte Gebiet (vgl. Ab-
bildung 1) zu untersuchen.
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Abbildung 1: EU-Vogelschutzgebiet (Umrandung blau ) und B-Plan Nr. 13 (Umrandung
rot)

Far die Vorprifung ob grundsatzlich die Mdglichkeit besteht, dass das Vorhaben unter
Berlicksichtigung potenzieller Summationswirkungen das Vogelschutzgebiet (VSG) er-
heblich beeintrachtigen kdnnte, kann der Untersuchungsraum auf die Reichweite der zu
erwartenden vorhabensbedingten Wirkungen (Stérwirkungen) begrenzt werden. Hierbei
ist der maximal mdgliche Einwirkbereich fir die maBgeblichen Bestandteile des Vogel-
schutzgebietes zu ermitteln.

Die maximale Reichweite der potenziellen Wirkungen wird auf die Teilflache beschrankt,
die innerhalb der Bereiche optischer Stérwirkungen (Fluchtdistanzen) der Zielarten des
Vogelschutzgebietes entsprechend Kap. 0 liegen. Sie betragt 500 m (vgl. Tabelle 3, Ab-

8



Bebauungsplan Nr. 13 — Am Elisenpark — Anlage 4 der Begriindung Teil 1
Vertraglichkeitsvoruntersuchung fiir das GGB DE 1946-401 ,,Eldena bei Greifswald“

bildung 2)°. Somit umfasst der Untersuchungsraum auch Flachen auBerhalb des VSG,
die aufgrund essenzieller Funktionen fur die Zielarten einen ,Umgebungsschutz® erfor-

dern kbnnen.

Tabelle 3: Bereiche optischer Stérwirkungen der Zielarten
Art Fluchtdistanz Quelle
inm
Kranich 500 lt. Datenbank des BfN nach Gassner, E., Winkelbrandt, A. & Ber-
Grus grus notat, D. (2010): UVP und strategische Umweltpriifung - Rechtli-
che und fachliche Anleitung fir die Umweltpriifung., 5. Auflage, C.
F. Muller Verlag Heidelberg, 480 S.
Rotmilan Milvus milvus 300 S.0.
Schwarzspecht <500 Die Fluchtdistanzen liegen nicht ber 500 m, aufgrund:,...Da
Dryocopus martius lediglich flr den Seeadler und fiir die GroBtrappe Fluchtdistanzen
Zwergschnépper Ficedula parva <500 Uber 500 m festgestellt wurden, kénnen hier in der Regel ab einer
Distanz von 500 m zwischen Schutzgebiet bzw. geschitzten Arten
Gartenrotschwanz <500 und Projekt erhebliche Stérungen ausgeschlossen werden...."
Phoenicurus phoenicurus Gassner et al. (2010:191ff.): http:/ffh-vp-info.de/
Grauschnapper Muscicapa striata <500 FFHVP/Vog.jsp?m=2,2,9,1&button_ueber=true&wg=4&wid=16&off
Mittelspecht Picoides medius <500 set=15

®andere Stérwirkungen haben eine geringere Reichweite oder sind nicht relevant vgl. Tabelle 4
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Abbildung 2: DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald“ (500 m Puffer)

3.2 Relevante Wirkfaktoren und deren potenzielle Wirkprozesse / Auswirkun-
gen

Im Rahmen der Vertraglichkeitsvorprifung besitzen nur diejenigen vorhabensbedingten
Wirkfaktoren eine Relevanz, die einen Einfluss auf Erhaltungsziele und auf die Zielarten
des Gebietes DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald“ haben kénnen. Im Kap. 2.4 wurden
alle potenziellen Wirkfaktoren benannt. In der Tabelle 4 werden mit Bezug auf die Inter-
net-Datenbank des BfN Wirkfaktoren mit nachrangiger Relevanz ausgeschlossen.

10



Tabelle 4:
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potenzielle Wirkfaktoren

baubedingt (temporér)

Beeintrachtigungen von

N
¢ § £ £2 |8 |8 |2E | &%
¥ o a° Ne [ Sa S
Flacheninanspruchnahme x | Die Flacheninanspruchnahmen sind lokal auf das Vorhaben (derzeit bebautes
u. a. Baustellen und Baufelder, Gebiet/Offenland) auBerhalb des VSG begrenzt und verursachen keine Beein-
Materiallagerplatze, Maschinen und trachtigungen von Lebensraumen sowie funktionalen Beziehungen die lber
-abstellplatze, Erdentnahmestellen das Vogelschutzgebiet hinausgehen.
und Bodendeponien
Veranderung der Habitatstruktur x | Die Flacheninanspruchnahmen sind lokal auf das Vorhaben (derzeit bebautes
(Vegetations- bzw. Biotopstruktu- Gebiet/Offenland) auBerhalb des VSG begrenzt. Eine Veranderung der Habi-
ren) durch baubedingte Flachenbe- tatstruktur kann ausgeschlossen werden, da das Vorhaben auBerhalb des
anspruchung bzw. durch Neuent- GGB liegt, derzeit keine zielartenpezifische Habitateignung vorhanden ist.
stehung von Vegetationsflachen
Barriere- oder Fallenwirkung / x | Aufgrund der vorgezogenen CEF-MaBnahmen wird Arten treten haufig
Individuenverlust u. a. durch potenziellen Beeintrachtigungen durch Lichtemission in Siedlungen/Parks
Baustellen- und BaustraBenverkehr, entgegengewirkt. auf und zeigen
Baustellenbeleuchtung oder ggf. keine Empfindlich-
durch Hilfsbauwerke und Kréne keit gegentiber
diesen Wirkungen
nichtstoffliche Wirkungen X | Aufgrund der tberwiegenden Nutzung des Gebietes Arten treten haufig

Larm-, Lichtemission, Bewegung

stoffliche Wirkungen
N-Verbindungen

als Wohngebiet sind nicht erhebliche Stérungen durch
Larmemissionen nur temporér in der Bauphase zu
erwarten.

Aufgrund der vorgezogenen CEF-MaBnahmen wird
potenziellen Beeintrachtigungen durch Lichtemission
entgegengewirkt.

vgl. Tabelle 5

in Siedlungen/Parks
auf und zeigen
keine Empfindlich-
keit gegentiber
diesen Wirkungen.

Beeintrachtigungen durch stoffliche Wirkungen kdnnen ausgeschlossen wer-
den, da keine stickstoffempfindlichen Biotope im Vorhabensgebiet und Unter-

suchungsraum nachgewiesen wurden.

? Internet-Datenbank des BfN (regelmaBig relevant, Darstellung fett)
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anlagebedingt (dauerhaft)

Flacheninanspruchnahme
entsprechend der 0.g. Vorhabens-
bestandteile durch Uberbauung
und Versiegelung

Veranderung der Habitatstruktur
(Vegetations- bzw. Biotopstruktu-

ren) durch anlagebedingte Flachen-
beanspruchung bzw. durch Neuent-

stehung von Vegetationsflachen

Veranderung abiotischer Stand-
ortfaktoren: von Bodenverhéltnis-

sen im Sinne physikalischer Veran-
derungen, z. B. von Bodenart / -typ,

-substrat oder —geflige

Barriere- oder Fallenwirkung /
Individuenverlust u. a durch Be-
leuchtung, groBflachige zusam-
menhangende Bebauung

nichtstoffliche Wirkungen
L&rm-, Lichtemission, Bewegung

stoffliche Wirkungen
N-Verbindungen

Die Flacheninanspruchnahmen sind lokal auf das Vorhaben (derzeit bebautes
Gebiet/Offenland) auBerhalb des VSG begrenzt und verursachen keine Beein-
trachtigungen von Waldlebensraumen/Parks sowie funktionalen Beziehungen
die Uber das Vogelschutzgebiet hinaus gehen.

Die Flacheninanspruchnahmen sind lokal auf das Vorhaben (derzeit bebautes
Gebiet/Offenland) auBerhalb des VSG begrenzt. Eine Veranderung der Habi-
tatstruktur kann ausgeschlossen werden, da das Vorhaben auBerhalb des
GGB liegt, derzeit keine zielartenpezifische Habitateignung vorhanden ist.

Die Flacheninanspruchnahmen sind lokal auf das Vorhaben (derzeit bebautes
Gebiet/Offenland) auBerhalb des VSG begrenzt und verursachen keine Beein-
tréachtigungen von Lebensraumen sowie funktionalen Beziehungen die lber
das Vogelschutzgebiet hinausgehen.

Aufgrund der vorgezogenen CEF-MaBnahmen wird
potenziellen Beeintrachtigungen durch Lichtemission
entgegengewirkt.

Arten treten haufig
in Siedlungen/Parks
auf und zeigen
keine Empfindlich-
keit gegentiber
diesen Wirkungen.

Aufgrund der liberwiegenden Nutzung des Gebietes
als Wohngebiet sind nicht erhebliche Stérungen durch
Larmemissionen nur temporar in der Bauphase bzw.
kurzzeitig durch Verkehrslarm oder Gartennutzung zu
erwarten.

Aufgrund der vorgezogenen CEF-MaBnahmen wird
potenziellen Beeintrachtigungen durch Lichtemission
entgegengewirkt.

vgl. Tabelle 5

Arten treten haufig
in Siedlungen/Parks
auf und zeigen
keine Empfindlich-
keit gegentiber
diesen Wirkungen.

Beeintréchtigungen durch stoffliche Wirkungen kénnen ausgeschlossen wer-

den, da keine stickstoffempfindlichen Biotope im Vorhabensgebiet und Unter-

suchungsraum nachgewiesen wurden

betriebsbedingt (dauerhaft /
temporir)

Barriere- oder Fallenwirkung /
Individuenverlust

u.a. durch Beleuchtung, erhéhte
Verkehre, ggf. Haustiere

Aufgrund der vorgezogenen CEF-MaBnahmen wird
potenziellen Beeintrachtigungen durch Lichtemission
entgegengewirkt.

Die Arten weisen keine Sensibilitdt gegeniiber wieder-
kehrenden Verkehren auf bzw. frequentieren das
Gebiet nicht (z.B. Nahrungssuche).

Arten treten haufig
in Siedlungen/Parks
auf und zeigen
keine Empfindlich-
keit gegentiber
diesen Wirkungen.

Im Folgenden werden fir die potenziell relevanten Wirkfaktoren die mégliche Wirkungs-
weise und Auswirkungen fir das vorliegende GGB DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald®

dargestellt (vgl. Tabelle 5).
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Tabelle 5: relevante potenzielle Wirkfaktoren und mégliche Wirkprozesse

baubedingt (temporér) Wirkprozess

nichtstoffliche Wirkungen Stoérung durch Schallemissionen und durch optische Wirkungen von Zielarten und
L&rm-, Lichtemission, Bewegung dadurch u. U. Verschlechterung von Erhaltungszielen:

e Fluchtreaktionen, Meidung von Habitatflachen im Umfeld der Baustelle
(Vergramung) -> Reduktion der PopulationsgrdéBe der betroffenen Zielarten
im Schutzgebiet

e relevant fir Arten mit gutem Hor- bzw. Sehvermdgen

¢ relevant fir Arten die innerartlich auf akustische Signale angewiesen sind

anlagebedingt (dauerhaft)

nichtstoffliche Wirkungen Stoérung durch Schallemissionen und durch optische Wirkungen von Zielarten und
L&rm-, Lichtemission, Bewegung dadurch u. U. Verschlechterung von Erhaltungszielen:

¢ Fluchtreaktionen, Meidung von Habitatflachen im Umfeld der Bauwerke
(Vergramung) -> Reduktion der PopulationsgrdéBe der betroffenen Zielarten
im Schutzgebiet

¢ relevant fir Arten mit gutem Hor- bzw. Sehvermdgen (Vogelarten des Of-
fenlandes-,Kulissenfliichter”)

¢ relevant fir Arten die innerartlich auf akustische Signale angewiesen sind

betriebsbedingt (dauerhaft / temporr)

keine
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4. Bestandsbeschreibung und Priifung moglicher Beeintrachtigungen
des SPA DE 1946-401 , Eldena bei Greifswald“

Datengrundlage
e Standarddatenbogen (LUNG M-V 2015)
Kurzcharakteristik

Das SPA DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald“ mit einer GréBe von ca. 415 ha ist im
Wesentlichen von strukturreichen Laubwaldgesellschaften auf Grundmoranenstandorte
gepragt. Die Ostlichste Teilflache im NSG Eldena weist innerhalb der alten Naturwaldzel-
len auf ca. 26,8 ha besonders struktur- und artenreiche Waldentwicklungsstadien auf.

MaBgebliche Bestandteile (Zielarten) nach Anl. 1 Natura 2000-LVO M-V'° bzw. SDB"’

Brutvégel Anhang | Erhaltungszustand (SDB)
VS-RL A = hervorragend

B = gut

C = durchschnittl. oder beschrankt
Kranich Grus grus X B
Rotmilan Milvus milvus X B
Schwarzspecht Dryocopus martius X B
Zwergschnépper Ficedula parva X B
Gartenrotschwanz Phoenicurus phoenicurus B
Grauschnapper Muscicapa striata B
Mittelspecht Picoides medius B

Gite und Bedeutung

e Erhalt und Entwicklung von stérungsarmen Wéaldern mit angemessenen Altholzan-
teilen

e Naherholungsgebiet der Stadt Greifswald, traditionelles Exkursions- und For-
schungsgebiet der Universitat Greifswald

e flachwellige Grundmoranenplatte mit Ablagerungen der Velgaster Staffel, reiche
grund- bzw. stauwasserbeeinflusste Lehmstandorte

Gebietsmanagement

Fur das VSG DE 1946-401 gibt es keinen eigenen Managementplan im Sinne des Art. 6
Abs. 1 FFH-RL.

Schutzzweck und Erhaltungsziele

Der Schutzzweck des SPA liegt im Schutz der oben aufgefiihrten wildlebenden Vogelar-
ten sowie ihren Lebensrdaumen (vgl. § 1 Abs. 2 Natura 2000-LVO M-V und § 3).

10 Landesverordnung Uber die Natura 2000-Gebiete in Mecklenburg-Vorpommern (Natura 2000-
Gebiete-Landesverordnung - Natura 2000-LVO M-V) vom 12. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S. 462)
"' SDB-Standarddatenbogen Juli 2015, Schriftfarbe grau
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Vorkommen von Zielarten fir die FFH-Vorprifung

Nach Anlage 1 der Natura 2000-LVO M-V sind fiir die Zielarten die erforderlichen Lebens-
raumelemente gebietsbezogen festgesetzt (vgl. Tabelle 6). Dabei handelt es sich um
Elemente die von den Vogelarten beansprucht werden unabh&ngig von ihrem derzeitigen

Zustand.

Tabelle 6: Lebensraumelemente des SPA nach Natura 2000-LVO M-V Anl. 1
Brutvogel beanspruchte Lebensraumelemente Lebensraumelemente innerhalb des
Untersuchungsraumes12
Kranich e stérungsarme nasse Waldbereiche, e im 500 m-Umkreis des Vorhabens
wasserfihrende Sélle und Senken, nicht vorhanden
Grus grus Moore, Siimpfe, Verlandungszonen
von Gewassern
e angrenzende oder nahe stérungsar-
me landwirtschaftlich genutzte Fla- e keine stérungsarmen Flachen
chen (insbesondere Griinland) https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/- LABL — Landschaftliche
Freirdume
Rotmilan e mdglichst unzerschnittene Land- e keine stérungsarmen Flachen

Milvus milvus

schaftsbereiche (insbesondere im
Hinblick auf Hochspannungsleitungen
und Windkraftanlagen)

e mit Laubwéldern und Laub-Nadel-
Mischwaldern mit Altbestédnden und
Altbdumen insbesondere im Wald-
randbereich sowie einem stérungsar-
men Horstumfeld, ersatzweise auch
Feldgehdlze und Baumreihen (Brutha-
bitat)

und

¢ mit hohen Griinlandanteilen sowie
maoglichst hoher Strukturdichte (Nah-
rungshabitat)

https://www.umweltkarten.mv-
regierung.de/- LABL — Landschaftliche
Freirdume

e vorhanden

¢ nicht vorhanden Gebiet wird als Nah-
erholungsgebiet intensiv genutzt, We-
genetz im Waldrandbereich

e im Norden des VSG mit nachrangiger
Bedeutung als Nahrungshabitat vor-
handen

Schwarzspecht
Dryocopus martius

e gréBere, vorzugsweise zusammen-
héngende Laub-, Nadel- und
Mischwalder mit ausreichend hohen
Anteilen an Altbestdnden und Totholz

¢ im 500 m-Umkreis des Vorhabens
nicht vorhanden
Naturwaldzellen liegen weiter nérdlich
oder 6stlich innerhalb des VSG

Zwergschnépper
Ficedula parva

e Laub- und Laub-Nadel-Mischwalder
mit ausreichend hohen Anteilen an
Bestéanden mit stehendem Totholz
(Héhlungen als Nistplatz), mit wenig
oder fehlendem Unter- und Zwischen-
stand sowie gering ausgepragter oder
fehlender Strauch- und Krautschicht
(Hallenwélder)

e im 500 m-Umkreis des Vorhabens
nicht vorhanden
Naturwaldzellen liegen weiter nérdlich
oder 6stlich innerhalb des VSG

Gartenrotschwanz

Phoenicurus phoenicurus

Grauschnapper
Muscicapa striata

e Arten bedienen ein groBes Lebens-
raumspektrum keine Empfindlichkeit
gegeniber projektbedingten Wirkun-
gen

Mittelspecht
Picoides medius

e |aub- und Laub-Nadel-Mischwélder
mit ausreichend hohen Anteilen an
Altbestanden und stehendem Totholz
sowie mit Beimischungen alterer
grobborkiger Bdume (u. a. Eiche, Erle
und Uraltbuchen)

¢ im 500 m-Umkreis des Vorhabens
nicht vorhanden
Naturwaldzellen liegen weiter nérdlich
oder 6stlich innerhalb des VSG

'2 Der im Nordosten iiberlagerte Randbereich des VSG, liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur
Kleingartenanlage Buchenblick. Die Zeiten hoher Nutzungsintensitat in den Kleingartenanlagen sind
identisch mit der Brutsaison, eine Stérwirkung durch das Vorhaben ist in diesem Bereich auszu-

schlieBen.
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Die Teilflache NSG Eldena liegt in direkter Nachbarschaft zum geplanten Vorhaben. Im
Zusammenhang mit dem Vorhaben sind auf einem ca. 200 m breiten Streifen umfangrei-
che CEF-MaBnahmen geplant (vgl. Abbildung 3, Kap. 2.2).

Im 500 m-Umkreis um das Vorhaben befinden sich fir die genannten Arten nicht die er-
forderlichen Spektren der beanspruchten Lebensraumelemente. Es sind keine Brutpoten-
ziale fur die Arten gegeben. Beeintrachtigungen von relevanten Nahrungsflachen (insbe-
sondere stérungsarme Grunlandflachen) sind aufgrund der Nichteignung der Flachen
nicht méglich. Eine Betroffenheit kann somit von vornherein ausgeschlossen werden.

Abbildung 3: CEF-MaBnahme im Rahmen des Vorhabens (Umrandung griin)

5. Fazit

Das geplante Vorhaben Bebauungsplan Nr. 13 - Am Elisenpark - ist nicht zur Beeintrach-
tigung von Erhaltungszielen und Zielarten des SPA DE 1946-401 ,Eldena bei Greifswald*
geeignet.

Das Vorhaben ist daher als vertraglich im Sinne des § 34 BNatSchG zu werten.
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